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MB-Einl-Text 1: Untersuchungsfelder der Halbzeitbewertung des EPLR Bremen
(EU-KOM, 2002)

Untersuchungsfeld 1 - Einrichtung eines Bewertungssystems
– Sind die gemeinsamen Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren geeignet?

– Welche programmspezifischen Änderungen und Ergänzungen sind erforderlich?

– Welche zusätzlichen Bestandteile sind erforderlich, damit das System auf Programm-
ebene funktionieren kann (Zielvorgaben, Ausgangssituationen, Kontextinformatio-
nen, Systeme für die Datenerhebung usw.)?

Untersuchungsfeld 2 - Eignung der Programmstrategie
– Ist die Untersuchung der Disparitäten, Mängel und Möglichkeiten, auf die das Pro-

gramm eingehen soll, weiterhin gültig?

– Entsprechen die Ziele weiterhin dem Bedarf und besteht die externe Kohärenz zwi-
schen den Interventionszielen und den Zielen anderer öffentlicher Maßnahmen, die
beispielsweise nach der Planungsphase getroffen wurden und das Programm beein-
flussen, weiter fort?

– Ist die (interne) Relevanz der Programmziele (Ausgewogenheit der finanzierten Maß-
nahmen/Strategien und Tätigkeiten sowie deren Beitrag zu den Gesamtzielen, Pro-
grammlogik usw.) weiter gegeben?

– Welche neue Faktoren oder andere Veränderungen beeinflussen die Durchführung
oder die Wirksamkeit und Effizienz der Durchführungsinstrumente?

Untersuchungsfeld 3 - Vollzugskontrolle
– Welche Vorschriften und Mechanismen, die möglicherweise für die ordnungsgemäße

Programmdurchführung erforderlich sind, sind anwendbar bzw. müssen eingeführt
werden?

– Sind die Durchführungsaufgaben (Verwaltung, Beratung, Kontrolle, anschließende
Bewertung usw.) klar und in geeigneter Weise aufgeteilt und ist das Begleitsystem
dem Durchführungs- und Bewertungsbedarf angemessen?

– Sind das Verfahren und die Kriterien für die Projektauswahl in Verbindung mit der
Wirksamkeit und Effizienz des Programms transparent und angemessen?

– Entspricht die Ausschöpfung der Finanzmittel dem erwarteten Durchführungsrhyth-
mus und der für die einzelnen Programmteile vorgesehenen Mittelzuweisung?

Untersuchungsfeld 4 - Zielerreichungs- und Wirksamkeitskontrolle
– Sind die wichtigsten Programmbestandteile wirksam und effizient?

– Welche Änderungen sind zur Halbzeit erforderlich, um die Wirksamkeit und Effi-
zienz des Programms zu verbessern?
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MB-Einl-Abb. 1: Binnenstrukturen der Arbeitsgruppen der Halbzeitbewertung des
EPLR Bremen
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MB-Einl-Tabelle 1: Überblick über die (teil-)maßnahmenbezogenen Zuständigkeiten
bei der Halbzeitbewertung des EPLR Bremen

Maßnahme Kürzel Institut BearbeiterIn

Kapitel III c A3 BAL Winfried Eberhardt

Kapitel V - Gebiete mit umweltspezifischen
Einschränkungen

e C2 ARUM Achim Sander

Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen f BAL Karin Reiter

MSL f1 C3 BAL

Extensive Grünlandnutzung BAL Andrea Pufahl

ökologische Anbauverfahren BAL Andreas Preising

Vertragsnaturschutz f2 C4 ARUM

Extensivierungsprogramm ARUM Achim Sander

Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung,
Pflege und Entwicklung bestimmter Biotop-
typen

ARUM Achim Sander

Naturverträgliche Grabenunterhaltung ARUM Achim Sander

Kapitel VIII

„Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen“
gemäß Art. 30 der VO (EG) Nr. 1257/99

i C5 BFH Sabine Bresemann

Kapitel IX Birgit Koch

Flurbereinigung und freiwilliger Landtausch k B2 BAL Andreas Tietz, Irene
Wollenweber

Dorfentwicklung und ländliches Kulturerbe o B3 BAL Simone Hartthaler

Diversifizierung in landwirtschaftlichen und
landwirtschaftsnahen Bereichen

p B4 BAL Birgit Koch

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasser-
ressourcen – naturnaher Gewässerbau und
Gewässerrandstreifen

q1 B6 ARUM Manfred Bathke

Neubau und Erweiterung von Abwasseranla-
gen in ländlichen Gebieten

q2 B6 BB Heinz Sourell

AEP r1 B1 BAL Winfried Eberhardt

Verbesserung des landwirtschaftlichen Wege-
netzes

r2 B5 BAL Andreas Tietz, Irene
Wollenweber

Verbesserung des Küstenschutzes u B7 Leicht-
weiß-

Institut

Dr. Dette
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MB-Einl-Text 2: Wissenschaftliches Arbeitskonzept dargelegt in den Bewerbungs-
unterlagen im Ausschreibungsverfahren (BAL, 2001)

3.1 Zweck der Halbzeitbewertung

Aufgabe der Bewertung ist es, die wesentlichen Aspekte der Förderung im Hinblick auf
Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz, Nutzen und Nachhaltigkeit der geförderten Maßnahmen
in Abhängigkeit vom Stand der Programmdurchführung zu beurteilen. Dies gilt sowohl in
Bezug auf die allgemeinen Ziele der Politik zur ländlichen Entwicklung auf Gemein-
schaftsebene als auch im Hinblick auf den besonderen Bedarf und die Prioritäten, die in
den EPLR der beteiligten Länder festgelegt sind.

Die Halbzeitbewertung beurteilt unter Berücksichtigung der Bewertungsfragen insbeson-
dere die ersten Ergebnisse, ihre Relevanz und Kohärenz mit dem Programmplanungsdo-
kument und die Verwirklichung der angestrebten Ziele. Sie beurteilt außerdem die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung sowie die Qualität der Begleitung und Durchführung.
(Artikel 44 Absatz 2 der Durchführungsverordnung).

In Abhängigkeit von den Ergebnissen und ersten Wirkungen der Programme kann es zu
Mittelumschichtungen oder zu strategischen Neuorientierungen kommen. Von der Halb-
zeitbewertung werden daher generelle Schlussfolgerungen zu möglichen erforderlichen
Anpassungen der Programme erwartet. Außerdem werden die wesentlichen Grundlagen
für die spätere Ex-post-Bewertung erarbeitet.

3.1.1 Geltungsbereich (Maßnahmen)

Die Bewertung erstreckt sich auf die Programme zur Förderung des ländlichen Raums
gemäß VO (EG) Nr. 1257/99 der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Schleswig-Holstein und der Stadtstaaten Bremen und Hamburg in den jeweils
genehmigten und geänderten Fassungen. Ausgeklammert werden dabei die Kapitel bzw.
Maßnahmen der VO (EG) Nr. 1257/99, die einer zentralen Bewertung unterliegen. Dies
betrifft die Kapitel I, II, V (mit Ausnahme der Ausgleichszulage für Gebiete mit umwelt-
spezifischen Einschränkungen), VII, VIII (nur Erstaufforstung) und IX (Art. 33, Spiegel-
strich 4, soweit GAK-finanziert). Die länderspezifischen Ergebnisse der zentralen Be-
wertung werden bis zum 01.04.2003 zur Verfügung gestellt und entsprechend in die Pro-
grammbewertungen eingebaut.
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3.1.2 Zeitraum

Die Bewertung erstreckt sich auf den Programmplanungszeitraum 2000 bis 2003, d.h. in
die Bewertung einbezogen werden die Förderdaten bis zum 31.12.2002.

3.1.3 Geographischer Geltungsbereich

Die Bewertung gilt zunächst für den gesamten geographischen Geltungsbereich des Pro-
gramms. Allerdings werden einige Maßnahmen nur in bestimmten Gebietskulissen ange-
boten. Für diese Maßnahmen richtet sich die Bewertung an der vorgenommenen geogra-
phischen Differenzierung aus.

3.2 Bewertungsfragen, Kriterien und Indikatoren

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens der Europäischen Kommission
(Dok. VI/8865/99 Rev.) und der im Bewertungsrahmen der Kommission (Dok. VI/12004/00
FINAL) niedergelegten Fragen, die als zentrale Bewertungsfragen im Rahmen der Be-
wertung der EPLR zu beantworten sind. Darüber hinaus sind die den einzelnen Fragen
zugeordneten Kriterien und Indikatoren für die Bewertung heranzuziehen.

Damit unterliegt die Evaluation der durch den EAGFL kofinanzierten Programme ein-
heitlichen Standards, die ein verbindliches (Mindest-) Konzept zur Bewertung darstellen.

Bestandteile, die allen Bewertungen zugrunde gelegt werden müssen, sind folgende:

– gemeinsame Fragen mit Kriterien und Indikatoren, wie sie in dem Dokument
VI/12004/00 Endg. enthalten sind;

– programmspezifische ergänzende Fragen mit Kriterien und Indikatoren, die sich aus
den speziellen Zielsetzungen der einzelnen Länderprogramme ergeben.

Gemeinsame Bestandteile

Der Katalog der common evaluation questions setzt sich aus kapitelspezifischen Fragen
und allgemeinen, übergeordneten Bewertungsfragen, den sogenannten cross cutting
Questions zusammen. Allen Fragen sind Kriterien und Indikatoren zugeordnet. Fragen,
Kriterien und Indikatoren sind prinzipiell zu bearbeiten. Werden Fragen als nicht relevant
angesehen, muss dies begründet werden. In Kasten 2.2 des Dokuments VI/12004/00
Endg. sind fünf Fälle beschrieben, in denen von der Beantwortung bestimmter Fragen
abgesehen werden kann. Ebenso wie einzelne Fragen können auch Kriterien und Indikato-
ren außer Acht gelassen werden. Dies ist ebenfalls im Einzelnen zu begründen. Auch
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können einzelne Indikatoren, wenn sie als nicht geeignet angesehen werden, durch andere
ersetzt werden. Bezüglich der Indikatoren gesteht die Kommission den BewerterInnen
eine wesentlich größere Flexibilität als bei den Kriterien und Fragen zu. Diese Flexibilität
sollte im erforderlichen Umfang genutzt werden.

Auf der Programmebene muss der Kombination aus Kriterium und Indikator zumeist ein
präziser Zielwert hinzugefügt werden. Z.T. können diese Angaben den Entwicklungsplä-
nen der Länder entnommen werden; z.T. müssen Zielwerte – soweit diese festgelegt wer-
den können - im Rahmen der Halbzeitbewertung ergänzt werden.

Programmspezifische Bestandteile

Mit den gemeinsamen Bewertungsfragen werden alle Aspekte der Länderprogramme ab-
gedeckt. Programmspezifische Bewertungsangelegenheiten berücksichtigen die in den
Programmen dargelegten Strategien und Ziele, soweit sich diese nicht mit den o.g. ge-
meinsamen Bestandteilen decken. Von den BewerterInnen wird erwartet, dass sie die
Länderprogramme auch anhand ihrer quantifizierten Ziele auf der operationellen Ebene
(Leistungen), der spezifischen Ebene (Ergebnisse) und der globalen Ebene (Wirkungen)
beurteilen. Soweit diese Quantifizierung noch nicht in der Planungs- und ex-ante Phase
erfolgt ist, muss sie zu Beginn der Halbzeitbewertung erfolgen.

3.3 Bewertungsprozess

Folgende Phasen des Bewertungsprozesses lassen sich unterscheiden:

Phase Arbeitsschritte
Strukturieren Welche Wirkungen/Fragen sollen evaluiert werden?

Welches sind die relevanten Kriterien/Indikatoren für den Erfolg des Programms und wie
können diese gemessen werden?

Erheben Festlegung des erforderlichen Untersuchungsumfangs,
Ermittlung der Indikatoren.

Analysieren Auswertung der Daten und Interpretation,
Abschätzung der Ergebnisse und Wirkungen,
Beantwortung der kapitelbezogenen und programmbezogenen Fragen – soweit möglich.

Bewerten Empfehlungen und Schlussfolgerungen für eventuelle erforderliche Programmanpassungen.

3.3.1 Strukturieren

Arbeitsphase 1, wie sie in den besonderen Vertragsbedingungen beschrieben ist, ist we-
sentlicher Bestandteil der Strukturierungsphase.
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Überprüfung des Bewertungsschemas der Kommission und Herausarbeitung der pro-
grammspezifischen Bestandteile

Wie schon oben beschrieben, handelt es sich bei den Fragen, Kriterien und Indikatoren
um einen Mindestkatalog, der abzuarbeiten ist. Das Ausmaß, in dem die allgemeinen Be-
wertungsfragen für die EPLR maßgeblich sind, ist zu überprüfen. Falls Fragen als nicht
relevant erachtet werden, ist dies zu begründen. Die gilt ebenso für Kriterien und Indika-
toren. Allerdings wird die Überprüfung der Kriterien und Indikatoren nicht in der Phase 1
abgeschlossen werden können.

Bei der Bewertung sollte das Gleichgewicht der einzelnen Maßnahmen (auch bezüglich
des Finanzvolumens), das bei der Planung gewählt wurde, berücksichtigt werden. Das
heißt, in – begründeten – Ausnahmefällen kann sich die Bewertung auf diejenigen Fragen
konzentrieren, die sich auf die zentralen Punkte des Programms beziehen.

Daneben müssen auch die programmspezifischen Bestandteile (Strategie/Ziele, Grad der
Präzisierung) systematisch herausgearbeitet werden und in Relation zu den bestehenden
gemeinsamen Fragen gesetzt werden. Dabei ist auch die Frage nach der Zielharmonie zu
prüfen.

Wahl eines geeigneten Untersuchungsdesigns

Das Untersuchungsdesign ist von vornherein so anzulegen, dass auf die Erhebung der
Wirkungen abgezielt wird, die im Rahmen der Bewertung am Ende des Programmspla-
nungszeitraums zu erfassen sind. Aus diesem Grund erstreckt sich das zur Beantwortung
der kapitelbezogenen und kapitelübergreifenden Fragen in dem vorliegenden Angebot
skizzierte Untersuchungsdesign auf den gesamten Zeitraum der Bewertung und nicht nur
auf die Phase bis 2003. Das Untersuchungsdesign muss des Weiteren die kontextuellen
und exogenen Faktoren, die für die Umsetzung, Wirkung und Effizienz des Programms
relevant sind, mit berücksichtigen. Diese Faktoren beinhalten den politischen und institu-
tionellen Kontext sowie die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen.

Die Kommission gibt keine Vorgaben für aus ihrer Sicht geeignete Untersuchungsde-
signs. Die Methoden und Instrumente, die in diesem Angebot vorgeschlagen werden,
knüpfen an die Erfahrungen in anderen Forschungsvorhaben an und berücksichtigen die in
den MEANS-Dokumenten diskutierten Methoden und Instrumente. In Abhängigkeit vom
Fragenkatalog und von der Bewertungsebene (Kapitel/Programm) kommt dabei ein adä-
quater Methodenmix zum Einsatz, der auf das zur Verfügung stehende Datenmaterial an-
zupassen ist.

Beim Entwurf eines geeigneten Untersuchungsdesigns werden Kosten-Nutzen-Aspekte
berücksichtigt. Zunächst ist auf die im Rahmen der Begleitung zu erfassenden finanziel-
len und materiellen Indikatoren zurückzugreifen, da dies im Gegensatz zu eigenen Pri-
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märerhebungen mit geringeren Kosten (der Datenaufbereitung für Evaluierungszwecke)
verbunden ist. Art. 42 der VO (EG) Nr. 1750/99 führt aus, dass „die für die Verwaltung der
Programmplanungsdokumente für die Entwicklung des ländlichen Raums verantwortliche
Behörde [...] für die Bewertung geeignete Hilfsmittel heran[zieht] und [...] sich dabei auf
die im Rahmen der Begleitung ermittelten Ergebnisse [stützt], die erforderlichenfalls
durch zusätzlich erfasste Informationen ergänzt werden“.

Aus den Ausführungen der Kommission folgt, dass die Beziehung zwischen Monitoring
und Evaluation verbessert werden muss. Dies zeigen auch Erfahrungen vorhergehender
Evaluationen. Es muss gewährleistet sein, dass die Programmevaluation auf den Monito-
ringdaten aufbauen kann. Dabei sollte sichergestellt sein, dass der finanzielle Verlauf und
der materielle Verlauf der Förderung möglichst differenziert erfasst werden, damit aus
den im Rahmen des Monitoring erfassten Daten geeignete Indikatoren abgeleitet werden
können.

Vor allem muss die Erreichbarkeit der Adressaten der Förderung zur Durchführung ver-
tiefender Erhebungen gewährleistet sein (siehe unten).

Bei Primärerhebungen kann nach Auffassung der Kommission ein bestimmtes Maß an
Verhältnismäßigkeit (Größe der Stichprobe, Fallstudien, Anwendung von Koeffizienten
aus der Literatur) angebracht sein. So können Ergebnisse einzelner Bundesländer, soweit
sie vergleichbare Maßnahmen betreffen, auf andere Bundesländer übertragen werden (ana-
log der Anwendung von Koeffizienten aus der Literatur) oder es kann der Stichprobenum-
fang bei länderübergreifenden Befragungen entsprechend reduziert werden (im Vergleich
zu Einzelbefragungen in allen Ländern). Für die in den EPLR zur Durchführung der Pläne
aufgenommenen Maßnahmen wird daher zunächst ein Bewertungskonzept erarbeitet, das
die „gleichartigen“ und die „individuellen“ Fördermaßnahmen in den EPLR identifiziert.
„Gleichartige“ Maßnahmen ähneln sich bezüglich Förderinhalten, Verpflichtungen und
Datenverfügbarkeit, diese Maßnahmen sind daher in gleicher bzw. ähnlicher Form evalu-
ierbar. Die Ergebnisse können zwischen den Ländern übertragen werden. „Individuelle“
Maßnahmen müssen landesspezifisch bewertet werden.

Ausarbeitung von Vergleichen: Ausgangsdaten/Zielwerten

Die gemeinsamen Beurteilungskriterien sind nicht einsetzbar, wenn Ausgangsdaten nicht
quantifiziert werden bzw. im Untersuchungsdesign keine Vergleiche vorgesehen werden.

Die Erarbeitung von Ausgangsdaten und Zielwerten sowie die Wahl geeigneter Verglei-
che muss zu Beginn der Halbzeitbewertung für die Entwicklungspläne der Länder vorge-
nommen werden, soweit dies nicht schon aus den Programmplanungsdokumenten und
den darin enthaltenen ex-ante Bewertungen hervorgeht.
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Mögliche Bewertungsmethoden sind ein Mit-Ohne-Vergleich, also ein Vergleich von Be-
günstigten mit einer ausgesuchten Referenzgruppe von Nichtteilnehmern oder ein Vorher-
Nachher-Vergleich, bei dem die Entwicklung von Begünstigten vor und nach der Förde-
rung nach ausgewählten Kennziffern dargestellt wird. Weiterhin ist es für einige Bereiche
wie beispielsweise zur Abschätzung der Umweltwirkung der Agrarumweltmaßnahmen
sinnvoll, das Umweltverhalten der teilnehmenden Betriebe mit den gesetzlichen Auflagen
abzugleichen. Dabei handelt es sich um einen normativen Vergleich (Maßstäbe, best
practices). Für diese Art von Vergleichen sind Informationen über Maßstäbe oder die
beste Praxis erforderlich, die zuvor oder in anderen Regionen usw. gegeben waren.

3.3.2 Durchführung der Untersuchung

Ein Schwerpunkt der Bewertungsaktivitäten im Laufe der Zwischenbewertung wird dar-
auf liegen, die Qualität der Datengrundlage zu überprüfen, Vorschläge für die Ergänzung
der bestehenden Datensätze zu erarbeiten, das Untersuchungsdesign zu spezifizieren, den
Umfang der Untersuchungen festzulegen und – soweit erforderlich - erste eigene Erhe-
bungen durchzuführen.

Neben eigenen Primärerhebungen werden die durch das Monitoring gelieferten Daten und
andere Datenquellen kontinuierlich und systematisch aufbereitet und mit anderen Daten
verschnitten.

Die Halbzeitbewertung berücksichtigt zwar die Bewertungsfragen, ist jedoch stärker auf
die Messung der ersten Ergebnisse ausgerichtet als die ex-post Bewertung, bei der es ins-
besondere um die Wirkungen geht. Damit hebt die Zwischenbewertung stärker als die ex-
post Bewertung auf die Beurteilung der einzelnen Maßnahmen ab, während die ex-post
Bewertung die Wirkung des gesamten Programms unter Berücksichtigung von Synergien,
aber auch Verdrängungseffekten in den Vordergrund stellt.

Zur Bewertung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum ist daher auch der Ge-
samtkontext des Programms und dessen Entwicklung, wie

– politische und institutionelle Rahmenbedingungen,

– sektorale und regionale Rahmenbedingungen,

– Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen des ländlichen Raums

zu erfassen.
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3.3.2.1 Sekundärdaten

Bei der Bewertung ist zunächst auf sogenannte Sekundärdaten zurückzugreifen. Wesent-
liche Sekundärdaten kann das Begleitsystem liefern. In einigen Fällen können diese Daten
bereits ausreichen, um eine Frage ganz oder teilweise zu beantworten. Da diese Daten
bereits vorhanden sind, entstehen keine hohen Erhebungskosten. Ein Minimum an Input-
und Output-Daten, das durch den mit der Kommission abgestimmten nationalen Tabellen-
rahmen vorgegeben ist, wird durch das Begleitsystem erfasst. Diese Standarddaten umfas-
sen die finanziellen Verlaufsdaten für alle Maßnahmen sowie zumeist in aggregierter
Form materielle Ergebnisse.

Aus unserer Sicht muss das Monitoring hinsichtlich seiner Eignung, Basisdaten für die
Evaluation bereitzustellen, überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Programmevaluation auf den Monitoringdaten aufbauen kann. Dazu
muss das Monitoring gewährleisten, dass sowohl Informationen über die Zuwendungs-
empfänger (Basisinformationen wie beispielsweise Status1, Region, Geschlecht, Alter)
sowie über die geförderten Projekte (nach Fördergegenständen) einzelfallbezogen verfüg-
bar gemacht und durch die BewerterInnen ausgewertet werden können. Über diese Auf-
gaben hinausgehend muss das Monitoring vor allem die Erreichbarkeit der Zuwendungs-
empfänger bzw. der Zielgruppen zur Durchführung vertiefender Erhebungen durch die
Evaluation gewährleisten.

Soweit neben den Angaben über geförderte Einheiten auch Angaben zu nicht geförderten Ein-
heiten vorliegen (wie beispielsweise im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, die häufig im
Rahmen des InVeKoS abgewickelt werden), sind diese ebenfalls der Bewertung zugänglich
zu machen, da so eine Grundlage besteht, einen Mit-Ohne-Vergleich durchzuführen.

Weitere Quellen für Sekundärdaten können aus früheren Erhebungen und Bewertungen
sowie Programmplanungsunterlagen gewonnen werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich u.a.
Vorher-Nachher-Vergleiche und Übertragbarkeitsanalysen durchführen. So ist auch vor-
gesehen, Auswertungen – soweit räumliche Bezüge von besonderer Bedeutung gegeben
sind – mit Hilfe der besonderen methodischen Möglichkeiten von Geoinformationssyste-
men (GIS) vorzunehmen. Darüber hinaus werden Analyseergebnisse – soweit sinnvoll –
mit Hilfe von GIS grafisch aufbereitet und Wirkungen von Programmen und Maßnahmen
so in einfacher bzw. komprimierter Form visualisiert.

Die statistischen Ämter der beteiligten Länder können Daten über den Kontext oder exo-
gene Faktoren auf verschiedenen Gebietsebenen oder für ausgewählte landwirtschaftliche

                                                
1

Landwirt, natürliche Person, juristische Person, Gebietskörperschaft etc..
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Betriebe liefern. Hier sind v.a. die Daten der Landwirtschaftszählung 1999 aus der Agrar-
berichterstattung wichtig.

Weitere Sekundärdaten werden in Kapitel 4 für die einzelnen zu bewertenden Kapitel der
VO (EG) Nr. 1257/99 beschrieben.

3.3.2.2 Primärdaten

Primärdaten sind Daten, die ad hoc für die Bewertung erhoben werden, meist bei den di-
rekt oder indirekt Begünstigten aber auch bei Referenzgruppen.

Es gibt zahlreiche Instrumente, um Informationen zu gewinnen. Eine Auswahl möglicher
Instrumente ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Mögliche Instrumente zur Gewinnung von Primärdaten

Instrument Bewertung der
Implementation

Bewertung von Wirkung
und Effizienz

Repräsentativität

Fragebogengestützte
Erhebungen

+ ++
(ergänzende Literaturre-

cherche)

Repräsentativität abhängig
vom Auswahlverfahren

der Stichprobe
Expertenbefragungen + ++ tlw. repräsentativ
Leitfadengestützte Be-
fragungen von Zuwen-
dungsempfängern

+ + Einzelfallbezogen

Workshops + ++ tlw. repräsentativ
Begehungen einzelner
Projekte

o + Einzelfallbezogen

+ = geeignet ++ = sehr geeignet o = keine Eignung

Quelle: Eigene Darstellung

3.3.3 Analyse der relevanten Informationen

Welche Analysemethoden gewählt werden, hat die Kommission den BewerterInnen frei-
gestellt. Zwingend erfüllt sein muss die allgemeine Qualitätsanforderung der VO (EG)
Nr. 1750/99.

Analysiert werden die Sekundär- und Primärdaten vor allem hinsichtlich der Programm-
wirkungen. Dies beinhaltet die Beantwortung der (gemeinsamen und programmspezifi-
schen) Bewertungsfragen sowie weitere Bewertungsaspekte wie die Wirksamkeit und
Effizienz. Die Halbzeitbewertung konzentriert sich auf die Analyse der Ergebnisse, da
Wirkungen meist erst mit einiger Verzögerung eintreten. Im Vordergrund steht die Dar-
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stellung des Beitrags der Maßnahmen zu den operationellen Zielen und zu den spezifi-
schen Zielen. Zur Ableitung der Zielformulierungen sind, soweit möglich, die Entwick-
lungspläne heranzuziehen. Die Analyse erfolgt kapitelbezogen und, soweit zum Zeitpunkt
der Halbzeitbewertung möglich, programmbezogen. Dabei werden die zentral gelieferten
Analyseergebnisse einbezogen.

In der Analyse ist der Kontext zu berücksichtigen, da die Kommissionsleitlinien eine
Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettowirkungen vorsehen. Hierfür hat die Kom-
mission keine gemeinsamen Fragen formuliert, da der Kontext sich abhängig von den
nationalen und regionalen Gegebenheiten stark unterscheiden kann.

Für die Wirksamkeitsanalyse sind die mit Hilfe der Sekundär- und Primärdaten ermittel-
ten Indikatoren ein Hilfsinstrument. Sie können keine vollständigen Antworten liefern, da
sie im gewissen Maße der Auswertung und Interpretation unterliegen. Die Ergebnisse
müssen durch frühere Bewertungen, Untersuchungen oder Forschungsarbeiten, durch die
Einbeziehung von Expertenwissen, durch Diskussionen mit fachspezifischen Begleitaus-
schüssen u.a. abgesichert werden. Nur so lassen sich umfassende und zuverlässige Ergeb-
nisse gewinnen, die eine geeignete Grundlage für Schlussfolgerungen und Beurteilungen
bilden.

3.3.4 Bewertung

Die Bewertung der Analyseergebnisse muss zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung vor
allem mögliche Anpassungen des Programms zur Halbzeit im Blickfeld haben und damit
die Bearbeitung des Punktes 11 „Anpassung des Programms zur Halbzeit“ der gemeinsa-
men Bewertungsfragen. Beantwortet wird die Frage, inwieweit Programmkorrekturen
notwendig werden, da sich bspw. Rahmenbedingungen änderten oder Ziele und Prioritä-
tenänderungen neu zu definieren sind. Daraus könnten Anpassungen bezüglich der Pro-
grammstruktur oder der finanziellen Ausstattung einzelner Maßnahmen resultieren. An-
passungserfordernisse könnten sich aber auch aus nicht (mehr) sachgerechten Durchfüh-
rungsbestimmungen ergeben.

Das Aufzeigen von den o.g. Defiziten erfolgt sowohl für die jeweiligen Kapitel als auch
übergreifend für das Gesamtprogramm. Empfehlungen und Schlussfolgerungen auf Län-
derebene müssen gemeinsam mit den zentralen Evaluatoren entwickelt werden. Hierfür
sind geeignete Schnittstellen vorzusehen.

Die kapitelbezogenen Analyseergebnisse sollen den fachspezifischen Arbeitsgruppen –
soweit diese eingerichtet wurden – zur Diskussion gestellt werden.



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 13

Länderspezifische Schlussfolgerungen und Empfehlungen sollen auf einem Workshop mit
dem jeweiligen Programmkoordinator und den zuständigen FachreferentInnen abschlie-
ßend diskutiert werden.
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MB-Einl-Text 3: Anforderungen an Bewilligungsverfahren und Kontrollen gemäß
der Allgemeinen Dienstanweisung

Allgemeines

Eine allgemeine Zahlstellendienstanweisung zur Regelung der zentralen Aufgabenberei-
che und Verfahrensschritte für die zahlstellenkonforme Abwicklung der EPLR Maßnah-
men wird in Bremen zur Zeit erstellt. Angaben zur Zahlstellenverwaltung können dem
Lagebericht 2001 entnommen werden (Bredemeier et al., 2002).

Die zentralen Aufgaben der Zahlstellen sind:

– Bewilligung,

– Ausführung und

– Verbuchung der Zahlungen.

Die Bewilligung erfolgt über die verschiedenen senatorischen Dienststellen der drei am
EPLR beteiligten Senatoren, wobei die Zahlstelle weiterhin verantwortlich bleibt und
somit auch den einheitlichen Vollzug dieser Aufgaben regelt.

Andere Einrichtungen zur Garantie eines rechtmäßigen Fördergeschäfts sind die Beschei-
nigende Stelle und der Interne Revisionsdienst.

Die Bescheinigende Stelle sitzt beim Senator für Finanzen und überprüft die Vollständig-
keit, Richtigkeit der übermittelten Rechnungen und kontrolliert die Qualität des internen
Kontrolldienstes der Zahlstelle und der Fachreferate. Sie bescheinigt gegenüber der EU-
Kommission die Richtigkeit des vorzulegenden Rechnungsabschlusses (siehe MB-Einl-
Text 6).

Der Interne Revisionsdienst ist dem Senator für Finanzen zugeordnet. Er überprüft im
Rahmen von Systemprüfungen die Konformität der verwaltungsmäßigen und buchungs-
technischen Verfahren mit den Anforderungen der Gemeinschaft, v.a. die ordnungsgemä-
ße Buchführung der Zahlstellen.

Das Bewilligungsverfahren:

Das Bewilligungsverfahren für die flächenbezogenen Förderungen und die Investitions-
förderungen verlaufen unterschiedlich. Im folgenden werden die Grundsätzlichen Meilen-
steine eine solchen Verfahrens geschildert. Besonderheiten befinden sich in den Material-
bänden zu den jeweiligen Förderkapiteln.

Für die verschiedenen Maßnahmen sind verschiedene Behörden zuständig, an die sich der
Antragsteller wenden muss. Zum überwiegenden Teil stellt er seinen Antrag auf Förde-
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rung bei derjenigen Dienststelle, welche die entsprechende Förderung auch bewilligt. Bei
flächenbezogenen Maßnahmen (z.B. bei den Agrarumweltmaßnahmen) ist seit 2002 die
Landwirtschaftskammer als antragsannehmende Stelle vorgeschaltet.

Antragsunterlagen und Verfahren

– Abgabe der Antragsformulare und bestimmter Erklärungen (Anerkennung der
Rechtslage, Verpflichtungen über Mitteilungspflichten, Einwilligungen zu Datenlie-
ferungen etc.).

– Eingangsregistrierung durch Eingangsstempel.

– Im nächsten Schritt erfolgt die Datenermittlung und –erfassung und die Überprüfung
auf Vollständigkeit und Richtigkeit nach Maßgabe der jeweiligen Förderbestimmun-
gen, ggf. Rücksprachen mit dem Antragsteller. Abschließend unschlüssige Anträge
sind zu dokumentieren. Alle Anträge werden dieser Verwaltungskontrolle unterzogen
(s.u.).

– Erst nach Abschluss aller erforderlichen Kontrollen erfolgt die Bewilligung über die
Zahlung einer bestimmten Fördersumme in Form eines Bewilligungsbescheids.

– Zwischen 5 und 100 % der Förderfälle werden vor Auszahlung der Mittel einer zu-
sätzlichen Vor-Ort-Kontrolle unterzogen.

Bei investiven Maßnahmen kann i.d.R. erst nach der Bewilligung mit der Durchführung
der Maßnahme begonnen werden. Nach Abschluss der Maßnahme oder nach Abschluss
einzelner Gewerke, stellt der Begünstigte mit allen erforderlichen Rechnungsbelegen und
Verwendungsnachweisen einen Antrag auf Auszahlung der Fördermittel. (Dieser Vorgang
wird genauer in MB-Einl-Text 4 beschrieben). D.h., es gilt für alle Maßnahmen nunmehr
das Erstattungsprinzip und nicht mehr, wie im zurückliegenden Förderzeitraum, für die
Maßnahmen des EAGFL-Ausrichtung das Vorschussprinzip (entsprechend der Vorgaben
der LHO).

Der gesamte ordnungsgemäße Ablauf, von der Eingangsregistrierung, der Datenerfassung
über die Verwaltungskontrolle und die Bewilligung ist von mindestens zwei Personen
vorzunehmen und zu bescheinigen (Vier-Augen-Prinzip).

Kontrollen

Antragsannehmende Stellen und die Bewilligungsstellen stellen sicher, dass die Maß-
nahmen zulässig und begründet sind sowie tatsächlich und ordnungsgemäß durchgeführt
wurden. Hierfür sind verschiedene Kontrollen erforderlich:
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Verwaltungskontrolle:

Dies ist die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Antragsunterlagen und Kon-
formität der enthaltenen Angaben mit Förderbestimmungen, Landes-, Bundes und Ge-
meinschaftsrecht.

Die Durchführung dieser Kontrollen sind durch bestimmte Formblätter (Vordrucke
BMVEL) zu dokumentieren. Zuständig für die Durchführung der ersten Verwaltungskon-
trolle sind grundsätzlich die antragsannehmenden Stellen. Die Verwaltungskontrolle ist
im Rahmen des Vier-Augen-Prinzips stets unabhängig von zwei Personen durchzuführen.
Der Verwaltungskontrollbogen ist von diesen beiden Personen zu unterzeichnen.

Bei investiven Maßnahmen hat im Rahmen der Verwaltungskontrolle eine Inaugen-
scheinnahme vor Ort zu erfolgen (nicht zu verwechseln mit dem missverständlichen Beg-
riff der Vor-Ort-Kontrolle, s.u.). Diese ist ebenfalls anhand eines Formblattes zu doku-
mentieren.

Vor-Ort-Kontrollen

Ein bestimmter Prozentsatz (jedoch immer mindestens 5 %) der Förderfälle einer Maß-
nahme sind einer Vor-Ort-Kontrolle zu unterziehen. Diese werden anhand einer Risiko-
analyse (Risikofaktoren und Zufallsauswahl) ermittelt. Diese Kontrolle ist vor der Aus-
zahlung von Fördermitteln abzuschließen.

Hierfür ist beim WuH ein zentraler technischer Prüfdienst vorgesehen, der sich jeweils
aus zwei nicht am Bewilligungsverfahren beteiligten Personen zusammensetzt.

Die Kontrolle erfolgt grundsätzlich unangekündigt und umfasst die folgenden Arbeits-
schritte:

– Überprüfung der Vor-Ort vorzuhaltenden aussagekräftigen Unterlagen und Belege,

– Überprüfung der tatsächlichen Gegebenheiten, auf die sich der Antrag bezieht und
eine

– Wiederholung der Verwaltungskontrolle.

Durchführung und Ergebnis der Kontrolle sind anhand von Formblättern zu dokumentie-
ren. Diese ist im Sinne des Vier-Augen-Prinzips von beiden Prüfpersonen zu unterzeich-
nen.
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Kontrolle der Zweckbindungsfristen

Bei Maßnahmen deren Förderung an einen bestimmten (Nutzungs-) Zweck gebunden ist,
müssen während des Zeitraums nach der Abschlusszahlung bis zum vorletzten Jahr der
Zweckbindungsfrist 1 % der Förderfälle kontrolliert werden.
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MB-Einl-Text 4: Auszahlungen der Fördermittel an den Antragsteller/ Letztempfän-
ger (Der Senator für Wirtschaft und Häfen, 2003)

Nach Abschluss einer Maßnahme (oder Teilabschlüssen) stellt der Zuwendungsempfänger
einen Auszahlungsantrag mit den entsprechenden Verwendungsnachweisen.

Nach Abschluss der erforderlichen Kontrollen durch die Bewilligungsstellen, übermitteln
sie die zahlungsbegründeten Daten an die Zahlstelle (Zahlungsanweisung an die Zahl-
stellenverwaltung).

Nach „technischer“ Prüfung leitet die Zahlstelle die Unterlagen weiter an das Haushalts-
referat des WuH. Dieses schickt die Kassenanordnung an die Landeskasse.

Die Landeskasse zahlt 100 % der öffentlichen Kofinanzierungsmittel aus:

– den Landesanteil aus den entsprechenden Haushaltstiteln der Landesförderprogram-
me,

– den EU-Anteil aus dem sogenannten EU-Verrechnungskapitel.

Es finden somit zwei Verbuchungen, aber nur ein Auszahlungsvorgang statt, und der
Letztempfänger erhält auch nur einen Betrag. Gemäß der jeweiligen Banklaufzeit erhält
der Letztempfänger den Betrag nach 3 bis 4 Tagen nach der Anordnung den Förderbe-
trag.

Durch dieses Verfahren tritt das Land Bremen für einen minimalen Zeitraum zur Erleich-
terung des Zahlungsgeschäftes für die Auszahlung der EU-Mittel in Vorleistung.

Die Auslagen des Landes fordert die Zahlstelle jedoch kontinuierlich via Erstattungsver-
fahren über die Bundeskasse Trier – Außenstelle Frankfurt am Main zurück. Hierfür er-
folgt zeitgleich mit der Auszahlungsanordnung an die Landeskasse eine Annahmeanord-
nung und eine Auszahlungsanordnung an die Bundeskasse über den entsprechenden Be-
trag.

Die Bundeskasse in Frankfurt erhält ihrerseits eine Rückerstattung von der EU.
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MB-Einl-Abb. 2: Mittelfluss bei Investitionsförderungen im Rahmen des EPLR HB

Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsstellen und Erstellen der 
zahlungsrelevanten Unterlagen

Überstellung der Zahlungsanordnung an die Zahlstelle beim WuH

Nach Plausiblitätsprüfung der eingereichten Unterlagen weiterleiten an das Haushaltsreferat

Gleichzeitige Auszahlungsanordnung an die Bundeskasse zur Rückerstattung der EU-Mittel

3-4 Tage nach Kassenanweisung Erhalt der Mittel durch den Zuwendungsempfänger

Zeitnahe (Auszahlungungs- und Annahmeanordnung) Kassenanweisung an die 
Landeskasse durch das Haushaltsreferat

Antrag auf Auszahlung des Zuwendungsempfängers an die Bewilligungsstellen

Rechnungsbegleichung des Zuwendungsempfängers an die beauftragten Firmen

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-Einl-Text 5: Rechtsgrundlagen

– Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den EAGFL; diese Verordnung enthält die Ziele und mögli-
chen Förderbereiche (Kapitel I bis IX) sowie grundlegende Bestimmungen über die
Aufstellung der Entwicklungspläne.

– Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999. Hierin sind spezifische Bestimmungen für die
Ausgestaltung der Fördermaßnahmen, die verwaltungs- und finanztechnische Ab-
wicklung der ländlichen Entwicklungspläne enthalten. Diese Verordnung ist nach
zahlreichen Änderungen neugefasst und durch die Verordnung (EG) Nr. 445/2002
der Kommission ersetzt worden. Im Juni 2003 wurden in Form der Verordnung
(EG) Nr. 963/2003 der Kommission erneute Anpassungen in den Durchführungsbe-
stimmungen veröffentlicht.

– Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik, diese Verordnung ersetzt die alte 729/70 und gilt als die Rahmenverord-
nung über die Finanzbestimmungen. Hierin enthalten sind die Aufteilungen der
Aufgaben der beiden Abteilungen des EAGFL sowie über Mittelzuteilungen,
Vorschüsse, Vorausschauen, Anlastungsverfahren etc. Die dort eingeführten Bestim-
mungen und Instrumente gelten jedoch nur für die Abteilung Garantie. Die Ausgaben
der Abteilung Ausrichtung gehören zu den Strukturfondsausgaben und werden durch
die Regelungen der VO (EG) Nr. 1260/1999 geregelt.

– Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Hierin werden (fa-
kultative) Instrumente zur Auszahlungspraxis der Mittel aus der ersten Säule (v.a. di-
rekte Beihilfen in Form der flächen- und tierbezogenen Prämien) eingeführt. Im We-
sentlichen sind dies die Cross-Compliance-Regelung und die Modulation der Zahlun-
gen nach betrieblichen Kenngrößen.

– Verordnung (EG) Nr. 1663/1993 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen
zu der Verordnung 729/70 bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL,
Abteilung Garantie. Hier werden sowohl die Anforderungen an eine leistungsfähige
Zahlstellenverwaltung als auch das Prozedere des Zahlstellen- und des Rechnungsab-
schlussverfahrens geregelt.

– Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates mit Allgemeinen Bestimmungen über
die Strukturfonds. Enthalten sind Aufgaben der Strukturfonds, Ziele und Prinzipien
der Strukturpolitik (Zielgebiete und Gemeinschaftsinitiativen) sowie grundsätzliche
Regelungen zur Programmplanung und Abwicklung. Die Bestimmungen über Be-
gleitung und Bewertung gelten auch für die EPLR.
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– Verordnung (EWG) Nr. 3508/1992 des Rates zur Einführung eines integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelun-
gen sowie die Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission mit Durchfüh-
rungsbestimmungen hierzu. Hierdurch werden die sogenannten flankierenden Maß-
nahmen, die im Zuge der ersten GAP Reform eingeführt wurden (flächen und tierbe-
zogene Preisausgleichszahlungen, Agrarumweltmaßnahmen auf der Grundlage der
VO (EWG) Nr. 2078/1992, Erstaufforstungen landwirtschaftlicher Flächen auf der
Grundlage der VO (EWG) Nr. 2080/1992) und die Ausgleichszahlungen in benach-
teiligten Gebieten erfasst. Diese dezidierten. Diese Grundverordnungen des soge-
nannten InVeKoS wurden zahlreich geändert. Die aktuell gültige Neufassung der
Durchführungsbestimmungen ist die VO (EG) Nr. 2491/2001. Die Regelungen sind
deshalb von Interesse, da ihre Anwendung immer weiter ausgedehnt werden soll.

– Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission  mit Durchführungsvorschriften
zur VO 1260/1999 in Bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei Struktur-
fondsinitiativen

– Verordnung (EG) Nr. 1884/2002 der Kommission über Form und Inhalt der vorzu-
legenden Buchführungsdaten. Festlegung der Kreuzchentabellen und Variablen für
die einzelnen Haushaltslinien.

– Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (200/C28/02)
findet auf alle staatlichen Beihilfen Anwendung, die im Zusammenhang mit Tätig-
keiten zur Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse gewährt werden und in den Geltungsbereich von Anhang I des EG-Vertrags
fallen.

– Die Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und Sankti-
onsregelungen bei den Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums ge-
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates (VI/10535/99 – DE Rev. 7)
präzisieren, was die zuständigen Dienststellen der Kommission von den Verwal-
tungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen erwarten, welche die Mitgliedstaaten für
die aus dem EAGFL-Garantie finanzierten Maßnahmen aufbauen müssen. Sie sind
nicht als offizielle Auslegung der Gesetzgebung zu betrachten, werden aber sehr wohl
von den kontrollierenden Institutionen als Messlatte zur Beurteilung vorgefundener
Systeme genutzt.



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 22

MB-Einl-Text 6: Das Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausga-
ben

Das Rechnungsabschlussverfahren dient zur Durchsetzung der für das „Fördergeschäft“
von der EU vorgeschriebenen Abwicklungs- und Kontrollmechanismen. Dieses Verfahren
ermöglicht der KOM, Mängel in Verwaltungs- und Kontrollsystemen zu sanktionieren,
die zu fehlerhaften Ausgaben und damit zu Nachteilen für den Gemeinschaftshaushalt
führen könnten. Zu diesem Zweck sind die Mittel, die dem Mitgliedstaat im Rahmen der
Programmumsetzung zur Verfügung gestellt werden, solange reine Vorschüsse, bis sie
nach den entsprechenden Verfahrensschritten verbindlich zugeteilt werden. Ergeben
Kontrollen, dass Ausgaben nicht konform zu den einschlägigen Regelungen getätigt wur-
den, können diese den Mitgliedstaaten angelastet werden.

Am Ende des EAGFL-Haushaltsjahres bis spätestens zum Februar des Folgejahres über-
mitteln die Mitgliedstaaten der EU-Kommission ihre Jahresrechnungen, die mit einem
Prüfbericht der bescheinigenden Stelle versehen sind. Daraufhin leitet die EU-
Kommission das Rechnungsabschlussverfahren ein.

Zu unterscheiden sind zwei mit diesem Verfahren verbundene Entscheidungen:

1. Die Rechungsabschlussentscheidung

Kommt die EU-Kommission nach der Prüfung der Unterlagen zu dem Schluss, dass

– die Jahresrechnungen richtig sind,

– das Verfahren der Zahlstellen als zuverlässig eingestuft werden kann,

– alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Letztempfänger zurückgeforderten Be-
träge auch tatsächlich wiedereingezogen worden sind

erlässt sie ihre Entscheidung über den Rechnungsabschluss. Diese hat bis zum 30.04. des
folgenden Jahres nach einem festen Zeitplan zu erfolgen. Der Vorbehalt, das einzelne
Ausgaben in Nichtübereinstimung mit Gemeinschaftsrecht getätigt wurden, bleibt jedoch
bestehen.

2. Der Konformitätsabschluss

In Form von Ad-hoc-Entscheidungen, die bis zu 24 Monaten nach der Tätigung einer
Ausgabe getroffen werden können, prüft die EU-Kommission stichprobenhaft einzelne
Förderfälle und die hiermit verbundenen Verwaltungs- und Kontrollvorgänge in den Mit-
gliedstaaten.
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Werden Mängel in der Effizienz des Verwaltungs- und Kontrollsystems oder Unregelmä-
ßigkeiten bei einzelnen Zahlungsvorgängen oder Letztempfängern festgestellt, schließt
die EU-Kommission die Ausgaben von der Gemeinschaftsfinanzierung aus.

Die Konformitätsprüfung umfasst die folgenden Phasen:
(1) Risikoanalyse der EU-Kommission zur Auswahl von zu kontrollierenden Fällen und

Regelungen;
(2) Vor-Ort-Kontrollen und Prüfungsbericht mit erforderlichsten Abhilfemaßnahmen

und finanziellen Konsequenzen;
(3) Konsultationsverfahren mit dem Mitgliedstaat;
(4) Mitteilung der geplanten finanziellen Berichtigungen;
(5) Eventuelles Schlichtungsverfahren;
(6) Abschließende Rechnungsabschlussentscheidung der EU-Kommission.

Sollte eine finanzielle Berichtigung nötig sein, kann die Bemessung in zwei Formen er-
folgen:
(1) Bemessung einer Berichtigung aufgrund von Fehlern in einzelnen Vorgängen:

Stellt die EU-Kommission bei einem bestimmten Vorgang dessen Rechtswidrigkeit
fest, lehnt sie die Finanzierung ab. Ergibt die Überprüfung darüber hinaus, dass ein
mangelhaftes Kontrollsystem des Mitgliedstaates ursächlich für Unregelmäßigkeiten
ist und stützt sich diese Feststellung auf eine statistisch repräsentative Stichprobe,
kann die EU-Kommission einen Gesamtbetrag für diese Haushaltslinie via Extra-
polation ermitteln.

(2) Bemessung einer Berichtigung aufgrund des Risikos von finanziellen Verlusten:
Es ist keine genaue Ermittlung des tatsächlichen Wertes aller unkorrekten Beihilfe-
anträge, die zur Auszahlung gelangt sind, möglich. Der mögliche Verlust zum
Schaden des EU-Haushaltes muss daher durch eine Bewertung des Risikos geschätzt
werden, dass auf unzureichend eingestufte Kontrollen zurückzuführen ist. Zur Er-
mittlung der Beträge verfügt die EU-Kommission über Leitlinien, die ähnlich einem
Bußgeldkatalog bestimmte Versäumnisse in verschiedenen Bereichen der Kontrol-
len verschiedenen Berichtigungssätzen zuordnet. Die Berichtigungssätze liegen zwi-
schen 2 bis zu 100 %, häufig liegt jedoch eine Obergrenze bei 25 % der bewilligten
EU Mittel.
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MB-Einl-Text 7: Vorrangige Ziele der Agrarwende (Grimm, 2002)

Neue Landwirtschaft
(1) Verstärkte Bindung der Investitionsförderung an eine artgerechte und flächengebun-

dene Tierhaltung
(2) Verstärkte Honorierung besonders umweltverträglicher, nachhaltiger und standort-

angepasster Wirtschaftsweisen (Schwerpunkt ökologischer Landbau in Produktion
und Vermarktung)

(3) Modulation der Direktzahlungen als Einstieg in den Ausstieg von flächen- und tier-
bezogenen Zahlungen

(4) Verstärkte Unterstützung von Einkommensalternativen

Intensivierter Verbraucherschutz
(1) Einführung von Qualitätssiegeln für den ökologischen und konventionellen Landbau
(2) Verschärfte Vorschriften in den Bereichen Rückstände  und Tierarzneimittel
(3) Einrichtung eines Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(4) Verbesserung der Lebensmittelüberwachung

Tierschutz
(1) Drastische Verkürzungen der Tiertransportzeiten
(2) Abschaffung der Legebatterien
(3) Erlass- einer Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung



Kapitel 2 Materialband – Einleitung 25

MB-Einl-Text 8: Veränderung der Gesamtplanung und Stand der Programmumset-
zung 2000 bis 2002 gemessen an den gesamten Mittelansätzen des
EPLR Bremen

Datengrundlagen

MB-Einl-Tabelle 2 stellt die Gesamtplanungsansätze den tatsächlich getätigten Ausgaben
gegenüber. Dabei wird auf folgende Datenquellen zurückgegriffen:

– Genehmigter indikativer Finanzplan 2000;

– Indikativer Finanzplan der beantragten Planänderung 2003;

– Rechnungsabschluss (Tabelle 104) der Jahre 2000, 2001 und 2002

Bei der Verarbeitung der verschiedenen Datenquellen sind Probleme der Vergleichbarkeit
aufgetaucht. Die Struktur des indikativen Finanzplans entspricht nicht der Nomenklatur
der kleinen Buchstaben der VO (EG) 1750/1999. Die Zuordnung konnte aber nach Rück-
sprache mit der Programmbehörde weitgehend vorgenommen werden.

Der Rechnungsabschluss erfasst die aus dem EAGFL getätigten Auszahlungen. Die Aus-
zahlungen liefern z.T. keine aussagekräftigen Begründungen bezüglich der tatsächlichen
Inanspruchnahme, weil in einigen Maßnahmenbereichen (z.B. Agrarumweltmaßnahmen,
Ausgleichszulage) Auszahlungen erst mit einem erheblichen Zeitverzug getätigt werden
und z.T. zwei Zahlungen in einem Jahr erfolgten.

Veränderung der Planungsansätze in den einzelnen Haushaltslinien

Die Planungsansätze der verschiedenen Haushaltslinien sind sukzessive der tatsächlichen
Inanspruchnahme angepasst worden. Die Maßnahme Berufsbildung wurde aus dem Pro-
gramm genommen, die Junglandwirteförderung (A2) wird in der vorgesehenen Form
nicht mehr umgesetzt. Alle anderen Haushaltslinien/Maßnahmen werden auch weiterhin
angeboten. Bis auf die Haushaltslinien k und f sind alle Mittelansätze nach unten korri-
giert worden. Den größten absoluten Mittelverlust haben die Maßnahmen C1 und C2
(Ausgleichszulage und Ausgleichszahlung) sowie B7 (Küstenschutz) erfahren. Der relati-
ve Bedeutungsverlust war bei den Maßnahmen B1/B5 am größten gefolgt von B7 und A4.

Insgesamt ist der Planungsansatz um über 3 Mio. Euro gesunken, da Bremen in fast allen
Haushaltslinien eine unterdurchschnittliche Inanspruchnahme zu verzeichnen hat.

Mittelabfluss in den einzelnen Haushaltslinien

Der Ausgabenstand bezogen auf die ursprüngliche Plangenehmigung ist je nach Haus-
haltslinie unterschiedlich. Er schwankt zwischen 0 % und 20 % bei der Haushaltslinie f
(C3 und C4). Insgesamt kann festgestellt werden, dass außer im Bereich des Förder-
schwerpunktes C und der Maßnahme B5 alle anderen Maßnahmen sehr schleppend anlau-
fen.
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MB-Einl-Text 9: Bisherige Umsetzung des EPLR in Bremen

Datengrundlagen

MB-Einl-Tabelle 3 stellt die Entwicklung der Planansätze, Bewilligungen und den tat-
sächlichen Mittelabfluss in den EU-Haushaltsjahren 2000 bis 2002 dar. Folgende Daten-
quellen wurden genutzt:

– Indikative Finanzpläne;

– EU-Monitoringtabellen (2000, 2001, 2002);

– Rechnungsabschluss.

Anmerkungen zu den indikativen Finanzplänen und dem Rechnungsabschluss können
weitgehend MB-Einl-Text 8 entnommen werden. Zusätzlich sei hier angemerkt, dass die
Tabelle 104 nur die EAGFL-Mittel enthält. Um die öffentlichen Mittelaufwendungen zu
erhalten, wurde der genehmigte Kofinanzierungssatz zugrundegelegt.

An dieser Stelle wird eine kurze Einschätzung der Aussagefähigkeit der finanziellen Indi-
katoren des EU-Monitorings vorgenommen werden. Die Aussagefähigkeit der physischen
Indikatoren wird z.T. förderkapitelbezogen abgehandelt; eine Gesamteinschätzung wird in
Kapitel 10 vorgenommen.

Die Angaben aus dem EU-Monitoring beziehen sich im Gegensatz zu den beiden anderen
Datenquellen auf Kalenderjahre und nicht auf EU-Haushaltsjahre, so dass eine einge-
schränkte Vergleichbarkeit gegeben ist. Das EU-Monitoring stellt auf Bewilligungen ab
und gibt daher einen Überblick über die geplanten öffentlichen Mittelaufwendungen be-
zogen auf die einzelnen Haushaltslinien. Der Umfang der Bewilligungen wird jährlich
erfasst und nicht aktualisiert. D.h., in allen Haushaltslinien gibt es einen Anteil von Pro-
jekten, die nicht oder in einem von dem ursprünglichen Bewilligungsumfang abweichen-
den Maß realisiert werden. Diese Mittel stehen für Neubewilligungen zur Verfügung und
blähen entsprechend die EU-Monitoring-Tabellen auf, indem es zu Doppelzählungen
kommt. Da in verschiedenen Haushaltslinien mehrjährige Verpflichtungszeiträume vor-
kommen, die z.T. schon über den derzeitigen Programmplanungszeitraum hinausgehen,
ist zusätzlich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Auszahlungsdaten gegeben.
Es wird so nicht möglich sein, die aggregierten Daten der Monitoring-Tabellen 2000 bis
2006 den Auszahlungen gegenüberzustellen.

Plansätze, Bewilligung und Mittelabfluss nach Haushaltslinien

Die Inanspruchnahme ist je nach Haushaltslinie unterschiedlich. Planzahlen und Auszah-
lungen können nur eingeschränkt mit den Bewilligungen verglichen werden.
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Haushaltslinie Vollzug
a - A1, b - A2 Mittelabfluss deutlich niedriger wie geplant, kaum VEs
c - A2 Maßnahme wurde aus dem Programm genommen
e C1 + C2 Mittelabfluss deutlich geringer als geplant
f - C3 +C4 Mittelabfluss annähernd so hoch wie geplant, unter Berücksichtigung der ehemals

Flankierenden Maßnahmen etwas höher als geplant
g - A4 bisher keine Mittel geflossen und auch keine Bewilligungen ausgesprochen
i - C5 Mittelabfluss deutlich geringer als geplant
h - C5 nur Altverpflichtungen aus den flankierenden Maßnahmen
k - B2 Fehlbuchung, Monitoring (?)
m - A5 bisher keine Mittel geflossen und auch keine Bewilligungen ausgesprochen
o - B3 Mittelabfluss deutlich geringer als geplant, kaum VEs ausgesprochen
p - B4 bisher keine Mittel geflossen und auch keine Bewilligungen ausgesprochen
r - B1 + B5 Mittelabfluss deutlich geringer als geplant, im Monitoring nicht erfasst
q - B6 Mittelabfluss deutlich geringer als geplant, im Monitoring nicht erfasst
u - B7 bisher keine Mittel geflossen und auch keine Bewilligungen ausgesprochen
Altverpflichtungen Rückforderungen

MB-Einl-Tabelle 3: Planansätze, Bewilligung und Mittelabfluss nach Haushaltslinien
2000 bis 2002 in Bremen

EPLR-Genehmigung

Öffent- EU- Öffent- EU- Öffent- EU- Öffent- EU-
liche Beteili- liche Beteili- liche Beteili- liche Beteili-

Kosten gung Kosten gung Kosten gung Kosten gung

Haushaltslinie

a - A1 0,50 0,20 0,07 0,03 0,11 0,05 0,07 0,03
b - A2 0,15 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c - A3 0,08 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
e - C1+C2 2,49 1,25 0,78 0,39 1,10 0,55 0,78 0,39
f - C3+C4 0,33 0,16 0,39 0,20 0,65 0,33 0,39 0,20
g - A4 0,49 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i - C5 0,76 0,31 0,16 0,07 0,21 0,02 0,16 0,07
k - B2 0,13 0,05 0,04 0,02 0,07 0,03 0,04 0,02
m - A5 0,20 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o - B3 0,62 0,25 0,07 0,03 0,10 0,04 0,07 0,03
p - B4 0,41 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q - B6 0,33 0,13 0,12 0,05 0,00 0,00 0,12 0,05
r - B1+B5 0,63 0,25 0,06 0,02 0,00 0,00 0,06 0,02
u - B7 1,53 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bewertung 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01
Flankierende 
Maßnahmen 2078/2080 0,90 0,45 0,90 0,45 0,32 0,16 0,90 0,45

Altverpflichtungen 
VO (EG) 950/97 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 9,60 4,21 2,64 1,27 2,57 1,18 2,64 1,27
Rückforderungen 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,00 0,00 -0,02 -0,01
Gesamtsumme 9,60 4,21 2,62 1,26 2,57 1,18 2,62 1,26
Mehrausgaben/ 
Minderausgaben 0,00 0,00 6,98 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzierungsplan total 9,60 4,21 9,60 4,21 2,57 1,18 2,62 1,26

EPLR-Änderung
2003

Mio. EuroMio. Euro Mio. Euro

Monitoring Rechnungs-
abschluss (1)

Mio. Euro

(1) Öffentliche Kosten auf Grundlage des genehmigten Kofinanzierungssatzes berechnet.

Quelle: (WuH, 2000; WuH, 2001; WuH, 2003)
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MB-Einl-Text 10: Datenschutz im Bereich der 6-Länder-Evaluation

In verschiedenen Kapiteln der Evaluation wird auf Sekundärdaten des Landes zurück ge-
griffen, die in vielen Fällen als personenbezogene Daten datenschutzrechtlich relevant
sind und einer entsprechenden Behandlung bei der Verwendung für Evaluierungsfragen
bedürfen. Bei der Auftragsvergabe wurde diese Bedürftigkeit erkannt und von Seiten des
Landes eine gesonderte Regelung eingefordert. Über eine zusätzliche Vereinbarung zwi-
schen dem Land und dem Auftragnehmer wurde die Verwendung und Verarbeitung aller
personenbezogenen Daten beim Auftragnehmer für die Halbzeitbewertung als Auftrags-
datenverarbeitung im Auftrag des Landes geregelt. Mit dieser Regelung unterliegt der
Auftragnehmer automatisch den Datenschutzregelungen und der Datenschutzaufsicht des
Landes.

Zur Gewährleistung der erforderlichen datenschutzrechtlicher Vorkehrungen hat der Auf-
tragnehmer ein spezifisches Datenschutz- und Datensicherungskonzept vorgelegt.

Besonderheiten des Konzeptes sind:

– Ausschließliche Verwendung anonymisierter Daten,

– Restriktive Zugangsbeschränkungen zu den personenbezogenen Datensätzen,

– Dokumentationspflichten über Zugang, Zugriff, Verarbeitung und Speicherung der
Daten,

– Besondere Dienstverpflichtung aller Mitarbeiter, die Zugang zu den Daten erhalten.

Diese Regelungen sind sinngemäß auch auf die im Zuge der Evaluation selbst erhobenen
Primärdatensätze übertragen worden.

Dieses aus Sicht des Datenschutz sicher notwendige Verfahren behindert aus Sicht der
Gutachter die Durchführung einer Halbzeitbewertung in nicht unbeträchtlichem Maße.
Erschwerend für die Bearbeitung sind neben den sicherlich aufwendigen DV-Prozeduren
und Verfahrensregelungen besonders die Zugangsbeschränkung auf anonymisierte Daten-
sätze. Des weitern waren erhebliche Hindernisse auf Seiten der datenführenden Stellen zu
überwinden, um überhaupt die erforderliche Datenbasis in der entsprechend aufbereiteten
Form zu erhalten.
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MB-I-3.1: Vergleich der Vorgaben für die Investitionsförderung durch die entspre-
chenden EU-Verordnungen bis 1999 und seit 2000

Förderungsziele:

-

- Senkung der Produktionskosten;
-
- Steigerung der Qualität;
- Verbesserung des Umweltschutzes;
-

- Förderung der Diversifizierung;

Einschränkung der Förderung im Bereich der Tierproduktion:

-

-

-

-

-

Art. 4-9, 11, 12 Art. 4-7

Verbesserung der landw. Einkommen sowie der 
Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedin-gungen in den 
landw. Betrieben

Förderung nur, wenn normale Absatzmög-lichkeiten 
auf den Märkten vorhanden sind.

Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene;

Verbesserung und Umstellung der Erzeugung

Milcherzeugung : Förderung nur im Rahmen der 
vorhandenen Referenzmenge; bei Quotenzuwachs 
Förderung nur bis max. 50 Milchkühe je VAK und 80 
Milchkühe je Betrieb (200 Kühe je Kooperation); bei 
mehr als 1,6 VAK je Betriebe darf die Zahl der 
Milchkühe max. um 15% erhöht werden;

Schweinehaltung : keine Förderung, wenn eine 
Ausweitung der Produktionskapazität resultiert; 
mindestens 35% Futtereigenerzeugung;

Eier- und Geflügelsektor : grundsätzlich keine 
Förderung; Ausnahme: Investitionen zur Verbesserung 
des Umweltschutzes, des Tierschutzes, und der 
Tierhygiene, sofern keine Ausweitung der 
Produktionskapazität resultiert;

Rindfleischerzeugung : Förderung nur bei Einhaltung 
von Viehbesatzobergrenzen 
(2 GVE/ha); Ausnahme: Investitionen zur 
Verbesserung des Umweltschutzes, des Tierschutzes 
und der Tierhygiene, wenn keine Ausweitung der 
Produktionskapazität resultiert;

Verordnung (EG) Nr. 950/97 Verordnung (EG) Nr. 1257/99

< ebenso >
< ebenso >

< ebenso >

< ebenso >

< entfällt >

< entfällt >

< ebenso >

< ebenso >
< ebenso >
< ebenso >

< entfällt >

< entfällt >
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(Fortsetzung Tabelle MB-I-3.1)
Förderhöhe und -umfang:

- -

-

-

Fördervoraussetzungen:

- Betriebsverbesserungsplan; - Nachweis der Wirtschaftlichkeit;
-

- Buchführungsauflage;
-

-

Quelle: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 142/1 vom 2.6.1997 und Nr. L 160/86 vom 26.6.1999.

Gesamtwert der Beihilfe : max. 35% bei Investitionen 
in Immobilien; max. 20% für übrige Investitionen; in 
benachteiligten Gebieten max. 45% bzw. 30%; bei 
Junglandwirten jeweils max. 25% höher;

Nebenerwerbsbetriebe : Sonderbestimmungen 
bezüglich Förderumfang und -höhe;

Arbeitseinkommen je VAK max. 120% des 
Referenzeinkommens;

Erfüllung der Mindestanforderung in bezug auf 
Umwelt Hygiene und Tierschutz;

< entfällt >

< entfällt >

ausreichende berufliche Qualifikation des 
Betriebsinhabers;

Förderobergrenzen : max. förderfähiges 
Investitionsvolumen in Höhe von 90 TEcu je VAK 
und 180 TEcu je Betrieb (720 TEcu je Kooperation)

< ebenso >

< entfällt >

< entfällt >

Gesamtwert der Beihilfe : max. 40%, in 
benachteiligten Gebieten max. 50%; bei 
Junglandwirten jeweils max. 5%-Punkte höher;
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MB-I-3.3: Niederschrift des begleitenden Fachgesprächs zur Zwischenevaluierung
des AFP am 22.05.2002

Niederschrift des begleitenden Fachgesprächs zur Zwischen-
evaluation des AFP im Land Bremen am 22.05.2002

Teilnehmer: Herr Weske SfWuH Bremen
Herr Cassens Landwirtschaftskammer Bremen
Herr Plagemann Gartenbaukammer Bremen
Herr Hollmann FAL Braunschweig
Herr Klockenbring FAL Braunschweig

Herr Klockenbring begrüßt die Teilnehmer zum Fachgespräch. Ziel des Gespräches ist,
den beteiligten Akteuren im Land Klarheit über den Inhalt der Zwischenbewertung zu
vermitteln und die Voraussetzungen für die Bereitstellung der notwendigen Daten für die
Bewerter zu schaffen. Der Bearbeiter für die Zwischenbewertung des AFP für das Land
Bremen ist Herr Klockenbring (FAL). Das Gespräch wird mit Hilfe vorbereiteter Folien
strukturiert, den Teilnehmern wurde ein Ausdruck des Foliensatzes ausgehändigt.

Der Fragenkatalog der EU-Kommission einschließlich der Kriterien und Indikatoren zum
AFP wird inhaltlich vorgestellt, dessen Beantwortung für die Durchführung der Zwi-
schen- sowie Abschlussbewertung verbindlich ist. Besondere Probleme werden voraus-
sichtlich bei der Beantwortung des Fragenkomplexes zu Qualitätsverbesserung, Ressour-
censchutz und Arbeitserleichterung auftreten. Es müssen die wesentlichen Aspekte der
bisher durchgeführten Förderung erfasst, dargestellt und soweit wie möglich bewertet
werden.

Eine weitere Aufgabe der Zwischenbewertung besteht darin, die Voraussetzungen für die
Durchführung der zum Ende der Förderperiode (im Jahr 2006) vorzunehmenden Ex-Post-
Bewertung zu schaffen.

Der für alle Mitgliedstaaten der EU einheitlich geltende, von der EU-Kommission vorge-
gebene Fragen-, Kriterien- und Indikatorenrahmen zwingt den Bewerter zu einer sehr dif-
ferenzierten Analyse. Die Ermittlung der Wirkungen (z.B. Synergieeffekte, Mitnahmeef-
fekte, indirekte Wirkungen) ist nur eingeschränkt oder mit erheblichem Aufwand mög-
lich. Problematisch ist die Fokussierung der Bewertung auf die Wirkungen der Investiti-
onsförderung im Förderzeitraum 2000 bis 2006, da die Effekte dieser Fördermaßnahmen
erst mit zeitlicher Verzögerung und somit nicht im Rahmen der Zwischen- und mögli-
cherweise nur begrenzt in die Abschlussbewertung einfließen können. Die EU-
Kommission erwartet von der Zwischenbewertung Empfehlungen für die weitere Förde-
rung im Rahmen der laufenden bzw. kommenden Programmperiode.
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Datenerhebung 2000 bis 2002

In Bremen wurde zu Beginn der jetzigen Förderperiode (Anfang 2000) vom BVP auf das
Investitionskonzept (IK) umgestellt.

Im Jahr 2000 wurden zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Hilfe einer großen Investition
und ein Gartenbaubetrieb mit Hilfe einer kleinen Investition gefördert.

In 2001 wurden ein landwirtschaftlicher Betrieb und ein Gartenbaubetrieb mit Hilfe einer
großen Investition gefördert.

Die Junglandwirteförderung ist in Bremen ohne Bedeutung.

Die benötigten Förderdaten liegen in einheitlicher Form des IK auf Datenträger vor.

Die Auflagenbuchführung wird im Zuwendungsbescheid verfügt und von den Kammern
überwacht.

Die Monitoringdaten für den Förderzeitraum 2000/2001 wurden bereits zum Ende des
Gespräches durch Herrn Weske an die FAL übergeben.

Zur Füllung der Informationslücken zu Aspekten wie Umwelt, Tiergesundheit, Qualitäts-
verbesserung etc. für den zurückliegenden Förderzeitraum wird ein Fragebogen über den
Senator für Wirtschaft und Häfen in Bremen verteilt, dieser sind auch für den Rücklauf
verantwortlich. Der Versand der Fragebögen wird für Sommer bzw. Frühherbst angekün-
digt. In diesem Fragebogen werden auch die Daten zu den kleinen Investitionen miter-
fasst.

Getroffene Vereinbarungen

Die Daten sämtlicher Förderfälle für die Förderperiode 2000 bis 2002 werden der FAL
auf Datenträger übermittelt. Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund des
notwendigen Zeitaufwandes können keine Daten in Papierform von der FAL zur Aus-
wertung angenommen werden.

Zudem erhält die FAL die Buchführungsabschlüsse aus der Auflagenbuchführung. Dabei
werden die Förderdaten edv-technisch für die Auswertung durch die FAL von der Ver-
waltung in Bremen aufbereitet.

Als Liefertermin für die Daten wird der 15.06.2002 vereinbart. Die Zuständigkeit liegt bei
Herrn Weske.
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Die Verwaltung des Landes Bremen gewährleistet einen Abgleich der Daten aus der För-
derstatistik und den Testbetriebsdaten.

Offene Fragen, Klärungs- bzw. Handlungsbedarf

Aufgrund der Datenlage (Fehlen von Testbetriebsdaten oder Förderdaten aus der Aufla-
genbuchführung) ist die Bildung von Referenzgruppen problematisch; hier ist das weitere
Vorgehen abzustimmen.

Künftige Datenerfassung

Ab 2003 sollen weitere – über das gegenwärtig anzuwendende IK hinausgehende – Vari-
ablen erfasst werden. Die Erweiterung der Datenerhebung orientiert sich ausschließlich an
den Erfordernissen der Evaluierung, die sich aus den Vorgaben der EU-Kommission er-
geben. Herr Klockenbring weist auf die Zweckmäßigkeit hin, bereits heute in Voraussicht
auf mögliche künftige Anforderungen durch die EU-Kommission Indikatoren zu erheben,
deren Erhebung gegenwärtig nicht zwingend gefordert ist.

Die FAL erhielt von den AFP-Referenten des Bundes und der Länder den Auftrag, alle
für die Evaluierung erforderlichen Daten in Form einer Variablenliste darzustellen, damit
geklärt ist, welche Informationen künftig erfasst werden müssen. Diese nun vorliegende
Liste wird vorgestellt und abschnittsweise diskutiert. Herr Klockenbring bittet die Bremer
Verwaltungs- und Landwirtschaftskammer- bzw. Gartenbaukammervertreter, die Vari-
ablenliste an die relevanten Berater und Betreuer im Land weiterzuleiten, um sie einer
konstruktiven Diskussion zu unterziehen. Dieser Diskussionsprozess wird in allen Bun-
desländern – da die FAL die AFP-Förderung zentral für alle Länder bewertet – angeregt,
die Verbesserungsvorschläge und Hinweise werden in die Variablenliste eingearbeitet.
Den AFP-Referenten wird die um die Verbesserungsvorschläge ergänzte Variablenliste
voraussichtlich am 20.06.2002 im Rahmen der begleitenden Ausschusssitzung vorge-
stellt, so dass bis Ende Juli eine Entscheidung über die Anwendung dieser Liste ab 2003
getroffen werden kann. Somit bleibt ausreichend Zeit für die Umsetzung der erweiterten
Datenerfassung für künftige Evaluationsanforderungen.

Die Variablenliste soll künftig als weiteres Tabellenblatt anhand von Verknüpfungen in
das bestehende IK integriert werden. Um die Variablenliste mit Informationen zu füllen,
ist es jedoch erforderlich, dann die bislang noch nicht erfassten, aber künftig notwendigen
Informationen bei der Betriebsplanung zu erheben.

Im Fall der kleinen Investitionen wird auch die Verwendung der Variablenliste – wie für
die großen Investitionen – vorgeschlagen, wobei Abschnitte der Variablenliste (z.B. die
Variablen zur Erfolgsrechnung im Ist- und Ziel-Jahr) bei diesen Maßnahmen ungefüllt
blieben. Die einheitliche Verwendung der Variablenliste bei kleinen und großen Investiti-
onen erleichtert die Erstellung einer Datenbank.
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Getroffene Vereinbarungen

Grundsätzlich wird vom Land Bremen die Schaffung einer bundeseinheitlichen Datenba-
sis für die Evaluierung befürwortet.

Seitens der FAL wird um eine grundsätzliche Stellungnahme zur Anwendbarkeit der Va-
riablenliste als Informationsbasis für zukünftige Evaluationen bis zum 07.06.2002 gebe-
ten.

Offene Fragen, Klärungs- bzw. Handlungsbedarf

Im Land Bremen ist die Zuständigkeit bei der Datenverwaltung zu klären.

Kohärenz/Konsistenz mit EU-Maßnahmen

Für die einzelbetrieblichen Förderungen im Rahmen des AFP liegen im Land Bremen
keine zusätzlichen Untersuchungen, Erhebungen oder weiteren Studien vor. Eine Ex-
Post-Bewertung für das AFP sowie der Ländermaßnahmen die Förderperiode 1994-1999
wurde von der FAL durchgeführt und liegt daher dort vor.

Ob für das Land Bremen ein dem Regionalentwicklungsplan entsprechendes Planungsdo-
kument besteht, konnte im Rahmen des Fachgespräches nicht geklärt werden, Herr Weske
kümmert sich um Auskunftserteilung bei Herrn Bredemeier.

Innerhalb des AFP existieren für das Land Bremen keine Sonderkontingente oder Mittel-
reservierungen für umweltfreundliche Investitionen, Gartenbau etc..

Getroffene Vereinbarungen

Die den Regionalentwicklungsplänen entsprechenden Planungsdokumente für das Land
Bremen werden der FAL baldmöglichst zur Verfügung gestellt.

Verwaltungsverfahren

In Bremen existieren keine eigenen Landesrichtlinien, die Förderung wird gemäß der im
GAK-Rahmenplan verankerten Fördergrundsätze durchgeführt.

Als Bewilligungskriterien für eine Förderung nach dem AFP gilt die bereinigte Eigenka-
pitalbildung sowie eine positive Bilanz bei der Gewinn- und Verlustrechnung (große In-
vestition). Die Bewilligungskriterien orientieren sich an den Vorgaben in den Richtlinien,
für Förderungen im Gartenbau steht die Tragbarkeit des Kapitaldienstes im Vordergrund.

Eine Knappheit an Fördermitteln besteht im Land Bremen nicht. Im Jahr 2000 entstand
bedingt durch die verzögerte Notifizierung des EPLR ein Förderstau, der sich auf das Jahr
2000 auswirkte.
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Die Einhaltung der ´guten fachlichen Praxis` wird ab dem Jahr 2002 bei Vor-Ort-
Kontrollen und Verwaltungskontrollen zu jeweils 100 % der Förderfälle überprüft, auf-
grund der geringen Anzahl an Förderfällen lag die Prüfquote auch vor 2002 bei jeweils
100 % der Förderfälle. Die Durchführung der Kontrollen orientiert sich an den Vorgaben
der InVeKoS-Vorschriften.

Ein Gutachterausschuss existiert im Land Bremen nicht.

Mit Stellen eines formlosen Antrages durch die Landwirtschaftskammer beginnt die Be-
arbeitung des Förderfalles. Es erfolgt eine Stellungnahme der Kammer, die Unterlagen
liegen dieser dann bereits vollständig vor. Es wird eine Vorabbewilligung beim Senat
beantragt. Die Landestreuhandstelle für Agrarförderung gibt die Mittel in halbjährlichem
Abständen an den Antragsteller frei. Die Bearbeitungsdauer eines Antrags bis zur Bewil-
ligung nimmt ca. 3 Wochen in Anspruch. Die Bearbeitungszeit eines vollständigen An-
trages bezüglich einer kleinen Investition ist kürzer.

Der Verwendungsnachweis wird nach Abschluss der Investition durch den Berater er-
stellt.

In Bremen wird die Förderung in Form von reinen Zinsverbilligungen mit einer Laufzeit
von 20 Jahren gewährt. Der Anteil der Verpflichtungsermächtigungen lässt sich aus den
in der Förderung stehenden Betrieben – in Bremen sind es zur Zeit ca. 45 – und jährlich
hinzukommenden 2 bis 3 Betrieben ermitteln.

Eine Ausschöpfung der Finanzierungsmittel wird ohne eine Umschichtung der Finanz-
mittel erreicht.

Gebietsbezogene Planungen haben in Bremen keine Relevanz, die Existenz eines Regio-
nalentwicklungsplanes wird durch Herrn Weske geklärt.

Eine Abstimmung bei Förderungen erfolgt mit den Nachbar-Bundesländern im Bedarfs-
fall. Landesspezifische Förderrichtlinien bestehen nicht.

Eine Investition ohne Förderung ist in Bremen von Bedeutung: so wurde z.B. die Bewirt-
schaftung eines Betrieb aufgegeben, weil ein Hallenbau aus naturschutzrechtlichen Grün-
den abgelehnt wurde, obwohl eine Förderung uneingeschränkt erfolgt wäre.

Im Allgemeinen werden als Gründe für Investitionen ohne Förderung ein Überschreiten
der Prosperitätsgrenze, fehlender Bedarf an Finanzmitteln, Unwissen oder die Wahrung
der betrieblichen finanziellen Ungebundenheit genannt.

Bezüglich der UVP wurde bereits in einem Fall ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Kapitel 3 Materialband – Kapitel I – Anlage 3 12

Fragen zum Begleitausschuss, zu eventuellen Änderungsanträgen und zu möglichen Refe-
renzbetrieben wurden zur Klärung an Herrn Bredemeier verwiesen.

Offene Fragen, Klärungs- bzw. Handlungsbedarf

Zu den Fragen zum Begleitausschuss sowie eventuell existierenden Änderungsanträgen
zur GAK- oder EPLR-Fördergrundsätzen werden die geforderten Informationen von
Herrn Bredemeier durch Herrn Weske der FAL zur Verfügung gestellt.
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MB-I-3.4: Fragebogen der Beraterbefragung 2002

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: 
Christoph Klockenbring
Tel.: 0531/ 596 - 5181
E-Mail: christoph.klockenbring@fal.de

 - Verbesserung des Einkommens
 - Neuausrichtung der Produktion
 - Verbesserung der   - Faktorproduktivität

 - Arbeitsbedingungen
 - Produktqualität
 - Tierschutz und Tierhygiene
 - und des Umweltschutzes

!! Wichtig: Bitte tragen Sie eine Null ein, falls einer Zelle kein Förderfall etc. zugeordnet
werden kann. Lassen Sie die Zelle nur dann leer (=unbeantwortet), wenn Sie keine Auskunft
geben können. 

Mit der Investitionsförderung werden u.a. folgende Ziele verfolgt:

Bitte berücksichtigen Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erfahrungen, die Sie im
Rahmen Ihrer eigenen Beratungstätigkeit seit Beginn 2000 mit dem AFP gesammelt haben.
Die gestellten Fragen beziehen sich ausschließlich auf die durch Sie beratenen Betriebe!

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese verschiedenen Aspekte.

Wir bitten Sie, den über das Ministerium erhaltenen Fragebogen ausgefüllt via Ministerium
oder direkt an die FAL spätestens bis zum 25.10.2002 zurückzuleiten.

Der Fragebogen richtet sich an Berater und Betreuer, die im Bereich 
der Investitionsförderung tätig sind.

Expertenbefragung zur Analyse der Wirksamkeit 
der “Investitionsförderung (AFP)” 

nach GAK in Deutschland für den Förderzeitraum 2000-2002

Die auszufüllenden Datenfelder sind gelblich markiert. Text- und Kommentarfelder sind hell-
grün markiert. Bei problematischen Fragen bitten wir Sie, eine Einschätzung abzugeben; sollte
dies nicht möglich sein, lassen Sie bitte die betreffenden Felder frei.

Wir versichern ausdrücklich, daß Ihre Angaben unter Einhaltung der Datenschutzgesetze
vertraulich behandelt werden und in zusammengefasster Form lediglich so ausgewertet
werden, dass ein Rückschluss auf den einzelnen Befragten nicht möglich ist.

Die FAL wurde von Bund und Ländern beauftragt, eine Zwischenbewertung zum AFP
durchzuführen. Der seitens der EU-Komission vorgegebene Fragenkatalog macht eine
Expertenbefragung notwendig. Im Interesse statistisch abgesicherter und aussagekräftiger
Befragungsergebnisse bitten wir Sie, den uns erteilten Auftrag mit Ihrem Fachwissen zu
unterstützen.
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Bundesland, in dem Sie tätig sind:

Anzahl der von Ihnen seit 2000 im Rahmen des AFP beratenen/betreuten Förderfälle:

Investitionsschwerpunkt 
im Bereich

Milchvieh-/Rinderställe

Schweineställe

Lager- und Maschinenhallen

Gewächshäuser

Energieeinsparung

Außentechnik

Sonstiges (z.B. Diversifizierg.)

Fragen zur Investitionsförderung (AFP)

1)
(Zahl der von Ihnen beratenen Förderfälle; Mehrfachnennungen sind möglich)

Hauptziel Nebenziel

a) Verbesserung oder Sicherung des Einkommens durch

 - Rationalisierung und Kostensenkung Zahl Zahl
 - Aufstockung Zahl Zahl
 - Diversifizierung Zahl Zahl
 - Qualitätssteigerung der Produkte Zahl Zahl

b) Verbesserung der Arbeitsbedingungen Zahl Zahl

c) Verbesserung des Umweltschutzes Zahl Zahl

d) Verbesserung des Tierschutzes Zahl Zahl

e) Verbesserung der Tierhygiene/des Seuchenschutzes Zahl Zahl

2) 

Produkt

Getreide Zahl Zahl Zahl

Rindfleisch Zahl Zahl Zahl

Milch Zahl Zahl Zahl

Wein / Trauben Zahl Zahl Zahl

* Die Veränderung ist im Vergleich zur Situation vor der Förderung zu beurteilen.

AFP & Ziele : Nennen Sie bitte die Ziele der geförderten Investitionen :

Kombi-Förderg. Agrarkredit

AFP & Reduzierung der Überschussprodukte: 

der Produktion
(< 10 %)

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der seit 2000 geförderten Betriebe, in denen das AFP zu einer 
Veränderung der Erzeugung der folgenden Produkte beigetragen hat?*

Nebenerwerb Haupterwerb

Allgemeine Angaben

Große Invest./ Kleine Invest./

Zahl der geförderten Betriebe
mit Ausweitung
der Produktion

(> 10 %)

ohne Änderung
der Produktion

(+/-10%)

mit Verminderg. 
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3)

a) Welche Qualitäts-/Gütesiegel sind bei den geförderten Betrieben von Bedeutung?

b) Wie hoch liegt der Anteil der Betriebe mit 

 - Biosiegel Zahl der Förderfälle
 - sonstigen Qualitäts-/Gütesiegeln Zahl der Förderfälle

c)

% des Gesamtumsatzes

4) 

Tourismus Zahl der Förderfälle
Sonstige Freizeitaktivitäten Zahl der Förderfälle
Direktvermarktung Zahl der Förderfälle
Verarbeitung von ldw. Produkten Zahl der Förderfälle
Landschaftspflege Zahl der Förderfälle
Handwerk Zahl der Förderfälle
Erneuerbare Energien Zahl der Förderfälle
Aquakultur Zahl der Förderfälle
Sonstiges Zahl der Förderfälle

Erhaltung von Arbeitsplätzen* Zahl VAK
Neuschaffung von Arbeitsplätzen Zahl VAK

davon: Fremd-AK Zahl VAK

Frauen Zahl VAK
* Nur Arbeitsplätze, die ohne AFP-Förderung weggefallen wären.

Zahl der Förderfälle

Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Qualitäts-/Gütesiegel-Produkte am 
Gesamtumsatz der geförderten Betriebe?

Wie viele Arbeitsplätze konnten durch die Aufnahme alternativer Tätigkeiten geschaffen 
bzw. erhalten werden?

In welchen der folgenden Bereichen hat das AFP zu einer Ausweitung des Umsatzes aus 
alternativen Tätigkeiten beigetragen?

AFP & Neuausrichtung der Produktion: 

Arbeitsplätze 
(Voll-AK)

Zahl der 
Betriebe

AFP & Qualitätsverbesserung: Die Produktqualität kann u.a. anhand von Güte- oder
Qualitätssiegeln (z.B. Biosiegel, DLG-prämiert) bewertet werden.

Wie oft kam es durch die Neuausrichtung zu einer 
Umnutzung von landw. Bausubstanz?



Kapitel 3 Materialband – Kapitel I – Anlage 4 16

5)

Verbesserungsbereiche:

a) Energieverbrauch (Öl, Gas, elektr. Energie) Zahl der Förderfälle
b) Wasserverbrauch Zahl der Förderfälle
c) (Wirtschafts-) Dünger und Abfälle 

 - verbesserte Lagerung und Ausbringung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Lagerung Zahl der Förderfälle
 - nur verbesserte Ausbringung Zahl der Förderfälle

d) Lärmbelästigung Zahl der Förderfälle
e) Geruchs- und Staubemissionen Zahl der Förderfälle
f) Sonstiges Zahl der Förderfälle

a) Förderfälle mit einer Förderung baulicher Anlagen Zahl der Förderfälle

davon: 
einer wesentlichen Vergrößerung vorhandener Bauten
verbunden sind Zahl der Förderfälle

davon: Förderfälle in Natura-2000-Gebieten Zahl der Förderfälle

b)

qm

c)

Zahl der Förderfälle

davon:  - Entsiegelung Zahl der Förderfälle
 - Extensivierung von Flächennutzungen Zahl der Förderfälle
 - Anlage von Kleingewässern Zahl der Förderfälle
 - Pflanzungen Zahl der Förderfälle
 - Sonstige Zahl der Förderfälle

Wie hoch sind die dadurch entstandenen Ø Kosten % der Gesamt-Baukosten

d)

Zahl der Förderfälle

 - Ausformung des Baukörpers (Größe, Höhe) Zahl der Förderfälle
 - Baumaterial Zahl der Förderfälle
 - Farbliche Gestaltung Zahl der Förderfälle
 - Eingrünung, Fassadenbegrünung Zahl der Förderfälle

Ø Baukostensteigerung aufgrund dieser Auflagen % der Gesamt-Baukosten

AFP & Umweltschutz: 

In welchen Bereichen haben die geförderten Betriebe mit Hilfe des AFP 
Umweltverbesserungen eingeführt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

davon 
bezüglich:

Fälle, die mit dem Neubau von Gebäuden oder 

Wie groß ist der durchschnittliche Umfang der zusätzlich versiegelten Fläche 
(netto, d.h. abzgl. Rekultivierung)?

Wie oft wurden zum Schutz des Landschaftsbildes besondere Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Neubauten gestellt? (Mehrfachnennungen sind möglich)

Förderung von baulichen Anlagen und Umweltschutz:

Wie oft waren aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen für die Baumaßnahme durchzuführen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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6)

% der Nutztiere

davon durch Investitionen,

a) die den Tierschutz als Haupt- oder Nebenziel hatten % der Nutztiere
b) bei denen der Tierschutz als Nebenbestimmung des AFP 

in Kauf genommen wurde % der Nutztiere
c) bei denen sich der Tierschutz als unbeabsichtigte  

Nebenwirkung ergeben hat % der Nutztiere

- Überwiegend sinnvoll
- Überwiegend unsinnig
- Teilweise sinnvoll

7)

 - Schädliche Stoffe Zahl der Förderfälle
 - Gerüche Zahl der Förderfälle
 - Stäube Zahl der Förderfälle
 - Lärm Zahl der Förderfälle
 - Heben schwerer Lasten Zahl der Förderfälle
 - Ungünstige/überlange Arbeitszeiten Zahl der Förderfälle

Zahl der Förderfälle

8) AFP & Sonstiges :

Zahl der Förderfälle

davon bei:  - großen Investitionen/Kombi-Förderung Zahl der Förderfälle
 - kleinen Investitionen/Agrarkredit Zahl der Förderfälle

% der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen

Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Förderung:
 - zu hoher bürokratischer Aufwand % dieser Betriebe
 - zu hohe Förderauflagen (Tierschutz etc.) % dieser Betriebe
 - Unkenntnis der Fördermöglichkeiten % dieser Betriebe
 - Offenlegung der finanziellen Verhältnisse % dieser Betriebe

 - Extreme klimatische Bedingungen
    im Freien/in Räumen

Wie beurteilen Sie die Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung 
(Anlage 2 des AFP)? (Zutreffendes = 1):

AFP & Arbeitsbedingungen : 

AFP & Tierschutz:

Wie viele der AFP-geförderten Investitionen wären nach Ihrer Meinung auch ohne 
Förderung durchgeführt worden?

Wie hoch ist der Anteil der Betriebe mit grundsätzlich förderbaren Investitionen, die auf 
eine Investitionsförderung nach dem AFP verzichtet haben?

Wie hoch schätzen Sie bei Investitionen in die Tierhaltung den Anteil der Nutztiere, für 
die mit Hilfe des AFP ein verbesserter Tierschutz geschaffen wurde?

In welchen der folgenden Bereiche hat die geförderte Investition zu einer deutlichen 
Verbesserung der Arbeitsqualität beigetragen? (Mehrfachnennungen sind möglich)
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 - Agrarumweltmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Qualifizierungsmaßnahmen Ja=1/Nein=0
 - Dorferneuerung Ja=1/Nein=0

 Ja=1/Nein=0

In welchen Bereichen gibt es aus Ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten? (Zutreffendes=1)

 - Zentrale Informationsveranstaltungen
 - Frühzeitigere Informationen
 - Benennung von zentralen Ansprechpartnern
 - Durchforstung des Förder-"Dschungels"
 - Bereitstellung von Info-Material für den Landwirt

 - Sonstiges

Wie beurteilen Sie das gegenwärtig praktizierte Förderverfahren des AFP?

Bereiche des Förderverfahrens:

 - Antragsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Kontrollverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0
 - Auszahlungsverfahren Sachgerecht = 1/ nicht sachgerecht = 0

Änderungsvorschläge:

 - Antragsverfahren
 - Kontrollverfahren
 - Auszahlungsverfahre

Welche Ziele sollte das AFP zukünftig in erster Linie verfolgen? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Konzentration auf - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

- Verbesserung von Umwelt- und Tierschutz
- Diversifizierung landw. Einkommensquellen

c) Sonstiges

Wer sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Stärkere Konzentration der Förderung

- große Investitionen
- kleine Investitionen

c) Sonstiges

b)
c)

a)
b)
c)

Sehen Sie sich durch die Agrarverwaltung (Ministerium etc.) ausreichend über die 
möglichen Fördermaßnahmen, das Förderverfahren etc. informiert?

Kennen Sie über die Investitionsförderung hinaus auch die Fördermöglichkeiten 
landwirtschaftlicher/gartenbaulicher Betriebe in folgenden Bereichen?

a)

a)
b)
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Wie sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)

a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Verringerung des Subventionswertes
c) Erhöhung des Subventionswertes
d) Keine Darlehensbindung der Förderung

e) Sonstiges

Was sollte mit dem AFP gefördert werden? (Zutreffendes = 1)
a) Wie gegenwärtig (AFP 2002)
b) Sämtliche Investitionen (Gebäude, Maschinen, Boden, Vieh, Quote)

c) Sonstiges

Fragen zur Junglandwirteförderung (JLF):
1) Anzahl der seit 2000 geförderten Junglandwirte Zahl der Betriebe

- davon Haupterwerbslandwirte Zahl der Betriebe
- davon Frauen Zahl der Betriebe

2) Was wäre mit den geförderten Betrieben ohne JLF geschehen? 

a) keine Änderung Zahl der Betriebe
b) Wechsel vom Haupt- zum Nebenerwerb Zahl der Betriebe
c) Aufgabe des Betriebes Zahl der Betriebe

d) Sonstiges Zahl

3)

a) Haupterwerbsbetriebe % der Betriebe
b) Nebenerwerbsbetriebe % der Betriebe

Gründe für die Nichtinanspruchnahme:

- zu hohe Investitionsanforderung (>= 50.000 EURO) % der Betriebe
- Prosperitätsgrenze % der Betriebe

- Sonstiges %

4) Aufgrund der JLF seit 2000

a) erhaltene Arbeitsplätze (Voll-AK)* Voll-AK
b) neu geschaffene Arbeitsplätze (Voll-AK) Voll-AK

b)
a)

a)
b)
c)
d)

Anteil der potenziellen Junglandwirte, die keine JLF beantragen 
(mittelfristige Betrachtung in %):

b)
a)

e)

Welche wesentlichen Änderungen schlagen Sie zur Verbesserung der Wirksamkeit 
des AFP vor?

a)
b)
c)

a)
b)
c)
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MB-I-3.5: Mit den Anträgen auf Investitionsförderung vorzulegende Unterlagen

Einem Antrag auf Investitionsförderung sind folgende Unterlagen beizufügen:

– Ausbildungsnachweis:
•  bei dem Agrarkredit bzw. der „Kleinen Investitionen“: berufliche Fähigkeit für

die ordnungsgemäße Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes, Nachweis ü-
ber Berufsabschluss,

•  bei der „Kombinierten Investition“ bzw. „Großen Investition“: bestandene Ab-
schlussprüfung in einem Agrarberuf und den erfolgreichen Abschluss einer land-
wirtschaftlichen Fachschule oder einer gleichwertigen Berufsausbildung.

– Investitionskonzept,

– die letzten drei vorliegenden Einkommensteuerbescheide,

– Buchführungsabschlüsse zur Ermittlung der angemessenen bereinigten Eigenkapital-
bildung,

– Skizzen und Bauunterlagen, gegebenenfalls Baugenehmigung bzw. positiv beschie-
dene Bauvoranfrage,

– Kreditbereitschaftserklärung mit Angabe der Konditionen,

– Pachtverträge oder andere längerfristige Nutzungsverträge und

– ggf. Referenzmengenbescheinigung zur Milchquote von der Molkerei,

Bei betreuungspflichtigen Bauvorhaben sind dem Förderantrag zahlreiche zusätzliche
Unterlagen beizufügen:

– Ein allgemeiner Bericht mit Angaben zur Investition, zum Antragsteller, zur Faktor-
ausstattung und zum Unternehmenserfolg sowie

– ein spezifizierter Kostenanschlag, ein Bauplan sowie ein Lageplan.
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Erläuterung zu den verwendeten Statistiken und zur methodischen Vor-
gehensweise

Der Materialband mit seinen Anhängen beschreibt die einzelnen Datenquellen, erläutert
in ausführlicher und nachvollziehbarer Form die Aufbereitungsmethode der jeweiligen
Daten, dient der Dokumentation der Vorgehensweise und stellt die Ergebnisse in aus-
führlicher Form dar. Dies geschieht soweit möglich und sinnvoll nach den einzelnen Ab-
schnitten des Kapitels Va. Lücken in der Darstellung der Daten und insbesondere in der
methodischen Aufbereitung, wie sie in der verkürzten Textversion zwingend verbleiben,
werden geschlossen, so dass sich ein komplettes Bild der Datenerfassung und
-aufbereitung für die Zwischenbewertung der Ausgleichszulage ergibt und zugleich die
Grundlage für die Ex-post Bewertung geschaffen wird. Die Ausführungen gelten für alle
Länderberichte. Länderspezifische Abweichungen bei den Daten und in der Methodik
werden explizit beschrieben.

Alle in der Zwischenbewertung verwendeten Daten wurden anhand einer Datenbedarfs-
analyse zur Verfügung gestellt. Überwiegend konnten die Daten in digitalisierter Form
übergeben werden. Für die Überführung der Daten in verarbeitbare Datenformate war ein
erheblicher Aufbereitungsaufwand erforderlich. Positive Synergieeffekte, wie sie bei ei-
ner länderübergreifenden Analyse zunächst erwartet wurden, konnten wegen nicht uner-
heblicher Unterschiede in Qualität, Vollständigkeit, Form und Inhalt der Daten nur par-
tiell genutzt werden.

Zu Textband Kapitel 5a.1: Ausgestaltung der Ausgleichszulage

Datenquellen und Methodik

Die Beschreibung der Ausgestaltung der Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebie-
ten basiert auf verschiedenen Dokumenten, die vor dem Hintergrund des EU-
Rechtsrahmens gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, den nationalen GAK-Fördergrundsätzen
und regionalen Rechtsrahmen (Förderrichtlinien und Durchführungsverordnungen der
Länder) die Förderausgestaltung abbilden. Eine vom BMVEL erstellte tabellarische Über-
sicht bildet die Grundlage. Als Darstellungsform wird zur besseren Übersichtlichkeit eine
Synopse gewählt. Die Synopse zu den GAK-Fördergrundsätzen der Ausgleichszulage
(vgl. MB-Va-Tabelle 5.1) bildet den Referenzrahmen für die Synopsen der Länderrichtli-
nien. In der GAK-Synopse wird für das letzte Jahr der alten Förderperiode (Rahmenplan
1999 bis 2002) und für das Ausgangsjahr der neuen Förderperiode (Rahmenplan 2000 bis
2003) der Volltext erfasst. Die grundlegenden Änderungen zwischen den folgenden Rah-
menplänen der neuen Förderperiode (Rahmenpläne 2001 bis 2004 und 2002 bis 2005)
werden durch ‚Streichung‘ bzw. ‚Fettschrift‘ hervorgehoben. Die Synopsen zu den För-
derrichtlinien der Länder (vgl. die entsprechenden Tabellen im Textband) beschreiben
die Ausgestaltung der Förderung beginnend mit dem Jahr 1999. Um die Situation in der
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neuen Förderperiode 2000 bis 2006 mit den früheren Rahmenbedingungen vergleichen zu
können, diente die Synopse der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/97 als Refe-
renzsystem. Zu Vergleichszwecken wurde die Förderpraxis 1999 in die synoptische Dar-
stellung übernommen. Um Fehlerquellen in der Dokumentenanalyse gering zu halten und
den aktuellen Stand zu beschreiben, wurden die Synopsen durch die zuständigen Fachre-
ferate in den Länderministerien einer Überprüfung unterzogen. Als letzter Vergleichszeit-
raum im Rahmen der Zwischenbewertung wurde das Jahr 2002 ausgewertet.

Für die Prüfung der externen Kohäsion der Ausgleichszulage mit anderen Fördermaß-
nahmen wurden die Kombinationsmöglichkeiten der Ausgleichszulage mit der Flächen-
stillegung und Förderung von Agrarumweltmaßnahmen bei den zuständigen Ländermi-
nisterien abgefragt und tabellarisch dargestellt. Gleichzeitig war dieser Schritt für die Be-
rechnung der ausgleichszulagenberechtigten Fläche bei der Auswertung der Buchfüh-
rungsdaten der Testbetriebe notwendig (vgl. MB-Va-Tabellen).

Zu Textband Kapitel 5a.3+5a.4: Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugs-
kontrolle/ Darstellung und Analyse des
bisher erzielten Outputs

Datenquellen und Methodik

Für die Überprüfung der finanziellen Ausgestaltung der Ausgleichszulage wurden neben
den Daten des indikativen Finanzplans des EPLR, die Informationen aus dem Monitoring
und ggf. den Änderungsanträgen sowie die Daten aus der GAK-Berichterstattung verwen-
det. Darüber hinaus stellten die Länder differenzierte Auswertungen der Förderdaten nach
Betriebsgruppen für das Jahr 1999 sowie die ersten beiden Förderjahre 2000 und 2001
(teils auch 2002) auf Veranlassung und nach Vorgaben des Evaluators zur Verfügung
(vgl. MB-Va-Tabellen 5.7 bis 5.10). Für die alten Bundesländer konnten ferner Förder-
daten zurückliegender Jahre (Ex-post Evaluationsbericht gemäß VO (EG) Nr. 950/97)
verwendet werden. Für eine aktuelle Darstellung der Ausgleichszulage im Rahmen der
Zwischenbewertung wurden im Zeitraum Februar/März 2003 von den Ländern nochmals
die Monitoringdaten für das Förderjahr 2002 abgefragt und ausgewertet. Informationen
für das Jahr 2003 liegen zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht vor. Insgesamt war mit
Hilfe dieser Daten – von einigen Ausnahmen abgesehen - eine quantitative Analyse des
Finanzmitteleinsatzes (Vergleich tatsächliche zu geplanten Finanzmitteln, Finanzmit-
teleinsatz im Vergleich zu materiellen Outputs, Verteilung der Finanzmittel auf die Fi-
nanzierungsträger) sowie eine Analyse der Inanspruchnahme teilweise bis auf die Ebene
der Gebietskategorien benachteiligter Gebiete und unterschiedlicher Betriebsgruppen
möglich.

Zur Abschätzung der geförderten Fläche (Betriebe) im Vergleich zur potentiell förderfä-
higen Fläche (Betriebe) wurden die Daten der Förderstatistik (2000) mit Informationen
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aus einer BMVEL-Sonderauswertung der Agrarstatistik (LZ 1999) verschnitten. Hier-
durch konnte das Potenzial an geförderten Betrieben und geförderter Fläche, wiederum
differenziert nach den benachteiligten Gebietskategorien, annähernd abgeschätzt werden.
Bei der Ermittlung der anspruchsberechtigten Fläche waren auch hier länderspezifische
Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Abschätzung spiegeln den Stand
im Ausgangsjahr der Förderung wider.

Zu Textband Kapitel 5a.5: Analyse und Bewertung der administrati-
ven Umsetzung vor dem Hintergrund der
Inanspruchnahme

Datenquellen und Methodik

Bei der Beurteilung der Ausgleichszulage ist auch eine Effizienzanalyse des Verwal-
tungssystems vorzunehmen. Der unterschiedliche Verwaltungsaufbau machte eine länder-
spezifische Vorgehensweise erforderlich. Auf Anforderung des Evaluators wurden durch
das jeweilige Land verschiedene Dokumente für die Analyse der administrativen Umset-
zung zur Verfügung gestellt. Da sich das Datenmaterial nach einer ersten inhaltlichen
Prüfung teilweise als unzureichend erwies, mussten weitere Informationen nachgefordert
werden. Soweit dann noch Informations- oder Verständnislücken für die Beurteilung der
administrativen Umsetzung verblieben, wurden weitere Informationen mit Hilfe von fra-
gebogenunterstützten Telefoninterviews auf der Ebene der Fachreferenten der Länder ein-
geholt. Ergebnisse aus einer Befragung von landwirtschaftlichen Beratern im Zusammen-
hang mit der Beurteilung der Ausgleichszulage (Ex-post Evaluationsbericht gemäß VO
(EG) Nr. 950/97) wurden in Ergänzung zur Einschätzung der verwaltungsmäßigen Effi-
zienz herangezogen.

Zu Textband Kapitel 5a.6.1: Zielanalyse und Ableitung landesspezifi-
scher Bewertungsfragen

Datenquellen und Methodik

Der Zwischenbewertung kommt u.a. die Aufgabe zu, den Grad der mutmaßlichen Ver-
wirklichung der angestrebten Ziele auszuloten. Dies wiederum verlangt die Ableitung und
Überprüfung des Zielsystems. Hierzu ist zunächst zu prüfen, welche Ziele durch die Aus-
gleichszulage in benachteiligten Gebieten verfolgt werden, ob die Ziele in einer hierarchi-
schen Ordnung stehen, welche Interventionslogik besteht, ob die Ziele hinreichend ver-
ständlich und überprüfbar spezifiziert, operationalisiert und quantifiziert sind und ob die
Ziele in Abstimmung mit den kapitelspezifischen und kapitelübergreifenden Bewertungs-
fragen stehen. Auch Unterschiede in der Zielsetzung und –gewichtung in den verschiede-
nen benachteiligten Gebietskategorien sind Gegenstand der Zielanalyse. Beispielsweise
sollte mit Hilfe der Zielanalyse bei der Überprüfung der Bewertungsfrage V.1 herausge-
arbeitet werden, um welche Art der Standortnachteile es sich handelt. Sind es die Stand-
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ortnachteile im Vergleich zu Betrieben gleicher Produktionsrichtung oder sind es die
Nachteile aufgrund mangelnder Produktionsalternativen. Ähnliche Präzisierungen sind
auch bei den anderen Bewertungsfragen vorzunehmen. Ferner sollten mit Hilfe der Ziel-
analyse regionale/landesspezifische Ziele identifiziert werden, um die regionalen Einflüs-
se der Ausgleichszulage ableiten, überprüfen und bewerten zu können.

Die Analyse des Zielsystems wurde in einem zweistufigen Verfahren vorgenommen. Zu-
nächst erfolgte durch den Evaluator im Kontext mit den kapitelspezifischen und kapitel-
übergreifenden Bewertungsfragen unter zur Hilfenahme der Länderdokumente (EPLR,
Ex-ante Analyse, Lageberichte, Agrarberichte und Förderrichtlinien) eine Überprüfung
der Spezifizierung und Quantifizierung der Ziele. In einer zweiten Stufe sollten die Län-
der die genannten Ziele und das Zielsystem überprüfen und vervollständigen. Dabei soll-
ten die Ziele entsprechend ihrer Relevanz einer dreistufigen Skala zugeordnet, die ge-
bietsspezifische Bedeutung der Ziele vermerkt sowie „weiche" Indikatoren für eine mög-
liche Quantifizierung der Ziele benannt werden. Für die Bestimmung der Indikatoren
wurden den Fachreferenten der Länder Beispiele zur Hand gegeben. Die methodische
Vorgehensweise wurde bereits auf der ersten Begleitausschusssitzung mit den Ländern
diskutiert und abgesprochen.

Durch die Nacherhebung des Zielsystems konnten Lücken in den Zielen und speziell in
der Prioritätensetzung geschlossen werden. Ferner ermöglicht die Quantifizierung der
Ziele unter der Option der verfügbaren Daten die Ableitung handhabbarer Zielindikatoren
für die relevanten Betriebsgruppen. Die Ergebnisse sind in der MB-Va-Tabelle 5.2 in
ausführlicher Form dargestellt. Im Textteil des Berichts wird das vollständige landesspe-
zifische Zielsystem mit seiner Kongruenz zu den EU-Zielen und den verschiedenen Inter-
ventionsbeziehungen in Abbildung 5a.1 für das jeweilige Bundesland dargestellt. Dem
Materialband beigefügt ist ferner eine für alle Länder zusammengefasste vollständige Ab-
bildung des Zielsystems (vgl. MB-Va-Abbildung 5.2). Hierin werden, ausgehend von
den vorgegebenen Interventionsbeziehungen der EU, weitere Beziehungen zwischen den
Zielen beschrieben und alle in Deutschland speziell genannten regionalen Ziele aufgelis-
tet. Die landesspezifischen Zielsysteme weichen von diesem bundesländerübergreifenden
Referenzsystem mehr oder weniger stark ab. Bei der Überprüfung der landesspezifischen
Ziele wurden einige Ziele zusammengefasst. Der in der Zwischenbewertung noch zu
erstellende länderübergreifende Evaluationsbericht beschreibt die Unterschiede ausführ-
lich.

Zu Textband Kapitel 5a.6.2: Bewertungsfragen

Datenquellen und Methodik

Für die Beantwortung der Bewertungsfragen werden teilweise die bereits beschriebenen
sowie weitere Datenquellen verwendet und Informationen zumeist in Form von monetä-
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ren und physischen Indikatoren miteinander verschnitten. Ein vollständiger Überblick zu
den verwendeten Primär- und Sekundärdaten findet sich im Textteil (vgl. Tabelle 5a.2).
Um mit Hilfe der verschiedenen Daten die Bewertungen vornehmen zu können, waren die
Daten methodisch unterschiedlich aufzubereiten. Neben einzelbetrieblichen Daten einer
Stichprobe buchführender Betriebe handelt es sich um Landkreisdaten der amtlichen
Agrar- und Regionalstatistik sowie um Förderdaten. Die Daten stammen von verschiede-
nen Quellen. Insbesondere Qualität, Vollständigkeit und Umfang sowie Verzögerungen
erschwerten die vergleichende Analyse und Bewertung.

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Datenquellen und Methodik gegeben.
Durch die im Textband verkürzte Form der Beschreibung der Datenquellen kann es in der
Langfassung zu unvermeidlichen Wiederholungen kommen.

Beschreibung der verwendeten Daten

Buchführungsergebnisse des BMVEL-Testbetriebsnetzes

Bei den Daten der Testbetriebe handelt es sich um eine Stichprobe landwirtschaftlicher
Betriebe auf der Basis eines geschichteten Stichprobenplans. Die Daten bilden in
Deutschland die Grundlage für den jährlichen Agrarbericht der Bundesregierung. Durch
die freiwillige aber zwischen Betriebsgruppen offensichtlich unterschiedliche Bereitschaft
zur Teilnahme am Testbetriebsnetz ist eine reine Zufallsauswahl nicht möglich, insbeson-
dere die kleineren und einkommensschwachen landwirtschaftlichen Betriebe sind unter-
repräsentiert, demzufolge die Verteilungen verzerrt sind und die Abbildungsgüte beein-
trächtigt wird. Der einzelbetriebliche Kenngrößenkatalog entspricht durch die Codierung
nach dem „Stuttgarter Programm“ jenem der INLB-Datenbasis; der Stichprobenumfang
des BMVEL-Testbetriebsnetzes ist jedoch größer und ermöglicht eine differenziertere und
zeitnähere Auswertungen.

Der Betriebsbereich Landwirtschaft ist im Testbetriebsnetz für das als Ausgangsjahr ver-
wendete Wirtschaftsjahr 2000/01 mit rd. 10.500 Betrieben erfasst. Die Daten standen En-
de des ersten Quartals 2002 der FAL (BAL) zur Verfügung. Für die Stadtstaaten Bremen
und Berlin sind keine Testbetriebsdaten verfügbar und für Schleswig-Holstein sind die
mit Ausgleichszulage geförderten Testbetriebe nicht gesondert erfasst. Bei den einzelbe-
trieblichen Daten handelt es sich um Buchführungsergebnisse auf der Grundlage des
BMVEL-Jahresabschlusses. Aus den erhobenen Informationen sind rd. 10.000 einzelbe-
triebliche (physische und monetäre) Kenngrößen, einschließlich der vom BMVEL errech-
neten sogenannten komplexen Variablen abgeleitet. Die monetären Größen mussten von
DM- in Eurobeträge umgerechnet werden. Ferner wurden die Daten einer Plausibilitäts-
prüfung unterzogen. Für die Bewertung der Ausgleichszulage wurden rd. 120 Bewer-
tungsindikatoren und Kenngrößen ermittelt (vgl. MB-Va-Tabelle 5.11). Sie dienen so-
weit möglich unmittelbar der Abbildung der von der EU geforderten Programmindikato-
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ren für die Bewertungsfragen sowie der Abbildung relevanter Kontextinformationen.
Konnten die EU-Bewertungsindikatoren nicht hinreichend abgeleitet werden oder ist de-
ren Aussagegehalt begrenzt, sind die Kenngrößen als Ergänzungs- und Hilfsindikatoren
zu verstehen. Für die Darstellung der Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Be-
triebe sind die Testbetriebe die wesentliche Datenquelle. Die Daten stehen der FAL
zweckgebunden bei Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfügung.

Einzelbetriebliche Daten

Für Länder die im BMVEL-Testbetriebsnetz nicht repräsentiert sind (Bremen und Berlin)
oder für die keine ausgleichszulagengeförderten Betriebe im Testbetriebsnetz enthalten
sind (Schleswig-Holstein), musste nach alternativen Daten gesucht werden, um insbeson-
dere die Bewertungsfrage V.1 beantworten zu können. Nach intensiven und zeitaufwendi-
gen Verhandlungen mit den verschiedenen Stellen wurden Informationen für einen jedoch
nur begrenzt aussagefähigen Kennziffernsatz für ausgleichszulagengeförderte und nicht
geförderte buchführende Betriebe bereitgestellt. Für Bremen und Schleswig-Holstein
wurden die Daten erst Januar/Februar 2003 bereitgestellt. Die Daten mussten in einem
zeitaufwendigen Verfahren separat zu den Testbetriebsdaten teils mit modifizierten Aus-
wertungskonzepten aufbereitet und ausgewertet werden. Hierdurch konnten Synergieef-
fekte, wie sie aus einer länderübergreifenden Evaluationsmethodik zunächst zu erwartet
gewesen wären, nicht erreicht werden. Zusätzlicher personeller und zeitlicher Aufwand
war nötig um die Aufgabe bewältigen zu können. Für die beiden Stadtstaaten Berlin und
Bremen wurden keine mit den Testbetrieben vergleichbaren einzelbetrieblichen Daten zur
Verfügung gestellt. Von Berlin wurden für 36 ausgleichszulagengeförderte und 14 nicht
ausgleichszulagengeförderte Betriebe lediglich einige wenige aussagefähige betriebliche
Kenngrößen bereitgestellt. Notwendige Kenngrößen zur Einkommenslage wurden nicht
geliefert. Für Bremen ist die Datengrundlage mit insgesamt 11 buchführenden Betrieben
ähnlich dünn. Hier liegen jedoch Angaben zum Gewinn und zu einigen Erfolgsgrößen
vor. Für Schleswig-Holstein konnte die Situationsbeschreibung für die mit Ausgleichs-
zulage geförderten Betriebe durch eine nachgeforderte Stichprobe von 104 buchführenden
Betrieben verbessert werden. Im Vergleich zu den Testbetrieben fehlen die komplexen
Variablen, weshalb eine Auswertung nach Betriebsformen scheiterte. Der Vergleich zu
nicht geförderten Betrieben Schleswig-Holsteins stützt sich auf eine Stichprobenauswer-
tung des Testbetriebsnetzes.

Verschneidung einzelbetrieblicher Daten

Eine statistische Verschneidung der Daten auflagenbuchführender Testbetriebe mit den
InVeKoS-Betriebsdaten und den Förderdaten über die Betriebsnummern war für alle Län-
der in einer vergleichbaren Form nicht möglich. Auf diese zunächst im ursprünglichen
Konzept als aussagekräftig vorgeschlagene Auswertungsmethode musste in der Zwi-
schenbewertung verzichtet werden. Von einigen Ländern wurden datenschutzrechtliche
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Einwände gegen diesen methodischen Ansatz geltend gemacht. Gegebenenfalls ist eine
Umsetzbarkeit im Rahmen der Ex-post Bewertung erneut zu prüfen.

Daten der Landwirtschaftszählung (LZ) und der Agrarberichterstattung (AB)

Die Daten der LZ bilden für die Untersuchung der Ausgleichszulage eine weitere wichtige
Datenquelle. Sie liegen als Hardcopy, digitalisiert sowie in unterschiedlichen Sekundär-
quellen (EuroFarm, RegioStat) vor und unterscheiden sich im Umfang der betrieblich
erfassten Informationen und in Hinblick auf die Abbildungsqualität und räumliche Diffe-
renzierung. Bei den ohne hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand vorliegenden Daten
handelt es sich vorwiegend um Informationen auf Landkreisebene (NUTS 3). Auf Ge-
meindeebene dünnt teilweise der Umfang an Kenngrößen stark aus. Zudem ist speziell in
den neuen Bundesländern aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gemeindereformen
und daraus resultierend sich ständig ändernden Gemeindekennziffern die Verwendung
von Daten auf Gemeindeebene problematisch bzw. unmöglich. Auswertungen der Daten
der LZ und der AB nach benachteiligten Gebieten und deren Gebietskategorien sowie
nach nicht benachteiligten Gebieten wurden in Deutschland letztmals 1987 auf der
Grundlage der amtlichen AB veröffentlicht.

Für die Zwischenbewertung sind die Daten der LZ 1999 und soweit bereits in digitali-
sierter Form vorliegend, die Daten der AB 2001 von Interesse. Für beide Datenquellen
fehlt eine nach Gebietskategorien differenzierte Auswertung. Die im Datensatz von Eu-
roStat abgelegten Informationen würden eine derartige Differenzierung ermöglichen; für
Deutschland und seine Bundesländer basieren die Informationen jedoch auf den Daten der
AB 1997, sind damit nicht zeitnah und erlauben nicht jede wünschenswerte Betriebsgrup-
pendifferenzierung. Eine vom BMVEL zur Verfügung gestellte Sonderauswertung der LZ
1999 (vgl. MB-Va-Tabelle 5.4) für die Anzahl der Betriebe und deren bewirtschaftete
Fläche nach benachteiligten Gebieten und Gebietskategorien sowie nach nicht benachtei-
ligten Gebieten reicht für eine nach Betriebsgruppen differenzierte Analyse nicht aus. Für
die Identifizierung benachteiligter und nicht benachteiligter Landkreise sowie zur Poten-
zialabschätzung ist diese Datenquelle jedoch eine hilfreiche Informationsquelle. Wichtige
in der AB erhobene Informationen stehen jedoch in dieser Sonderauswertung nicht zur
Verfügung. Um diese Informationen für die Beantwortung der Bewertungsfragen und für
die Ermittlung von Bewertungsindikatoren gezielt einsetzen zu können, war bereits nach
Gesprächen hinsichtlich der Machbarkeit im Frühstadium der Zwischenbewertung ein mit
den Ländern abgestimmtes Auswertungskonzept für die LZ 1999 und die im zwei- bzw.
vierjährigen Turnus stattfindenden AB auf der Basis einer Sonderauswertung von Stan-
dardtabellen zur Bodennutzung und Viehhaltung sowie zum Arbeitskräfteeinsatz in der
Landwirtschaft in einer gebietsdifferenzierten und für alle Bundesländer vergleichbaren
Form erarbeitet worden. Durch administrative und finanzielle Probleme kam es zu zeitli-
chen Verzögerungen in der Umsetzung, so dass in der Zwischenbewertung auf diese Son-
derauswertung verzichtet werden musste. Als second best Alternative wurde auf der Basis



8 Kapitel 5       Materialband – Kapitel V – (a) Benachteiligte Gebiete

der in RegioStat erfassten Landwirtschaftsdaten ein modifiziertes Auswertungsschema
zur Erfassung der Ausgangssituation der Betriebe in benachteiligten und nicht benachtei-
ligten Landkreisen entwickelt. Die Ergebnisse sind dargestellt in MB-Va-Tabelle 5.6. In
der Ex-post Bewertung wird zu prüfen sein, ob das Konzept der ursprünglichen Son-
derauswertung umgesetzt werden kann. Für die Analyse zeitlicher Veränderungen sind
inzwischen die im Zuge der EU-Vereinheitlichung der Statistik erfolgten Umstellung in
der Abgrenzung der Betriebsformen zu berücksichtigen. In den Ergebnissen der Zwi-
schenbewertung sind diese Umstellungen noch nicht berücksichtigt.

InVeKoS-Daten

Die Informationen aus dem Basis- und Flächennutzungsbogen des InVeKoS-Datensatzes
bilden eine weitere weitgehend repräsentative Sekundärdatenbasis für die Bewertung der
Ausgleichszulage. Wenngleich wichtige Informationen zum Einkommen, zum Arbeits-
kräftebesatz fehlen und eine differenzierte Darstellung nach Betriebstypen, insbesondere
nach Betriebsformen nur begrenzt bzw. nur mit relativ hohem Arbeitsaufwand möglich
sind, bilden die InVeKoS-Daten eine der wenigen Informationsquellen als Grundlage für
die Beantwortung der Bewertungsfrage V.4. Ferner ergänzen und unterlegen die InVe-
KoS-Daten die Aussagen auf der Basis der übrigen Datenquellen und eignen sich insbe-
sondere für die Beurteilung von Veränderungen. Für Flächen und ggf. für Betriebe mit
und ohne Ausgleichszulage in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten lassen
sich unter gewissen Abgrenzungsvorgaben hilfreiche Informationen ableiten.

Bei der Bereitstellung der InVeKoS-Daten kam es in einigen Ländern zu erheblichen
zeitlichen Verzögerungen. Vielfach waren für die Umsetzung eines vom Evaluator für die
Zwischen- und Ex-post Bewertung konzipierten und für alle Länder gleichermaßen an-
wendbares Auswertungsschema mehrere Vorgespräche zu führen, um die Ergebnisse in
einer vergleichbaren und den landesspezifischen Besonderheiten entsprechenden Form zu
bekommen. Ferner waren teils Kompetenzfragen zu entscheiden, wer für die Auswertung
der InVeKoS-Daten zuständig ist. Durch die Auswertungsvorgaben des Evaluators und
die Einbindung der für die Bearbeitung der Agrarumweltprogramme zuständigen Bewer-
ter ist es gelungen, den EU-Konventionen folgende vergleichbare Bewertungsindikatoren
abzuleiten.

Die ursprünglich im Forschungskonzept vorgesehene Verschneidung der Datenquellen
Testbetriebsnetz, Förderstatistik und InVeKoS-Daten musste wie bereits erwähnt fallen-
gelassen werden, da die aus unterschiedlichen Gründen eingeschränkte Bereitstellung der
Daten ein für alle Länder gleichermaßen zu realisierendes Vorgehen verhinderte.
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Daten aus RegioStat ergänzt um Kaufwerte, Pachtpreise, Tourismusinformationen und
siedlungsstrukturelle Kreistypen

Die RegioStat-Daten umfassen wichtige sektorale und gesamtwirtschaftliche, arbeits-
marktpolitische, infrastrukturelle sowie geografische Informationen auf der Darstellungs-
ebene der Landkreise. Die Daten sind damit eine hinreichend brauchbare Sekundärstatis-
tik, mit deren Hilfe wichtige Hilfsindikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfragen
sowie Indikatoren zur Erfassung der allgemeinen Rahmenbedingungen (exogene Ein-
flussgrößen) abgebildet werden können. Ferner liefern sie wichtige Informationen zur
Abschätzung der Opportunitätskosten. Die Daten stehen jährlich in digitalisierter Form
zur Verfügung. Bei den in der Zwischenbewertung verwendeten RegioStat-Daten handelt
es sich um Daten der Jahre 1996 bis 2000. Für die Zwischenbewertung werden mit Hilfe
der in RegioStat enthaltenen Basiskennzahlen Bewertungsindikatoren zur Beschreibung
der Ausgangslage in den vorher selektierten benachteiligten und nicht benachteiligten
Landkreisen ermittelt und die Voraussetzungen für den Vorher-Nachher-Vergleich gelegt.
Da es sich um Landkreisdaten handelt, waren für eine Analyse nach den benachteiligten
Gebietskategorien Konventionen für die räumliche Zuordnung zu berücksichtigen.

Verzeichnis der benachteiligten Gebiete, Kerngebiete und Wirtschaftsgebiete

Um Unterschiede zwischen verschiedenen Gebietskategorien erfassen zu können, werden
die einzelbetrieblichen Daten der Testbetriebe und die auflagenbuchführenden Betriebe
den benachteiligten Gebieten und Gebietskategorien Berggebiet, benachteiligte Agrarzo-
ne, Kleines Gebiet und Kerngebiete der benachteiligten Agrarzone zugeordnet. Die Test-
betriebsdaten selbst enthalten keinen Code für die benachteiligten Gebietskategorien. Die
Zuordnung der Testbetriebe zu den benachteiligten Gebietskategorien erfolgte vielmehr
über die Betriebsnummer und das Gemeindeverzeichnis der benachteiligten Gebiete.
Letzteres wurde dem Evaluator durch das BMVEL zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung
der Betriebe zu den Kerngebieten der benachteiligten Gebiete basiert andererseits auf Ge-
bietsverzeichnissen der Länder.

Um standortspezifische Unterschiede darstellen zu können, wurden für die Auswertungen
der Testbetriebe die geförderten Betriebe zusätzlich den sogenannten Wirtschaftsgebieten
zugeordnet. Hierfür steht für die Betriebe in den alten Bundesländern ein entsprechender
Code im Kennziffernkatalog der Testbetriebe zur Verfügung.

Relevante methodische Aufbereitungsschritte der Daten

Buchführungsergebnisse der Testbetriebe

Die einzelbetrieblichen Daten des Testbetriebsnetzes wurden mit Hilfe eines speziell hier-
für entwickelten FORTRAN-Programms ausgewertet. Sowohl die geförderten als auch
die nicht ausgleichszulagengeförderten Betriebe wurden nach „harten“ Abgrenzungskrite-
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rien selektiert. Hierfür wurde auf der ersten Begleitausschusssitzung Konsens mit den
Ländern erzielt. Für die Zuordnung der Betriebe mit und ohne Ausgleichszulage wird der
Code 0021 mit seinen Schlüsselzahlen verwendet. Als geförderte Betriebe wurden Betrie-
be eingestuft, die gemäß ihrer Gebietszugehörigkeit 100 % der LF im benachteiligten Ge-
biet haben und die in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung einen Erlös aus Ausgleichszula-
ge ausweisen (Code 0021, Schlüsselnummer 3). Zu den nicht benachteiligten Betrieben
wurden hingegen Betriebe gezählt, die keine LF im benachteiligten Gebiet haben (Schlüs-
selnummer 0). Alle anderen Betriebe, deren Flächen nur zum Teil in der Fördergebiets-
kulisse liegen (Schlüsselnummern 1 und 2) bleiben bei dieser harten Abgrenzung unbe-
rücksichtigt.

Die Gruppe der ausgleichszulagengeförderten Betriebe des Betriebsbereichs Landwirt-
schaft umfasst 3.304 Testbetriebe. Bei einer Eingrenzung der landwirtschaftlichen Betrie-
be auf die erweiterten Futterbaubetriebe (F-Betriebe) liegt der Stichprobenumfang bei
2.403 Betrieben. 4.711 Betriebe gelten als nicht ausgleichszulagengefördert. Die Stich-
probe erlaubt eine hinreichend tiefe Unterteilung nach Betriebsgruppen, allerdings war in
einigen Bundesländern der Stichprobenumfang so gering, dass auf einige betriebsgrup-
pendifferenzierte Auswertungen verzichtet werden musste. Die von Seiten der Europäi-
schen Kommission geforderte Tiefe der Auswertung nach Gebietskategorien und Be-
triebstypen war nur mit den nationalen Testbetriebsdaten sicher zu stellen. Die Ausdeh-
nung der F-Betriebe auf die erweiterten F-Betriebe (d.h. neben den Futterbaubetrieben im
engeren Sinne werden auch Marktfrucht-Futterbaubetriebe, Veredlungs-Futterbaubetrie-
be, Dauerkultur-Futterbaubetriebe und landwirtschaftliche Gemischtbetriebe mit Futter-
bau einbezogen) dient der Sicherstellung eines ausreichenden Stichprobenumfangs und
ermöglicht eine hinreichende Differenzierung der Betriebe nach weiteren Betriebsmerk-
malen sowie einen homogenen interregionalen Vergleich zwischen den Bundesländern.

Die Zuordnung der geförderten Betriebe zu den benachteiligten Gebietskategorien erfolgt
über das vom BMVEL bereitgestellte Gebietsverzeichnis der benachteiligten Gebiete.
Hiernach ist eine Zuordnung nach Berggebieten, benachteiligten Agrarzonen und kleinen
Gebieten möglich. Die Zuordnung ist synonym zu den Gebieten entsprechend Artikel 18,
19 und 20 der VO (EG) Nr. 1257/1999. Bei der Zuordnung der Betriebe zu den geförder-
ten bzw. nicht geförderten Betrieben kann es in bestimmten Fällen, wenn Betriebssitz und
Lage der Flächen nicht übereinstimmen, zu Verzerrungen kommen. Um Unterschiede in
den natürlichen Standortvoraussetzungen erfassen zu können, sind die ausgleichszulagen-
geförderten Betriebe den verschiedenen Wirtschaftsgebieten zugeordnet worden. Die ge-
förderten, respektive die nicht geförderten Betriebe wurden darüber hinaus in mehrere
Betriebsgruppen gegliedert: in landwirtschaftliche Betriebe insgesamt, erweiterte Futter-
baubetriebe, Marktfruchtbetriebe, Betriebe nach Betriebsgrößenklassen, Betriebe nach
LVZ-Klassen und nach Unternehmensformen. In Rheinland-Pfalz wurden als zusätzliche
Referenzgruppe Dauerkulturbetriebe und Weinbaubetriebe gebildet. In den Ländern Ba-
den-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, in denen die Aus-
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gleichszulage von einer einkommensbezogenen Prosperitätsschwelle abhängt, wurde nach
diesen Betrieben differenziert. Um eine weitgehende Homogenität zwischen geförderten
und nicht geförderten Betrieben erreichen zu können, werden in die Referenzgruppe der
nicht ausgleichszulagengeförderten Betriebe ferner ausschließlich Betriebe mit einer
landwirtschaftlich genutzten Fläche größer gleich 3 ha berücksichtigt, da auch die mit
Ausgleichszulage geförderten Betriebe mehr als 3 ha aufweisen müssen. Der Vergleich
erfolgt mit Betrieben vergleichbarer Betriebsformen. Teilweise wurden in die Referenz-
gruppe nur Betriebe mit einer LVZ kleiner gleich 35 einbezogen. Die ausgewählten Refe-
renzgruppen beschränken sich jedoch nicht ausschließlich auf die erweiterten Futterbau-
betriebe, sondern zusätzlich auf regional relevante Referenzgruppen, wie sie teilweise aus
der Zielanalyse abgeleitet werden konnten. Bei der Festlegung und Abgrenzung der Be-
triebsgruppen war den Ansprüchen eines intraregionalen Vergleichs (Länderberichte) so-
wie denen eines interregionalen Vergleichs (Länderübergreifender Bericht) hinreichend
Rechnung zu tragen. In Fällen, in denen die Gruppe der erweiterten F-Betriebe nur mit
wenigen Betrieben besetzt war, wurden betriebsgruppendifferenzierte Auswertungen mit
den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt vorgenommen. Zu den Ergebnissen der Ex-
post Bewertung gemäß VO (EG) Nr. 950/97 besteht ein gewisser Grad an Vergleichbar-
keit.

Auf ein statistisches Hochrechnungsverfahren und eine Gewichtung der Buchführungser-
gebnisse wurde verzichtet, da die Gruppierung nach den Auswahlschichten für das freie
Hochrechnungsverfahren nicht die erforderliche Korrelation zu den Gruppierungskriterien
aufweist und für einen Vergleich der Indikatoren vielfach die entsprechenden Werte der
Grundgesamtheit für die ausgewählten Betriebsgruppen fehlen. Ferner hätten auf der Ba-
sis hochgerechneter Werte für die Abbildung der EU-Programmindikatoren insbesondere
der Indikatoren V.1-1.2 keine verbesserten Ergebnisse erzielt werden können. Für die
Beurteilung der Stichprobenqualität werden einige Kenngrößen der ausgewerteten Test-
betriebe mit den entsprechenden Größen der Förderstatistik bzw. der Landwirtschaftsta-
tistik verglichen (vgl. MB-Va-Tabelle 5.3). Auf diesem Wege werden die Ergebnisse auf
Plausibilität überprüft und hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit indirekt relativiert.

Der betriebliche Kennzahlenkatalog der Testbetriebe erlaubt die Ableitung einer Vielzahl
materieller (physischer und monetärer) Indikatoren, mit deren Hilfe die Bewertungsindi-
katoren der kapitelspezifischen Bewertungsfragen, Indikatoren zur Beantwortung landes-
spezifischer Bewertungsfragen sowie Kontextindikatoren und weitere Hilfsindikatoren
abgeleitet werden können. Für einige Bewertungsfragen sind die Testbetriebe die einzige
verfügbare und hinreichend statistisch zuverlässige Datenbasis. Im Fall der Bewertung
der Ausgleichszulage wurden zunächst rd. 220 Indikatoren gebildet (vgl. MB-Va-
Tabelle 5.11). Teils war der Berechnungsalgorithmus den landesspezifischen Ausgestal-
tungsbesonderheiten anzupassen. Dies war speziell für die Ermittlung der ausgleichszula-
genberechtigten Fläche und weiterer hierauf Bezug nehmender Indikatoren sowie für die
relevanten Einkommensgrößen notwendig. Letztere mussten insbesondere den Ansprü-
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chen eines Einkommensvergleichs zwischen verschiedenen Rechtsformen genügen. Die
letztendlich verwendeten Indikatoren sind den Ergebnistabellen zu entnehmen. In MB-
Va-Tabelle 5.16 werden für den Teil der Indikatoren, die sich nicht selbst erklären, Er-
läuterungen gegeben. Alle für die Ermittlung der Indikatoren verwendeten Kenngrößen
wurden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.

Neben der nach verschiedenen Regions- und Betriebsgruppen differenzierten Analyse
liegen die Vorzüge der Testbetriebsdaten in der Erfassung relevanter, von der Rechtsform
unabhängiger Einkommensgrößen, sowie der Abbildung der verschiedenen staatlichen
Transferzahlungen, der Erfassung komplexer Indikatoren, wie den Vieheinheiten, dem
StBE und dem Vergleichslohn. Wie bereits erwähnt, schränkt der teilweise zu geringe
Stichprobenumfang jedoch die Auswertungsmöglichkeiten in einigen Bundesländern stark
ein und erschwert einen interregionalen Vergleich zwischen den Bundesländern. Für den
länderübergreifenden Evaluationsbericht wurden deshalb weitere möglichst vergleichbare
Gruppen gebildet.

TB-Daten für den Mit-Ohne-Vergleich

Die Testbetriebsdaten eignen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich für den
Querschnittsvergleich von geförderten und nicht geförderten Betrieben (Mit-Ohne-
Vergleich). Mit den Daten des Wirtschaftsjahres 2000/01 wird die Ausgangssituation zu
Beginn des neuen Förderzeitraums abgebildet. Ein Vergleich mit der Situation der voran-
gegangenen Förderausgestaltung kann in eingeschränktem Maße für die alten Bundeslän-
der mit Hilfe der Ergebnisse der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/97 vorge-
nommen werden. Im Rahmen der Zwischenbewertung konnte die Ausgangssituation nur
auf der Basis eines Wirtschaftsjahres durchgeführt werden, so dass saisonale Schwankun-
gen in den Erfolgs- und Einkommensgrößen nicht ausgeglichen werden. Ferner erschien
ein Vergleich mit Hilfe der Dreijahresdurchschnittswerte der identischen Testbetriebe der
Wirtschaftsjahre 1998/99, 1999/00 und 2000/01 durch den Strukturbruch in der Aus-
gleichszulage (Umstellung von einer tier- und flächenbezogenen auf eine rein flächenbe-
zogene Förderung) als nicht zweckmäßig und hätte durch Verwendung identischer Betrie-
be zu einer weiteren Ausdünnung der Stichprobe geführt. Sollte in einer späteren Ex-post
Bewertung der Mit-Ohne-Vergleich wiederholt werden, lässt sich bei Verwendung von
Einjahresdurchschnittswerten ein hinreichend langer Beobachtungszeitraum analysieren.
Bei einem Vergleich der Ausgangs- und Endsituation auf der Basis von Dreijahresdurch-
schnittswerten würde sich der Beobachtungszeitraum um bis zu drei Jahre verkürzen.

TB-Daten für den Vorher-Nachher-Vergleich

Die Aufbereitung der Testbetriebsdaten im Rahmen der Zwischenbewertung wurde so
vorgenommen, dass in der Ex-post Bewertung der Vorher-Nachher-Vergleich durchge-
führt werden kann. Methodik und Indikatorensatz sollten möglichst dem der Zwischen-
bewertung entsprechen, wobei Erfahrungen, insbesondere bei der Auswahl der Indikato-
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ren, der Eignung der verschiedenen Betriebsgruppen und  die Besonderheiten der aufla-
genbuchführenden Betriebe (in SN) im Vergleich zu den Testbetrieben, zu berücksichti-
gen sind.

Beim Vorher-Nachher-Vergleich wird die Entwicklung von geförderten und nicht geför-
derten Betrieben am Anfang und am Ende des Untersuchungszeitraums mit Hilfe der aus-
gewählten Indikatoren und Kennziffern nach den Gebiets- und Betriebsgruppen darge-
stellt. Um Einflüsse aus der unterschiedlichen Zusammensetzung der Stichprobe auszu-
schließen, erscheint es aus methodischer Sicht sinnvoll, den zeitlichen Vergleich auf der
Grundlage der identischen Betriebe durchzuführen. Da jedoch über einen längeren Beo-
bachtungszeitraum sich der Stichprobenumfang reduziert, grenzt ein solches Vorgehen
die Tiefe der Auswertung ein.

Für Berlin und Bremen steht aus den bereits genannten Gründen kein ausreichender mit
den Testbetrieben vergleichbarer Satz an betrieblichen Kenngrößen zur Verfügung.
Wichtige Kenngrößen speziell zur Beschreibung der Einkommenslage fehlen.

Daten der Landwirtschaftszählung und der Agrarberichterstattung

Für die fördergebietsdifferenzierte Auswertung der Kreisdaten der LZ 1999 ist eine Zu-
ordnung der Kreise zu den benachteiligten bzw. nicht benachteiligten Gebieten notwen-
dig. Hierbei sind bestimmte Abgrenzungskriterien festzulegen. Den benachteiligten Ge-
bieten werden nur solche Landkreise zugeordnet, die einen Anteil an der benachteiligten
LF von mindestens 75 % aufweisen. Die Referenzgruppe der nicht benachteiligten Ge-
biete bilden Landkreise mit einer benachteiligten LF von weniger als 25 %. Da die be-
nachteiligten Gebiete in Deutschland nicht kreisscharf abgegrenzt sind und teilweise nur
Gemeinden oder Gemeindeteile in benachteiligten Gebieten liegen, kann es bei diesem
Vorgehen zu Verzerrungen kommen. Ferner kommt es in einigen Bundesländern vor, dass
es durch die Festsetzung des Anteils von 25 % keine Landkreise für die Referenzgruppe
gibt. Im Vergleich zur ursprünglich vorgesehenen Sonderaufbereitung der LZ-Daten 1999
und der Folgejahre durch das Statistische Bundesamt und die statistischen Landesämter
hat diese Vorgehensweise erhebliche Nachteile bei einer regionalen und betrieblichen
Differenzierung. Unter Berücksichtigung der Auswertungskosten ist die in der Zwischen-
bewertung gewählte Auswertungsalternative jedoch eine sinnvolle second-best-Lösung.
Die Methode lieferte bereits in der Ex-post Evaluation gemäß VO (EG) Nr. 950/97 für die
alten Bundesländer für den Vergleich der Situation 1991 und 1999 relativ zuverlässige
Ergebnisse.

Für die Typisierung nach Berggebieten, benachteiligten Agrarzonen oder Kleinen Gebie-
ten wurde in der Gruppe der benachteiligten Landkreise der Anteil der Fläche auf min-
destens 75 % festgelegt. Infolge dieser Abgrenzung waren in einigen Bundesländern dif-
ferenzierte Analysen nach Berggebieten und Kleinen Gebieten nicht möglich.
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In der Zwischenbewertung wurden die in der RegioStat-Datenbank enthalten landwirt-
schaftlichen Kenngrößen der LZ-Daten 1999 verwendet. Der ausgewertete Kenngrößen-
satz umfasst rund 30 Indikatoren. Mit den Indikatoren lassen sich einerseits im Rahmen
des Mit-Ohne-Vergleichs strukturelle Unterschiede zwischen Betrieben in benachteiligten
Landkreisen zu Betrieben in Landkreisen außerhalb benachteiligter Gebiete beschreiben
(vgl. MB-Va-Tabelle 5.6). Andererseits handelt es sich um Kenngrößen, die für die Bil-
dung von Indikatoren für den Vorher-Nachher-Vergleich zunächst vorgehalten werden.
Mit ihnen lassen sich zeitliche Veränderungen analysieren (vgl. MB-Va-Tabelle 5.5).

InVeKoS-Daten für die Zwischenbewertung

Die InVeKoS-Daten sind zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 eine wichtige In-
formationsquelle. Die Informationen sind jedoch aufgrund bestehender Unterschiede in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich abgelegt und stehen nicht in einheitlicher
Form zur Verfügung. Zur Nutzung der Informationen aus dem Flächenerhebungsbogen
für die Bewertung der Ausgleichszulage mussten die Daten zudem mit Informationen der
Zahlstellenstatistik verknüpft werden. Ferner mussten zur Ermittlung der EU-Bewer-
tungsindikatoren die im jeweiligen Land angebotenen Agrarumweltmaßnahmen speziellen
Wirkungskriterien zugeordnet werden. Hierfür sollte aus Sicht des Evaluators externer
Sachverstand durch die Länder bzw. durch die Bewerter der Agrarumweltmaßnahmen
eingebunden werden. Aufgrund des engen zeitlichen Rahmens war eine für alle Länder
eigenständige Auswertung der einzelbetrieblichen InVeKoS-Daten nicht möglich. Von
Seiten der FAL wurde ein Auswertungskonzept erarbeitet und mit den Ländern abgespro-
chen. Dieses sah neben einem Vorschlag für einen Variablenkatalog, eine Abgrenzung der
Betriebe und Flurstücke mit und ohne Ausgleichszulage in den verschiedenen benachtei-
ligten Gebietskategorien vor. Hierfür wurden für verschiedene Betriebsgruppen (Betriebe
insgesamt, NE- und HE-Betriebe, Betriebe in Form juristischer Personen, Betriebe nach
Betriebsgrößenklasse) Leertabellen erstellt und die Länder gebeten, diese zu einer vorge-
gebenen Frist auszufüllen und der FAL zur Verfügung zu stellen. Um die landesspezifi-
schen Aspekte hinreichend zu berücksichtigen, konnten die Länder Anpassungen und Er-
gänzungen am methodischen FAL-Konzept vornehmen. Insbesondere die Abgrenzung
und Zuordnung der im jeweiligen Land angebotenen Agrarumweltmaßnahmen zu den von
der EU erfragten Wirkungen war von den Ländern vorzunehmen und nachvollziehbar zu
dokumentieren. In einigen Ländern ist diese Zuordnung im Dialog mit den Programm-
Evaluatoren erfolgt. Ausgewertet wurden für die Zwischenbewertung je nach Bundesland
die Daten des Berichtsjahres 2000 und/oder 2001 für verschiedene Betriebsgruppen (vgl.
MB-Va-Tabelle 5.12 bis 5.15). In Schleswig-Holstein und Bremen wurden die InVeKoS-
Daten durch die Programmevaluatoren in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Mi-
nisterium und der FAL ausgewertet.
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InVeKoS-Daten für die Ex-post Bewertung

Die Auswertungen der InVeKoS-Daten im Rahmen der Zwischenbewertung sollen zur
Verbesserung der Abschätzung des Beitrags der Ausgleichszulage zur Verbesserung der
Umwelt durch eine weitere InVeKoS-Auswertung im Rahmen der Ex-post Evaluation
ergänzt werden. So sieht es das methodische Konzept des Evaluators vor. Hierfür wurde
ein entsprechendes Auswertungskonzept für die Ermittlung weiterer Indikatoren entwi-
ckelt. In der Zwischenbewertung hatten die Länder zunächst die Machbarkeit zu prüfen.
Einige Länder führten bereits Auswertungen in der Zwischenbewertung durch. Soweit
dies geschah, wurden die Ergebnisse in die Zwischenbewertung mit einbezogen.

RegioStat ergänzt um Kaufwerte, Pachtpreise, Tourismusinformationen und Informa-
tionen zu siedlungsstrukturellen Kreistypen

Neben den landwirtschaftlichen Kenngrößen aus der RegioStat-Datenbank werden weite-
re sektoral und gesamtwirtschaftlich relevante Kenngrößen aus RegioStat den benachtei-
ligten und nicht benachteiligten Landkreisgruppen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt
dem gemäß für die LZ-Daten beschriebenen methodischen Vorgehen. Um Verzerrungen
infolge struktureller Unterschiede zwischen den Landkreisen aufgrund der Bevölkerungs-
dichte zu minimieren, beschränkt sich die Untersuchung überwiegend auf ländliche Land-
kreise (unter 150 Einwohner je km²) i.S. der siedlungsstrukturellen Kreistypen des Bun-
desamts für Bauwesen und Raumordnung. Dabei wird je nach Zugehörigkeit zu Regions-
typen zwischen ländlichen Landkreisen in Agglomerations-, verstädterten und ländlichen
Räumen unterschieden. Bei den ländlichen Landkreisen ländlicher Räume wird nach
Landkreisen mit höherer und geringerer Dichte differenziert. Eine solch scharfe Abgren-
zung zwischen Kreisen der Gruppe der benachteiligten Gebiete und der Referenzgruppe
ist nötig, um Rückschlüsse auf Ausprägungsunterschiede zu ermöglichen. Ferner werden
hierdurch elementare Informationen für die Beantwortung der Bewertungsfragen geliefert.
Bislang lassen sich mit Hilfe der Indikatoren strukturelle Unterschiede zwischen den
Landkreisgruppen analysieren. Für die Ex-post Evaluation ist ein vergleichbarer Indikato-
rensatz zu ermitteln und um Indikatoren, die Hinweise auf Veränderungen ermöglichen,
zu ergänzen. Die Ergebnisse sind in MB-Va-Tabelle 5.5 dargestellt.

Verzeichnis der benachteiligten Gebiete, Kerngebiete und Wirtschaftsgebiete

Eine nach benachteiligten Gebietskategorien und nach Wirtschaftsgebieten differenzierte
Auswertung der Testbetriebsdaten war nicht automatisch möglich, sondern erforderte eine
Verschneidung mit den Verzeichnissen der benachteiligten Gebiete sowie der Wirt-
schaftsgebiete. Speziell die Zuordnung der Betriebe zu den Wirtschaftsgebieten in den
neuen Bundesländern war durch mehrstufige Gebietsreformen nur mit viel Aufwand lös-
bar.
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Verwendung der Daten zur Beantwortung der Bewertungsfragen

Frage - V.1

Buchführungsdaten der Testbetriebe

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.1 und die Ermittlung der Programmindika-
toren V.1-1.1 und V.1-1-2 sind die Testbetriebsdaten die einzige verfügbare und hinrei-
chend statistisch zuverlässige Datenbasis. Für die Abbildung des sich durch natürliche
Nachteile ergebenden Einkommensdefizits wird der Gewinn (beim Vergleich der Einzel-
unternehmen in Form von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben) und/oder das ordentliche
Ergebnis plus Personalaufwendungen (speziell im Fall von juristischen Personen) ver-
wendet. Als Bezugsgröße wird alternativ der Betrieb, die landwirtschaftlich genutzte Flä-
che und die Anzahl Arbeitskräfte verwendet. Speziell in Ländern, in denen der Stichpro-
benumfang nicht ausreicht, um nach Betrieben gleicher Betriebsgrößenklasse gruppieren
zu können, wird durch die Verwendung der Bezugsgröße ha LF eine bessere Vergleich-
barkeit erzielt. Um eine Beantwortung der Bewertungsfrage hinreichend zu ermöglichen,
wurden weitere, die Einkommenslage beschreibende Indikatoren sowie Indikatoren zur
Messung von Unterschieden in den Produktionskosten und des Werts der landwirtschaft-
lichen Produktion herangezogen. Ferner können durch die breite Palette an Indikatoren
verschiedene exogene Faktoren besser abgebildet werden. Darüber hinaus wird die Be-
deutung der Ausgleichszulage durch weitere Indikatoren ( z.B. die relative Bedeutung im
Verhältnis zum Einkommen, zu den Agrarumweltzahlungen sowie zu allen produkt-,
aufwands- und betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen, Zulagen und Zuschüssen) unter-
strichen. Für die Abbildung der Situation von Betrieben, in denen die Einkommenslage
mit Ausgleichszulage günstiger ist als jene der nicht geförderten Betriebe außerhalb der
benachteiligten Gebiete, wurde für die Prüfung der Effizienz und Wirksamkeit der Aus-
gleichszulage ein weiterer Anteilswert beim Programmindikator V.1-1.2. errechnet. Eben-
so wurde eine weitere Gruppe von geförderten Betrieben ermittelt, deren Einkommensla-
ge bereits ohne Ausgleichszulage besser ist, als die der nicht geförderten Betriebe.

Für die beiden Länder Bremen und Berlin kann aufgrund der bereits beschriebenen
Schwierigkeiten die Bewertungsfrage V.1 nicht hinreichend beantwortet werden.

Für eine Validitätsprüfung wurden einige Kenngrößen der Auswertung der Testbetriebe
mit Kenngrößen der Agrarstatistik und der Förderstatistik verglichen. Die Abbildung der
Einkommenslage mit Hilfe der InVeKoS-Daten und KTBL-Standardbetriebseinkommens-
ermittlungen wurde verworfen. Auch eine Gegenüberstellung des in benachteiligten und
nicht benachteiligten Gebieten abgeleiteten StBE auf der Basis der ursprünglich geplanten
Sonderauswertung unterblieb im Rahmen der Zwischenbewertung.
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Frage - V.2
Der Beitrag der Testbetriebe zur Beantwortung aller weiteren Bewertungsfragen ist gerin-
ger als im Fall der Bewertungsfrage V.1. Für die Überprüfung des kausalen Zusammen-
hangs von Ausgleichszulage und Verhinderung der Einstellung der Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen wegen zu niedrigen Einkommens sind neben der Testbetriebsdaten-
grundlage primär Informationen aus der allgemeinen Flächenstatistik (erfasst in Regi-
oStat), aus der landwirtschaftlichen Bodennutzungsstatistik und der Flächenerhebung des
InVeKoS-Datennetzes heranzuziehen. Letztere Statistiken haben im Vergleich zu den
Daten der Testbetriebe den Vorteil die Grundgesamtheit besser abzubilden, verbunden
mit dem Nachteil, dass die Flächenaufgabe infolge eines zu geringen Einkommens nicht
untersucht werden kann. Ohne die ursprünglich vorgesehenen Sonderauswertungen der
amtlichen Agrarstatistik nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten und Ge-
bietskategorien ist jedoch die Veränderung der landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht
differenziert nach Betriebs- und Erwerbsformen landwirtschaftlicher Betriebe darstellbar
und durch die Auswertung aggregierter Landkreisdaten sind Schätzfehler nicht auszu-
schließen.

Die in der Zwischenbewertung dargestellten Ergebnisse aus der LZ-Kreisstatistik 1999
sind nicht frei von statistischen Verzerrungen und beschreiben zunächst nur die Aus-
gangssituation. Zur Abbildung zeitlicher Veränderungen ist der gegenwärtige Zeitpunkt
zu früh. Es wird jedoch das methodische Gerüst für die Beantwortung der Frage in der
späteren Ex-post Bewertung gelegt.

Hinsichtlich der Abschätzung von Veränderungen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
die ausschließlich auf zu geringe Einkommen zurückzuführenden sind, stößt man mit den
zugänglichen Sekundärstatistiken der amtlichen Agrarstatistik an analytische Grenzen.
Ohne entsprechende Sonderauswertungen der amtlichen Agrarstatistik dürften auch Nut-
zungsänderungen für Ackerland und Grünland nur partiell abzubilden sein. Auswertungen
der Testbetriebe sowie die Verschneidung von Informationen aus mehreren quantitativen
und qualitativen Datenquellen können zur Erreichung zuverlässiger Aussagen beitragen.
Die Befragungsergebnisse aus der Ex-post Bewertung gemäß VO (EG) Nr. 950/1997
können zur Unterlegung der indikatorengestützten Aussagen beitragen. Auch die Kenn-
größen und Indikatoren aus der RegioStat-Auswertung stellen eine hilfreiche Ergänzung
für die Abbildung exogener Einflussfaktoren dar. In der Ex-post Evaluation ist letztend-
lich das adäquate methodische Vorgehen festzulegen.

Frage - V.3
Der Beitrag der Testbetriebsdaten zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.3 ist unter-
schiedlich. Hinsichtlich der Beurteilung des Beitrags der Ausgleichszulage zur dauerhaf-
ten Nutzung landwirtschaftlicher Flächen V.3-1 ist die Testbetriebsdatenbasis i.V. zu an-
deren Datenquellen (Flächenstatistik und Flächennutzungsstatistik) wenig geeignet (vgl.
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die vorher genannten Ausführungen). Die Aussagen haben nur einen eingeschränkten Re-
präsentativitätsgrad und eine Untergliederung nach den benachteiligten Gebietskategorien
ist nur begrenzt möglich. Andererseits ist in den Daten zur Flächennutzung der Testbe-
triebe die Brachfläche, definiert als Schwarzbrache, erfasst. Damit ließen sich in Ergän-
zung zu den Auswertungen der amtlichen Agrarstatistik (LZ und AB) und der Flächensta-
tistik (RegioStat) auf der Basis der Daten identischer Testbetriebe wichtige Hinweise auf
nicht rentable Flächennutzungen und entsprechende Veränderungen ableiten. Gegenwär-
tig ist der Beobachtungszeitraum zur Darstellung von Veränderungen noch zu kurz.

Wichtige Kontextindikatoren leiten sich aus den Auswertungen der RegioStat-Daten ab.
Insbesondere lassen sich hierdurch Einkommensunterschiede zu Einkommensbeziehern
außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors messen.

Für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.3-2 können die Informationen aus den
Testbetrieben in Kombination mit weiteren Datenquellen wichtige Informationen zur Be-
urteilung eines angemessenen Lebensstandards liefern. Die Testbetriebsdaten weisen ne-
ben dem Gesamteinkommen des Betriebsinhabers und seines Ehegatten auch das verfüg-
bare Einkommen aus und quantifizieren in der Vergleichsrechnung nach § 4 des LwG für
die landwirtschaftlichen HE-Betriebe den Einkommensunterschied zwischen Vergleichs-
gewinn und gewerblichem Vergleichslohn. Um der unterschiedlichen Einkommenslage in
Abhängigkeit von der Rechtsform gerecht werden zu können, wird bei der Darstellung der
Gesamteinkommenslage das betriebliche Einkommen anhand des Gewinns bzw. des or-
dentlichen Ergebnisses einbezogen. Das sogenannte Vergleichseinkommen ist definiert
als durchschnittlicher Bruttolohn je abhängig beschäftigten Arbeitnehmer, ohne Arbeitge-
beranteil zur Sozialversicherung. Zur Abbildung des durchschnittlichen Einkommens von
Familien in verwandten Sektoren und zur Ableitung des Programmindikators V.3-2.1
werden Informationen aus der RegioStat-Statistik zugespielt. Diese betreffen den ge-
werblichen Vergleichslohn und das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte. Da
keine der verfügbaren Einkommensgrößen einen optimalen intersektoralen Einkommens-
vergleich ermöglicht, wird eine Aussage anhand mehrerer Indikatoren vorgenommen.
Keine der verwendeten Einkommensdifferenzen bildet einen ausreichenden Indikator zur
Messung des Lebensstandards für Landwirte. Für Länder in denen das Ziel „Erhaltung
einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum“ modifiziert wurde oder
entsprechend der Interventionslogik Ziele auf einem niedrigeren Zielniveau spezifiziert
wurden, wurden auf der Basis der verschiedenen Datenquellen insbesondere mit Regi-
oStat Hilfsindikatoren ermittelt. Bei allen diesen meso- und makroökonomischen Indika-
toren werden die von der Ausgleichszulage ausgehenden Nettoeffekte nicht separiert.

Frage - V.4
Die Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 stützt sich im Wesentlichen auf die Auswer-
tungen der InVeKoS-Daten. Indikatoren auf der Basis der Testbetriebsdaten liefern auf
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regionaler und betriebsgruppendifferenzierter Ebene wichtige Kontextinformationen. Er-
gänzt werden die Informationen durch LZ-Auswertungen für ökologisch wirtschaftende
Betriebe und Indikatoren aus RegioStat.

Querschnittsfragen XI.1 – 6
Die verschiedenen Bewertungsindikatoren und Kenngrößen der Sekundärstatistiken, ins-
besondere der Testbetriebsdaten, liefern auch für einige kapitelübergreifende Bewertungs-
fragen wesentliche Informationen. So kann ein Vergleich des durchschnittlichen Alters
der Betriebsleiter in HE- und NE-Betrieben in geförderten und nicht geförderten Betrie-
ben vorgenommen werden und ein Beitrag für die Beantwortung der Q 1-1.1 geleistet
werden. Eine alters- und geschlechtsspezifische Differenzierung der Betriebsleiter wird
jedoch aufgrund einer vergleichbaren Differenzierung in der Förderausgestaltung als nicht
relevant angesehen. Für Q 1 „Beitrag, die Bevölkerung auf dem Land zu halten“ und Q 2
„die Beschäftigungslage in den landwirtschaftlichen Betrieben und außerhalb zu sichern“
kann die Untersuchung anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs gestützt auf die Ent-
wicklung landwirtschaftlicher Betriebe und Arbeitskräfte in benachteiligten und nicht
benachteiligten Gebieten einen Erklärungsbeitrag liefern. Für die Querschnittsfragen Q 3
und Q 5 liefern die Ergebnisse aus den kapitelspezifischen Fragen V.1 und V.4, insbeson-
dere die über die engen Bewertungsindikatoren hinausgehenden Kenngrößen, Zusatzin-
formationen.
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Materialbandtabellen zu Kapitel Va
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MB-Va-Tabelle 5.5: Ausgangsindikatoren für den Querschnitts- und Zeitreihenvergleich
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geförderter auflagenbuchführender Betriebe (verschiedene Betriebsgruppen) des WJ
2000/01 – Bremen

MB-Va-Tabelle 5.12, 5.13, 5.14, 5.15: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung
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MB-Va-Tabelle 5.3: Abbildungsqualität der für die Untersuchung bereitgestellten
Daten buchführender Betriebe im Vergleich zu Indikatoren der
Grundgesamtheit – Bremen

Geförd. LF je Betrieb ha - - 41,8 - -

AZ je Betrieb Euro 4.148,2 0,0 2.323,4 - -

AZ je geförd. LF Euro 37,6 3) 0,0 55,6 - -

Anteil DGL an LF % 91,2 92,5 - - 91,5

LF je Betrieb ha 110,5 53,2 - - 13,5

1) n=8 geförderte Betriebe, n=2 nicht geförderte Betriebe.
2) Jahr 2000.
3) je LF insgesamt.
Quelle: Eigene Ermittlung anhand von Daten buchführender Betriebe, Förder- und Landwirtschaftszählungsdaten

buchführ. Betriebe1) LZ 99

Indikator Ein-
heit

Förder-
statis-
tik2)

AZ 
gefördert

nicht AZ 
gefördert

Betriebe in 
benacht. 

Gebieten3)

Betriebe 
außerh.
benacht. 
Gebiete
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MB-Va-Tabelle 5.5: Ausgangsindikatoren für den Querschnitts- und Zeitreihenver-
gleich von Landkreisen innerhalb und außerhalb des benachtei-
ligten Gebietes anhand von Daten der Landwirtschaftszählung
1999 – Bremen

1 Landkreise Anzahl 0 1
2 Betriebe insgesamt Anzahl . 21
3 davon: HE-Betriebe Anzahl . .
4 NE-Betriebe Anzahl . .
5 F-Betriebe Anzahl . .
6 M-Betriebe Anzahl . .
7 ökol. wirtsch. Betriebe Anzahl . .
8 Betriebe 30-50 ha LF Anzahl . .
9 Betriebe 100 u. m. ha LF Anzahl . .

10 Betriebe unter 5 000 DM StBE Anzahl . .
11 Betriebe 5 000-20 000 DM StBE Anzahl . .
12 Betriebe 20 000-50 000 DM StBE Anzahl . .
13 Betriebe 50 000-100 000 DM StBE Anzahl . .
14 Betriebe 100 000 u. m. DM StBE Anzahl . .
15 rindviehhaltende Betriebe Anzahl . 4
16 schweinehaltende Betriebe Anzahl . 0
17 LF der Betriebe insgesamt ha . 283
18 davon: AF ha . 24
19 DGL ha . 259
20 HFF (DGL + Futterpf.) ha . 262
21 Wiesen u. Mähweiden ha . .
22 Weiden u. Almen o. Hutungen ha . .
23 Brache, stillgelegte Fl. mit Beihilfe ha . .
24 LF der HE-Betriebe ha . .
25 LF der NE-Betriebe ha . .
26 LF der F-Betriebe ha . .
27 LF der M-Betriebe ha . .
28 LF der ökol. wirtsch. Betriebe ha . .
29 GV Anzahl . .
30 Rinder Anzahl . 347
31 Milchkühe Anzahl . 96
32 Schweine Anzahl . 0

1) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF > 75 %.
2) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF < 25 % (Bremerhaven).

Quelle:  EASYSTAT.

benachteiligte
Landkreise1)

nicht
benachteiligte
Landkreise2)

Indikator Ein-
heit
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MB-Va-Tabelle 5.6: Indikatorenvergleich von Landkreisen innerhalb und außerhalb
des benachteiligten Gebietes anhand von Daten der Landwirt-
schaftszählung 1999 – Bremen

Anteil HE Betriebe an Betrieben insges. % 0,0 .
Anteil NE-Betriebe % . .
Anteil F-Betriebe % . .
Anteil M-Betriebe % . .
Anteil ökol. wirtsch. Betriebe % . .
Anteil Betriebe 30-50 ha LF % . .
Anteil Betriebe 100 u. m. ha LF % . .
Anteil Betriebe unter 5 000 DM StBE % . .
Anteil Betriebe 5 000-20 000 DM StBE % . .
Anteil Betriebe 20 000-50 000 DM StBE % . .
Anteil Betriebe 50 000-100 000 DM StBE % . .
Anteil Betriebe 100 000 u. m. DM StBE % . .
Anteil rindviehhaltende Betriebe % . 19,0
Anteil schweinehaltende Betriebe % . 0,0
Anteil DGL - Fläche an LF % . 91,5
Anteil HFF an LF % . 92,6
Anteil Wiesen, Mähweiden an GL % . .
Anteil Weiden, Almen o. Hutungen an GL % . .
Anteil Brache, stillgelegte Fl. an AF % . .
LF/Betrieb ha . 13,5
LF/HE-Betrieb ha . .
LF/NE-Betrieb ha . .
LF/F-Betrieb ha . .
LF/M-Betrieb ha . .
LF/ökologisch wirtschaft. Betrieb ha . .
GV/100 ha LF Anzahl . .
Rinder/100 ha LF Anzahl . 1,2
Milchkühe/100 ha LF Anzahl . 33,9
Schweine/100 ha LF Anzahl . 0,0
Rinder/Betrieb Anzahl . 16,5
Milchkühe/Betrieb Anzahl . 4,6
Schweine/Betrieb Anzahl . 0,0
Anteil Milchkühe an Rindern % . 27,7
Kaufpreis Euro/ha . .
Pachtpreis Euro/ha . .

1) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF > 75 %.
2) Kreise mit einem Anteil benachteiligter Fläche an der LF < 25 % (Bremerhaven).
Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten aus EASYSTAT ergänzt um Daten der Pachtpreise und Kaufwerte 
ldw. Grundbesitz.

Indikator Ein-
heit

benachteiligte
Landkreise1)

nicht
benachteiligte
Landkreise2)
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MB-Va-Tabelle 5.11: Indikatorenvergleich mit Ausgleichszulage geförderte und nicht
geförderte buchführende Betriebe des WJ 2000/2001 – Bremen

Nr. Indikator Einheit Anmerkung
zur

Fallzahl

nein ja

1 Betriebe insgesamt                     Anzahl 2 8
28 LF/Betrieb                             ha    53,2 110,5
29 AF/Betrieb                             ha    - -
35 Dauergruenland/Betrieb                 ha    49,2 100,8
32 Ackerfutter/Betrieb                    ha    - -
33 HFF/Betrieb                            ha    51,8 103,2
36 Silomais/Betrieb                       ha    - -
37 Koernermais/Betrieb                    ha    - -
38 CCM-Mais/Betrieb                       ha    - -
39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      ha    - -
44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  ha    - -
46 Brache/Betrieb                         ha    - -
47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         ha    - -
50 AZ berechtigte AF/Betrieb(GAK)         ha    - -
56 Anteil Mais an AZ berecht.AF           %     - -
57 Anteil Eiweiss+Ackerfutter an AF       %     - -
58 Anteil Hackfutter an AF                %     - -
60 Anteil stillgelegte AF an AF           %     - -
63 Anteil AZ berecht.LF an LF(GAK)        %     - -
67 Anteil AF an LF                        %     - -
68 Anteil korr.AZ berecht.LF an LF(GAK)   %     - -
73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    %     - -
74 Anteil Getreideflaeche an AF           %     - -
75 Anteil intensiv bewirtschaft.AF an AF  %     - -

194 Anteil Weinbauflaeche an LF            %     - -
195 Anteil Obstbauflaeche an LF            %     - -
196 Anteil Weizenflaeche an AF             %     - -
79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   %     0,0 37,5
80 Anteil oekologisch wirtschaft.Betriebe %     0,0 0,0
82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltsp.Beschr. %     - -
84 Anteil Betr.mit Stilllegungspraemie    %     - -
85 Anteil Betr.GL>40 und < 2GV/HFF        %     
87 Anteil Betr.VE>140/100ha an viehh.Betr. %     
92 VE/100 ha LF                           VE    194,9 131,5 gef. Betr.:  n=7
93 VE Milchkuehe/Betrieb                  VE    48,0 73,4 n. gef. Betr.: n=1
94 VE Milchkuehe/100 ha HFF               VE    46,3 71,1 n.gef. Betr.: n=1
95 RGV/100 ha HFF                         RGV   200,2 138,0 gef. Betr.: n=7

173 Milchkuhleistung/Betrieb               kg    - -
174 Milchleistung kg/HFF                   kg    - -
175 Getreideertrag/ha                      dt    - -
99 AK insgesamt/Betrieb                   AK    1,4 2,2 gef. Betr.: n=7

101 Familien-AK /Betrieb                   AK    1,4 2,2 gef. Betr.: n=7
102 Anteil Fam-AK an AK insgesamt          %     100,0 100,0
103 AK insgesamt/100 ha                    AK    2,7 2,1 gef. Betr.: n=7
105 Alter Betriebsleiter                   Jahre - -
106 AZ/Betrieb                             Euro 0,0 4.148,2
107 AZ/LF                                  Euro 0,0 37,6
217 AZ/AK                                  Euro 0,0 2.125,1 gef. Betr.: n=7
108 AZ/berecht.LF (GAK)                    Euro 0,0 -
112 AZ/ korr.berecht.LF (GAK)              Euro 0,0 -
118 Praemie Oeko-Landbau/Betrieb           Euro - -
120 Praemie Agrarumweltmassnahmen/Betrieb  Euro - -
122 Extensivierungspraemie/Betrieb         Euro - -
124 Zahlung f.Flächen mit Umweltauflagen/gefoerd.Betrieb Euro - -
126 Gewinn/Betrieb                         Euro 19.815,1 58.563,3
127 Gewinn/LF                              Euro 372,3 530,2
218 Gewinn/Familien-AK                     Euro 13.905,3 26.081,6 gef. Betr.: n=7
128 AZ bereinigter Gewinn/Betrieb          Euro 19.815,1 46.086,2
129 AZ bereinigter Gewinn/LF               Euro 372,3 492,6
138 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/Betrieb   Euro - -
139 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/LF        Euro - -
140 AZ korr.ord.Erg+Pers.Aufwand/AK        Euro - -
143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    Euro - -

                     L

                        Betrieb gefördert
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Fortsetzung MB-Va-Tabelle 5.11

Nr. Indikator Einheit Anmerkung
zur

Fallzahl

nein ja

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Euro - -
187 Verf.Einkommen.ldw.Unternehmerfamilie  Euro - -
147 Verleichslohn/Betrieb                  Euro - -
148 Diff.Vergleichslohn-gewinn/Betrieb     Euro - -
149 Ord.Eigenkap.veraend.Unternehmen/Betr. Euro - -
150 Ord.Eigenkap.veraend.Unternehmer/Betr. Euro - -
153 Anteil AZ am Gewinn                    %     0,0 7,1
188 Anteil AZ am Gesamteinkommen           %     - -
189 Anteil AZ am Verfuegbaren Einkommen    %     - -
155 Anteil AZ am ord.Erg+Pers.Aufwand      %     -  
158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  %     - -
159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  %     - -
161 Anteil AZ an Praem.fuer Agrumweltmassn. %     - -
162 Anteil AZbG an Prae.f.AUM+uwAZ+Extens. %     - -
163 Personalaufwand/LF                     Euro - -
219 Personalaufwand/AK                     Euro - -
164 Saat-+Pflanzgut Aufwand/LF             Euro - -
165 StBE/LF                                Euro - -
166 StBE/Betrieb                           Euro - -
177 LVZ/Betrieb                            LVZ   28,4
178 Hoehenlage/Betrieb                     Code  - -
167 PSM Aufwand/Betrieb                    Euro 709,2 1.596,2 gef. Betr.:  n=4
168 Duengemittelaufwand/Betrieb            Euro 1.560,0 3.761,7
169 Duengemittelaufwand/bereinigte LF      Euro - -
170 Duengemittelaufwand/bereinigte AF      Euro - -
171 PSM Aufwand/LF                         Euro 13,3 14,8 gef. Betr.:  n=4
172 PSM Aufwand/bereinigte AF              Euro - -
181 Pachtpreis/ha gepachtete LF            Euro 132,9 147,1
182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Euro - -
190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     %     - -

191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   %     - -
201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] Euro - -
202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - -
208 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - -
203                           >   100 %    %     - -
204                           >    90 %    %     - -
205                       50  -    90 %    %     - -
207                        0  -    50 %    %     - -

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        Euro - -
210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   %     - -
216 Indikator  V.1-1.2        <     0 %    %     - -
211                           >   100 %    %     - -
212                           >    90 %    %     - -
213                       50  -    90 %    %     - -
215                        0  -    50 %    %     - -

Quelle: Eigene Ermittlung anhand einer Stichprobe buchführender Betriebe (außerhalb des Testbetriebsnetzes).

                        Betrieb gefördert

                     L
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MB-Va-Tabelle 5.12: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.4 für die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt mit
InVeKoS-Förderantrag – Bremen 2001

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 3.675,0 2.779,5
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 1.152,8 934,1
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha k.A. k.A.
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha - -
GL ha 3.675,0 1.789,9
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 1.152,8 896,5
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha 1.018,7 774,6
AF ha - 983,6
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha - -
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha - -
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 31,4 33,6
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 0,0 0,0
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr. - -
 bewirtsch. LF %
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 88,4 82,9
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % - - 
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - 
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 31 50
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 88 86
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % - -
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % - -
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr.
 bewirtsch. AF % - -

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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Gebieten 
insgesamt

außerhalb 
benachteiligte

Gebiete

Flurstücke der Betriebe mit AZ in ...



Kapitel 5 Materialband – Kapitel V – (a) Benachteiligte Gebiete 47

MB-Va-Tabelle 5.13: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.4 für die landwirtschaftlichen HE-Betriebe mit InVe-
KoS-Förderantrag – Bremen 2001

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 3.028,5 1.947,7
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 914,2 785,4
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha k.A. k.A.
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha - -
GL ha 3.028,5 1.358,0
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 914,2 748,1
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha 788,7 641,3
AF ha - 583,7
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha - -
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha - -
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 30,2 40,3
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 0,0 0,0
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr. - - -
 bewirtsch. LF %
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 86,3 81,7
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % - - 
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - 
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 30 55
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 86 86
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % - - -
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % - - -
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr.
 bewirtsch. AF % - - -

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-Va-Tabelle 5.14: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.4 für die landwirtschaftlichen NE-Betriebe mit InVe-
KoS-Förderantrag – Bremen 2001

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 444,0 422,0
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 238,6 148,6
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha k.A. k.A.
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha - -
GL ha 444,0 292,2
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 238,6 148,4
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha 230,0 133,3
AF ha - 129,8
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha - -
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha - -
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 53,7 35,2
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 0,0 0,0
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr. - -
 bewirtsch. LF %
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 96,4 89,7
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % - - 
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - 
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 54 51
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 96 90
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % - -
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % - -
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr.
 bewirtsch. AF % - -

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-Va-Tabelle 5.15: Kenngrößen und Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.4 für die landwirtschaftlichen Betriebe von 20 bis 50 ha
LF mit InVeKoS-Förderantrag – Bremen 2001

Kenngröße/Indikator Ein-

Flurstücke 
der Betriebe

ohne AZ 
heit

LF ha 589,6 580,2
LF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 277,9 210,5
LF für Flächen mit integr. Pflanzenbau oder ha k.A. k.A.
-schutz
LF für Flächen mit ökologischem Landbau ha 0,0 0,0
GL ha 589,6 395,1
GL für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha 277,9 206,8
GL für Weideflächen mit < 2 RGV/ha ha 254,1 181,9
AF ha - 179,0
AF für umweltfreundlich bewirtsch. Flächen ha - -
AF für Flächen mit <= 170 kg/ha Wirtschafts- ha - -
und Mineraldünger
AF für Flächen mit PS-Schwellenwert ha - -
Anteil umweltfr. bewirtsch. LF an LF % 47,1 36,3
Anteil ökolog. bewirtsch. LF an umweltfr. % 0,0 0,0
 bewirtsch. LF
Anteil LF mit integr. Pflanzenbau an umweltfr. - -
 bewirtsch. LF %
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 91,4 86,4
 bewirtsch. LF
Anteil AF <= 170 kg/ha N an AF % - - 
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an AF % - - 
Anteil umweltfr. bewirtsch. GL an GL % 47 52
Anteil Weidefl. < 2 RGV/ha an umweltfr. % 91 88
 bewirtsch. GL
Anteil umweltfr. bewirtsch. AF an AF % - -
Anteil AF <= 170 kg/ha N an umweltfr. % - -
 bewirtsch. AF
Anteil AF mit PS-Schwellenwert an umweltfr.
 bewirtsch. AF % - -

1)   Abgrenzung und Zuordnung der agrarumweltpolitischen Maßnahmen wurde nach Vorgaben des Evaluators vom Land
selbst vorgenommen.
Quelle: Eigene Berechnungen und Berechnungen der Länder anhand der InVeKoS-Förderantragsdaten
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MB-Va-Tabelle 5.16: Definition ausgewählter Testbetriebskenngrößen und –indikato-
ren

Nr. Kenngröße / Indikator Erläuterung

32 Ackerfutter/Betrieb                    =Silomais, Futterhackfrüchte, Klee, Ackerwiesen, Getreidegrünfutter und sonstige Futterpflanzen

33 HFF/Betrieb                            =Silomais, Futterhackfrüchte, Klee, Ackerwiesen, Dauerwiesen und Weiden, Almen und Hutungen, 
Getreidegrünfutter, sonstige Futterpflanzen

39 intensiv bewirtschafte AF/Betrieb      =Winterweizen und Dinkel, Wintergerste, Körnermais, Winterraps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Gemüse im 
Feldbau, Silomais

44 Energiepfl.+NR auf stillge.AF/Betrieb  Energiepflanzen und sonstige nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen

47 AZ berechtigte LF/Betrieb(GAK)         Bewirtschafte Fläche des Betriebs abzüglich der von der Ausgleichszulage im Rahmen der GAK 
ausgeschlossenen Früchte

49 AZ berecht. LF (SN) wie Indikator 47, aber zuzüglich der Flächen für Silomais

53 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(TH, BW, BY)  wie Indikator 47, aber abzüglich stillgelegter Flächen

54 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(BB)         wie Indikator 47, aber abzüglich der obligatorisch stillgelegten Flächen

55 korr.AZ berecht.LF/Betrieb(ST)         wie Indikator 53, aber abzüglich Eiweiß und Ölfrüchte (TB-Codes 4020 bis 4029)

73 Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF    Bewirtschaftungsauflagen nach Testbetriebscode (TB-Code 8016)

79 Anteil Betr.mit Agrarumweltzahlungen   Agrarumweltzahlungen nach TB-Code 2444 einschließlich Zahlungen für Ökolandbau TB-Code 2443

80 Anteil ökologisch wirtschaft.Betriebe abgegrenzt nach TB-Code 0023 Schlüssel 2 und 3 (ökologisch wirtschaftende Betriebe und in Umstellung)

82 Anteil Betr.mit AZ mit umweltspez. 
Beschr.

abgegrenzt nach TB-Code 2445

118 Prämie Öko-Landbau/Betrieb           abgegrenzt nach TB-Code  2443

120 Prämie Agrarumweltmaßnahmen/Betrieb  Agrarumweltmaßnahmen (TB-Code 2444) einschließlich Ökolandbau (TB-Code 2443) 

122 Extensivierungsprämie/Betrieb         abgegrenzt nach TB-Code 2418

124 Zahlung f.Flächen mit 
Umweltauflagen/gefördertem Betrieb

abgegrenzt nach TB-Code 2445

138 AZ korr.ord.Erg+ Pers.Aufwand/Betrieb   =Gewinn (TB-Code 2959)
-Ausgleichszulage (TB-Code 2440)
-Personalaufwendungen (TB-Code 2799)1

-Summe der zeitraumfremden Erträge (TB-Code 2497)
-Summe der zeitraumfremden Aufwendungen (TB-Code 2896)
-Erträge aus Investitionszuschüssen/-zulagen (TB-Code 2351-2357)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Vermögensgegenstände (TB-Code 2802)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Sachanlagen (TB-Code 2803)
-Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (TB-Code 
2910)
-Abschreibungen auf Tiere in unüblicher Höhe (TB-Code 2804)
-Abschreibungen auf Umlaufvermögen in unüblicher Höhe (TB-Code 2805)
-Außerordentliches Ergebnis (TB-Code 2929)
-Berücksichtigung von Steuern von Einkommen und Ertrag (TB-Code 2939)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Aufwendungen aus Verlustübernhame) (TB-Code 
2912)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Erträge aus Gewinngemeinschaften) (TB-Code 2906)

143 Ausserldw.Eink.Betr.ehepaar/Betrieb    =Einkünfte aus Gewerbebetrieben (TB-Code 8211)
+ Einkünfte aus selbständiger und nicht selbständiger Arbeit (TB-Code 8212+8213)
+ Einkünfte aus Kapitalvermögen  (TB-Code 8214)
+ Einkünft aus Vermietung und Verpachtung (TB-Code 8215)
+ sonstige Einkünfte (TB-Code 8216)
+ erhaltene Einkommens- und Vermögensübertragungen (TB-Code 8229) 
-  geleisteter Einkommens- und Vermögensübertragungen (TB-Code 8239)

186 Gesamteinkommen Betr.ehepaar/Betrieb   Gewinn + außerlandwirtschaftliches Einkommen (Indikator 143)

187 Verf.Einkom. d.ldw.Unternehmerfamilie  Gesamteinkommen (Indikator 186) - private Steuern- Krankenversicherung und Rentenversicherung

147 Verleichslohn/Betrieb                  gebildet nach TB-Code 9210 und dient dem intersektoralen Einkommensvergleich



Kapitel 5 Materialband – Kapitel V – (a) Benachteiligte Gebiete 51

Fortsetzung MB-Va-Tabelle 5.16

Nr. Kenngröße / Indikator Erläuterung

149 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmen/Betrieb =Gewinn (TB-Code 2959)
-Summe der zeitraumfremden Erträge (TB-Code 2497)
-Summe der zeitraumfremden Aufwendungen (TB-Code 2896)
-Erträge aus Investitionszuschüssen/-zulagen (TB-Code 2351-2357)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Vermögensgegenstände (TB-Code 2802)
-Außerplanmäßige Abschreibungen für Sachanlagen (TB-Code 2803)
-Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (TB-Code 
2910)
-Abschreibungen auf Tiere in unüblicher Höhe (TB-Code 2804)
-Abschreibungen auf Umlaufvermögen in unüblicher Höhe (TB-Code 2805)
-Außerordentliches Ergebnis (TB-Code 2929)
-Berücksichtigung von Steuern von Einkommen und Ertrag (TB-Code 2939)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Aufwendungen aus Verlustübernahme) (TB-Code 
2912)
-Nicht regelmäßige Bereiche des Finanzergebnisses (Erträge aus Gewinngemeinschaften) (TB-Code 2906)
+ Halbe Veränderung des Sonderposten mit Rücklageanteil (TB-Code 1529)
-Entnahmen (TB-Code 1469)
+Einlagen (TB-Code 1459)
Indikator dient zur Analyse der Stabilität des Betriebsergebnis

150 Ord.Eigenkap.veränd.Unternehmer /Betr. =Eigenkapitalveränderung beim Unternehmen
+Entnahmen zur privaten Vermögensbildung (TB-Code 1576)
- Einlagen aus Privatvermögen (TB-Code 1582)

158 Anteil AZ an betriebs+produktbezog.AZ  Anteil der Ausgleichszulage an produkt-, aufwands- und betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen

159 Anteil AZ an betriebsbezog.AZ+Zulagen  Anteil der Ausgleichszulage an betriebsbezogenen Ausgleichszahlungen, Zulagen und Zuschüssen

161 Anteil AZ an Präm.für Agrumweltmassn. Agrarumweltmaßnahmen (TB-Code 2444) einschließlich Ökolandbau (TB-Code 2443) 

162 Anteil AZbG an 
Prä.f.AUM+uwAZ+Extens. 

Anteil der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten an Zahlungen für Umweltauflagen (2445), 
Extensivierungsprämie (2418), ökologischer Landbau (2443) und andere Agrarumweltmaßnahmen (2444)

178 Höhenlage/Betrieb                     nach TB-Code 8010 (1= Betriebsfläche < 300m; 2=Betriebsfläche zw. 300-600m; 3=Betriebsfläche >600m

182 Umsatz Fremdverkehr/Betrieb            Umsatzerlöse aus Fremdenverkehr nach TB-Code 2333

190 Anteil jur.Pers.an allen Betrieben     Abgegrenzt nach TB-Code 0020 Schlüssel 11,13,14,15,16,17

191 Anteil Pers.Gesellsch.an allen Betr.   Abgegrenzt nach TB-Code 0020 Schlüssel 61,62,63,64,66

201 Eink.diff.[Gewinn/LF | Ord.Erg.+PA/LF] 1.Spalte: Differenz des Indikators 129 (um AZ bereinigter Gewinn/ha) zwischen Betriebsgruppe ohne 
Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und Betriebsgruppe mit Ausgleichszulage gefördert
2.Spalte: Differenz des Indikators 139 (um AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis + Personalaufwand je ha 
LF) zwischen Betriebsgruppe ohne Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und Betriebsgruppe 
mit Ausgleichszulage gefördert  

202 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   1. Spalte: Ausgleichszulage je ha LF / Gewinndifferenz je ha von Indikator 201 Spalte 1
2. Spalte: Ausgleichszulage je ha LF / Einkommensdifferenz beim ordentlichen Ergebnis je ha LF + 
Personalaufwendungen je ha von Indikator 201 Spalte 2
dient als Indikator für die Kompensationswirkung der Ausgleichszulage 

209 Eink.diff.[ - | Ord.Erg.+PA/AK]        2.Spalte: Differenz des Indikators 140 (um AZ bereinigtes ordentliches Ergebnis je AK + Personalaufwand 
je AK) zwischen Betriebsgruppe ohne Ausgleichszulage im nicht benachteiligten Gebiete und  mit 
Ausgleichszulage geförderter Betriebsgruppe  

210 Anteil AZ an Einkommensdiff. V.1-1.1   2. Spalte: Ausgleichszulage je AK / Einkommensdifferenz beim ordentlichen Ergebnis je ha LF + 
Personalaufwendungen je ha von Indikator 209 Spalte 2

1 bei den arithmetischen Zeichen wurden die Vorzeichen in der Datenquellen berücksichtigt

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Ausführungsanweisung zum BMVEL Jahresabschluss 
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MB-Va-Abbildung 5.1: Benachteiligte Gebiete in Bremen (RL 75/268/EWG)

Quelle: Senator für Wirtschaft und Häfen (2002).
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Fortsetzung MB-Va-Abbildung 5.1

Quelle: Senator für Wirtschaft und Häfen (2002).
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5b Kapitel V – (b) Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen

Zu Textband Kap. 5b.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen
und ihre Förderhistorie

Natura-2000-Gebiete

Vogelschutz- und FFH-Richtlinie sehen die Errichtung von Schutzgebieten vor, die zu-
sammen das zusammenhängende, kohärente Netz Natura-2000 bilden. Anliegen der Eu-
ropäischen Union ist es, mit diesem europaweiten Schutzgebietsystem, das sich aus nati-
onalen Bausteinen zusammen setzt, die biologische Vielfalt langfristig zu sichern. Es ba-
siert auf der Vogelschutzrichtlinie1 von 1979 und auf der FFH-Richtlinie2 von 1992. Zwi-
schen den beiden Flächenkategorien können Überlappungen auftreten. Die Gebiete wer-
den von den Mitgliedsstaaten in einem mehrstufigen System an die Kommission gemel-
det.

Die Gesamtfläche der Bremer Natura-2000-Kulisse beträgt 7.143 ha und nimmt damit
17,6 % der Landesfläche ein. Die gemeldeten 6 FFH-Gebiete umfassen eine Fläche von
1.470 ha, die der 8 Vogelschutzgebiete 7.120 ha (Preiß, schriftl. Mitt. 2003). Die FFH-
Gebiete liegen fast vollständig innerhalb der Vogelschutzgebiete. MB-V-Abbildung 5b.1
gibt einen Überblick über die Natura-2000-Kulisse in Bremen.

Beispiele für Bewirtschaftungsauflagen in Naturschutzgebieten

Bei den im Programmteil 1 der Maßnahme genannten Naturschutzgebieten handelt es sich
um die flächenmäßig größten Naturschutzgebiete in Bremen mit zusammen 1.316 ha Flä-
che. Die landwirtschaftliche Nutzung wird z.T. erheblich eingeschränkt, wofür die nach-
folgenden Auszüge aus den Schutzgebietsverordnungen Beispiele sein sollen.

                                                
1

Richtlinie des Rates vom 02. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
(79/409/EWG), geändert durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997.

2
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen.
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MB-V-Tabelle 5b.1: Bewirtschaftungsauflagen im Naturschutzgebieten in Bremen –
Auszüge aus den Schutzgebietsverordnungen

Verordnung über das Naturschutzgebiet „Borgfelder Wümmewiesen“ im Gebiet der Stadtgemeinde
Bremen vom 24. März 1987
§ 4 Schutzbestimmungen
(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist es verboten,

1. offenes Feuer zu entzünden, insbesondere die Vegetationsdecke abzubrennen,
2. das Grünland umzubrechen,
3. Gülle, Jauche, Klärschlamm, Fäkalien oder Abwässer aufzubringen,
4. in der Zeit vom 01. April bis 31. Mai eines jeden Jahres Stallmist aufzubringen,
5. auf Wiesenflächen vor dem 25. Juni eines jeden Jahres entlang der Gräben einen auf beiden Seiten verlaufenden Streifen

in jeweils einer Maschinenbreite - mindestens jedoch von jeweils 2 m - zu mähen und zu düngen,
6. bei Unterhaltungsarbeiten an den Gräben im gleichen Jahr beide Grabenböschungen zu räumen oder zu mähen sowie dabei

Fräsen einzusetzen. Unterhaltungsarbeiten dürfen jeweils nur in der Zeit vom 01. August bis 15. November durchgeführt
werden. Abweichend hiervon dürfen die Hauptvorfluter "Graben an der Butenwisch", "Hauptabzugsgraben", "Katrepeler
Sielgraben", "Deichschlot" sowie der "Brokkolk" jährlich zwischen dem 10. Juli und dem 15. November geräumt oder
ausgemäht werden,

7. Pflanzenbehandlungsmittel sowie sonstige Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen und Tieren anzuwenden,
8. Maßnahmen vorzunehmen, die eine Entwässerung des Gebietes über den bei Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung vor-

handenen Zustand hinaus zur Folge haben oder eine Absenkung der Gewässer verursachen können, wie z.B. die Anlage
ortsfester Dränageleitungen,

9. das Naturschutzgebiet zu betreten,
10. bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art

sind, zu errichten oder zu verändern,
11. Bodenbestandteile zu entnehmen, Sprengungen, Bohrungen und Grabungen vorzunehmen, Stoffe aller Art aufzuschütten

oder einzubringen oder das Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken sowie Wasserläufe, zu verändern,
12. Schilder und Inschriften anzubringen, soweit sie sich nicht auf den Naturschutz oder den Verkehr beziehen,
13. Pflanzen einzubringen, zu entfernen, zu beschädigen oder in ihrem Weiterbestand zu beeinträchtigen,
14. zu fischen, Tiere auszusetzen oder wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, Vorrichtungen zu ih-

rem Fang anzubringen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Puppen, Larven oder Eier, ihre Nester oder
sonstige Brut- oder Wohnstätten fortzunehmen oder zu beschädigen. Die jagdrechtlichen Regelungen sowie die Verord-
nung zur Bekämpfung der Bisamratte vom 01. Juli 1938 (RGBl. I S. 847) bleiben unberührt.

15. in dem Naturschutzgebiet zu fahren, zu reiten, zu lagern, zu zelten oder Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeig-
nete Fahrzeuge aufzustellen.

16. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören (z.B. Tonwiedergabegeräte, Modellflugzeuge),
17. Abfälle aller Art wegzuwerfen, abzulagern, Fahrzeuge zu waschen, zu pflegen oder die Landschaft auf andere Weise zu

verunreinigen,
18. Hunde frei laufen zu lassen.
19. gewerbliche Tätigkeiten auszuüben.

(2) Über die Regelungen des Absatzes 1 hinaus ist es verboten,
in Zone I des Gebietes
1. in der Zeit vor dem 25. Juni eines jeden Jahres das Grünland zu mähen sowie vor dem 31. Juli eines jeden Jahres die Flä-

chen von außen nach innen zu mähen,
2. mehr als 2 Nutztiere je Hektar aufzutreiben,
3. mineralische und organische Düngemittel aufzubringen,
4. Nachsaaten oder Reparatursaaten durchzuführen,
5. in der Zeit vom 15. März bis 25. Juni eines jeden Jahres das Grünland zu walzen, zu schleppen oder zu striegeln.

(3) Über die Regelungen des Absatzes 1 hinaus ist es verboten,
in Zone II des Gebietes
1. mehr als 60 kg mineralischen Stickstoff je Hektar und Jahr aufzubringen,
2. mineralische Stickstoff-Düngemittel vor dem 01. Juni eines jeden Jahres sowie Grunddünger in der Zeit vom 01. April bis

31. Mai eines jeden Jahres aufzubringen,
3. in der Zeit vor dem 01. Juni eines jeden Jahres das Grünland zu mähen sowie vor dem 31. Juli eines jeden Jahres die Flä-

chen von außen nach innen zu mähen,
4. mehr als 12 Nutztiere je Hektar aufzutreiben,
5. in der Zeit vom 15. März bis 31. Mai eines jeden Jahres das Grünland zu walzen, zu schleppen oder zu striegeln.

(4) Über die Regelungen des Absatzes 1 hinaus ist es verboten,
in Zone III des Gebietes
1. mehr als 100 kg mineralischen Stickstoff je Hektar und Jahr aufzubringen,
2. in der Zeit vor dem 01. Juni eines jeden Jahres das Grünland zu mähen sowie vor dem 31. Juli eines jeden Jahres die Flä-

chen von außen nach innen zu mähen,
3. in der Zeit vom 15. März bis 31. Mai eines jeden Jahres das Grünland zu walzen, zu schleppen oder zu striegeln.
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(Fortsetzung MB-V- Tabelle 5b.1)
Verordnung über das Naturschutzgebiet "Westliches Hollerland (Leherfeld)" im Gebiet der Stadt-
gemeinde Bremen vom 25. März 1985
(2) Es ist deshalb insbesondere verboten,

in Zone II des Gebietes
1. in der Zeit vom 01. Januar bis 15. Juni eines jeden Jahres das Grünland zu walzen, zu schleppen, zu mähen, Düngemittel

oder Bodenhilfsstoffe im Sinne des Düngemittelgesetzes aufzubringen, sowie in der Zeit vom 15. März bis 15. Juni Stall-
mist aufzubringen und vor dem 31. Juli eines jeden Jahres die Flächen von außen nach innen zu mähen,

2. vor dem 25. Juni eines jeden Jahres entlang der das Pachtland begrenzenden Gräben sowie entlang der Kleingewässer
(Bombentrichter) in jeweils einer Maschinenbreite - mindestens jedoch von jeweils 2 m - zu mähen,

3. Düngemittel oder Bodenhilfsstoffe im Sinne des Düngemittelgesetzes in den unter 2. genannten Bereichen zu verwenden,
4. Gülle, Jauche, Klärschlamm, Fäkalien oder Abwasser aufzubringen,
5. das Grünland umzubrechen sowie Nachsaaten oder Reparatursaaten durchzuführen,
6. chemische sowie sonstige Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen und Tieren einzusetzen. Hierunter fällt auch der Einsatz

dieser Mittel zum Abtöten der Grasnarbe oder zur Reinigung der Wasserläufe, Gräben und Fleete,
7. das Naturschutzgebiet zu betreten, soweit dieses nicht im Rahmen der zulässigen Handlungen nach § 6 geschieht,
8. die Bodendecke abzubrennen,
9. Maßnahmen vorzunehmen, die eine Entwässerung des Gebietes über den bei Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung vor-

handenen Zustand hinaus zur Folge haben, bzw. eine generelle Absenkung der Gewässer verursachen können, wie z.B. die
Anlage ortsfester Dränage- oder Rohrleitungen,

10. Bodenbestandteile zu entnehmen, Sprengungen, Bohrungen und Grabungen vorzunehmen, Stoffe aller Art aufzuschütten
oder einzubringen oder das Bodenrelief, insbesondere Mulden, Senken, den Geländerücken, Wasserläufe, Gräben und
Fleete zu verändern,

11. bauliche Anlagen aller Art, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürfen oder nur vorübergehender Art
sind, zu errichten oder zu verändern,

12. Schilder und Inschriften anzubringen, soweit sie sich nicht auf den Naturschutz oder Verkehr beziehen,
13. in dem Naturschutzgebiet zu lagern, zu zelten oder Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete Fahrzeuge aufzu-

stellen,
14. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, Vorrichtungen zu ihrem Fang anzubringen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Puppen, Larven oder Eier, ihre Nester oder sonstige Brut- oder Wohnstätten fort-
zunehmen oder zu beschädigen, zu fischen oder Tiere auszusetzen; die jagdrechtlichen Regelungen sowie die Bisamver-
ordnung vom 20. Mai 1988 (BGBl. I S. 640) bleiben unberührt,

15. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören (z.B. Tonwiedergabegeräte, Modellflugzeuge, Krafträder),
16. Hunde frei herumlaufen zu lassen,
17. Bäume, Hecken, Gehölze oder sonstige Pflanzen einzubringen, zu beseitigen, zu beschädigen oder in ihrem Weiterbestand

zu beeinträchtigen sowie Totholz zu entnehmen,
18. Abfälle aller Art wegzuwerfen, abzulagern, Fahrzeuge zu waschen oder die Landschaft auf andere Weise zu verunreinigen,
19. die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten an den Gräben in der Zeit vom 15. November bis 15. August durchzuführen. Ab-

weichend hiervon dürfen Unterhaltungsarbeiten an der Bewässerungszuleitung, deren Verlauf aus der dieser Verordnung
beiliegenden ersten Änderungskarte zu entnehmen ist, jährlich zwischen dem 10. Juli und dem 15. November vorgenom-
men werden. Die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten an den Gräben dürfen innerhalb einer Räumungsperiode lediglich
auf einer Seite des Grabens vorgenommen werden. Der Einsatz von Grabenfräsen ist unzulässig.

(3) Über die Regelungen des Absatzes 2 hinaus ist es in Zone I ganzjährig verboten, das Gebiet zu betreten, landwirtschaftlich zu
nutzen oder mit Fahrzeugen aller Art zu befahren. Eine landwirtschaftliche Nutzung kann mit schriftlicher Genehmigung der
Naturschutzbehörde gestattet werden, sofern sie im Einzelfall der Pflege oder Weiterentwicklung des Gebietes dient.
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Zu Textband Kap. 5b.5 Analyse und Bewertung der administrativen
Umsetzung der Maßnahmen vor dem Hinter-
grund der Inanspruchnahme

Zu Textband Kap. 5b.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

MB-V-Tabelle 5b.2: Verwaltungsablauf für die Maßnahme C2

C2 – Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen
Fachaufsicht

Richtlinienkompetenz Senator f. Bau u. Umwelt
Fachaufsichtl. Prüfung Senator f. Bau u. Umwelt

Abwicklung
Antragsannahme LWK

Antragsunterlagen Antragsvordruck, Flächennutzungsnachweis
Verwaltungskontrolle LWK, Senator f. Bau u. Umwelt

Bewilligung, Wiederruf Senator f. Bau u. Umwelt
Flächenkontrolle nach InVeKoS Risikoanalyse: Senator für Wirtschaft und Häfen

Ausführung: Senator für Wirtschaft und Häfen, LWK

Zu Textband Kap. 5b.5.4 Finanzmanagement

Bewertung der Ausgleichszahlungen nach Art. 16 VO (EG) Nr. 1257/1999 durch die
LWK

Nach Ansicht der Landwirtschaftskammer werden die zur Verfügung stehenden Mittel für
den Vertragsnaturschutz wie auch für den Erschwernisausgleich optimal eingesetzt. Die
Ausgleichszahlung in den Schutzgebieten hat eine große Bedeutung für die Rentabilität
der Grünlandbewirtschaftung. Man geht sogar davon aus, dass ohne die Maßnahmen des
Vertragsnaturschutzes viele der Grünlandflächen in den Schutzgebieten nicht mehr ge-
nutzt würden. Die Prämienhöhe wird als ausreichend bezeichnet, Mitnahmeeffekte wer-
den nicht gesehen.

Zu Textband Kap. 5b.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitel-
spezifischen Bewertungsfragen

Um die Einkommensrelevanz der Auflage näher abschätzen zu können, wurde der von der
Maßnahme betroffene Flächenanteil in den Betrieben untersucht. In MB-V-Tabelle 5b.3
wird aufgezeigt, wie viele der teilnehmenden Betriebe mit bestimmten Anteilen der
Grünlandfläche bzw. der LF von Auflagen der Natura-2000-Gebiete betroffen sind. Von
den 77 Teilnehmern konnten auf Grund fehlender Daten des Flächennutzungsnachweises
nur 57 näher untersucht werden. Es wird deutlich, dass nur ein geringer Prozentsatz der
Betriebe die Ausgleichszahlungen erhalten, mit hohen Anteilen ihrer Betriebsflächen in-
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nerhalb der Gebietskulisse liegen: 91 % der Betriebe haben weniger als ein Viertel ihrer
Fläche mit den Bewirtschaftungsauflagen belegt, drei Viertel lediglich bis zu 10 % ihrer
LF. Nur 9 % der Betriebe sind mit Flächenanteilen über 50 % ihrer LF betroffen. Be-
trachtet man ausschließlich die Grünlandfläche der Betriebe, so zeigt sich nur zwischen
den Klassen bis 10 % und 10 bis 25 % eine leichte Verschiebung der betroffenen Betrie-
be. Dies wird vor dem Hintergrund verständlich, dass es sich überwiegend um reine
Grünlandbetriebe handelt.

MB-V-Tabelle 5b.3: Anzahl der Betriebe (n=57) in Maßnahme C2 mit unterschiedli-
cher Betroffenheit ihrer LF bzw. Grünlandfläche

Prozentanteil der Betriebe mit Bewirtschaftungsauflagen
gemäß Maßnahme C2 auf ...

Flächenanteil ... der LF der Betriebe ...auf der Grünlandfläche der Betriebe
bis 10 % 75,4 71,9

10 bis 25 % 15,8 19,3
25 bis 50 % 0,0 0,0
50 bis 75 % 5,3 5,3

> 75 % 3,5 3,5

Zu Textband Kap. 5b.6.1 Bewertungsfragen

Zu Textband Kap. 5b.6.1.1 Frage V.1 – Beitrag der Ausgleichszahlungen
zur Kompensation von Einkommensnachteilen
bzw. -verlusten

Kalkulation Erschwernisausgleich NSG Borgfelder Wümmewiesen

Für das NSG Borgfelder Wümmewiesen wurde der Erschwernisausgleich bereits in der
Vergangenheit berechnet. Es handelt sich um eine maßgeschneiderte Kalkulation für ein
kleines, eng umrissenes Gebiet mit ca. 621 ha LF. Für die Berechnungen wurden, jeweils
differenziert nach den drei Zonen des NSG, herangezogen:

– die Nettoertragsleistung der Ausgangssituation bei einer ortsüblichen Nutzung (in MJ
NEL/ha),

– der Ertragsverlust als Differenz zwischen der Nettoertragsleistung der Ausgangssitu-
ation und der Ertragsleistung unter den Bewirtschaftungsauflagen (MJ NEL/ha),

– die betriebswirtschaftliche Bewertung des Ertragsverlustes zusammengesetzt aus
Einbußen durch die Ertragsverluste und den Einsparungen bei Düngemitteln sowie
einem pauschalen Zuschlag für allgemeine Bewirtschaftungserschwernisse in Höhe
von 50 Euro/ha.
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Offensichtlich wurden für 1 MJ NEL Ertragsverlust 0,06 DM in Ansatz gebracht, was
über dem üblichen Wert von 0,045 DM liegt. Die Ergebnisse der Kalkulation wurden z.T.
deutlich nach unten korrigiert. MB-V-Tabelle 5.4 gibt eine Übersicht über die Höhe der
Ausgleichszahlungen. Die agronomischen Berechnungen erscheinen in sich konsistent,
die resultierende Höhe der Ausgleichszahlung nachvollziehbar.

MB-V-Tabelle 5b.4: Erschwernisausgleich Borgfelder Wümmewiesen

NSG-Zonierung mit unter-
schiedlichen Auflagen

agronomische Bewertung der Ertrags-
verluste u. Erschwernisse

Euro/ha

festgesetzte Zuwendung

Euro/ha
Zone I 550 bis zu 486

Zone II 285 bis zu 148
Zone III 200 bis zu 61

Quelle: EPLR, Anlage 1.

Kalkulation Erschwernisausgleich NSG Werderland Teil 1, Westliches Hollerland (Le-
herfeld) und Ochtumniederung bei Brokhuchting

Nach Anlage 1 des EPLR sind die Standorte der NSG vergleichbar, so dass auf das Gut-
achten „Zur Bewertung landwirtschaftlicher Ertragseinbußen durch Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen auf Grünlandflächen des Werderlandes“ zurückgegriffen werden kann. In
die agronomische Berechnung werden eingestellt:

– die monetäre Bewertung der Naturaleinbußen, gemessen an den Ertragseinbußen im
MJ NEL (513 DM/ha) abzüglich der eingesparten Spezialkosten (50 DM/ha),

– sonstige Bewirtschaftungserschwernisse, die sich aus einem erhöhten Aufwand für
die Tierhygiene (100 DM/ha), einem betriebsorganisatorischen Mehraufwand (50
DM/ha), einem erhöhten Maschinenverschleiß (25 DM/ha) sowie einer Pauschale von
weiteren 50 DM/ha zusammensetzen.

Insgesamt ergibt sich eine kalkulierte Zuwendung von 688 DM oder 352 Euro/ha, die
jedoch pauschal auf den kofinanzierungsfähigen Höchstsatz von 200 Euro/ha gekürzt
wird. Im Unterschied zur Berechnung für die Borgfelder Wümmewiesen wurden hier
0,045 DM/MJ NEL angesetzt. Tierhygienische Risiken, Maschinenverschleiß und be-
triebsorganisatorischer Mehraufwand wurden in der o.g. Berechnung nicht angesetzt. Die
beiden Berechnungsansätze sind somit nicht vergleichbar, auch wenn die Kalkulationen
jeweils in sich plausibel erscheinen.

Kalkulation Ausgleichszahlung für Gebiete mit spezifischen Nachteilen

Die Berechnung der Ausgleichszahlung orientiert sich an dem niedersächsischen Modell
der Punktwerttabelle, das angepasst auf die bremischen Grünlandverhältnisse übertragen
wird (MB-V-Tabelle 5b.5). Den unterschiedlichen Bewirtschaftungsauflagen werden mit
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Hilfe einer Matrix Punktwerte zugeteilt, wobei jeder Punkt mit 5 Euro honoriert wird. Die
Summe der Punktwerte multipliziert mit 5 Euro ergibt den Ausgleichsbetrag je Hektar in
Abhängigkeit der dort jeweils geltenden Bewirtschaftungsauflagen. Eine weitere Punkt-
wertdifferenzierung erfolgt für einige Auflagen anhand der Standortkategorien „normal
trocken“ und „Wasserstandsanhebung“, wobei auf vernässten Flächen deutlich höhere
Punktwerte vergeben werden.

Die Höhe der Punktwerte sind Ergebnis der Berechnungen zur Ermittlung der flächenbe-
zogenen Erwerbsverluste infolge von Naturschutzauflagen. Eingestellt in die Berechnun-
gen werden3:

– Ertragsverluste gemessen an Referenzerträgen,

– Kosten für die Beschaffung von Ersatzfutter (dazu wurden die üblichen 0,045
DM/MJ NEL angesetzt),

– sonstige Spezialkosten, wie z.B. erschwerter Maschineneinsatz, Futterverschmut-
zung, erhöhte Lagerkosten für organische Dünger etc.,

– Spezialkosteneinsparungen (z.B. PSM, Dünger),

– wirtschaftliche Nachteile durch Umbruchsverbot für fakultatives Grünland.

Von den landesweit berechneten Mittelwerten wurde in einigen Fällen gezielt abgewi-
chen, um Überkompensationen zu vermeiden. Das gilt z.B. für die Auflagen keine Grün-
landerneuerung, keine Düngung, Beweidung mit max. 2 Tieren bis 30. Juni und weitere.
Die durch die Landwirtschaftskammer Hannover und dem Niedersächsischen Umweltmi-
nisterium ermittelten Einzelkosten und Kosten bei der Kombination von Maßnahmen
wurden anschließend in die Punktwerttabelle umgesetzt. In Bremen wird die Förder-
höchstsumme mit 200 Euro/ha festgesetzt, auch wenn die Punktwertberechnung höhere
Zuwendungsbeträge ergibt.

                                                
3

Die agronomischen Berechnungen sind im Bremer Entwicklungsplan nicht dokumentiert; vgl. hierzu
den Niedersächsischen Entwicklungsplan, Anhang A2-2.
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MB-V-Tabelle 5b.5: Punktwerttabelle

Auflagen / Einschränkungen i j k l m n o p q r s t u v S
n WA

A Keine maschinelle Bew irtschaftung 
vom 15.03. bis 31.05.

3 5

B Keine maschinelle Bew irtschaftung 
vom 01.03. / 15.03. bis 15.06.

4 6

C Keine maschinelle Bew irtschaftung 
vom 15.03. bis 25.06. / 01.07.

5 7

D
Keine maschinelle Bew irtschaftung 
vom 01.03. / 15.03. bis 15.07. / 25.07. / 
01.08.

6 8

E Keine Nach- und Reparatursaaten 6

F
Keine chemischen Pflanzenschutz-
mittel sow ie sonstige Mittel zur 
Bekämpfung von Pflanzen und Tieren

5

G Kein Umbruch 4

H
Keine Entw ässerung über den 
vorhandenen Zustand hinaus 3

I Keine Düngung oder keine 
Stickstoffdünger

13

J Keine Bew eidung vor dem 15.07. 
danach Einschränkung auf 3 Tiere/ha

12 5

K
Ganzjährige Einschränkung der 
Bew eidungsdichte auf 2 oder 3 GVE 
oder Tiere/ha

12 3 2

L Keine Bew eidung vor dem 15.03. / 
01.05.

8 2 1 2

M
Einschränkung der Bew eidungsdichte 
ab 15.06. / 30.06. auf 3 oder 4 Tiere/ha 3 0 0 8 5

N
ausschließlich Mähnutzung 1 mal späte 
Mahd oder bei Wachtelkönig Mahd ab 
01.08.

10 0 0 5 4 3

O Keine Gülle, Jauche 11 1 0 3 1 1 3
P Keine mineralischen Dünger 8 1 1 3 2 0 2 3

Q

Einschränkung der Bew eidungsdichte 
im Zeitraum vom 15.03. / 01.05 bis 
15.06. auf 1,5 oder 2 oder 3 GVE oder 
Tiere/ha

16 2 0 0 1 2 0 0 0

R

Einschränkung der Bew eidungsdichte 
im Zeitraum vom 15.03. / 01.05. bis 
30.06. auf 1,5 oder 2 oder 3 GVE oder 
Tiere/ha

18 5 0 0 4 0 0 0 0 0

S Keine Portionsw eide 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1

T Mengenbeschränkung organischer 
Dünger

10 2 0 0 2 3 3 1 4 2 1 0

U Mengenbeschränkung mineralischer N-
Dünger bis max. 100 kg/ha

8 0 0 0 2 3 1 4 2 1 2 1 0

V Mengenbeschränkung mineralischer N-
Dünger bis max. 60 kg/ha

9 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2

W zusätzliche Pflegemahd (z.B. nach 
jedem Weidegang, zur Aushagerung)

23 5 2 1 1 4 0 2 2 2 3 4 0 2 0

Summe Punkte 0
Multiplikation mit 5 € 0
Zuwendung in €/ha

n = normal trocken
WA = Wasserstandsanhebung

Die agronomischen Berechnungen zur Punktwerttabelle erscheinen in sich konsistent, auf
Grund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten jedoch schwer nachprüfbar. Grund-
sätzlich ist die Herangehensweise, Erschwernisse durch Bewirtschaftungsauflagen diffe-
renziert zu berechnen, zu befürworten.
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VI-1 Datenquellen

In die Evaluierung sind – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten
Arbeitsschritten – ein breites Bündel unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die
einzelnen Datenquellen und ihre Bedeutung werden im Folgenden erläutert. Die Daten-
quellen sind nach der Terminologie der Kommission unterteilt in Primärdaten und Se-
kundärdaten. Primärdaten umfassen die Datenquellen, die wir als Evaluatoren selbst er-
hoben haben, da vergleichbare Quellen nicht vorlagen. Sekundärdaten sind die bereits in
der Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, die im Rahmen
dieses Gutachtens Verwendung gefunden haben.

VI-1.1 Primärdaten

Landwirte-Befragung

In Bremen wurde eine schriftliche Vollerhebung der Teilnehmer an den Maßnahmen
Grünlandextensivierung und Vertragsnaturschutz durchgeführt. Die Fragebögen zu den
einzelnen Maßnahmen befinden sich im Anhang zum Materialband. Die Befragung ba-
siert auf den Daten des Förderjahres 2000/2001 (Auszahlung 2001), da zum Zeitpunkt der
Stichprobenziehung die aktuellsten Förderdaten noch nicht vorlagen.

Nachfolgende Tabelle stellt für die erhobenen Fördertatbestände die Grundgesamtheit,
den Stichprobenumfang sowie die Anzahl der zurückgesendeten Fragebögen dar. Mit gut
50 % zurückgesandter Fragebögen konnte für eine schriftliche Befragung eine sehr gute
Rücklaufquote erreicht werden, die belastbare statistische Auswertungen erlaubt.

MB-VI-Tab. 1: Landwirtebefragung – Umfang der Befragung und Rücklauf

Fördertatbestand

C.3.1 Extensive Grünlandnutzung 27 14 51,9

C.3.2 Ökologischer Landbau 0 0

C.4-I Vertragsnaturschutz 26 14 53,8

Anteil von n an der
Grundgesamtheit

N = Anzahl der
Teilnehmer 2001

n = Zur Auswertung
erfaßte Fragebögen

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Die Befragung wurde zum Jahreswechsel 2002/2003 durchgeführt. Der Stichtag für die
Rückantwort wurde auf den 20. Januar 2003 festgesetzt. Die Antworten der Landwirte
beziehen sich in den Regel, wenn nicht anders gefragt war, auf das Jahr 2002. An den
Antworten der Teilnehmer zeigte sich, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Befragten
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wegen des Auslaufens ihres Betriebes zum Zeitpunkt der Befragung bereits nicht mehr
wirtschafteten.

Die Ergebnisse der Befragung werden in den Einzelkapiteln jeweils unter den unter-
schiedlichen fachbezogenen Themen dargestellt.

Leitfadengestützte Befragungen von Experten und Multiplikatoren

Die Befragung konzentrierte sich auf Personen, die als Fachberater den Landwirten bei
der Einführung und Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen Unterstützung bieten.
Zum einen dient die Befragung als Ergänzung der Ergebnisse der Landwirtebefragung.
Zum anderen war es originäres Ziel der Gespräche, aus unabhängiger Sicht Dritter eine
Beurteilung der Erfolge und Hemmnisse sowie der Wirksamkeit der Maßnahmen zu er-
halten.

Leitfadengestützte Befragungen der zuständigen ReferentInnen

In den beiden beteiligten Häusern, Senator für Wirtschaft und Häfen (WuH) und Senator
für Bau und Umwelt (SBU), wurden mit den zuständigen FachreferentInnen längere Ge-
spräche an Hand von Interviewleitfäden geführt. Damit sollten Einschätzungen zur Ak-
zeptanz und Inanspruchnahme, zur Implementierung und Umsetzung in der Fachverwal-
tung, aber auch zu den vermuteten Umweltwirkungen und ggf. zu auftretenden Problemen
gewonnen werden.

VI-1.2 Sekundärdaten

Förderdaten zu den Agrarumweltmaßnahmen

Wesentliche Teile diese Berichtes basieren auf Daten über AUM geförderten Flächen in
Bremen. Sämtliche Flächenberechnungen in Bezug auf die Inanspruchnahme der Maß-
nahmen (vgl. Textband Kap. 6.4), aber auch zu den wirkungsbezogenen Fragen (vgl.
Textband Kap. 6.6) entstanden auf Basis dieser Datenquelle. Die Daten entstammen den
Angaben der Betriebe zu den Förderflächen im Rahmen des Antragsverfahrens.

Die Daten zur Förderung der Betriebe wurden uns für die Teilmaßnahmen aus beiden zu-
ständigen Häusern (WuH, SBU) in Tabellenform für die Förderjahre 2001 und 2002 zur
Verfügung gestellt.

Die gelieferten Datentabellen enthalten nach Fördertatbeständen differenzierte, aufsum-
mierte Flächenangaben je geförderter Betrieb. Die Fördertatbestände sind über eine ent-
sprechende Codierung unterscheidbar, Altverpflichtungen aus Maßnahmen der vorange-
gangenen Förderperiode sind nicht gesondert erfasst. Die Flächenangaben korrespondie-
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ren mit einzelflächenbezogenen Eintragungen der Landwirte in den Flächen- und Nut-
zungsnachweisen nach InVeKoS.

Für die MSL-Maßnahmen ist der Richtlinie folgend mit den Förderdaten eines Jahres als
Verpflichtungszeitraum das jeweils zurückliegende Wirtschaftsjahr abgebildet (Förder-
daten aus 2002 = Verpflichtung Wirtschaftsjahr 2001/2002). Bei den Vertrags-
Naturschutzmaßnahmen entsprechen die Flächenangaben für die jeweiligen Jahren der
Verpflichtung im entsprechenden Kalenderjahr.

Betont werden muss, dass Auswertungen in der überwiegenden Zahl der Fälle auf Basis
der geförderten Flächen berechnet worden sind. Gerade bei den Fördertatbeständen der
MSL sind die geförderten Flächen nicht identisch mit den tatsächlich unter Auflagen be-
wirtschafteten Flächen, wenn sich ganze Betriebe (Ökologische Anbauverfahren) oder
Betriebszweige (Grünland-, Ackerextensivierung) in den Förderung befinden.

Die bewirtschaftete Fläche weicht aus verschiedenen Gründen in z.T. erheblichem Um-
fang von der geförderten Fläche ab. Zum einen können die Betriebe zusätzliche Flächen
bewirtschaften, für die sie keinen neuen Antrag stellen. In Bremen ist die erhebliche Ab-
weichung zwischen geförderter und tatsächlich bewirtschafteter Fläche vor allem darauf
zurückzuführen, dass viele Teilnehmer für einen erheblichen Teil ihrer Flächen Förder-
gelder aus dem Vertragsnaturschutz oder als Ausgleichszahlungen für Gebiete mit um-
weltspezifischen Einschränkungen (Teilmaßnahme C2) erhalten

Flächen- und Nutzungsnachweise (FNN) nach InVeKoS

Für eine Reihe weiterer Untersuchungsaspekte wurden einzelflächen-bezogene Daten
ausgewertet. Diese entstammen den Angaben, die landwirtschaftliche Betriebe in den Flä-
chen- und Nutzungsnachweisen im Rahmen der Beantragung von EU-Förderprämien
(Flächen- oder Tierprämien) machen müssen. Diese im Zuge der Umsetzung von InVe-
KoS erhobenen Daten wurden in einer Datenbank des WuH erfasst und uns für die An-
tragsjahre 1998 bis 2002 geliefert.

Die Einträge in den Flächen- und Nutzungsnachweisen wurden in der Analyse der Inan-
spruchnahme für die Berechnung der regionalen Verteilung benutzt. In den maßnahmen-
und wirkungsbezogenen Analysen wurden auch Teilnehmer-/ Nichtteilnehmerauswertun-
gen vorgenommen, zu denen neben den Daten für die geförderten Betriebe auch Daten
aller anderen Betriebe in Bremen heranzogen wurden, die Flächen- und Nutzungsnach-
weise führen müssen.

In nachfolgender Tabelle ist gegenüber gestellt, welchen Deckungsgrad in Bezug auf Flä-
chen und Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bremen mit der Auswertung der
FNN-Daten erreicht werden konnte.
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MB-VI-Tab. 2: Abbildung statistischer Kennwerte im InVeKoS im Vergleich zur
Agrarstatistik

Kennziffer Statistisches InVeKoS (2001) Prozentuale Abbildung durch
Bundesamt (2001) die InVeKoS Daten (in %)

Fläche in ha:
LF 8.455 8.273 97,85
AF 1.475 1.580 107,12
Grünland 6.969 6.691 96,01
HFF 7.425 6.716 90,45

Betriebe
für Bremen

Zw. 2 und 10 ha 346 14
Zw. 10 und 20 ha 160 28
Zw. 20 und 30 ha 73 10
Zw. 30 und50 ha 100 30
Zw. 50 und 100 ha 119 52
Zw. 100 und 200 ha 44 18
Zw. 200 und 500 ha 40 2
Zw. 500 und 1000 ha 4 0
Über 1000 ha 0 0

Insgesamt 886 154

Betriebe für die 
Stadtstaaten Berlin, 

Bremen, Hamburg (Anzahl)

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten 2001 sowie Statistisches Bundesamt 2001,
Fachserie 3 /Reihe 2.1.1 und Reihe 3.1.2.

Zu bemerken ist, dass die InVeKoS-Daten zu den Förderjahren 2000 und 2001 aus dem
Datenbankprogramm Profil© stammen, dass in Bremen zur Abwicklung der Flächenför-
derung benutzt wird. Zum Förderjahr 2002 ist eine Systemumstellung vorgenommen
worden. Nach der Systemumstellung enthält der Datensatz mit den Flächenangaben aller
Betriebe trotz rückläufiger Gesamtzahl im Förderjahr 2002 mehr Betriebe als im Vorjahr,
da die FNN einiger Betriebe (u.a. aus Niedersachsen mit AUM-Förderung in Bremen)
zusätzlich erfasst worden sind. Die Daten zu den Fördertatbeständen des Vertragsnatur-
schutzes werden in einer eigene Datenbank vorgehalten.

Daten der Agrarstatistik

Veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes
werden an mehreren Stellen bei der Analyse der Betriebsstrukturen der Teilnehmer sowie
in der Wirkungsanalyse meist als Vergleichswerte herangezogen. Basis dieser Quellen ist
durchweg die Agrarstrukturerhebung 2001. Für einzelne Parameter wurde auch auf Aus-
wertungen der Landwirtschaftszählung 1999 zurückgegriffen.
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VI-2 Verwaltungsanalyse

In den Analysen zur Politikgestaltung von Agrarumweltmaßnahmen wird neben der Prä-
miengestaltung der administrativen Umsetzung eine zentrale Lenkungsfunktion beige-
messen (Isermeyer et al., 1996). Einerseits verringern komplizierte, zeitaufwendige An-
trags- und Verwaltungsabläufe aus Sicht des Endbegünstigten die Attraktivität der Agrar-
umweltmaßnahmen, andrerseits sind formal-administrative Vorgaben, wie bspw. das In-
VeKoS-Verfahren einzuhalten, um ein hohes Maß an Transparenz über den Verbleib der
öffentlichen Gelder zu gewährleisten. Zum Dritten sollten die Verwaltungsaufwendungen
als Kostenkomponente in die Gesamtbewertung der Politikbewertung einfließen.

Datenquellen zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens

Zur Bewertung der administrative Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen wurden Un-
terlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, Expertengespräche mit Fachreferenten
der Obersten Behörden geführt, die z.T. auch an der Bewilligung beteiligt sind. Darüber
hinaus wurde die Einschätzung der Endbegünstigten zum Verwaltungsverfahren innerhalb
der Landwirtbefragung – in Bremen als Vollerhebung – eingeholt. Der Rücklauf ist im
Textband der Tabelle 6.4 zu entnehmen. Die Ergebnisse sind als repräsentativ einzustu-
fen. Wesentliche Aspekte der Befragung zur Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem
methodischen Prinzip der Triangulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteilig-
ten (hier Endbegünstigte, Vertretern der Obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt.

Mit den für die Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen zuständigen Fachreferenten (C3
– Herr Bredemeier, C4 – Frau Brendel) wurden im ersten Quartal des Jahres 2003 Leitfa-
den gestützte Interviews geführt. Folgende Themenfelder flossen in die Gespräche ein:

– organisatorische und institutionelle Umsetzung (Strategie, Publizität, Informations-
fluss;

– Einschätzung der Ressourcenschutzwirkung der einzelnen Teilmaßnahmen und deren
synergistische Wirkung;

– Verwaltungsregularien:
•  Darstellung und Beurteilung des Verwaltungsablaufs,
•  Darstellung und Beurteilung der Regularien nach InVeKoS;

– Planung, Anpassung und Abwicklung der finanziellen Ausgestaltung.

VI-2.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisatorisch dem Senator für Wirtschaft und Häfen
(C3) und dem Senator für Bau und Umwelt (C4) zugeordnet. Fördergrundlage sind die
(teil)maßnahmenspezifisch aufgeschlüsselten Richtlinien:
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– C3: Neufassung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die För-
derung einer markt- und standortangepassten Landwirtschaft, vom 2. Mai 2002;

– C.4I: Richtlinie des Senators für Bau und Umwelt zur Förderung umweltgerechter
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren (2002);

– C.4II: Richtlinie des Senators für Bau und Umwelt über die Gewährung von Zahlun-
gen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von bestimmten Biotoptypen (2002).

Die Abwicklung der beiden Maßnahmenschwerpunkte erfolgt mit Ausnahme der An-
tragsannahme durch den Senator für Wirtschaft und Häfen (C3) sowie durch den Senator
für Bau und Umwelt (C4) (vgl. Abbildung. MB-VI-Abb. 1). Ihre Organisationsstrukturen
zeichnen sich durch eine geringe Anzahl von Mitarbeitern und deren räumliche Nähe zu-
einander aus. Insofern erfolgen viele Absprachen auf dem kleinen Dienstweg, eine umfas-
sende (schriftliche) Dokumentation wird für innerbehördlichen Belange nicht in allen
Fällen durchgeführt. Aus Sicht der Evaluatoren entspricht dieses Vorgehen den Struktu-
ren einer kleinen Verwaltung, denn schriftliche Dokumentationen dienen i.d.R. der Ver-
einheitlichung des Verwaltungshandelns a) auf gleicher Verwaltungsebene und b) zwi-
schen den unterschiedlichen Verwaltungsebenen. Diese vielschichtigen Strukturen liegen
in Bremen nicht vor.

Nach Ansicht der Evaluatoren ist es jedoch notwendig, dass behördenübergreifende Vor-
gänge und Absprachen sowie alle Regelungen die direkt an den Endbegünstigten gerichtet
sind, hinreichend dokumentiert sind. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass
innerhalb der Behörden kein personengebundenes Informationsmonopol entsteht, also bei
Ausfall von Mitarbeitern die Vertretung über einen hinreichenden Informationsstand ver-
fügt. Nach Ansicht der Bewerter sind beide Aspekte in Bremen gewährleitstet.

Partnerschaft

Bei der Konzeption und Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen erfolgte auf Grund
des extremen Zeitdrucks keine über die im Textband Kapitel 2 dargestellten Verfahren
hinausgehende Beteiligung. Seitdem findet jedoch eine umfangreiche und regelmäßige
Beteiligung verschiedener Institutionen wie Extensivierungsbeirat, Naturschutzbeirat und
Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21 statt. Die Kommunikation während der Programmauf-
stellung zwischen Programmkoordinator (Senator für Wirtschaft u. Häfen) und dem SBU
war nach Aussage des SBU mangelhaft. Die Informationsweitergabe erfolgte nur bruch-
stückhaft und häufig zu spät. Die inzwischen eingerichteten „Monatsgespräche“ haben die
Situation nach Aussage des SBU grundlegend verbessert.
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Publizität

Über die Verfahren hinausgehend, die wie in Kap. 2 dargestellt zur Publizität des EPLR
genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnahmen im Wesentli-
chen durch

– Veröffentlichungen in der Fachpresse (Bremer Landwirtschaftliche Rundschau);

– schriftliche Informationen an alle Landwirte durch den Senator für Wirtschaft und
Häfen;

– das Internet (Homepage der LWK);

– Information von Multiplikatoren. Dazu zählen in Bremen im Wesentlichen der Natur-
schutzbeirat und der Extensivierungsbeirat, in denen auch viele Landwirte vertreten
sind sowie die Landwirtschaftskammer in ihrer Funktion als Beratungsinstitution.

Die Landwirte nennen als wichtigste Informationsquelle, durch die sie von den Agrarum-
weltmaßnahmen Kenntnis genommen haben, die LWK (vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabellen
A26 und A27). Zweite Priorität erhalten Veröffentlichungen in der Fachpresse. Wesentli-
ches Instrument zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der AUM ist weiterhin der persön-
liche Kontakt. In Bremen liegt in Anbetracht der vergleichsweise geringen Anzahl der
Landwirte ein hoher persönlicher Bekanntheitsgrad der Endbegünstigten seitens der Ver-
waltung vor.

Bei der Beurteilung der genannten Informationsquellen nach den Kriterien Informations-
gehalt, Verständlichkeit, Umfang und Zugänglichkeit schneidet die LWK über alle Agrar-
umweltmaßnahmen (C3, C4) am besten ab (vgl. vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabellen A28 und
A29). Dies ist ein weiteres Indiz für die Zufriedenheit der Endbegünstigten mit der Arbeit
der LWK. Aus den genannten Tabellen wird weiterhin die geringe Bedeutung des Internet
als Informationsquelle deutlich. Davon ausgehend, dass es sich um repräsentative Ergeb-
nisse handelt, ist zu überlegen inwieweit ein Internetportal zu den AUM angemessen ist.

Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass im Gegensatz zu den flächenstarken Bundeslän-
dern, die Information über die Agrarumweltmaßnahmen sehr gebündelt erfolgen kann.
Breitenwirksame Medien wie Printmedien sind wichtig, werden aber im starken Maße
durch persönlichen Austausch und den hohen persönlichen Bekanntheitsgrad aller Betei-
ligten ergänzt.

Insofern sind die vom Senator gewählten Informationswege als adäquat und effektiv zu
bezeichnen, da alle Informationen gebündelt über die Landwirtschaftskammer erfolgen.
Dies gilt insbesondere, da jetzt auch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen auch über die
Kammer abgewickelt werden.
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Interne Koordinations- und Informationsstrukturen

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen zwischen den an
der Verwaltungsumsetzung beteiligten Mitarbeiter nach unserer Ansicht von zentraler
Bedeutung für die Implementierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme. Besten-
falls verläuft der Informationsfluss wechselseitig, d.h. die Oberste Behördenebene gibt
Förderrichtlinien und Anweisungen zur verwaltungsmäßigen Umsetzung vor. Die Aufga-
be der Bewilligungs- und antragannehmenden Stellen besteht darin, diese Informationen
(im Zuge des Kundenkontaktes) an (potenzielle) Endbegünstigte und ggf. an Multiplika-
toren weiter zu geben. Zugleich ist die Oberste Behörde über Hemmnisse in Kenntnis zu
setzen. Das gleiche gegenläufige Prinzip gilt innerhalb der jeweiligen Verwaltungsebene
insofern mehre Behörden (auf gleicher Ebene) beteiligt sind. Eine vertikale Behörden-
strukturierung im Sinne einer institutionellen Funktionstrennung liegt in Bremen mit
Ausnahme der Antragsannahme durch die LWK nicht vor. Die Funktionstrennung erfolgt
personell. Eine horizontale Differenzierung besteht für den Vertragsnaturschutz (SBU)
und die MSL-Maßnahmen (WuH).

Die Informationsstrukturen wurden innerhalb der Landwirtebefragung und der Fachrefe-
rentengespräche untersucht. Die Ergebnisse sind lediglich als Tendenzaussagen zu inter-
pretieren, da die Anzahl der befragten Landwirte – trotz Vollerhebung - keine maßnahme-
spezifische Gruppenbildung zulässt und die Ergebnisse der Verwaltungsbefragung infolge
der „Ein-Person-Arbeitsgebiete“ eines Stadtstaates stark vom persönlichen Empfinden
geprägt sind. Wie bereits angesprochen, zeigten die horizontalen Informationsstrukturen
zwischen den beiden an der Umsetzung der AUM beteiligten Senatressorts in der An-
fangsphase Defizite auf. Diese sind mittlerweile durch Implementierung der Monatsge-
spräche abgebaut. Der vertikale Informationstransfer erfolgt im Wesentlichen entspre-
chend der administrativen Abwicklung der Maßnahmen für die MSL-Maßnahmen zwi-
schen dem Senator für Wirtschaft und Häfen und der Landwirtschaftskammer respektive
dem Senator für Bau und Umwelt und Landwirtschaftkammer (Vertragsnaturschutz). Die
Zusammenarbeit mit der LWK bewerten die beiden zuständigen Senatoren als gut, dies
begründet sich u.a. in den Erfahrungen der Kammer mit der Programmumsetzung aus
dem vorangegangenen Förderzeitraum.

Information zu den Agrarumweltmaßnahmen, welche die Endbegünstigten durch die Be-
hörde und durch die LWK erhalten, werden von den Landwirten hinsichtlich Gehalt, Ver-
ständlichkeit, Umfang und Zugänglichkeit überwiegend als „gut“ eingestuft, Verbesse-
rungswünsche bestehen jedoch in Bezug auf die bereitgestellten Informationen zu Kom-
binationsmöglichkeiten der Maßnahmen. Aus Sicht der Evaluatoren wäre u.a. aus Grün-
den der Übersichtlichkeit und Transparenz eine zusammenfassende kostenlose Informati-
onsbroschüre wünschenswert, die alle Agrarumweltmaßnahmen und ihre Fördermodali-
täten darstellt.
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VI-2.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Antragsannehmende Behörde für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen ist laut Richtlinie
die Hanseatische Naturentwicklungsgesellschaft mbH (HANEG), Bewilligungsbehörde
der SBU, wobei die Verwaltungskontrolle von der Naturschutzabteilung und die eigentli-
che Bewilligung von der Haushaltsabteilung durchgeführt wird. Zahlstelle ist der Senator
für Wirtschaft und Häfen.

Ab 2002 wurde nach Richtlinienänderung ein Teil der Abwicklung mittels eines Aus-
schreibungsverfahrens an die Landwirtschaftskammer (LWK) vergeben. Diese hatte bis
2000 auch das Extensivierungsprogramm betreut. Mit der Verpflichtung der LWK als
antragsannehmende Behörde ab 2003, konnte auf eine erfahrene Institution zurückgegrif-
fen werden. Damit ist die Landwirtschaftskammer sowohl für die Antragsannahme der
Vertragsnaturschutzmaßnahmen als auch für die MSL-Maßnahmen zuständig. Ab 2003
werden alle Anträge auf AUM gebündelt mit den Anträgen auf Flächenausgleichszahlung
bzw. Tierprämien zum Stichtag 15.05. abgegeben. Es wird zur Abwicklung der Agrar-
umweltmaßnahmen ein Behördenablauf genutzt, der den Landwirten hinlänglich bekannt
ist.

Die Beantragung von Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes erfolgt mittels standar-
disierter Vordrucke, die einerseits die Teilmaßnahmen des Extensivierungsprogramms als
Anhang zum Mantelbogen (C4.I) bündeln und andererseits die Pflege und Entwicklung
von bestimmten Biotoptypen (C4.II) sowie Teilmaßnahmen der Förderung landwirt-
schaftlicher Betriebe in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen (C2) umfas-
sen. Diese Aufsplittung der Antragsunterlagen beruht auf einer Trennung zwischen Alt-
maßnahmen, die bereits vor 2000 angeboten wurden und nach VO (EG) Nr. 1257/1999
fortgeführt werden und Neumaßnahmen, die erstmalig ab 2000 angeboten wurden. Nach
Ansicht der Evaluatoren sollte eine inhaltlich begründete Zusammenstellung der Antrags-
unterlagen erfolgen, die für den Landwirt mehr Transparenz bietet.

Zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens der Agrarumweltmaßnahmen ist festzustellen,
dass Verwaltungsabläufe genutzt werden, die als etabliert einzustufen sind. Dies ist u.a.
darin begründet, dass die Förderung in gleicher oder ähnlicher Form bereits gemäß VO
(EWG) Nr. 2078/1992 stattfand und bewährte Verwaltungsabläufe (wieder) genutzt wer-
den. Festzustellen ist allerdings, dass sich nach Aussage der Behörden der Arbeitsauf-
wand zur Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen erhöht hat. Als Gründe werden ge-
nannt: Kontrolle auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, die allgemeine
Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch die Regularien des InVeKoS, wie bspw. Ein-
haltung des Vier-Augen-Prinzips und der erhöhte Kontrollaufwand vor Ort. Bei einem
gleich bleibendem Personalbestand führt der erhöhte Verwaltungsaufwand nach Auskunft
des SBU häufig zu „Feuerwehrverhalten“, eine strategisch, vorausschauende Arbeit ist
unter den gegebenen personellen Engpässen nicht oder nur erschwert möglich. Als Fazit
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ist festzustellen, dass die InVeKoS-Regularien an einen Stadtstaat wie Bremen in Relati-
on zum Förderumfang besonders hohe organisatorische und personelle Anforderungen
stellen.

Zur Abschätzung der Zufriedenheit mit dem Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaß-
nahmen wurden die Landwirte, um eine Bewertung gebeten. Mit Ausnahme von zwei
Kriterien (Lesbarkeit/Verständlichkeit und Umfang der Verwaltungsunterlagen) werden
die abgefragten Aspekte der Verwaltung von mindestens zwei Drittel der an den AUM
teilnehmenden Landwirte als sehr zufriedenstellend oder zufriedenstellend bezeichnet
(vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabelle A30). Die Lesbarkeit/Verständlichkeit der Verwaltungs-
unterlagen beurteilen nur gut ein Drittel der an der Maßnahme Grünlandextensivierung
teilnehmenden Landwirte positiv. Die gleiche Aussage gilt der Tendenz nach für den
Vertragsnaturschutz (vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabelle A31). Dies Defizit wird jedoch z.T.
damit kompensiert, dass immerhin mehr als 80 % der Landwirte Hilfe und Beratung beim
Ausfüllen der Antragsunterlagen als sehr zufriedenstellend bzw. zufriedenstellend beur-
teilen. Die Bremer Landwirtschaftskammer leistet den Antragstellern umfangreiche Hilfe
beim Ausfüllen der Vertragsunterlagen und der Klärung der Antragsberechtigung.

MB-VI-Abb. 1: Übersicht des Verwaltungsablaufs der Agrarumweltmaßnahmen

Organisation und Strategie

Antragsannahme

Bewilligung

VOK

WuH

LWK

WuH

WuH, LWK

C3

SBU

LWK

SBU

SBU, LWK

C4

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

VI-2.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme

Die Agrarumweltmaßnahmen unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-
Augen-Prinzips ist für alle Teilmaßnahmen gewährleistet. Gleiches gilt - nach Überwin-
dung von Anfangsschwierigkeiten - für die Überprüfung der Einhaltung der guten land-
wirtschaftlichen Praxis, die in Form der Fachrechtsprüfung stattfindet. Auch wenn eine
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Auswertung der Fachrechtsprüfung infolge der geringen Anzahl der Prüffälle noch keine
Aussagen zu den häufigsten Verstößen erlaubt, kann unterstellt werden, dass ebenso wie
in den anderen Bundesländern insbesondere die Prüfkriterien „Durchführung von Boden-
untersuchungen“ und „Aufzeichnung über Nährstoffvergleiche“ im Sinne der Düngever-
ordnung zu Verstößen führen. Generell wäre es nach Ansicht der Evaluatoren wün-
schenswert, wenn in den Antragsunterlagen zu den Agrarumweltmaßnahmen explizit auf
die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis verwiesen würde; ebenso wie auf
deren amtliche Überprüfung und auf mögliche Sanktionen.

Das InVeKoS zielte ursprünglich auf die Abwicklung der Flächen- und Tierprämien der
sogenannten 1. Säule der GAP ab. Die Anwendung wurde im vollen Umfang auf die
AUM nach VO (EG) Nr. 1257/1999 übertragen. Nach Ansicht der Behörden resultieren
hieraus besondere Härten:

– die Anzahl der zu erfüllenden Auflagen der Agrarumweltmaßnahmen und damit die
sanktionsrelevanten Tatbestände übersteigt deutlich die Anzahl der sanktionsrele-
vanten Tatbestände für die Flächenausgleichszahlungen. Das Risiko eines Verstoßes
ist bei den AUM somit wesentlich höher. Eine Vereinfachung der Auflagen der AUM
wäre jedoch aus fachlichen Erwägungen nicht sinnvoll.

VI-2.4 Finanzmanagement

Prinzipiell weisen die Agrarumweltmaßnahmen ein vergleichsweise hohes Maß an Pla-
nungssicherheit hinsichtlich des Mittelabflusses auf. Dies ist im Wesentlichen in der kon-
stanten Beihilfehöhe je Fördereinheit und -tatbestand sowie in dem fünfjährigen Ver-
pflichtungszeitraum der AUM begründet. Mit Ausnahme von Neumaßnahmen kann der
jährliche Mittelabfluss auf Basis der Auszahlungen des Vorjahres, minus der auslaufen-
den Verpflichtungen kalkuliert werden, Unsicherheit besteht lediglich hinsichtlich des
Umfangs neuer Verpflichtungen. Weiterhin lagen für Maßnahmen, die bereits innerhalb
der VO (EWG) Nr. 2078/1992 angeboten wurden, Erfahrungswerte für den Teilnahmeum-
fang vor. Diese Erfahrungen dienten sowohl den MSL als auch den Vertragsnaturschutz-
maßnahmen als Ausgangspunkt für die Kalkulationen des indikativen Finanzplans (zur
Einhaltung des indikativen Finanzplans vgl. Textband Kap. 6.3).

Ein aktives Finanzmanagement in dem Sinne, dass ein schleppender Abfluss von Mitteln
im Jahresablauf besser gelenkt werden kann, ist im Gegensatz zu den investiven Maß-
nahmen aus den oben genannten Gründen i.d.R. nicht oder nur in einem sehr beschränk-
ten Umfang möglich. Mittel, die aus dem EU-Haushaltstitel der AUM (Haushaltslinie f)
nicht verausgabt werden, können entweder über die Haushaltsjahre horizontal oder über
die Haushaltslinien vertikal verschoben werden. Eine mehrjährige horizontale Verlage-
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rung ohne Anpassung der Finanzpläne kann dazu führen, dass die Mittel zum Ende der
Förderperiode nicht mehr abfließen.

Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden sowohl Landes- als auch Bun-
desmittel1 herangezogen. Die Landesmittel stammen aus dem Haushaltstitel des Senators
für Wirtschaft und Häfen (MSL-Maßnahmen) sowie aus dem Haushalt des Senators für
Bau und Umwelt (Vertragsnaturschutz). Die Haushaltstitel der beiden Behörden sind
nicht deckungsfähig. Obwohl das Finanzmanagement der Agrarumweltmaßnahmen ma-
nuell erfolgt, besteht wegen der geringen Anzahl der Förderfälle prinzipiell zu jeder Zeit
ein hinreichender Kenntnisstand über Mittelbedarf und Mittelabfluss. Bisher konnten alle
beantragten Flächen in die Förderung aufgenommen werden, Engpässe hinsichtlich der
nationalen Kofinanzierung bestanden in der jetzt laufenden Förderperiode nicht. Zur Ko-
finanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden keine zweckgebundenen Mittel im en-
geren Sinne wie bspw. Wasserentnahmegebühren eingesetzt, die nur zu Zwecken der
Grund- und Wasserschutzes verwendet werden dürfen. Demnach ist die Landesfinanzie-
rung alleinig von der Ausstattung des Landeshaushaltes bestimmt. Für die Maßnahmen
des Vertragsnaturschutzes bestehen zwei getrennte Haushaltstitel einerseits für die Teil-
maßnahme C4.I (bereits vor 2000 geförderte Maßnahmen) und andererseits für die Teil-
maßnahme C4.II (zusammen mit C2; erstmalig in 2000 geförderte Maßnahmen). Diese
Trennung zwischen Alt- und Neumaßnahmen sowie die Vermischung von f- und e-
Maßnahmen ist rein historisch bedingt und erschwert die flexible Verschiebung von Fi-
nanzmitteln zwischen den Maßnahmen.

Verschiedene EDV-technische und organisatorische Probleme führten seit 2000 häufig
dazu, dass Auszahlungen der Vertragsnaturschutzmaßnahmen nicht wie geplant erfolgen
konnten. Dies hat nach Aussage des SBU z.T. zu erheblicher Verunsicherung bei den
Landwirten geführt.

VI-2.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme

Allgemeine Datenhaltung

Die Datenhaltung der Agrarumweltdaten für die MSL- und Vertragsnaturschutz-Daten
erfolgt neben der Aktenanlage in Form von Excel-Datenlisten. Eine technische Verknüp-
fung zu den InVeKoS-Flächendaten liegt nicht vor. Landesweite Flächenabgleiche kön-
nen wegen der geringen Anzahl der Förderfälle manuell vorgenommen werden. Die Daten
dienen als Grundlage zur Berechnung der Beihilfehöhe und stellen damit die Basis für die

                                                
1

Dies gilt für die MSL-Maßnahmen, die Bestandteil der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und
Küstenschutz sind.



Kapitel 6 Materialband – Kapitel VI – MB-VI-2 – Agrarumweltmaßnahmen 13

Zahlungsanweisung dar. Eine eindeutige Identifikation der Vertragsnaturschutz-Daten ist
über die Stammnummern der Betriebe gewährleistet.

Wir empfehlen zukünftig das EDV-System zu vereinheitlichen und für alle Datenbestände
eine Anbindung an InVeKoS zu ermöglichen, so dass datensatzübergreifende Identifikati-
on und Auswertungen erfolgen können. Gleichzeitig wäre unter dieser Voraussetzung ein
EDV-gestützter Flächenabgleich auf doppelt beantragte Flurstücke möglich.

Naturschutzfachliche Begleitforschung

Laut EPLR liegt ein vierjähriges Monitoring (1996 bis 1999) vor, welches die Auswir-
kungen des Extensivierungsprogramms auf die Tier- und Pflanzenwelt untersucht. Es er-
folgten Dauerquadratuntersuchungen auf einzelnen Wiesen bzw. Weiden, Untersuchun-
gen der Graben- und umgebenden Grünlandflora sowie faunistische Untersuchungen zu
Heuschrecken und Libellen. Laut Aussagen des SBU besteht des Weiteren eine Brutvo-
gelkartierung im Grünlandbereich, die fast flächendeckend durchgeführt wurde sowie
floristische Erhebungen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen.

Bisher besteht jedoch keine Aufbereitung und zusammenfassende Darstellung der erfass-
ten Daten, die für die Evaluation genutzt werden könnten (SBU 21.06.2002). Eine Aus-
wertung der Brutvogelkartierung bis Sommer 2003 wurde anvisiert.

Von den Evaluatoren wird empfohlen ein zeitliches und inhaltliches Konzept zu erstellen,
mit dem Datengrundlagen für die naturschutzfachliche Wirkungskontrolle zur Ex-post-
Bewertung bereitgestellt werden können. Es bietet sich an Synergien mit den FFH-
Berichtspflichten vorausschauend zu nutzen. Als Grundlage könnte z.B. die digital vor-
liegende selektive Biotopkartierung besonders geschützter Biotope (§ 22a BremNatSchG)
und sog. schutzwürdiger Bereiche (z.B. Nassgrünländer) herangezogen werden, die suk-
zessive um weitere Datenbestände erweitert wird (z.B. durch die umfassenden Brutvogel-
kartierung). Auf diesem Weg könnte eine sinnvolle digitale Datengrundlage geschaffen
werden.

Für die Halbzeitbewertung wird zur Beantwortung der gemeinsamen Bewertungsfragen
auf Untersuchungsergebnisse anderer Bundesländer zurückgegriffen, die bei vergleichba-
ren Maßnahmen und Standortbedingungen im Analogieschluss auf Bremen übertragen
werden.

Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz

Begleituntersuchungen zu Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen auf abiotische Ressour-
cen werden derzeit nicht durchgeführt und liegen auch aus der vorherigen Evaluierung
nach VO (EWG) Nr. 2078/1999 nicht vor. Eine fachliche Wirkungs- und Erfolgskontrolle
wird als notwendig angesehen. Ein Großteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen in
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Bremen befindet sich auf grund- und oberflächengewässernahen Standorten. Auf den a-
ckerbaulich genutzten und sandigen Geestbereichen besteht eine hohes Austragspotential
von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln.

Zur Erfassung der Emissionsseite (z.B. Nährstoffeinträge) kann auf bestehende Instru-
mente, wie die durchzuführenden Kontrollen zur Einhaltung der „Guten landwirtschaftli-
chen Praxis“, zurückgegriffen werden. Der Nährstoffnachweis nach Düngeverordnung ist
Bestandteil der „Guten fachlichen Praxis“ und von allen Betrieben vorzuweisen. Durch
dieses Vorgehen ist die stichpunktartige Erhebung des Düngemitteleinsatzes auf geför-
derten und nicht geförderten Flächen möglich. Die Immissionsseite im Grund- und Ober-
flächenwasser wird bereits teilweise über das bestehende Messnetz erfasst. Für Gebiete
mit hohen Teilnahmeraten sind gebietsbezogene Auswertungen zur Prüfung der Umwelt-
wirkungen denkbar.

Perspektiven

Durch die Neufassung der InVeKoS-VO (EG) Nr. 1593/2000 ist für die Evaluierung der
Agrarumweltmaßnahmen eine interessante Perspektive entstanden. Entsprechend der VO,
wird ab 2005 ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen auf Grundlage
von Katasterplänen und –grundlagen oder anderem Kartenmaterial erstellt. Dazu sollen
computergestützte geographische Informationssysteme (GIS) verwendet werden. Infolge
der GIS Erfassung erhalten die InVeKoS-Daten einen Raum-Lage-Bezug. Somit ergibt
sich die Möglichkeit der Verschneidung/Überlagerung aller InVeKoS-Flächen mit ande-
ren Sachinhalten, wie bspw. zur Analyse der Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen
Produktion. Auf Basis der GIS-Erfassung der InVeKoS-Daten lässt sich die Treffsicher-
heit (vgl. Textband Kap 6.4) genau darstellen.
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VI-3 Wirkungsanalyse

VI-3.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum
Schutz der Bodenqualität

Der Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität wird im folgen-
den Kapitel entsprechend der Wirkungslogik der Kommissionsfragen unterschieden nach
Wirkungen auf physikalische, chemische und biologische Eigenschaften der Böden. Da-
von abgeleitet werden Sekundärwirkungen als Vorteile für die Betriebe und die Gesell-
schaft im Allgemeinen. Eine Hauptwirkung für den Erhalt der Bodenqualität weist die
Umwandlung von Acker in Grünland auf. Fast alle weiteren Fördertatbestände entfalten
darüber hinaus Nebenwirkungen im Sinne des Bodenschutzes.

Indikator VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz/
zur Verringerung von Bodenverlusten unterliegen

Bodenverluste durch Bodenerosion sind im Entwicklungsplan des Landes Bremen nicht
als relevantes Thema des Ressourcenschutzes aufgeführt. Spezifische Schutzkonzepte
über Agrarumweltmaßnahmen sind folglich nicht entwickelt worden. Dennoch entfalten
einige der angebotenen Fördertatbestände Wirkungen in Hinblick auf den Erosionsschutz.

Der Umfang landwirtschaftlicher Flächen, die eine Erosionsschutzwirkung aufweisen, ist
in MB-VI-Abb. 2 dargestellt. Der wesentliche Beitrag zum Erosionsschutz geht von den
extensivierten Grünlandflächen (C3.1) und den Vertragsnaturschutzmaßnahmen (C4) aus.
Mit insgesamt 33,75 % wird durch die anrechenbaren Maßnahmen ein außerordentlich
hoher Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bremen hinsichtlich des Erosions-
schutzes erreicht. Allerdings erzielen 99 % der Förderflächen ihre Wirkung durch die Er-
haltung erosionshemmender Nutzungsformen.
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MB-VI-Abb. 2: Indikator VI.1.A-1.1 – Erosionsschutz
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Quelle: InVeKoS Bremen (2002), eigene Berechnung.

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen für den Erosionsschutz werden die
Maßnahmen an Hand ihrer Wirkungsweise und –intensität unterschieden werden:

Extensive Grünlandbewirtschaftung:

Die Fördertatbestände mit den Varianten extensiver Grünlandbewirtschaftung einschließ-
lich derjenigen aus den Vertragsnaturschutzmaßnahmen wirken in Hinblick auf das
Schutzziel durch die Erhaltung der erosionshemmenden Wirkung der Grünlandnutzung,
da die Bewirtschaftungsauflagen einen Umbruch von Grünlandflächen ausschließen. Flä-
chen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu Ackerflächen eine
verschwindend geringe Bodenerosion auf und haben damit eine erosionshemmende Wir-
kung (Auerswald & Schmidt, 1986). Auf Weideflächen wird im Vergleich zum Referenz-
system zusätzlich durch die mit den Bewirtschaftungsauflagen verbundene geringere Be-
satzdichte das Erosionsrisiko abgesenkt.

Ökologische Anbauverfahren:

Die erosionshemmende Wirkung kann in anderen Bundesländern auch für Flächen unter
ökologischen Anbaumethoden nachgewiesen werden. Entscheidenden Einfluss auf die
Wirksamkeit ökologischer Anbaumethoden in Hinblick auf den Erosionsschutz hat nach
Frielinghaus et al. (2000) der Grad der Bodenbedeckung (C-Faktor nach ABAG) in der
Fruchtfolge, der im Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Vergleich für ökologisch wirtschaftende
Betriebe meist günstiger ausfällt. Da in diesem Vergleich nur Ackerflächen betrachtet
werden und in Bremen ökologische Anbauverfahren derzeit nur auf Grünland praktiziert
werden, kommen hier keine Flächen zur Anrechnung.
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Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die Bodenerosion durch Wind, durch
Wasser oder durch Bodenbearbeitung verursacht wird.

Unter dem Teilindikator (a) erwartet die Kommission eine (flächenscharfe) Differenzie-
rung nach Erosionsursachen. Diese Unterscheidung kann auf Grundlage der derzeit in
Bremen vorliegenden Daten nicht vorgenommen werden. Erforderlich dazu wäre eine
lagegenaue Zuordnung der Förderflächen im Raum, damit die potenzielle Wirkung der
anzurechenden Maßnahmenflächen den verschiedenen Erosionsursachen zugeordnet wer-
den kann.

Die Erosionsgefährdung durch Wasser und Wind ist für das Land Bremen sehr differen-
ziert auf Grundlage standörtlichen Voraussetzungen (anstehende Bodenarten, Exposition)
sowie der vorherrschenden Landnutzungsformen und angebauten Feldfrüchte ermittelt
und zusammen mit niedersächsischen Gebieten vom Niedersächsischen Landesamt für
Bodenforschung in Kartenwerken veröffentlicht worden. Die Karten stehen für die Eva-
luierung in digitaler Form zur Verfügung. Im Folgenden werden die wesentlichen Aussa-
gen dieser Kartenwerke zusammengestellt, die ggf. in späteren Evaluierungsphasen bei
Vorliegen besserer Datengrundlagen Verwendung finden können.

(1) Wassererosion

Der Gefährdung durch Wassererosion liegt ein Faktorenkomplex zu Grunde (Frielinghaus
et al., 1999a)), der in Standortfaktoren mit längerfristiger Wirkung und Nutzungsfaktoren
mit kurzfristiger Wirkung unterschieden werden kann (BMVEL, 2001). Auf Grund der
gegebenen Standortvoraussetzungen können dabei die Erosionseffekte regional unter-
schiedlich stark ausfallen (Schwertmann et al., 1990), (Blume, 1996).

Das NLfB ermittelt die potentielle Gefährdung der Böden gegenüber Wassererosion nach
der Methode von Hennings (1994), die sich an der allgemeinen Bodenabtragsgleichung
ABAG nach Schwertmann et al. (1990) orientiert. Das Kartenwerk ist auch für mittel-
maßstäbige Planungen im Maßstab 1:50.000 veröffentlicht worden. Auf Grundlage dieses
Ansatzes sind in Bremen keine Ackerflächen als „potenziell hoch bis sehr hoch gefähr-
det“ eingestuft worden.

(2) Winderosion

Für die Winderosion ist von Rathe (1998) eine enorme Spannweite der gemessenen Ab-
tragsmengen von Einzelereignisse im Nachbarland Niedersachsen aufgezeigt worden. Mit
0,8 – 172 t/ha*Ereignis kann diese eine erhebliche Größenordnung erreichen und Vorsor-
gewerte weit übersteigen (Schäfer et al., 2002).

Auch für die Winderosion gilt, dass ein Komplex aus standortgebundenen Faktoren in
Verbindung mit den vorherrschenden Nutzungsformen zum Tragen kommt, wie er etwa
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über die von (Thiermann et al., 2000) entwickelte Methode abgebildet wird. Die veröf-
fentlichte Karte stellt allerdings die potenzielle Erosionsgefährdung nach bodenkundli-
chen Kriterien (Müller, 1997) dar und zeigt für die wenigen Ackerbaustandorte in Bremen
eine überwiegend mittlere bis hohe Gefährdung durch Wind. Potenziell hoch gefährdet
sind vor allem die leichten und trockenen Sandböden der Geestlandschaften und acker-
baulich genutzte Niedermoorböden. Die Karte mit den in Bremen anstehenden Bodenar-
ten und die Karte zur Erosionsgefährdung durch Wind sind im Anhang 2 zum Material-
band abgedruckt.

(3) Bearbeitungserosion

Der Umfang der Bearbeitungserosion (tillage erosion) in Bremen kann nicht abgeschätzt
werden, da keine Daten zum Umfang unterschiedlicher Bodenbearbeitungsverfahren vor-
liegen.

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die Bodenverluste durch die Bodennut-
zung, durch Hindernisse bzw. Umleitungen, landwirtschaftliche Bewirtschaftungsme-
thoden oder durch die Besatzdichte des Weideviehs verringert wurden (jeweils in %).

Zur Anrechnung kommen Flächen, auf denen eine Umwandlung in Grünlandnutzung
stattgefunden hat. Auf diesem Wege wird über die Änderung der Bodennutzung eine Ver-
ringerung der Erosionsgefährdung erreicht.

Teilindikator (c) ... davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet wurden,
die hauptsächlich/ausschließlich zur Bekämpfung der Bodenerosion dienen (in %).

In Bremen wird keine Maßnahme angeboten die hauptsächlich/ausschließlich der Be-
kämpfung der Bodenerosion dient.

Neuer Teilindikator (d): ... davon Flächen, die eine erosionshemmende Nutzung auf-
weisen, deren Veränderung durch Fördermaßnahmen verhindert wird (Verbot des
Grünlandumbruchs, Grünlandrückgang)

Das Verbot des Grünlandumbruchs gehört zu den Förderauflagen sowohl der Grünland-
extensivierung innerhalb von C3 als auch der Vertragsnaturschutzmaßnahmen. Somit
wird annähernd über die gesamte aktuelle Förderfläche ein Beitrag zum Schutzziel ge-
leistet, was 28,3 % der gesamten Bremer Grünlandfläche entspricht.

Der Grünlandanteil in Bremen ist seit 1999 konstant geblieben und hat 2001/2002 sogar
geringfügig zugenommen. Die Grünlandfläche im Jahr 2002 betrug 6.970 ha (96,3 % der
LF). Von 1990 bis 2002 hat die Grünlandfläche um 1.018 ha (-12,7 %) abgenommen. Der
relative Grünlandanteil an der LF ist allerdings von 79,5 % auf 82,5 % gestiegen.
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Ein weitaus größeres Problem in Bremen ist der Verlust landwirtschaftlicher Flächen
durch Überbauung. Dieser hat sich von 1999 bis 2002 gegenüber dem vorherigen Zeit-
raum deutlich verlangsamt, beträgt aber im Mittel noch immer ca. 50 ha pro Jahr (ca.
0,6 % der LF).

Ein genereller Grünlanderhalt wird im EPLR nicht als explizites Ziel genannt, wäre aber
trotz der oben aufgezeigten Entwicklung des Grünlandanteils für die Zukunft wün-
schenswert, da die Bremer Böden in größerem Umfang als erosionsgefährdet durch Wind
einzustufen sind.

Treffsicherheit der Maßnahmen mit Erosionsschutzwirkung

Die Erosionsgefährdung in Bremen ist wie dargestellt nur für Winderosion auf Ackerflä-
chen ausgewiesen worden. Es werden aktuell keine Ackerflächen durch Agrarumwelt-
maßnahmen gefördert. Auf Ackerflächen liegt die Treffsicherheit der Maßnahmen somit
bei null. Die Erhaltung erosionshemmender Grünlandnutzung kann bezüglich ihrer Treff-
sicherheit nicht beurteilt werden, da für diese Flächen keine Aussagen zur Erosionsge-
fährdung vorliegen.

Indikator VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor
Bodenverseuchung unterliegen

MB-VI-Abb. 3: Indikator VI.1.A-2.1. – Schutz vor Bodenkontamination
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Quelle: InVeKoS Bremen (2002), eigene Berechnung.
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Alle Fördertatbestände der Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme von C4.II - liefern
einen aktiven Beitrag zum Schutz des Bodens vor biologischer und chemischer Degrada-
tion. Damit werden rund 27 % der gesamten LF bzw. 33 % der Grünlandflächen in Bre-
men im Sinne des Bodenschutzzieles bewirtschaftet.

Die Verringerung des Pflanzenschutzmittel- und/ oder Nährstoffeintrags ist ein zentraler
Aspekt der MSL-Maßnahmen zur Erreichung abiotischer Schutzziele. Die Reduzierung
des Betriebsmitteleinsatzes ist aber auch eine der wesentlichsten Maßnahmen des Ver-
tragsnaturschutzes zum Schutz der Biodiversität. Für den Bodenschutz ergeben sich posi-
tive Nebenwirkungen durch den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel (a) und den Verzicht
oder die Reduzierung von Düngestoffen (b).

Teilindikator (a) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
schutzmittel verringert wurden.

Alle zuvor genannten Fördertatbestände beinhalten die Verringerung oder den Verzicht
von Pflanzenschutzmittel (PSM) auf den Förderflächen. Alle zur Anrechnung kommen-
den Flächen sind Grünlandflächen. Angaben zu Mittelaufwendungen auf nicht extensi-
vierten Grünlandflächen fehlen völlig. Daher kann eine Abschätzung der erreichten Ein-
sparung bei der PSM-Ausbringungsmenge durch das Ausbringungsverbot im Rahmen der
Fördertatbestände nicht erfolgen.

Teilindikator (b) ... davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Mengen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger verringert wurden.

Angerechnet werden die schon unter (a) gelisteten Fördertatbestände.

Bremer Böden zeigen in einigen Bereichen auf Grund ihrer Ausgangssubstrate Marsch
und Moor einen erhöhten geogenen Grundgehalt an Stickstoff. Nach (SBU - Senator für
Bau und Umwelt (Hrsg), 1999) schwanken Gesamt-Stickstoffgehalte zwischen 0 und
12 % bei einem Mittelwert von 0,34 % und einem 90-Percentil von 0,71 %. Die Verbrei-
tung der Bodenproben mit Gesamt-Stickstoffgehalten von mehr als 1.25 % zeigen die
enge Beziehung zu den organogenen Böden der Hamme-Wümme-Marsch (vgl. MB-VI-
Anhang 2: Karte A3). Eine Reduzierung des Eintrags an Stickstoff auf den Förderflächen
in diesem Bereich ist aus Sicht des Ressourcenschutz besonders wichtig. Zwar befinden
sich in der Hamme-Wümme-Marsch zahlreiche Förderflächen, jedoch ist hier der Anteil
der extensiv bewirtschafteten Flächen an der LF nicht so hoch wie in anderen Teilen
Bremens.
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Teilindikator (c)  ...davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen angewendet werden,
die ausdrücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen.

In Bremen existieren im aktuellen Entwicklungsplan keine Fördertatbestände, die aus-
drücklich der Bekämpfung der Bodenverseuchung dienen.

Indikator VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen der Maßnahmen, die auf Flächen mit
vertraglichen Auflagen durchgeführt werden, auf landwirtschaftliche Betriebe und
andere Sektoren.

Indirekte Auswirkungen der durch die Fördertatbestände erreichten Bodenschutzwirkun-
gen sind in der Literatur – auch durch Publikationen des Landes – bis hin zu gesetzlichen
Regelwerken hinlänglich beschrieben worden2. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wer-
den diese hier lediglich nochmals stichwortartig aufgelistet:

Onsite-Folgewirkungen:

– Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung ständigen Boden- und Hu-
musabtrags,

– Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung,
Pufferung, Filterung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna,

– Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen,

– Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette
positiver Folgeeffekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der
Böden und als Folge eine erhöhte arbeitswirtschaftliche Flexibilität,

– Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten,

– Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln
oder deren Abbauprodukten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen.

Offsite-Folgewirkungen:

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Ober-
flächen- und Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung),

– Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion und
Denitrifikation über den Austragspfad Luft,

– Verringerung des Deposition von PSM mit ihren potentiell ökotoxischen Wirkungen
aus der Luftfracht in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme,

                                                
2

Vgl. etwa (Blume, 1996), (WBB, 2000), (SRU, 1985), (BMVEL, 2001), (Frielinghaus et al., 1999b),
(NLÖ, 2001).
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– Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen
Feuchtbiotopen oder anderen für die Natur wichtigen Habitaten,

– Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflu-
tern, Ablaufgräben, Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verrin-
gerung und Vermeidung der daraus resultierenden Folgekosten,

– erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung der oberflächlichen
Wasserabflusses nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf
Hochwassergefahren, erhöhte Grundwasserneubildung.

VI-3.2 Frage VI.1.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers

Kriterium VI.1.B-1.: Beitrag von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Qualität
von Grund- und Oberflächengewässer durch Verringerung des Produktionsmittelein-
satzes

Alle in Bremen angebotenen Maßnahmen (Ausnahme C4-II) leisten einen Beitrag zum
Schutz der Wasserqualität, jedoch mit Unterschieden bei Wirkungsintensität und Flä-
chenumfang.

Die Fördertatbestände des Vertragsnaturschutzes (in Bremen von Flächenumfang bedeu-
tend) garantieren überwiegend eine Nutzung ohne chemische Düngung auf den betreffen-
den Flächen. Etliche Maßnahmen beinhalten Auflagen, die direkt oder indirekt eine Re-
duzierung oder Verzicht von Wirtschaftsdünger auf den Vertrags- und Verpflichtungsflä-
chen bedeutet: Beschränkung der Wirtschaftsdüngerausbringung, Reduzierung des Vieh-
besatzes. Ein Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM gilt prinzipiell für alle Maß-
nahmen. Im Ökologischen Landbau dürfen die im Anhang II der Verordnung für den Ö-
kologischen Landbau (VO (EWG) 2092/1991) enthaltenen Pflanzenschutzmittel verwen-
det werden. Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen in Bremen, die Vereinbarungen
zur Verringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln unterliegen,
ist in MB-VI-Abb. 4 dargestellt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der wesentliche,
flächenmäßige, Beitrag zum Schutz von Wasserressourcen von den Fördermaßnahmen
mit den größten Flächenanteilen ausgeht: Insbesondere Grünlandextensivierung und Ver-
tragsnaturschutz sind vom Flächenumfang her gesehen stark vertreten. Der gesamte An-
teil aller Maßnahmeflächen mit ca. 20 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Bremens
ist relativ groß; diese Relation gibt auch ein Bild von der Größenordnung des möglichen
Wirkungsumfangs.
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MB-VI-Abb. 4: Indikator VI.1.B-1.1 - Maßnahmen zur Verringerung des Einsat-
zes von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln
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Quelle: InVeKoS Bremen (2002), eigene Berechnungen.

Verringerung des Einsatzes von Produktionsmitteln am Beispiel der Stickstoffdüngung

Die Reduzierung des Einsatzes von Nährstoffen, insbesondere der Stickstoffdüngung ist
der wichtigste Ansatzpunkt bezüglich der Nitrat-Problematik bei Oberflächen- und
Grundwasser. Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung/Viehbesatz
umfassen, sind daher für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem auf austragsge-
fährdeten Standorten wirksam.

Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich i.d.R. nicht
kurzfristig einstellen (Pamperin et al., 2002). Auch bei einer drastischen Reduzierung der
in den Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkonzentratio-
nen im Grundwasser oft erst nach Jahren nachweisen. Maßgebliche Faktoren sind hierfür
klimatische und pedologische Bedingungen wie Niederschlagshöhen, Sickerwasserstrecke
und erhöhte N-Vorräte in der Bodenmatrix. Im Normalfall bestimmen die Standortbedin-
gungen des Bodens noch mehrjährig den Stickstoffumsatz stärker als die kurzfristigen
Bewirtschaftungsänderungen. Bei gleichbleibendem Nährstoffentzug durch die Nutzung
kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für eine langfristige
Gewässerentlastung sein.
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MB-VI-Abb. 5 zeigt Beispielswerte für eine Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro
Hektar bei Teilnahme an der Maßnahme Grünlandextensivierung:

Die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Im Beispiel der Befragung
beträgt die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung 57 kg/ha. Für den Wirt-
schaftsdüngeranfall/Viehbesatzreduzierung liegen für Bremen keine Angaben vor. Auch
für den Ökologischen Landbau entfallen bei der minimalen Teilnehmerzahl entsprechende
Angaben.

MB-VI-Abb. 5: Veränderung des Einsatzes von Nährstoffen pro Hektar durch
die Extensivierung der Grünlandbewirtschaftung
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Quelle: Teilnehmerbefragung/LW.

Stickstoffsaldo auf Vertragsflächen - Emissionsseite der Nitratbelastung

Die N-Betriebsbilanz stellt die Nährstoffimporte den Nährstoffexporten eines Betriebes
gegenüber. Berücksichtigt werden dabei u.a. der Dünge- und Futtermittelzukauf und auch
der Verkauf von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen. Der flächenbezogene N-
Bilanz-Saldo kennzeichnet die Nährstoffsituation der Betriebsflächen und stellt die Emis-
sionsseite der Stickstoffbelastung in gewässerschutzbezogenen Wirkungszusammenhang
dar Bei ausreichender Datengrundlage und unter Beachtung der Standortfaktoren und
Wirkungspfade, ermöglicht die N-Bilanz eine Abschätzung der tendenziellen langfristi-
gen Folgen der Bewirtschaftungsweise für die Immissionsseite, die Grundwasserqualität.
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MB-VI-Abb. 5 zeigt Beispiele für N-Salden der Grünlandextensivierung und der konven-
tionellen Landwirtschaft. Es wird deutlich, dass die Grünlandextensivierung tendenziell
niedrigere Saldo-Werte aufweist.

Obwohl größere Betriebe zur Erstellung von Nährstoffbilanzen auf Betriebsebene ver-
pflichtet sind, sind umfangreichere oder flächendeckende Zusammenstellungen nicht ver-
fügbar. Die Angaben in MB-VI-Abb. 6 sind als Beispiele mit regionaler und betriebstypi-
scher Charakterisierung zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungsbedingte
Abweichungen möglich sind.

MB-VI-Abb. 6: Indikator VI.1.B-3.1 – Stickstoffsalden – Beispiele von konven-
tionell bewirtschafteten Flächen und Vertragsflächen
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Quelle: Zusammenstellung aus (Anger et al., 1998; Bach et al., 1998; Barunke et al., 2001; Blumendeller,
2002; Bundesregierung, 2000; Ernst& Dünnebacke, 2002; Geier et al., 1998; Wetterich et al.,
1999).

N-Austrag ins Grundwasser – die Immissionsseite der Nitratbelastung

Zwar hat sich als allgemein akzeptierter und vielfach verwendeter Indikator der landwirt-
schaftliche Stickstoffbilanzsaldo derzeit durchgesetzt. Die damit verbundenen Aussage-
möglichkeiten zur potentiellen Nitratanreicherung im Grundwasser sind jedoch letztlich
stark eingeschränkt. Aufgrund differenzierter räumlicher natürlicher Standortfaktoren, die
einen erheblichen Einfluss auf die tatsächlich Nitratauswaschung haben, besteht nur ein
begrenzter Zusammenhang zwischen Stickstoffbilanzsaldo und den zu schützenden
Grund- und Oberflächengewässern. Daher stellt das Stickstoffbilanzsaldo grundsätzlich
nur einen Risikofaktor dar. Um die tatsächliche Belastung besser einschätzen zu können,
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ist die Betrachtung der Immissionsseite, die potentielle Nitratkonzentration im Boden-
wasser und im neu gebildeten Grundwasser notwendig. Die gängigen Parameter sind hier:
Nitratkonzentration im Sickerwasser und Herbst-Nmin-Werte im Boden. Die wich-
tigsten Faktoren, die Nitratkonzentrationen und Quantität der Auswaschung bestimmen,
sind die Standortverhältnisse des Bodens, die Art der Landnutzung bzw. der Pflanzenbe-
stand, jährliche Witterungsverläufe und die Niederschlagsmenge. Allerdings ist die Ver-
fügbarkeit einheitlicher und vergleichbarer Daten hier noch sehr gering, so dass eine
Quantifizierung der Wirkung von Grundwasserschutzmaßnahmen vorerst nur eine sehr
grobe Einschätzung darstellt und letztlich nur tendenzielle Aussagen möglich sind.

Im Folgenden sind die Maßnahmen in ihrer Wirkungsbeurteilung skizziert:

Grünlandextensivierung (C3-A): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland,
stellt unter Wasserschutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächen-
nutzung dar (NLÖ et al., 2001) (Stadtwerke Hannover AG, 1997). Durch die geschlossene
Grasnarbe ist die N-Fixierung und N-Aufnahme bei Grünland sehr hoch. Auch bei stei-
genden N-Einträgen verhält sich die N-Fixierung bei Grünland sehr elastisch, so dass ü-
ber eine weite Spanne Nährstoffe festgelegt und erst bei sehr hohen Einträgen auch starke
Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- und
Weidenutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der
Schnittanzahl hoch und sehr hoch, so dass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht
oder gehalten werden. Bei Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –
dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die Bedeutung der Weidenutzung für den Grund-
wasserschutz ist daher wesentlich geringer.

Umwandlung Acker in Grünland: Die Änderung von der Ackernutzung mit generell sehr
hoher potentieller Auswaschung in Grünlandnutzung bzw. Extensiv-Grünland mit gerin-
ger potentieller Auswaschung stellt eine der wirksamsten Maßnahmen im Grundwasser-
schutz dar. Die Wirkungen der Umwandlung und Grünlandnutzung sind um so höher zu
bewerten, je länger die Maßnahme auf der Fläche durchgeführt wird.

Ökologischer Landbau (C3-B): Durch das Verbot von mineralischer Düngung und der
Bewirtschaftung in geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse
vermindert und gering gehalten (Geier et al., 1998). Untersuchungen (Lorenz, 1997)
(Stolze et al., 1999) bestätigen auch die tendenzielle Reduzierung der Herbst-Nmin-
Gehalte und N-Konzentrationen im Sickerwasser.

Vertragsnaturschutz-(C4) - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wir-
kung wie Grünlandextensivierung (f1-B1). Die Vertragsflächenanteile je Betrieb sind
i.d.R. nur gering, so dass bei konventioneller Nutzung der übrigen Flächen des Betriebes
deutlich reduzierte Hoftorbilanzen nur in Ausnahmefällen auftreten werden.



Kapitel 6 Materialband – Kapitel VI – MB-VI-3 – Agrarumweltmaßnahmen 27

Nachweisbarkeit von Verbesserungen des Oberflächen und/oder Grundwassers

Großräumige quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und
Oberflächenwasser sind derzeit nicht ermittelbar oder nachweisbar (Bundesregierung,
2000; Pamperin et al., 2002): langjährige Zeitverzögerung der Wirkungen, regional unter-
schiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die Tatsa-
che, dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig, oder zumin-
dest nicht quantitativ beschreibbar sind, lassen hier keine quantitativen Aussagen zu.

Nitrat in Oberflächengewässern

Die Betrachtung der Nitrateinträge wurde am Beispiel Grundwasser dargestellt, nachfol-
gend wird die Situation im Oberflächen- bzw. Fließgewässerbereich skizziert.

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich die Nitratbelastung der Fließgewässer – sieht man von
wenigen Ausnahmen ab – nur geringfügig zum positiven geändert (vgl. Nitratbericht
(Bundesregierung, 2000)). Während die punktuellen, meist siedlungsbedingten Einträge,
stark reduziert werden konnten, stellen die diffusen Einträge, meist aus der Landwirt-
schaft, noch immer die Hauptbelastungsfaktoren dar. Die räumliche Belastungssituation
entspricht, abgesehen von lokalen Ausnahmen, weitgehend den Schwerpunkträumen der
Grundwasserbelastung – Einzugsgebiete mit hohen N-Salden und intensiver Landwirt-
schaft spiegeln sich auch in der Nitratkonzentration der Fließgewässer wieder. Eine Ver-
ringerung der Einträge auf den landwirtschaftlichen Flächen wird hier auch zu einer ten-
denziellen Senkung der Gewässerbelastung führen. Quantitative Wirkungseinschätzungen
sind allerdings hierzu derzeit nicht möglich, da die Entwicklung der Nitratkonzentratio-
nen in den Gewässern der Entwicklung auf den Flächen weit hinterher läuft. Bei den dif-
fusen Einträgen können zwischen der Veränderung in der Eintragssituation und der Re-
aktion in den Flussgebieten Zeiträume von mehreren Jahren bis mehreren Jahrzehnten
liegen (Modelle zur Erfassung dieser Wirkungszusammenhänge sind derzeit in Entwick-
lung; vgl. Nitratbericht (Bundesregierung, 2000)). Da die Stickstoffeinträge in die Ober-
flächengewässer vorwiegend über das Grundwasser erfolgen, können sich wegen der lan-
gen Verweilzeiten des Wassers im ungesättigten und gesättigten Bodenbereich Reduzie-
rungen der Stickstoffüberschüsse auf der landwirtschaftlichen Fläche erst in längern Zeit-
räumen in Frachtreduzierungen auswirken.

VI-3.3 Frage VI.2.A Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt
oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Normalland-
schaft

Die fachlichen Grundlagen für die Wirkungseinschätzung der AUM im Textband, werden
an dieser Stelle maßnahmenspezifisch dargestellt. Der Beitrag von AUM zum Schutz der
Artenvielfalt kann auf zwei Ebenen beurteilt werden, a) auf der Ebene einzelner Maß-
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nahmen und b) auf der Ebene der räumlichen Verteilung von AUM. Die erste Ebene um-
fasst die Beurteilung der Wirkung einer Maßnahme je Flächeneinheit, unabhängig davon,
in welchem räumlichen Kontext die Maßnahme durchgeführt wird. Hierzu sei auch auf
die Ziel-Wirkungsdiagramme verwiesen, in denen Wirkungen von AUM schematisch
dargestellt sind (vgl. MB-VI-Anhang 3: Ziel-Wirkungsdiagramme). Die Analyse der
räumlichen Verteilung der AUM ist für die Aussage wichtig wie zielgerichtet eine Maß-
nahme angewendet wird, ob z.B. Bereiche mit einer besonderen Schutzwürdigkeit oder
Schutzbedürftigkeit durch eine Maßnahme erreicht werden. Aufgrund des geringen Flä-
chenumfangs ist dieser Aspekt in Bremen weniger bedeutsam.

Indikator VI.2.A.-1.3 Hinweise auf den positiven Zusammenhang zwischen der Verrin-
gerung von Produktionsmitteln und der Artenvielfalt

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen
wird im folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf land-
wirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden überwiegend unter VI.2.B behan-
delt (EU-KOM, 2000). Dementsprechend werden MSL-Maßnahmen (C3) unter Frage
VI.2.A und Vertragsnaturschutzmaßnahmen (C4) unter Frage VI.2.B aufgeführt.

Im Folgenden werden Wirkungen von AUM auf Arten- und Lebensgemeinschaften, die
sich durch die Verringerung der PSM- und Düngemittel ergeben, dargestellt.

Methodik und Datenquellen

MSL-Maßnahmen in Bremen werden ausschließlich auf Grünland angewendet. Sie dienen
primär dem abiotischen Ressourcenschutz, wenn gleich z.B. für den Ökologischen Land-
bau (C3.2) positive Wirkungen auf Arten- und Lebensgemeinschaften belegt sind. Dies
gilt allerdings primär für ackerbaulich genutzte Standorte. Für gefördertes Grünland in
Bremen liegen keine Untersuchungen zum Artenbestand und dessen Entwicklung vor. Die
Wirkungseinschätzung muss daher auf Basis von Analogieschlüssen zu vorliegender
Fachliteratur und Einzelfalluntersuchungen vorgenommen werden.

MB-VI-Tab. 3: Datenquellen zur Beurteilung der Wirkung von AUM in der Nor-
mallandschaft auf Arten und Lebensgemeinschaften

FörderbereichDatenquelle Indikatoren
C3

Fachliteratur, landesspezifische Untersu-
chungen auf Einzelstandorten

- Artenzahl und Häufigkeit charakteris-
tischer und gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten

X

InVeKoS, Flächennutzungsnachweis - Anteil von Weide, Mähweide, Wiese
und Hutung an den Förderflächen X

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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Extensive Grünlandnutzung (C.3.1)

Extensivierung von Grünland bedeutet nach Dierschke und Briemle (2002):

– Ein verspäteter Schnittzeitpunkt des ersten Aufwuchses bzw. die Verringerung der
Nutzungshäufigkeit überhaupt und

– eine reduzierte oder ganz ausgesetzte Düngung, insbesondere mit Stickstoff, oder
aber

– die Nutzungsaufgabe.

Bedingt durch den hohen Grundwasserstand im Grünlandgürtel Bremens ist das durch-
schnittliche Intensitätsniveau der Grünlandbewirtschaftung als mäßig intensiv bis exten-
siv einzuschätzen. Dies wird auch am hohen Anteil von Schutzgebieten (22 % der LF) in
Bremen ersichtlich.

Die Fördervoraussetzung der Extensiven Grünlandnutzung unter C3.1 bestehen in der
begrenzten Viehbesatzdichte, von 1,4 RGV/ha HFF. Die Menge der mineralischen Dün-
gung ist nicht beschränkt, verringert sich aber aufgrund des niedrigen Bedarfs an Raufut-
ter. Laut Angaben der 14 befragten Betriebe wurde der Einsatz von mineralischem Stick-
stoffdünger im Mittel um 57 kg/ha, von zuvor 79 kg/ha auf jetzt 22 kg/ha, gesenkt. Der
Viehbesatz wurde infolge der Teilnahme vermutlich nicht oder nur geringfügig verringert.
Unter der Annahme eines Viehbesatzes von 1,2 RGV/ ha HFF werden rechnerisch ca.
120 kg/ha organischer und mineralischer Stickstoffdünger ausgebracht3, wobei die tat-
sächliche N-Düngung der geförderten Flächen deutlich streut.

Auswirkungen auf die Grünlandflora

Gemäß der Einschätzung der Nutzungsintensität der Graslandnutzung nach Dierschke und
Briemle (Dierschke et al., 2002) wird eine N-Düngung von 50 bis 150 kg/ha als halbin-
tensiv klassifiziert. In diese Kategorie ist vermutlich der Großteil des unter C3.1 geför-
derten Grünlandes einzustufen. Halbintensiv genutztes Grünland wird als ertragreiche,
hochwüchsige und mäßige artenreiche Fettweide bzw. Heuwiese beschrieben. Auf feuch-
ten Standorten wie in Bremen, können Sumpfdotterblumen-Feuchtwiesen unter einer
halbintensiven Bewirtschaftung erhalten werden. Unter extensiver Bewirtschaftung ist der
Anteil standorttypischer Arten, im Vergleich zur intensiven Bewirtschaftung meist höher
(Elsäßer, 2002; GHK, 2002).

                                                
3

96 kg/ha organischer Stickstoff über Wirtschaftsdünger und 22 kg/ha mineralischer Stickstoff.
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Auswirkungen auf die Grünlandfauna

Durch die Verringerung bzw. den vollständigen Verzicht der mineralischen Dünger wer-
den einige Arten begünstigt, andere benachteiligt werden. Eine überwiegende Gülledü-
nung bewirkt eine:

– Steigerung der Mikrobentätigkeit, sowie der Artenzahl und Diversität der Mikroben;

– Zunahme der Regenwurmaktivität;

– höhere Bestandsdichte von Maulwürfen.

Amphibien profitieren vom Verzicht der mineralischen Düngung, da schon der bloße
Kontakt zu Hautverätzungen und z.T. zum Totalverlust führen kann (Schneeweiß et al.,
2000). Infolge der Verringerung des Grünlandaufwuchses, wird teilweise die Frequenz
der Schnitt- bzw. Weidenutzung verringert. Dies mindert das Risiko, dass Gelege von
Wiesenbrütern zerstört werden (Geier et al., 1998).

Verteilung der Nutzungsformen nach geförderten und nicht geförderten Grünland

Die Verteilung der Nutzungsform Wiesen, Weide, Mähweide und Hutung an den geför-
derten und nicht geförderten Flächen kann nur ein grober Indikator für die Nutzungsin-
tensität des Grünlandes sein. Im Vergleich zur Wiesen- und Weidennutzung ist die Mäh-
weidenutzung i.d.R. als intensiver einzuschätzen.

Die Verteilung der Grünlandnutzungsform nach geförderten und nicht geförderten Flä-
chen zeigt (vgl. MB-VI-Abb. 7) für beide Gruppen einen ähnlichen hohen Anteil an
Mähweide. Im Gegensatz hierzu ist der Anteil an Wiesen und Weiden der MSL-Flächen
sehr gering. Ein Unterschied zwischen MSL-Flächen und Flächen ohne Förderung ist hin-
sichtlich der Nutzungsform des Grünlandes nicht festzustellen. Daher kann auf nur gerin-
ge Unterschiede hinsichtlich der Nutzungsintensität zwischen geförderten und nicht ge-
förderten Flächen geschlossen werden. Die ökologisch bedeutsamen Vertragsnaturschutz-
flächen werden ausschließlich als Weide oder Wiese genutzt und heben sich damit deut-
lich von den übrigen Flächen ab. Im Vertragsnaturschutz werden ausschließlich Bewirt-
schaftungsvarianten für die Weide- bzw. Wiesennutzung angeboten.
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MB-VI-Abb. 7: Verteilung der Nutzugsformen Wiese, Weide, Mähweide auf
geförderten und nicht geförderte Flächen
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Ökologischer Landbau (C3.2)

Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen ist die Anzahl und der Deckungsgrad von
Wildkrautarten i.d.R. höher (Frieben et al., 1994). Im Vergleich zu den eindeutig
positiven Wirkungen der ökologischen Bewirtschaftung auf Acker, ist der Unterschied in
der Artenvielfalt zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten Grünland
vergleichsweise gering. Im Gegensatz zur extensiven Grünlandnutzung zeichnet sich die
ökologische Grünlandnutzung durch einen vollständigen Verzicht der mineralischen
Düngung aus. Die Nutzungsintensität des ökologisch bewirtschafteten Grünlandes ist aber
vermutlich etwas höher als die des extensiv genutzten Grünlandes (C3.1). Ökologische
Grünlandflächen zeichnen sich, wie auch extensiv genutzte, durch eine eher
standorttypische Ausprägung aus (Frieben, 1998; Wachendorf et al., 2001). Daher können
im wesentlichen die unter der extensiven Grünlandnutzung (C3.1) dargestellten
Wirkungen auf Arten- und Lebensgemeinschaften auch auf das ökologisch
bewirtschaftete Grünland übertragen werden.

Treffsicherheit der MSL-Maßnahmen

Die geförderten MSL-Grünlandflächen liegen überwiegend im Blockland, in der Bremer
Wesermarsch (Werderland, Niedervieland), in der Weser-Aller-Aue und auf Geeststand-
orten im Nordwesten Bremens. Ein Teil der MSL-Flächen befindet sich in gemeldeten
bzw. ausgewiesenen Natura-2000-Gebieten. Das Gebiet mit zahlreichen Gräben und
Feuchtgrünland mit reichem Arteninventar hat daher eine besondere ökologische Bedeu-
tung, z.B. als Brut- und Rastgebiet für Vögel.
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VI-3.4 Frage VI.2.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt und zur Verbesserung der Habitatvielfalt

An dieser Stelle werden die fachlichen Grundlagen für die im Textband dargestellten
Wirkungseinschätzungen erläutert. Aus Bremen konnten keine Unterlagen zum natur-
schutzfachlichen Monitoring zur Verfügung gestellt werden, so dass auf Untersuchungen
aus anderen Bundesländern zurückgegriffen wird. Zur Prüfung der Zulässigkeit von A-
nalogieschlüssen wurden folgende Kriterien herangezogen: Art der Nutzung bzw. der
Nutzungsauflagen (Wiese/Weide/Biotoppflege) sowie Verpflichtungen zur Regelung des
Wasserstandes. Ein Verzicht auf die Anwendung von PSM sowie ein Verbot der Düngung
bzw. eine starke Einschränkung der Düngung sind in fast allen vergleichbaren Maßnah-
men vorgesehen. Aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen können unter
diesen Gesichtspunkten Untersuchungen zu einigen Teilmaßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes vergleichend herangezogen werden.

Die ersatzweise herangezogenen Untersuchungen werden durch allgemeine Literaturan-
gaben zu Wirkungszusammenhängen zwischen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungs-
methoden bzw. Bewirtschaftungsauflagen des Naturschutzes und Effekten für die Diver-
sität und Ausprägung von Lebensräumen und Artengemeinschaften ergänzt. Sie sind in
den Ziel-Wirkungsdiagrammen (vgl. MB-VI-Anhang 3: Ziel-Wirkungsdiagramme) pla-
kativ veranschaulicht und durch Literaturangaben belegt.

Zu berücksichtigen ist, dass im Bremer Feuchtgrünlandring fast flächendeckend beson-
ders hohe Grundwasserstände anzutreffen sind, die sowohl aus floristischer, aber insbe-
sondere auch aus avifaunistischer Sicht von besonderer Bedeutung sind und günstige
Voraussetzungen für den Vertragsnaturschutz bieten.

Indikator VI.2.B-1.1 Schutz von naturschutzfachlich hochwertigen Habitaten

Die Fördertatbestände des Vertragsnaturschutzes (C4) zielen überwiegend auf die Erhal-
tung vorhandener Biotope ab. Entsprechend der Gebietskulisse werden dabei schwer-
punktmäßig für den Naturschutz besonders wertvolle Flächen erhalten (vgl. Textband
Kap. 6.1.1).

Der Schutz bestehender, meist großflächiger Grünlandbereiche wird in Bremen durch das
Extensivierungsprogramm (C4.I) gewährleistet. Im Rahmen dieser Teilmaßnahme können
auch biotopgestaltende Maßnahmen und Änderungen des Wasserregimes durchgeführt
werden. Besondere Biotope wie Heiden, Nasswiesen, Sümpfe, Röhrichte, Seggenrieder,
Mager- und Trockenrasen werden durch die Verpflichtungen der Teilmaßnahme C4.II
gefördert.
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In Niedersachsen werden durch das Kooperationsprogramm Dauergrünland als Teilmaß-
nahme des Vertragsnaturschutzes Grünlandflächen in Schutzgebieten gefördert. Die Un-
tersuchungen des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie belegen die positiven
Wirkungen der Extensivierung auf die Vielfalt von Flora und Fauna. Im Vergleich zu
konventionell bewirtschafteten Flächen zeigt sich u.a. eine deutliche Bestandsstabilisie-
rung oder sogar der Zuwachs der Wiesenbrüter auf nach naturschutzfachlichen Kriterien
bewirtschafteten Flächen (NLÖ 3002).

Untersuchungen im Rahmen des niedersächsischen Kooperationsprogramms Feuchtgrün-
land haben ergeben, dass die Teilmaßnahme den überregionalen Trend des Bestandsrück-
ganges von Wiesenvögeln bislang nicht aufhalten konnte, jedoch durchaus einzelne Er-
folge sichtbar wurden. Anspruchsvolle floristisch-vegetationskundliche Schutzziele kön-
nen nur unter Ausweitung der Auflagen erreicht werden. Besonders bedeutsam ist sowohl
unter faunistischen als auch floristischen Gesichtspunkten die Wiedervernässung als
Grundvoraussetzung für die Entwicklung von artenreichem Grünland (NLÖ 2003), die
jedoch in Niedersachsen kaum in Anspruch genommen wird. Ein Großteil des Bremer
Feuchtgrünlandes bringt hierzu auf Grund seiner Standortspezifika gute Voraussetzungen
mit, die durch eine intensive Akquisition in diesem Bereich genutzt werden sollten
(Teilmaßnahme C4.I-G).

In Schleswig-Holstein tragen die biotopgestaltenden Maßnahmen des Vertragsnatur-
schutzes zu einer dauerhaften Aufwertung der Vertragsflächen bei, dabei spielt auch die
Anhebung des Wasserstandes eine bedeutende Rolle. Von besonderer Bedeutung für den
Bruterfolg von Wiesenvögeln sind hohe Grundwasserstände im Frühjahr. Eine große Zahl
Wirbelloser ist ebenfalls auf eine höhere Bodenfeuchte angewiesen und reagiert positiv
auf Wiedervernässungsmaßnahmen. Auf vielen Standorten erschweren jedoch irreversible
Bodenveränderungen einen erfolgreichen Wiesenvogelschutz (Eigner & Rabe 2002; Rabe
2002a; Schmidt 2001; Ziesemer 1991). Vergleichbare Ergebnisse können in Bremen im
Rahmen des Fördertatbestandes C4.I-G durch die Anlage von Blänken, Kleingewässern
und durch Wiedervernässungsmaßnahmen erwartet werden.
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In Hamburg haben Untersuchungen zum Wiesenbrüterschutz gezeigt, dass im Vergleich
zum Gesamtareal keine der untersuchten Vogelarten eine negative Entwicklungstendenz
auf Flächen des Vertragsnaturschutz aufweist. Allerdings können die Teilmaßnahmen des
Vertragsnaturschutzes den überregionalen Trend bei Vogelarten mit starken Bestandsab-
nahmen (z.B. Uferschnepfe, Steinschmätzer) nicht aufhalten. Längerfristige Erfolge kön-
nen nur auf Flächen erreicht werden, auf denen der Wasserstand angehoben wurde. Eine
Förderung von Bereichen in Vorranggebieten für den Wiesenbrüterschutz ist in Hamburg
wünschenswert und für die Zukunft angedacht (Mitschke 2001). Bremens Feuchtwiesen-
ring hat mit seinem ausgeprägten Grabensystem eine hohe Bedeutung für den Wiesenvo-
gelschutz. Eine Erhaltung hoher Wasserstände bzw. wenn möglich die Wiedervernässung
und eine Konzentration auf besonders wertvolle Bereiche ist auch hier notwendig, um
einen andauernden Schutz der Wiesenvögel zu gewährleisten. Im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes werden Fördertatbestände angeboten, die diesen Forderungen entsprechen.

Da die überwiegende Anzahl von Grünlandbiotopen an eine spezielle Nutzungsform ge-
bunden ist, um ihren Artenreichtum und spezielle Vegetationsausprägung zu erhalten,
stellen die Vertragsnaturschutzmaßnahmen einen geeigneten Ansatz dar, um die natur-
schutzfachlichen Werte sowohl aus floristischer als auch aus faunistischer Sicht zu er-
halten. Zwischen diesen Zielen können jedoch gravierende Zielkonkurrenzen (z.B. Hell-
berg et al. 2003) auftreten, so dass im Vorfeld eine klare Ziel- und daran angepasste
Maßnahmenausrichtung notwendig ist. Bei Nutzungsaufgabe entstehen langjährige Bra-
chestadien mit Dominanzbeständen einzelner, konkurrenzstarker Arten. Meist ist die Bi-
lanz der Artenzahlen auf längere Sicht negativ (Dierschke & Briemle 2002). Diese Vege-
tationsveränderungen haben auch Konsequenzen auf die Zusammensetzung der Tierge-
meinschaften. So profitieren zwar zunächst insbesondere Wirbellose, hochgradig be-
drohte Wiesenvögel müssen jedoch auf andere Standorte ausweichen (Briemle et al. 1991,
Nitsche & Nitsche 1994).

Indikator VI.2.B.-2.1: Geförderte ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion
oder geförderte, nicht bewirtschaftete Schläge.

Ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion oder nicht bewirtschaftete Schläge kön-
nen gem. (EU-KOM, 2000) Hecken, Streifen entlang von Wasser- oder Feldwegen, nicht
bestellte oder nicht bewirtschaftete Flächen, die in der Natur nicht linienförmig verlaufen,
aber auch Einzelelemente sein. Eine Förderung dieser Elemente erfolgt in Bremen durch
den Fördertatbestand C4.I-G, der jedoch bisher nicht zur Anwendung kam. Die Gräben
auf den restlichen Vertragsflächen sind explizit von der Förderung ausgenommen und
werden aus den Vertragsflächen herausgerechnet.
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Kriterium VI.2.B-3: Vor Auswaschungen, Oberflächenabflüssen oder Sedimenteintrag
geschützte wertvolle Feuchtgebiete oder aquatische Habitate (Indikatoren VI.2.B.-3.1
und 3.2).

Das Kriterium VI.2.B-3 bezieht sich auf positive Auswirkungen auf angrenzende wert-
volle Feuchtgebiete und aquatische Habitate, die sich durch die Bewirtschaftung land-
wirtschaftlicher Flächen gemäß der Verpflichtungen der verschiedenen Maßnahmen erge-
ben. Die Beantwortung des Kriteriums VI.2.B-3 erfordert eine Analyse der räumlichen
Lage geförderter Flächen und zu schützender Feuchtgebiete. Mit geographischen Infor-
mationssystemen (GIS) kann eine Nachbarschaftsanalyse durchgeführt werden. Die erfor-
derlichen Raumdaten für die geförderten Flächen liegen z.Z. nicht flächendeckend vor.
Die Umsetzung der VO (EG) Nr. 2419/2001 bis zum Jahr 2005, welche die Verbindung
der InVeKoS-Daten mit GIS vorsieht, schafft für die Auswertung dieser Fragestellung
erst die Grundlage.

Nach einer Einschätzung des SBU liegt auf ca. 80 % der Vertragsflächen ein mehr oder
minder dichtes Netz aus Gräben, Grüppen, Blänken und Kleingewässern, die durch eine
extensive Grünlandbewirtschaftung vor Stoffeinträgen geschützt werden. Sie kommen
unter dem Indikator VI.2.B-3.1 zur Anrechnung. Der Flächenumfang der geschützten
Grabenstrukturen kann hingegen nicht ermittelt werden.

VI-3.5 Sozioökonomische Wirkungen der Agrarumweltmaßnahmen
(Zusätzliche kapitelspezifische Frage)

Neben den Auswirkungen auf den Ressourcenschutz können die AUM auch die sozio-
ökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe beeinflussen. Diese ist abhängig
von der einzelbetrieblichen Ausgangssituation, den Anpassungsmöglichkeiten und -
strategien der Betriebe sowie des Umfangs und der Höhe/Stärke der Auflage. Das Kapitel
VI-3.5 gibt einen Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich der Beschäfti-
gung, des Einkommens und der Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können
werden u.a. Literaturquellen, Expertengespräche und Befragungsergebnisse4 ausgewertet.
Da die Teilnehmerzahl an den MSL-Maßnahmen in Bremen relativ gering ist, bzw. erst
seit dem Jahr 2002 Betriebe am ökologischen Landbau teilnehmen, ist eine Analyse be-
trieblicher Daten nicht möglich. Aus diesen Gründen wird für die extensive Grünlandnut-
zung auf die Auswertungen aus angrenzenden Flächenländern zurückgegriffen. Auf eine
ökonomische Untersuchung des Ökologischen Landbaus wird verzichtet, da wie bereits in
den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, insgesamt wenig Potential für den Ökologi-
schen Landbau vorhanden ist. Die Hauptproduktion der Landwirtschaft liegt in Bremen

                                                
4

Die Ergebnisse der Befragung befinden sich im Anhang 1: Tabellen.
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im Futterbau und der Grünlandwirtschaft, bei dieser Betriebsform bestehen auch in den
angrenzenden Bundesländern Schwierigkeiten in der rentabeln Umsetzung des Ökologi-
schen Landbaus. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig wenig landwirtschaftliche
Betriebe diese Agrarumweltmaßnahme in Anspruch nehmen werden.

Bevor auf die genannten Einzelaspekte näher eingegangen wird, erfolgt zunächst eine
Einführung in das Prämiensystem der AUM, sowie eine kurze Erläuterung der Prämien-
kalkulation zu den Teilmaßnahmen.

Zur Theorie der Prämiengestaltung

Das Prinzip von Agrarumweltprämien, die nicht individuell bemessen sind, impliziert,
dass Betriebe, deren Gesamtkosten einer Nutzungsänderung unterhalb des Prämienbetra-
ges liegen, Produzentenrenten erzielen. Unter der Prämisse rationalen Handelns ist der
Grenzteilnehmer definiert als derjenige Betrieb, dessen Teilnahmekosten genau durch die
Prämie/Beihilfe gedeckt werden. Betriebe deren Kosten oberhalb der Prämie liegen, wer-
den an einer Agrarumweltmaßnahme nicht teilnehmen. Die einzelbetrieblichen Kosten
der Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen, also die Gesamtkosten einer Nutzungs-
änderung, setzen sich zusammen aus:

– dem Einkommenssaldo der Agrarumweltmaßnahme5 minus dem entsprechenden
Kostensaldo,

– den Antrags- und Informationskosten,

– und einem Risikoaufschlag, der z.B. daraus resultiert, dass der Betrieb im Zuge seiner
5-jährigen Vertragsbindung in seiner Anpassungsflexibilität auf sich ändernde Rah-
menbedingungen gehemmt ist.

Aus dem Blickwinkel des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln sind die Renten
zu vermeiden bzw. zu minimieren. Dies geschieht i.d.R. durch Differenzierung der Prä-
mien. Zu berücksichtigen ist, dass dies nicht kostenlos zu erzielen ist. Die (volkswirt-
schaftlichen) Gesamtkosten einer Politikmaßnahmen setzen sich zusammen aus Konsens-
findungskosten, Kontroll- und Administrationskosten sowie aus den Opportunitätskosten,
die durch den Verzicht auf Wertschöpfung in der bisherigen Ressourcenverwendung ent-
stehen. Während die Opportunitätskosten von einer Prämiendifferenzierung unberührt
bleiben, hat diese Einfluss auf die Konsensfindungs-, Kontroll- und Administrationskos-
ten. Im Extrem müsste versucht werden, für jeden Teilnehmer an den Agrarumweltmaß-
nahmen eine individuelle Vertragslösung zu gestalten, die seinen tatsächlichen Grenz-
kosten entspräche. Naheliegend ist, dass ein solches Vorgehen zu sehr hohen Kontroll-

                                                
5

Definiert als Einkommen aus der Agrarumweltmaßnahme minus Einkommen des Produktionsverfah-
rens in der Referenzsituation.
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und Verwaltungskosten führen würde, zudem auch kaum gesellschaftlich konsensfähig
wäre. Folglich sind unter der Prämisse des sparsamen Umgangs mit öffentlichen Mitteln
Prämiendifferenzierungen nur soweit zu betreiben, dass die Reduzierung der o.g. Renten
durch die im Gegenzug entstehenden zusätzlichen Kontroll-, Administrations- und Kon-
sensfindungskosten kompensiert werden (Reiter, 1994). Als Ergebnis sind folglich Ren-
ten im Sinne von Überkompensationen im gewissen Maß zu akzeptieren. Diese werden
bei den Teilnehmern einen positiven Einkommensbeitrag liefern.

Die methodisch-empirischen Erfassungsgrenzen a) der einzelbetrieblichen und b) der
volkswirtschaftlichen Kosten zur Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen sind bisher
nicht überwunden. Bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen wurde in der Ver-
gangenheit der Focus auf einen Ertrags- und Kostenstrukturvergleich der Produktions-
systeme in der Referenzsituation und der Agrarumweltmaßnahme gelegt. Die Einbezie-
hung der Antrags- und Informationskosten blieb sowohl auf der Ebene des Endbegüns-
tigten als auch gesamtwirtschaftlich weitestgehend unberücksichtigt. Dies ist insofern
misslich, da bei Maßnahmen, deren betrieblicher Umfang i.d.R. nur verhältnismäßig klein
ist, wie dies i.d.R. bei Vertragsnaturschutzmaßnahmen der Fall ist, die Antragskosten je
Flächeneinheit relativ höher sind und damit einen relativ höheren Einfluss auf die Ent-
scheidungsfindung einer Teilnahme ausüben als bei Maßnahmen, die einen ganzen Be-
triebsteil umfassen.

Eine sinnvolle Prämienstaffelung kann erfolgen, wenn betriebliche Merkmale gefunden
werden, die mit relativ geringem administrativen Aufwand objektiv nachprüfbar und eng
mit den betrieblichen Grenzkosten korreliert sind. Vorstellbar sind verschiedene Kennzif-
fern wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region (fruchtbarer/ weniger frucht-
barer Standort), betriebsstrukturelle Merkmale (Grünland- oder Ackerflächen) oder auch
die Art der Produktionstechnik (Mutterkuh- oder Milchviehhaltung) (Isermeyer et al.,
1996).

Die Teilmaßnahmen C3 und C4 unterliegen einem unterschiedlichen Niveau der Prä-
miendifferenzierung.6 Für die Fördertatbestände des Grundschutzprogramms (C3) gelten
landesweit einheitliche Prämiensätze. Ihre Kalkulation beruht im Falle der extensiven
Grünlandnutzung auf einem durchschnittlichen Ertragsniveau Bremens. Für den Ökologi-
schen Landbau liegen keine detaillierten agronomischen Berechnungen im EPLR vor, die
Prämie soll den wirtschaftlichen Nachteil, der durch die extensive Produktionsweise ent-
steht, ausgleichen und zusätzlich einen Anreiz für die Umstellung geben.

                                                
6

Der Begriff Prämie wird als Synonym für den Begriff Beihilfe verwendet.
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Referenzsituation für die Kalkulation der Beihilfen im Extensivierungsprogramm (C4.I)
ist eine Nutzungsintensität von 1,8 RGV/ha Hauptfutterfläche. Mehraufwand bzw. Er-
tragsverluste zur Erfüllung der Bewirtschaftungsauflagen des Vertragsnaturschutzes ent-
stehen dem Landwirt entweder durch eine Abstockung des Viehbestandes auf 1,2 RGV/ha
oder eine Ausweitung der Hauptfutterfläche sowie durch das Verbot des Grünlandum-
bruchs und der PSM-Ausbringung. Weiterer Mehraufwand entsteht durch die Bewirt-
schaftung zusätzlicher Flächen (im Falle der Ausweitung der HFF), ein angepasstes Wei-
demanagement sowie spezielle Düngeverfahren (Güllekompostierung, Einzelgaben,
Stallmistausbringung). Als Minderaufwand werden Einsparungen bei Düngung und
Pflanzenschutz sowie geringere variable Maschinenkosten durch Extensivierungsmaß-
nahmen angerechnet. Die Prämienhöhen liegen zwischen 150 und 355 Euro/ha je nach
Fördertatbestand und bleiben damit deutlich unter der Förderhöchstgrenze. Die Prämien-
höhen für die Teilmaßnahme C4.II werden pauschal je nach erforderlicher Tätigkeit und
Standort festgesetzt. Sie liegen zwischen 150 und 300 Euro/ha und können z.T. kombi-
niert werden.

Prämienkalkulationen für die Teilmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes (C4)

Grundlage für die agronomischen Berechnungen für die Fördertatbestände C4.I-A bis F
ist ein Intensitätsniveau von derzeit 1,8 RGV/ha Hauptfutterfläche in der Bremer Grün-
landwirtschaft. Ein höheres Intensitätsniveau ist auf Grund der naturräumlichen Gege-
benheiten auf Grünland kaum erreichbar. Die Bewirtschaftungsauflagen des Vertragsna-
turschutzes sehen eine Beschränkung der Besatzdichte auf 1,2 RGV/ha Grünland vor so-
wie eine Verbot des Grünlandumbruchs auf dem Gesamtbetrieb. Die Kalkulation gründet
sich auf die Mehraufwendungen, die durch die Bearbeitung von zusätzlicher Fläche pro
Einheit Raufutterfresser entsteht, da eine Viehbestandsabstockung für die weitaus meisten
Betriebe nicht in Betracht kommt (EPLR, Anlage 3).

Die Referenzsituation errechnet sich aus dem zusätzlichen Flächenbedarf zur Erlangung
eines Viehbesatzes von 1,2 RGV/ha, den Aufwand für die zusätzliche Bewirtschaftung
und Pacht sowie das Grünlandumbruchs- und PSM-Anwendungsverbot. Vom Mehrauf-
wand subtrahiert werden gesenkte variable Maschinenkosten auf den extensivierten Flä-
chen, so dass sich wirtschaftliche Nachteile von 387 DM/ha ergeben.

Für die einzelnen Fördertatbestände werden spezifische Mehraufwendungen hinzugerech-
net, wie z.B. Güllekompostierung, Ausbringung von Wirtschaftsdünger in Einzelgaben.
Abgezogen wird ein Minderaufwand an Düngemitteln. Es ergeben sich nachfolgende
Prämienhöhen (vgl. MB-VI-Tab. 4).
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MB-VI-Tab. 4: Prämien des Vertragsnaturschutzes; Fördertatbestände C4.I-A bis F

Fördertatbestand Höhe der Beihilfe (Euro/ha*Jahr)

C4.I-A Erweiterter Grundschutz, Teil 1 200

C4.I-B Erweiterter Grundschutz, Teil 2 150

C4.I-C Weidenutzung, Teil 1 330 *

C4.I-D Weidenutzung, Teil 2 280 *

C4.I-E Wiesennutzung, Teil 1 355 *

C4.I-F Wiesennutzung, Teil 2 300 *

* = Prämie beinhaltet eine Anreizkomponente von ca. 25 bis 30 Euro

Quelle: EPLR Bremen (1999), eigene Zusammenstellung.

Die Kalkulation für den Fördertatbestand C4.I-G „Biotopgestaltende Maßnahmen“ orien-
tiert sich an einem Referenzertrag von 40.000 MJ NEL/ha Nettoertrag. Durch die drei
Maßnahmenvarianten A, B, C entstehen Ertragsausfälle von 4.000 (nur Anlage von Blän-
ken und Kleingewässern auf ca. 10 % der Fläche), 20.000 (Vernässung ohne Blänken)
und 22.000 MJ NEL/ha (Vernässung mit Anlage von Blänken). Die errechneten Prämien-
höhen liegen damit bei 122, 610 und 674 Euro/ha.

Die Prämien für die Fördertatbestände der Teilmaßnahme C4.II werden pauschal anhand
der notwendigen Pflegetätigkeiten Prämien festgesetzt (vgl. MB-VI-Tab. 5).

MB-VI-Tab. 5: Prämien des Vertragsnaturschutzes; Teilmaßnahme C4.II

Pflegemaßnahme Höhe der Beihilfe (Euro/ha*Jahr)
Mahd mit Abfuhr des Mähgutes von:

Mager- u. Trockenrasen
Heiden
Nasswiesen, Seggenrieder, Sümpfe, Röhrichte

bis zu:
150
150
250

Für eine zusätzliche zu den o.g. Maßnahmen durchzuführende
Bewirtschaftung mit Mulchen und/ oder Entbuschung:

2-jährlicher Rhythmus
3-jährlicher Rhythmus

bis zu:

150
100

Maßnahmen auf gegenwärtig ungenutzten landwirtschaftlichen
Flächen (Mahd/ Entbuschung):

jährlich
2-jährlicher Rhythmus
3-jährlicher Rhythmus

bis zu:

300
150
100

Zuschläge für besondere arbeitstechnische Erschwernisse bis zu: 125

Quelle: EPLR Bremen (1999), eigene Zusammenstellung.
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VI-3.5.1 Beschäftigung

Die AUM können u.a. vorübergehende oder befristete Beschäftigungseffekte auslösen.
Diese Effekte hängen von der Teilmaßnahme und der bisherigen Produktionsintensität der
Betriebe ab.

Extensive Grünlandnutzung

Die Beschäftigungswirkung der extensiven Grünlandnutzung kann aufgrund der verschie-
denen Standortvoraussetzungen und Produktionsweisen sehr unterschiedlich sein. Mit der
Einhaltung der Auflagen der AUM kann durch Viehbestandabstockung oder durch Flä-
chenausdehnung eine Veränderung der Betriebsorganisation einhergehen. Eine Viehbe-
standsabstockung wird tendenziell Arbeitszeit freisetzen, welche evtl. in anderen Be-
triebszweigen genutzt werden kann. Im Gegensatz dazu wird die Flächenausdehnung eine
zusätzliche Arbeitsbelastung bewirken. Als dritte Option ergibt sich die der Beibehaltung
der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Vergleich zur Ausgangssituation. Betriebli-
che Anpassungen auch hinsichtlich der Arbeitszeit sind in diesem Falle nicht zu erwarten.

Vertragsnaturschutz

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf kleineren Teilflächen
der Betriebe statt, dementsprechend gering ist die Arbeitszeitveränderung. Die Befragung
der Landwirte zeigt, dass 64 % keinen Mehraufwand sehen (oder keine Angaben gemacht
haben) und 14 % der Befragten einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von 11 bis 50 Stunden
pro Jahr sehen. Einen durch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen bedingten Mehraufwand
von über 100 AKh im Jahr geben 21 % der Befragten an. Die zusätzlich anfallende Arbeit
wird von den Begünstigten selbst aufgefangen und nur zu einem geringen Teil an Fremd-
arbeitskräfte abgegeben Der Beschäftigungseffekt ist somit vernachlässigbar gering und
auch nur vorrübergehend, da an die 5-jährige Vertragslaufzeit gebunden.

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Beschäftigung

Eine eindeutige Aussage zur Beschäftigungswirkung von AUM ist nicht möglich. Bei der
extensiven Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Effekte ausgelöst
werden, diese sind von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig.

VI-3.5.2 Einkommen

Die Prämienzahlungen haben per Definition keine Einkommenswirkung, sie dienen als
Kompensation entgangener Gewinne infolge der Extensivierung. Positive Einkommensef-
fekte können sich zum einen durch Überkompensationen einstellen oder – und dieser Ef-
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fekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – durch höhere Betriebseinkommen auf Grund hö-
herer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Produkte.

Grünlandextensivierung

Eine Einkommensänderung der Teilnehmer der extensiven Grünlandnutzung ist von den
Anpassungsstrategien und den einzelbetrieblichen Standortfaktoren der Betriebe abhän-
gig. Je nach dem wie stark sich die bisherige Betriebsorganisation verändert, bedeutet die
Prämie einen zusätzlichen Einkommensbeitrag oder aber einen Ausgleich für die entste-
henden Einkommensverluste. Einkommensverluste können u.a. durch Ertragsminderung
und den Mehraufwand durch Pflegemaßnahmen entstehen.

Vertragsnaturschutz

Einkommenseffekte durch die Teilnahme am Vertragsnaturschutz sind stark von dem be-
troffenen Flächenumfang, der Ausgangssituation und einzelbetrieblichen Anpassungs-
strategien abhängig. Grundsätzlich soll die Prämiengestaltung Über- und Unterkompen-
sationen vermeiden, ein Einkommenseffekt ist daher theoretisch ausgeschlossen. In Ge-
bieten mit großflächigen Standortnachteilen bei bestehenden extensiven Nutzungsformen,
d.h. keinen oder geringen Anpassungsreaktionen der Betriebe, können Vertragsnatur-
schutzprämien jedoch eine zusätzliche Einkommensquelle bilden, wenn auch meist nur in
geringem Umfang. Immerhin geben über drei Viertel der befragten Landwirte an, dass die
Prämien des Vertragsnaturschutzes für ihren Betrieb wichtig oder sehr wichtig sind. 57 %
der Befragten können sich sogar vorstellen, dass ihr Betrieb durch die Prämienzahlungen
langfristig rentabel bleibt, 21 % beantworten diese Frage jedoch mit nein.

Fazit - Auswirkungen der AUM auf Einkommen:

Die Einkommenseffekte sind u.a. abhängig von den standörtlichen Bedingungen und den
Fähigkeiten des Betriebsleiters sich auf die veränderte Situation einzustellen. Im Ver-
tragsnaturschutz wird deutlich, dass für einen Teil der Betriebe die Einkünfte aus den
Prämienzahlungen von Bedeutung sind. Hierbei handelt es sich vermutlich um Betriebe,
die auf Grund ihrer Standortnachteile bereits zuvor eher extensiv gewirtschaftet haben.
Zusätzlich wird das Einkommen stark von den Vermarktungsmöglichkeiten der extensiv
erzeugten Produkte beeinflusst, worauf im folgenden näher eingegangen wird. Bei der
Befragung der teilnehmenden Betriebe konnte kein Zusammenhang zwischen der Größe
der AUM-Fläche, dem Grünlandanteil und der Erwerbsform (Haupt-/Nebenerwerb) fest-
gestellt werden. Die  extensive Grünlandnutzung kann Einkommenseffekte auslösen. Die-
se sind u.a. abhängig von der standörtlichen Bedingungen und den Fähigkeiten des Be-
triebsleiters sich auf die veränderte Situation einzustellen.
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VI-3.5.3 Vermarktung

Die Vermarktungswege für extensiv erzeugte Produkte sind vielfältig. Sie werden durch
die Produkte selbst und von den Absatzmöglichkeiten, die dem Betrieb zur Verfügung
stehen, bestimmt. Die Erzeugnisse können über Genossenschaften, Groß- und Einzelhan-
del, Erzeugergemeinschaften oder die Direktvermarktung abgesetzt werden. In der exten-
siven Grünlandnutzung hat die Vermarktung der extensiven Erzeugnisse allerdings eine
untergeordnete Bedeutung.

Grünlandextensivierung

Die aus der extensiven Grünlandnutzung stammenden Produkte können nur in geringem
Umfang zu höheren Preisen vermarktet werden. Unter anderem wird Rindfleisch, welches
auf diesen Flächen erzeugt wird, teilweise über regionale Programme abgesetzt. Viele
Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse allerdings über die gleichen Wege und zu gleichen
Preise wie ihre konventionellen Berufskollegen.

Vertragsnaturschutz

Der Vertragsnaturschutz spielt in diesem Zusammenhang keine oder nur eine marginale
Rolle, auf Grund seines in der Regel geringen Flächenumfangs, der für eine Produkter-
zeugung zur Verfügung steht. Bei einer Kombination mit der Grünlandextensivierung
kann der Hinweis auf die Teilnahme an Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes insbeson-
dere bei der Direktvermarktung ggf. verkaufsfördernd eingesetzt werden.

Fazit – Auswirkungen der AUM auf Vermarktung

Die AUM Bremens werden auch langfristig auf staatliche Förderung angewiesen sein, da
eine Vermarktung der extensiv erzeugten Produkte zu höheren Preisen auch in Zukunft
nur in geringem Umfang möglich sein wird.
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Kapitel VI: Anhang 1 – Tabellen

Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse der Landwirtebefragung.

Tabelle A1: Frage A1 – Welchem Betriebstyp entspricht Ihr landwirtschaftlicher Be-
trieb?

%

Marktfruchtbetrieb 0 0
Futterbaubetrieb 10 71

         davon Milchproduktion 7
         davon Mutterkühe 4
         davon Rindermast 10

Veredlunsbetrieb 1 7
Gemischtbetrieb 1 7

1) Doppelnennungen möglich.

AnteilBetriebe
n = 14 1)

Tabelle A2: Frage A2 – Welche Rechtsform hat Ihr landwirtschaftlicher Betrieb?

%

Einzelunternehmen im Haupterwerb 11 79
Einzelunternehmen im Nebenerwerb 3 21
Juristische Person 0 0
Sonstiges 0 0

AnteilBetriebe
n = 14 

Tabelle A3: Frage A3, A4 – Situation der Hofnachfolge bei Betriebsleitern älter als
45 Jahre

%

Gesicherte Hofnachfolge 1 17
Ungesicherte bzw. keine Hofnachfolge 5 83

AnteilBetriebe
n = 6

Tabelle A4: Frage A6, A12 – Viehbesatz teilnehmender Betrieb

Viehbesatz in Teilnehmerbetrieben (n = 85)

A6 Viehbesatz vor Teilnahme
A12 Viehbesatz 2002
Berechung Änderung Viehbesatz

k.A.
k.A.

RGV/ha HFF (Median)

1,23
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Tabelle A5: Frage B2 – Welche Probleme treten/traten infolge der extensiven Be-
wirtschaftung auf?

%

keine Probleme 5 36
Probleme, durch 9 64

Unkräuter 9 64
Verpachtung oder Kollegen auf Nachbarflächen 2 14
Finanzielle Einbußen 4 29
Schlechtes Image der Maßnahme 6 43
Flächenknappheit 1 7
Sonstige 0 0

1) Doppelnennungen möglich.

Betriebe Anteil
n = 14 1)

Tabelle A6: Frage B3 – Gibt es einen Grund, nach Vertragsablauf nicht mehr teilzu-
nehmen?

%

keine 9 64
Gründe vorhanden, wegen/ weil 5 36
Verfügbarkeit von Pachtflächen 1 7
(Weiter) Absenkung der Prämie, Prämienunsicherheit 1 7
Zu lange Laufzeit 1 7
Betriebsaufgabe 2 14

1) Doppelnennungen möglich.

Betriebe Anteil
n = 14 1)

Tabelle A7: Frage B17 – Wie würde die Grünlandbewirtschaftung auf Ihrem Betrieb
ohne das Förderangebot der extensiven Grünlandnutzung aussehen?

%

Keine Veränderung 0 0
Intensiver als heute 10 71
weniger intensiv als heute 0 0
Existenzbedrohend 8 57
Grünl. verpachtet 3 21
Betriebsaufgabe 0 0
Zunehmendes Brachfallen von Flächen 1 7

1) Doppelnennungen möglich.

Betriebe Anteil
n = 14 1)
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Tabelle A8: Frage B1 – Was war der Grund für die Teilnahme an der Grünlandexten-
sivierung?

n tri
ff

t z
u

te
nd

en
zi

el
l z

ut
re

ff
en

eh
er

 n
ic

ht
 z

ut
re

ff
en

d

ni
ch

t z
ut
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ff

en
d

w
ei

ß 
ni

ch
t

Arbeitsbelastung verringern 13 4 1 3 5 0
Betrieb v. Haupterwerb -> Nebenerwerb 13 0 0 1 12 0
passte zur Betriebsorganisation 14 8 6 0 0 0
geringe Anpassungsmaßnahmen 14 6 7 1 0 0
Kostensenken durch weniger Dünger 13 1 2 5 6 0
Prämienzahlung hilft Betrieb weiter zu führen 14 6 7 1 0 0
Erntausfälle ausgleichen mit Prämie 12 2 1 5 4 0

Tabelle A9: Frage B5 – Welche der folgenden Maßnahmen wurde infolge der Teil-
nahme an der Grünlandextensivierung zur Deckung des Futterbedarfs
durchgeführt?

n Ja  nein

Intensivierung auf anderen Flächen 18 0 0 8
Ausweitung Maisflächen 18 0 0 8
Abstockung Viehbestand 11 6 1 4
Flächenzupacht 11 8 0 3
Zukauf Rauhfutter 9 0 1 8
mehr Kraftfutter 10 1 2 7
Aufgabe Betriebsteile Intensivzucht 9 1 1 7
Überhang Rauhfutter 8 2 1 5

teilweise, 
geringer

Tabelle A10: Frage C1 – Hat sich der Arbeitszeitbedarf auf Ihrem Betrieb aufgrund
der Teilnahme an der Grünlandextensivierung verändert?

n ja, verringert nein ja, erhöht

Angaben in Prozent 13 23,1 53,9 23,1
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Tabelle A11: Frage C1.1 – Wenn ja, wie hoch schätzen Sie die Veränderung des Ar-
beitszeitbedarfs für die Durchführung der Grünlandextensivierung auf
Ihrem Betrieb ein?

n 0 
- <

10
 h

10
 - 

<2
0 

h

20
 - 

<3
0 

h

30
 - 

<5
0 

h

50
 - 

<1
00

 h

10
0 

- <
20

0 
h

20
0 

- <
50

0 
h

50
0 

- <
1.

00
0 

h

>1
.0

00
 h

Angaben in Prozent
Arbeitszeiterhöhung 3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3
Arbeitszeitverringerung 3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3

Tabelle A12: Frage C2 – Die Prämienzahlungen aus dem ökologischen Landbau/ der
extensiven Grünlandnutzung sind für Ihren Betrieb ...?

n sehr wichtig wichtig erwünscht unbedeutend weiß nicht

Angaben in Prozent
Grünlandextensivierung 14 57,1 28,6 7,1 7,1 0,0

Tabelle A13: Frage C4 – Hat sich das Betriebseinkommen aufgrund der Flächenförde-
rung für den ökologischen Landbau/ die extensive Grünlandnutzung ver-
ändert?

n ja nein weiß nicht

Angaben in Prozent
Grünlandextensivierung 14 57,1 35,7 7,1

Tabelle A14: Frage C4.1 – Wenn ja, ist das Betriebseinkommen ...?
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ge
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ut
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h 

ge
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en

Angaben in Prozent
Grünlandextensivierung 12 0,0 8,3 8,3 41,7 16,7 25,0 0,0
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Tabelle A15: Frage C3 – Die Prämienzahlungen geben den Ausschlag, dass der Be-
trieb langfristig rentabel bleibt

n ja nein

Angaben in Prozent
Grünlandextensivierung 11 63,6 36,4

Tabelle A16: Frage B5 – Gründe für die Teilnahme ... zusätzlicher Einkommensbei-
trag

n trifft zu tendenziell 
zutreffend

eher nicht 
zutreffend

nicht 
zutreffend weiß nicht

Angaben in Prozent
Grünlandextensivierung 14 64,3 28,6 0,0 7,1 0,0

Tabelle A17: Frage C6 – Erhalten Sie für Ihre landwirtschaftlichen Produkte, die Sie
auf den Extensivierungsflächen produzieren, einen höheren Preis?

n ja nein

Angaben in Prozent 13 7,7 92,3

Tabelle A18: Frage C6.1 – Wenn ja, über welche Vermarktungswege setzen Sie diese
Produkte ab?

G
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G
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m
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nd

w
irt

e

So
ns

tig
e

Anzahl der Nennungen 3 1 1 1 0 0 0
Prozent 60,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
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Tabelle A19: Frage 24 – Die Prämienzahlungen aus dem Vertragsnaturschutz sind für
Ihren Betrieb:

sehr wichtig 6 42,9
wichtig 5 35,7
erwünscht 2 14,3
unbedeutend 0 0,0
weiß nicht bzw. keine Angabe 1 7,1

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten

Tabelle A20: Frage 25 – Können Sie sich vorstellen, dass die Prämienzahlungen des
Vertragsnaturschutzes bei Ihrem Betrieb einmal den Ausschlag geben
können, dass:

ja nein keine Angabe ja nein keine Angabe

der Betrieb langfristig rentabel bleibt? 3 8 3 21,4 57,1 21,4
der Betrieb weiterhin im Haupterwerb geführt wird? 6 4 4 42,9 28,6 28,6
ein eventueller Hofnachfolger sich entschließt,
den Betrieb weiter zu führen? 4 4 6 28,6 28,6 42,9

Nennungen der 14 Befragten
Anzahl der Angaben in Prozent

Tabelle A21: Frage 26 – Halten Sie es für sinnvoll, bei Fortbestand der Quotenrege-
lung die Durchführung von Naturschutzmaßnahmen durch die Vergabe
der Milchquoten zu honorieren?

nein 5 35,7
ja 3 21,4
weiß nicht oder keine Angabe 6 42,9

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten
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Tabelle A22: Frage 27 – War für die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaßnah-
men die Anschaffung bisher auf dem Betrieb nicht vorhandener Maschi-
nen und Geräte notwendig?

nein 9 64,3
ja 4 28,6
keine Angabe 1 7,1

Wenn ja, wie hoch waren die Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit den Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen standen?

<500 0 0,0
500 - 1.000 0 0,0

1.000 - 5.000 0 0,0
5.000 - 10.000 2 14,3

>10.000 1 7,1
keine Angabe 11 78,6

Anzahl der Nennungen Angaben in Prozent
(n = 14) der 14 Befragten

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten

Tabelle A23: Frage 28 – Wie hoch schätzen Sie den zusätzlichen Arbeitsaufwand für
die Durchführung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf Ihrem Be-
trieb?

Null bzw. keine Angabe 9 64,3
1 - 10 0 0

11 - 50 2 14,3
51 - 100 0 0

>100 3 21,4

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten
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Tabelle A24: Frage 29 – Wenn sich ein erhöhter Arbeitsaufwand ergibt, wird dieser
überwiegend von Fremdarbeitskräften oder Lohnunternehmen erledigt?

nein 5 35,7
keine Angabe 4 28,6
zu einem geringen Teil 4 28,6
ja 1 7,1

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten

Tabelle A25: Frage 30 – Haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu Veränderungen
bei den Pachtpreisen geführt?

nein, die Pachtpreise sind unverändert 10 1,4
ja, die Pachtpreise sind gestiegen 2 14,3
ja, die Pachtpreise sind gefallen 1 7,1
keine Angabe 1 7,1

Anzahl der Nennungen
(n = 14)

Angaben in Prozent
der 14 Befragten

Tabelle A26: Wie haben Sie von den MSL-Maßnahmen erfahren?

Anzahl der Nennungen 26

Angaben in % der Nennungen
Behörden 11,5
Landwirtschaftskammer 38,5
Kollegen und Freunde 19,2
Fachpresse 30,8
Sonstige 0,0

 (n= 18)
MSL-Maßnahmen

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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Tabelle A27: Wie haben Sie von den Vertragsnaturschutzmaßnahmen erfahren?

Anzahl der Nennungen 22

Angaben in % der Nennungen
Behörde 9,1
Landwirtschaftskammer/Landvolk 50,0
Kollegen und Freunde 13,6
Fachpresse 13,6
Örtliche Presse 4,5
Sonstige 9,1

 (n= 14)
Vertragsnaturschutz

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

Tabelle A28: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme Grünlandex-
tensivierung

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

n se
hr

gu
t/g

ut

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d/

m
an

ge
lh

af
t

Angaben in Prozent
Behörde 8 62,5 25,0 12,5 8 50,0 25,0 25,0 8 50,0 25,0 25,0 7 57,1 28,6 14,3
Ldw. Verbände 8 88,9 11,1 12,5 8 77,8 22,2 0,0 8 66,7 33,3 0,0 7 88,9 11,1 0,0
Fachpresse 7 57,1 42,9 0,0 7 85,7 14,3 0,0 7 42,9 57,1 0,0
Internet 2 2 2

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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Tabelle A29: Einschätzung der Informationsqualität zur Teilmaßnahme Vertragsnatur-
schutz
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Angaben in Prozent
Behörde 8 62,5 25,0 12,5 8 50,0 25,0 25,0 8 50,0 25,0 25,0 7 57,1 28,6 14,3
Ldw. Verbände 8 88,9 11,1 12,5 8 77,8 22,2 0,0 8 66,7 33,3 0,0 7 88,9 11,1 0,0
Fachpresse 7 57,1 42,9 0,0 7 85,7 14,3 0,0 7 42,9 57,1 0,0
Internet 2 2 2

Informationsgehalt Verständlichkeit Umfang Zugänglichkeit

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

Tabelle A30: Beurteilung unterschiedlicher Aspekte der Verwaltung für die Teilmaß-
nahme Grünlandextensivierung
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden 13 76,9 15,4 7,7
(gleichbleibender) Ansprechpartner 13 92,3 7,7 0,0
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 13 84,6 0,0 15,4
Fachl. inhalt. Beratung 13 92,3 0,0 7,7
Umfang der Antragsunterlagen 13 38,5 46,2 15,4
Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen 13 30,8 53,9 15,4
Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 12 83,3 8,3 8,3
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 12 66,7 25,0 8,3
Verwaltungsablauf insgesamt 13 46,2 23,1 30,8

Grünlandextensivierung

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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Tabelle A31: Beurteilung unterschiedlicher Aspekte der Verwaltung für die Teilmaß-
nahme Vertragsnaturschutz
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Angaben in Prozent
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden 14 92,9 7,1 0,0
(gleichbleibender) Ansprechpartner 14 92,9 0,0 7,1
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 14 85,7 7,1 7,1
Umfang der Antragsunterlagen 14 42,9 42,9 14,3
Lesbarkeit/Verständlichkeit der Antragsunterlagen 14 57,1 28,6 14,3
Hilfe/Beratung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 14 78,6 7,1 14,3
Zugänglichkeit der Antragsunterlagen 13 69,2 15,4 15,4
Verwaltungsablauf insgesamt 13 76,9 15,4 7,7

Vertragsnaturschutz

Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.

Tabelle A32: Informationsaspekte zur Teilmaßnahme Vertragsnaturschutz, die
schwerpunktmäßig verbessert werden sollten

Anzahl der Nennungen 22

Angaben in % der Nennungen
Information zu Fördermöglichkeit und Prämienhöhe 18,2
Information zu Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Fördermaßnahmen 45,5
Information zu Auflagen und Einschränkungen 9,1
Information über mögliche Sanktionen und evt. Nachteilen in anderen Förderbereichen 13,6
Hilfestellung bei Zusammenstellung der Antragsunterlagen 13,6

 (n= 14)
Vertragsnaturschutz

______________________________________________________________________
Quelle: Eigene Auswertung, Landwirtebefragung.
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Karte A3: Gesamtstickstoff im Boden 

 
Quelle: Freie Hansestadt Bremen 1999. 
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Literaturbelege zu den Wirkungspfaden der Wirkungsdiagramme

Wirkungs-
ketten

Wirkfaktor Literatur

Düngung/PSM Hoffmann 1999, Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes
Schleswig-Holstein 1999

Luft/Klima

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -art, -
häufigkeit

Ryszkowski & Kędziora o.J., Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000

Düngung/PSM Ad-Hoc-Arbeitskreis „Prioritätenprogramm“ 1999, Bach et al. 1997, Beh-
rendt 1999, Egge 1990, Frede & Dabbert 1998, Haas et al. 1998, UBA
1999, Waldhardt 1994, Weingarten 1996

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Egge 1990, Frielinghaus
1996, Frielinghaus 1997, Ryszkowski & Kędziora o.J.,

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit
(inkl. Brache)

Anthony et al. 2001, Billen 1996, Billen et al 1994, Billen & Lehmann
1992, Forche et al. 1990, Haas et al. 1998, , Ryszkowski & Kędziora o.J.

Wasser

Uferrandstreifen Bach et al. 1997, DVWK 1990, Kreisel 1989, Landesumweltamt Branden-
burg 1996,

Düngung/PSM Billen & Lehmann 1992, Broll & Schreiber 1994, Domnig et al. 1991,
Elsen 1994, Haas et al. 1998, Rosenthal et al. 1998, Schulte 1989, Wald-
hardt 1994, Waldhardt 1994,

Erosion Auerswald & Schmidt 1989, Billen et al. 1994, Elsen 1994, Frielinghaus
1996, Frielinghaus 1997,

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit, -
art (inkl. Brache, Ex-
tensivierung, Bewei-
dung, ...)

Billen & Lehmann 1992, Billen 1996, Billen et al. 1994, Bischhoff 2000,
Blankenburg 1995, Broll & Schreiber 1994, Diepenbrock & Hülsbergen
1996, Domnig et al. 1991, Forche et al. 1990, Gerowitt & Wildenhayn
1997, Steidel 2002, Steinmann & Gerowitt  2000, Waldhardt 1996, Wil-
helm 1999

Boden

Wasserhaushalt Blankenburg 1995, Rosenthal et al. 1998
Düngung/PSM (Ausha-
gerung, Ackerrand-
streifen, Ökolandbau,
Extensivierung, ...)

Bosshard 1999, Bräsecke 2002, Diepenbrock & Hülsbergen 1996, Elsen
1994, EMMERLING & SCHRÖDER 1996, Evelt-Neite 1992, Frieben 1995,
Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz 1992, Heydemann 1981, Hofmeister 1996, Jaschke 1998,
Kapfer 1994, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994,
Oesau 1998, Rabe 2002b, Raskin 1995, Raskin et al. 1992, Rosenthal et
al. 1998, Rott 1992, Schumacher 1984, Schwöppe 1992, Steinmann &
Gerowitt 2000, Strotdrees 1992, Waldhardt 1994, Wicke 1996

Biodiversität

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -häufigkeit, -
art (incl. Brache, Ex-
tensivierung, Bewei-
dung, Entwässerung)

Arlt & Jüttersonke 2000, Arens & Neff 1997, Berting & Meyer-Vosgerau
2001, Bischhoff 2000, Bräsecke 2002, Bruns et al. 2001, Dernedde 1997,
Dierschke 1985, Elsäßer 2000, Elsen 1994, Elsen 1996, Forche et al.
1990, Frieben 1995, Gerowitt & Wildenhayn 1997, Gerowitt 1996, Glimm
et al. 2001, Gloe 1998, Hälterlein 2002, Handke 1999, Hozaker & Meyer
1998, Hülbert und Adam 1994, Jaschke 1998, Kapfer 1994, Kiel 1999,
Kipp 1999, Klapkarek & Harter 1998, Knauer 1990, Krüß und Tscharntke
o.J., Kunzmann 1990, Kwak 1998, Labasch & Schneider 2000, Liepelt &
Suck 1994, Lille 1992, Lütkepohl 1993, Luick 1996, Masch 1994, Michels
& Raabe 1996, Michels 1999, Möseler 1989, Mückschel & Otte 2001,
Müller 1995, Münzel & Schuhmacher 1994, Nitsche & Nitsche 1994,
Oesau 1998, Otte et al. 1999, Papaja & Hülsbergen 1996,  Rabe 2000,
Rabe 2002a, Rabe 2002b, Radlmair & Donek 2002, Reinke 1990, Riehl
1992, Rosenthal et al. 1998, Rott 1992, Runge 1985, Schmidt 1996,
Schmidt 1985, Schöps 1995, Schomaker 1992, Schreiber 1997, Schuboth
1996, Schumacher et al. 1999, Schulte 1989, Schwabe 2001, Schwartze
1992, Schwartze 1994, Schwartze 1999, Schwöppe 1992, Spittler 2000,
Steffan-Dwenter & Tschaantke 1996, Steidel, 2002, Steinmann & Gerowitt
2000, Steinrücken 1990, Steinrücken & Sauer 1990, Strotdrees 1992,
Tscharntke 1996, Voigtländer et al. 2001, Vormann & Leisen 1999,
Waldhardt 1994, Waldhardt 1996, Wehnert 1990, Weis 2001, Westerna-
cher-Dotzler 1990, Wilhelm 1999, Zahn et al. 2002, Ziesemer 1993, Zie-
semer o.J., Zimmermann & Woike 1982, Zimmermann & Woike 1987



Materialband VI – Anhang 3: Ziel-Wirkungsdiagramme 9

Wasserhaushalt Berting & Meyer-Vosgerau 2001, Bruns et al. 2001, Gloe 1998, Handke
1999, Kapfer 1994, Klapkarek & Harter 1998, Köhler et al 2000, Liepelt
& Suck 1994,  Michels 1999, Michels et al. 1996, Rosenthal et al. 1998,
Rott 1992, Schleef & Walter 2001, Schomaker 1992, Schwartze 1994,
Woike 1983, Zöckler 1994,

Standortdiversität
(ausgeräumte Land-
schaft, Auen, Relief)

Bräsecke 2002, Briemle et al . 1991, Elsen 1996, Köhler et al. 2000, Kwak
1998, Münzel & Schuhmacher 1994, Rabe 2000, Rosenthal et al. 1998,
Schleef & Walter 2001

allgemein (z.B. Be-
standsentwicklungen,
Erfolgskontrollen)

Bornholdt et al. 2000, Gödde & Schwöppe 1983, Köhler et al. 2000, Mel-
ter & Welz 2001, Michels & Weiss 1996, Mitschke 2001, Müller & Illner
2001, Nehls 2001, Pless 1995, Schwabe 2001, Schwöppe & Schwöppe
1992, Stephan & Wittjen 1999, Vest 1989, Weiss et al. 1999, Woike 1989

Bodenbearbeitungs-
zeitpunkt, -art, -
häufigkeit

Forche et al. 1990, Steidel 2002,Landschaft

Wasserhaushalt Vormann & Leisen 1999

Literaturliste

Ad-Hoc-Arbeitskreis Prioritätenprogramm (1999): Effizienzkontrolle der Maßnahmen in
der Landwirtschaft aus der Wasserentnahmegebühr - Prioritätenprogramm
Trinkwasserschutz. - Statusbericht und Vorschläge des Ad-Hoc-Arbeitskreises
Prioritätenprogramm, Hannover.

Anthony, F., von Buttlar, Ch., Fiedler, L., Gödecke, B., Hölscher, Dr. J., Löloff, A.,
Schültken, H., Wacker, H., Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (2001):
Grundwasser Anwenderhandbuch für die Zusatzberatung Wasserschutz -
Grundwasserschutzorientierte Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Landwirt-
schaft und Methoden zu ihrer Erfolgskontrolle.

Arens, R., Neff, R. (1997): Versuche zur Erhaltung von Extensivgrünland, Angewandte
Landschaftsökologie Heft 13, Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.).

Arlt, K.; Jüttersonke, B. (2000): Vegetationsentwicklung nach langfristiger Stilllegung
landwirtschaftlicher Flächen, Dachverband Agrarforschung, Entwicklung
nachhaltiger Landnutzungssysteme in Agrarlandschaften, Agrarspectrum,
H.31, Münster-Hiltrupp, S.171-179 (Kopie vorhanden)+A13.

Auerswald, K. & Schmidt, F. (1989): Atlas der Erosionsgefährdung in Bayern. Karten
zum flächenhaften Bodenabtrag durch Regen. 2. unveränderte Auflage. In:
GLA-Fachberichte (1): 1-74.

Bach, M., Fabis, J., Frede, H.-G. (1997): Filterwirkung von Uferstreifen für Stoffeinträge
in Gewässer in unterschiedlichen Landschaftsräumen. - DVWK-Mitteilungen
28.

Behrendt, H. (1999): Nährstoffbilanzierung der Flußgebiete Deutschlands. - Forschungs-
bericht 29625515 UBA-FB 99-087; UBA-Texte 75/99.

Belting, H., Meyer-Vosgerau, A., Naturschutz in der Dümmerniederung In: Landnutzung
und Landentwicklung 42, 2001, S. 243-245.
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Anhang 1: 

Gliederung

A Grundlegende Informationen zum Programm/ bzw. Programmbestandteil

B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)

C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung

D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren (systematisch/ungeplant?:Festlegung, Ermittlung, Rückkopplung--Eignung, Relevanz, Quantifizierbarkeit)

E Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles (Erstellung, Durchführung, Begleitung, Finanzabwicklung)

F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 

G Sonstige Bemerkungen

Wo

Wann

GesprächspartnerInnen

weitere Ansprechpartner

Anschrift

Tel:

Fax:

e-mail:

Evaluator/en:

23 A Grundlegende Informationen zum Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung (V&V)
24
25 Programmerstellung : 
26 Zeitraum:
27 Programmantrag: 
28 Datum:
29 Programmgenehmigung: 
30 Datum:
31 Programmbestandteil Verarbeitung und Vermarktung:
32  - Rechtsgrundlagen (allg. und spez. bzgl. Verarb. & Verm. inkl. Richtlinien, Anweisungen etc. für die Administration u. Bewilligung):
33  - Weitere Dokumente (jüngster Jahresbericht):
34  - Welche Mittel für welche Sektoren (detaillierter indikativer Finanzplan):
35  - Förderstruktur Verarb. & Verm.: Gibt es Unterschiede zw. der Förderstruktur im Bereich V&V wie sie im EU-genehmigten Programm
36 beschrieben wird und der konkreten Umsetzung im Bundesland (aufgrund geänderter Vorgaben seitens der EU?
37 Ja/Nein/Erläuterungen
38 Gibt es V&V-Projekte nach Art. 33?
39  - Wenn ja, in welcher(n) Maßnahme(n)?
40  - In welcher Organisation/durch wen/in welchem Umfang werden V&V-Maßnahmen nach Art. 33 gefördert, begleitet und bewertet?
41
42 Programmentwicklung/-änderungen im Bereich V&V:
43  - Bitte benutzen Sie hierzu die als Anlage beigefügte Tabelle '[Bundeslandkürzel]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls ' über die finanzielle 
44  * Korrekturen und/oder Lücken bitte ausbessern/ergänzen Entwicklung des Bereiches V&V Ende 94-99 und derzeitiger Stand
45  - Wie wurden Änderungen bewerkstelligt (über EU, Begleitausschuss, bundeslandesintern):
46 (in 2002 waren Änderungen auf Grund der Trennung Öko/ Regio in GAK notwendig).
47

Fragebogen : Halbzeitbewertung auf der Ebene der Länderministerien
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48 B  Partnerschaft und Kooperation (VO, Förderung, Genehmigung, Anpassung, Flexibilität)
49 Vorarbeiten zur Phase 2000-2006
50 War bei der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen für den 
51 Förderzeitraum 2000-2006 Mitarbeit möglich ?
52  - direkt durch Bundesland ( ja / nein / nein aber wünschenswert )
53  - Bl. indirekt über Bund
54  - ausschließlich Bund
55
56 Mitarbeitsmöglichkeiten:
57  > Wurde das Bundesland ? |gefragt|  <-->  |nicht gefragt|
58  > Wurden Mitgestaltungsversuche des Bundeslandes ? |eher akzeptiert| <-->  |eher abgeblockt|
59  > Wurde das Bundesland über VO-Verhandlungen in Kenntnis gesetzt? |tendenziell zu spät| <-->  |tendenziell rechtzeitig| 
60
61 Ist nach Ihrer Meinung das Gebot der Partnerschaft auf dieser Rechtssetzungsebene überhaupt angebracht?
62 ( ja / nein )
63
64 Wenn ja, wurde es für diesen Förderzeitraum angemessen berücksichtigt?
65 ( ja / nein )
66
67 Halten Sie die Vorgaben der VO hinsichtlich Form/Inhalt/Ausgestaltung des OP für sinnvoll und ausreichend?
68 ( ja / nein ), Inwiefern?
69 höhere/geringere Flexibilität gegenüber 1994?
70 erschwerte/erleichterte Erstellung gegenüber 1994?
71
72 Wie beurteilen Sie insbesondere vor diesem Hintergrund die Informationspolitik:
73
74 Marktstrukturreferenten bzgl. Bonn unter den Rubriken 
75 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
76 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
77 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
78 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
79 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
80           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
81 Fachreferenten bzgl. der EU-Komm unter den Rubriken 
82 Rechtzeitige Information |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
83 Eindeutige Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
84 Lückenlose  Informationen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
85 Ausreichende Unterstützung bei Problemen |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
86 Ausreichende kompetente Ansprechpartner |trifft zu<>trifft vorwiegend zu<>trifft vorwiegend nicht zu<>trifft nicht zu|
87           wer sind die Ansprechpartner:  _______________________________________________________
88
89 Wenn diesbezügl. Defizite bestehen, haben sie zu markanter Mehrarbeit geführt? 
90 Beispiele, wenn möglich mit Belegen (etwa: best. Kap. Des Programms mussten neu geschrieben werden usw.)
91
92 Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie?
93
94 Programmvorbereitung/-konzeption
95 Verfahrensablauf zur Genehmigung und Änderung:
96  - Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Genehmigung des Bereiches Verarb.& Verm. für 2000-2006
97 (zeitlich, inhaltlich, organisatorisch, Finanzabwicklung, Rolle EU-Komm.)
98  - Und wie beurteilen Sie den Verfahrensablauf im Hinblick auf Programmänderungen (Verarb.&Verm.)
99  - Hat die Flexibilität bzgl. Programmerstellung und -anpassung zu- oder abgenommen (etwa bzgl. Reaktion auf
100 neue Marktentwicklungen)? zugenommen <--> abgenommen , Inwiefern?
101  - Hat sich der Verfahrensablauf gegenüber der Periode 1994-99 verändert?
102 ( ja / nein ), Inwiefern?
103
104 Welche Aspekte bzgl. der Ausgestaltung der EU - Förderbedingungen/Durchführungsbestimmungen im Bereich V&V für den 
105 Förderzeitraum 2000-2006 sind für Ihr Bl. besonders nachteilig, besonders vorteilhaft?
106
107 Fand ein Abstimmungs-/ Abwägungsprozess statt hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Bereiche, also auch des 
108 Bereiches V&V im Rahmen des Gesamtprogrammes (inhaltlich und finanziell)?
109  - wann und wie häufig
110  - auf welcher Ebene  
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111  - systematisch koordiniert oder eher spontan bei akuter Notwendigkeit
112  - wer entschied und wie wurde letztendlich über das programminterne Finanzmittelverhältnis entschieden
113  - war die Entscheidung für den Bereich V&V o.k.
114  - ist das Entscheidungsverfahren o.k. und wurde V&V ausreichend berücksichtigt/eingebunden?
115
116 War insgesamt die Unterstützung/Zusammenarbeit/Kommunikation im Hinblick auf Erstellung, Genehmigung, 
117 Anpassung des Programms/Programmbestandteiles ...
118
119 a) ... bundeslandesintern: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
120 b) ... durch BML: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
121 c) ... durch EU-Behörden: >schlecht< >unbefriedigend< >ausreichend< >gut<
122
123 Welche Veränderungen sind diesbezüglich gegenüber 1994-1999 eingetreten?
124
125 Wo sehen Sie Ansatzpunkte für Verbesserungen?
126  

127 C Entscheidungsgrundlagen, Bedarf, Strategie, Auswahlverfahren, rechtl. Umsetzung
128
129 Welche Informationsgrundlagen waren relevant und welche Bedeutung hatten sie?
130 externe Quellen: |  kaum relevant  |  bedeutsam  |  sehr wichtig  |
131 bereits gestellte Anfragen von Unternehmen
132 speziell erzeugte/in Auftrag gegebene Gutachten/Studien (benennen)
133    - vom Bundesland
134    - mit anderen Bundesländern gemeinsam
135 vorhandene Gutachten/Studien, die nützlich schienen (benennen)
136 Informationen von Verbänden und sonstigen Gruppierungen (benennen)
137 frühere Evaluationsergebnisse
138 Vorgängerprogramme
139 Fachpresse
140 Programme anderer Bereiche, oder Bundesländer
141 interne Quellen
142 politische Empfehlungen, Strategiepapiere
143 verbindliche Anweisungen der politischen Ebene
144 Berichte über die abgelaufene Förderperiode
145 eigenes Wissen, eigene Erfahrung (Ministerium)
146 Vorschläge/Informationen der Bewilligungsstellen
147 aus direkten Kontakten (Besuche etc.) bei Unternehmen/Verbänden gewonnene Informationen
148
149 Wie gestaltete sich die Beteiligung relevanter Gruppen u. welche wurden beteiligt/zumindest informiert? (Unterlagen bereit halten)
150  - ist die Beteiligung generell sinnvoll und hat sie konkret für 2000-2006 zu Programmverbesserungen geführt?
151
152 Wer hat an der Erstellung des Programmbestandteiles V&V maßgeblich mitgewirkt?
153 | Personenzahl | AK-Aufwand |
154 Ministerium
155 Bewilligungsstellen
156 weitere nachgeordnete Dienststellen:
157 andere Ressorts (Ministerien, Dienststellen)
158 Verbände/Wirtschaft
159 andere
160
161 Wie wurde die Erstellung des Programmbestandteiles organisatorisch abgewickelt?
162  - war für den Bereich V&V eindeutig festgelegt, wer was macht bzgl. Programmerstellung (spez. AG, festgelegter Zeitplan, etc.)?
163  - Gab es diesbezügl. gravierende Änderungen gegenüber 1994-99, wenn ja, warum (z.B. neue Vorgaben EU)?
164
165 Fanden Besprechungen bzgl. der generellen Strategie im Ber Verarb. & Verm. statt (Wann, Wie häufig)?
166 Wie wurde verfahren:
167 wurde keine konkrete strategische Ausrichtung erstellt?
168 wurde inhaltlich die Ausrichtung aus 1994-1999 übernommen?
169 wurden die direkten Vorschläge der einzelnen Referenten/Ref.leiter als Richtschnur genommen?
170 wurden hptsl. politische Vorgaben umgesetzt (welche)?
171 wurde der Rahmen der EU-Komm. umgesetzt (wie, welcher Inhalt)?
172 Sonstiges
173
174 Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis langfr.) Ausrichtung?
175 Wenn ja, welche Gründe gibt es dafür:
176  - zu wenig Zeit
177  - zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
178  - politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
179  - Sonstiges
180  
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181 Sind 'Strategiegruppen', 'geplante strateg. Ausrichtung', 'systematische Abwägungsprozesse'
182 praktikabel und sinnvoll
183 eher unpraktisch und erfolglos
184
185 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Erstellung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
186 Bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
187 In einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
188 mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
189 In einer speziell für das Programm zusammengesetzten dienstlichen Einheit (z.B. Referat)
190
191 In welcher Form (anhand welcher Unterlagen) informierten Sie die nachgeordneten Dienststellen über die entgültige 
192   Fassung des Förderprogrammes und seiner Umsetzung (inhaltlich, zeitliche Abfolge, administrative Anweisungen)
193
194 War der Bedarf an zusätzlichen Inf. der Bewilligungsstellen bzgl. dieses Förderprogrammes gegenüber 1994-99 ...
195 höher  |  gleich  |  geringer
196
197 Welche Aspekte waren Ihrer Meinung nach hinsichtlich der Erstellung und der Einführung des Programmbestandteiles 
198   in die Administration Ihres Bundeslandes besonders negativ/hinderlich/frustrierend?
199 Wir wussten zu spät, wie das Programm erstellt werden muss (Beleg, Zeitpunkt)
200 Wir erhielten immer wieder widersprüchliche Informationen bzgl. des Programmes (Beispiele, Inhalt, Zeitpunkt)
201 Für entscheidende (vor allem neue) Anforderungen fehlte uns kurzfristig Personal zur Umsetzung (Beispiele, Inhalt, Beleg, Zeitpunkt)
202 Das Verhalten der EU Komm hat sich deutlich geändert:
203  - unkalkulierbarer
204  - kleinlicher
205  - Sonstiges
206 Sonstiges
207
208 Woraus leiteten Sie konkret die Sektoren ab, die gefördert werden sollen ? 
209 Aus ...
210 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
211 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
212 Vorschlägen von Vergabestellen
213 Vorschlägen von Verbänden
214 verfügbarem Finanzrahmen (EU, Bund, Bundesland)
215 gezielten Sektorstudien
216 Empfehlungen von Gutachtern/aus der Wissenschaft
217 zentralen, regionalen oder sektoralen Marktstudien
218 regionalen Aspekten
219 Förderung in der Periode 1994-1999
220 früheren Bewertungsergebnissen, Evaluationen
221 anderen Quellen: 
222
223 Warum wurden andere (bedeutende) Sektoren nicht gefördert?
224  - Bestand in nichtgeförderten Sektoren ein Förderbedarf?
225  - Bestanden/bestehen in nichtgeförderten Sektoren Defizite?
226  - Wie fand diesbezüglich der Entscheidungsprozess statt?
227  - Bitte nennen Sie die Sektoren und die Gründe für die fehlende Berücksichtigung
228  - Konnten aufgrund fehlender Finanzmittel bestimmte Sektoren/Bereiche im OP nicht berücksichtigt werden?
229
230 Ist die im Programm erfolgte Sektorauswahl aktuell noch o.k.?
231 ( ja / nein ) Begründung
232 Sind regelmäßige Prüfungen der Sektorauswahl geplant?
233
234 Wie 'bestimmten' Sie für Ihre Planung die Höhe der insgesamt notwendigen Fördermittel ? Aus
235 verfügbarem Finanzrahmen des Bundeslandes
236 verfügbarem Finanzrahmen des Bundes
237 verfügbarem Finanzrahmen der EU
238 bereits gestellten Anfragen von Unternehmen
239 eigener Beurteilung der Sektoren (Fachabteilung d. Ministeriums)
240 Absprache mit den Vergabestellen
241 Förderung in der Periode 1994-1999
242 anderen Quellen: 
243  
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244 Entspricht der ermittelte Bedarf den aktuellen Notwendigkeiten?
245 ( ja / nein ) Begründung
246
247 Wurde über die Art der Förderung diskutiert (Fördersätze, Zuschuss oder Kredit, etc.)? 
248 Wer legte Förderart fest und wie wurde sie festgelegt?
249 Wer legte die Höhe der Fördersätze fest?
250 Wurden die Fördersätze geändert a) gegenüber 1994-99 b) innerhalb des bisherigen Förderzeitraumes (seit 2000)?
251 Haben sich Zuschüsse bewährt?
252 Wie gelangen Sie zu dieser Einschätzung, wie haben Sie das gemessen?
253
254 Sind Sie mit dem jetzigen Verfahren der Informationsgewinnung und -analyse zur Sektorauswahl zufrieden ?
255 ( ja / nein ) Begründung
256
257 Gab es hinsichtlich der geförderten Sektoren im vergangenen Jahrzehnt gravierende Veränderungen?
258
259 Gab es hinsichtlich der geförderten Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt eine hohe Fluktuation, oder überwiegt
260 die wiederholte Förderung von Unternehmen?
261
262 Alternative Förderprogramme
263
264 Bestehen in Ihrem Bundesland alternative Förderprogramme für Unternehmen  im Bereich V&V in 2000-2006?
265 siehe beigefügte Tabelle: 'Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls '
266 ( ja / nein / unbekannt ), wenn ja: Landesprogramme, VO 2200 (GMO) Betriebsfonds, allgemeine regionale Wirtschaftsförderung,
267 weitere Förderprogramme: ( ... ).
268 für welche Zielgruppen:
269 In welchem Umfang haben Unternehmen des Bereiches der Verarbeitung und Vermarktung landw. Erzeugnisse 
270 diese Fördermöglichkeit genutzt?
271  - Fördervolumen
272  - Anzahl der Fälle
273  - Betroffene Sektoren
274
275 Sind Ihnen realisierte Förderfälle bekannt, die auch im Rahmen der VO 1257/1999 hätten gefördert werden können?
276 ( ja / nein   |  welche?)
277
278 Warum werden (gerade) diese Alternativprogramme genutzt ? Wegen
279  - des Fördersatzes
280  - der Ausschlusskriterien
281  - anderer Gründe Bitte nennen:
282
283 Bestand eine systematische Kooperation/Koordination mit den für diese Förderungen zuständigen Dienststellen?
284
285 Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern
286
287 In welcher Weise und in welchen Sektoren fand eine Zusammenarbeit/Abstimmung mit anderen Bundesländern statt?
288
289 Hat sich das Ausmaß der Zusammenarbeit gegenüber 1994-1999 verändert?
290 ( ja / nein )
291 Wenn ja: In welcher Weise (z.B. nicht nur Zusammenarbeit bzgl. Sektoren sondern auch Förderkriterien etc.)?
292
293 Sehen Sie weiterhin Ansatzpunkte für Verbesserungen bei der Zusammenarbeit zw. Bundesländern?
294
295 D Ziele, Zielvorgaben, Indikatoren 
296

297 Wichtigste Ziele im Programmbestandteil V&V sind nach unserer Recherche folgende: ... 
298
299 Darin spiegeln sich folgende struktur- und wirtschaftspolitischen Schwerpunkte wider: ... 
300
301 Die EU hat ein Schema der Interventionslogik für die Fördermaßnahmen entwickelt. Anhand der uns vorliegenden Programme
302     wwerden wir versuchen, für die in Ihrem Bundesland geförderten Sektoren ein solches Schema zu erstellen. Wir werden bei 
303     unseren Besuchen eine solche  Übersicht mitbringen und würden sie gerne mit Ihnen diskutieren, verändern und ergänzen.
304 Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Ergaenz_Interventionslogik.xls '.
305
306 Wie stehen die Ziele in Beziehung zu Zielen  
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307 des Gesamtprogrammes   ----------->   Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle 'Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls '.
308 alternativer Programme bzw. Politiken des Bundeslandes im Bereich V&V (bitte Antwort vorbereiten)?
309 anderer Politiken der EU
310
311 Wie sind die Ziele entstanden, wie und durch wen wurden sie festgelegt?
312
313 Wie ist innerhalb des Prorammbestandteiles V&V die EU-Interventionslogik gestaltet?
314 (Benutzen Sie dazu die im Anhang mitgelieferte Tabelle XXX)
315  - Haben Sie spezielle Zielwerte festgelegt?
316  - Wie wurden sie bestimmt?
317  - Welches Niveau streben Sie an?

318  - Ist die Formulierung von Zielwerten sinnvoll?
319  - Welchen Nutzen haben Zielwerte für Sie?

320

321 E
322
323 EINFÜHRUNG
324
325 Welche Möglichkeiten nutzten sie von Ihrer Dienststelle aus, um auf die Fördermöglichkeiten hinzuweisen ? 
326 Informationsbroschüren (liegen vor / sind verfügbar ? Bitte bereithalten.)
327 Fachpresse
328 Rundschreiben an Vergabestellen
329 direkte persönliche Kontakte
330 Internet-Homepage
331 Informationsveranstaltungen
332 Im Rahmen von Besuchen vor Ort
333 Durch andere Ressorts (gegenseitige Information und Informationsweitergabe)
334 weitere wichtige Quellen Bitte nennen:
335 gar nicht
336
337 Welche anderen (externen) Quellen informierten über das Förderprogramm (z.B. Verbände/ Innung)?
338 Quellen nennen
339
340 Gibt es einen zentralen Informationsdienst, der Unternehmen über die verschiedenen Fördermöglichkeiten informiert?
341 ja, auf der Ebene der Bezirksregierungen
342 ja, auf der Ebene der einzelnen Ministerien
343 ja, auf der Ebene der Bundeslandes
344 nein bzw. nicht bekannt
345
346 Informieren Sie Unternehmen auch über andere Fördermöglichkeiten?
347 ja, über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'Landwirtschaftsministeriums'
348 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des 'anderen Ministerien'
349 ja, auch über die verschiedenen Möglichkeiten auf Bundesebene
350 nein bzw. besitzen darüber keine ausreichenden Informationen
351

352
353 ( ja / nein )
354
355 Halten sie die bisherige Informationspolitik für ausreichend ?
356 ( ja / nein )
357
358 An welchen Stellen sehen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Informationspolitik?
359 besseres Informationsmaterial
360 zentrale Info-Broschüren
361 mehr Informationsveranstaltungen
362 systematischere Öffentlichkeitsarbeit
363 intensivere persönliche Beratung
364 Mittel für professionelle (auch externe) Öffentlichkeitsarbeit
365 Internet-Homepage

Organisation und Umsetzung des Programmbestandteiles V&V (Einführung, Umsetzung, Begleitung, 
Finanzabwicklung)

Sind nach Ihrer Auffassung alle potenziellen Antragsteller über die Förderungsmöglichkeiten im Bereich Verbesserung der V&V informiert?

 



Kapitel 7 Materialband – Kapitel VII – Anhang 1: Fragebogen 7 

 

366 Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen: wenn ja, bitte geneuer erläutern.
367 Andere Möglichkeiten. Welche:
368

369 UMSETZUNG/DURCHFÜHRUNG
370
371 Beschreiben Sie an dieser Stelle bitte aus der Sicht des Ministeriums die Organisation und praktische
372 Abwicklung des Programmes im Bereich V&V:
373 Wer übernimmt an welcher Stelle welche Aufgaben (Dienststellen, Aufgabenbereiche, Kontrollen, 
374 Erstellung von Berichten usw.)? Gemeint ist eine strukturierte Darstellung der Vorgänge (wer, wann, wie) und  
375 der zuständigen administrativen Ebenen (Vergabestellen, Landesministerium, Bundesministerium, EU-Kommission).
376  - Beschreiben Sie bitte die zwei Ebenen (A) Programmabwicklung und (B) Projektabwicklung getrennt.
377 Zu (A): Beschreibung:
378 Zu (B):
379  - Für die Beschreibung der Projektbewilligung nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls,
380  Arbeitsbl. 'Antrag_Bewilligung_ab_2000_ABL').
381  - Für die Beschr. der Projektbegleitung und -kontrolle  nutzen Sie bitte die Datei (Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls, 
382 Arbeitsbl. 'Projektabschluss_ABL').
383       * Zugleich sollten Sie bitte die Ablaufschemata an die Situation in Ihrem Bundesland anpassen.
384
385  - Wenn der Abfluss gebundener Mittel nicht wie geplant verläuft (z.B,. Projektverzögerungen). 
386       Wie verfahren Sie dann und welche Auswirkungen hat dies auf die interne Finanzabwicklung?
387
388 Werden die Begünstigten dazu verpflichtet, über den "tatsächlichen Erfolg" Auskunft zu geben?
389 ("tatsächlich" = inwieweit die geplanten Verbesserungen (hauptsächlich wohl die Wirtschaftlichkeit) auch tatsächlich eingetreten sind)
390 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig,     Begründung
391
392 Hat das Ausmaß des Projekterfolges Auswirkungen für den Begünstigten?
393 Gibt es diesbezüglich formalisierte Verfahren?
394
395 Welches sind die gravierendsten Änderungen bzgl. der administrativen Abwicklung gegenüber 1994-99?
396     (Zur Erinnerung ist die Datei ('[Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf _Projektebene.xls ') mit der Sítuation in der Vorgängerperiode beigefügt)
397  - Bitte in knapper Form Sachverhalte auflisten inkl.: |  positiv  |  negativ  |  Begründung  |
398 Erhielten Sie Unterstützung von Seiten der Bewilligungsstellen (z.B. Verbesserungsvorschläge bzgl. Abwicklung, etc.)?
399
400 Ist der Personalaufwand höher als in der Vorgängerperiode?
401
402 Ist die verfügbare Personalausstattung in Ihrem Bl. nach derzeitigem Kenntnisstand ausreichend?
403
404 In Zeiten knapper werdender Mittel kann eine Auswahl aus allen eingegangenen Anträgen erfolgen müssen. 
405 Ist dieser Fall schon einmal eingetreten?
406 ( ja / nein ), wenn ja, wie häufig
407
408 Wurden Ablehnungen schriftlich festgehalten?
409 ( ja / nein ), Begründung
410
411 Warum wurden Anträge/Anfragen abgelehnt/negativ eingestuft? 
412
413 Welches Auswahlverfahren verwenden Sie (erläutern, ggfs. Unterlagen bereitstellen)?
414
415 Welches Auswahlverfahren würden Sie für sinnvoll erachten / eher verwenden wollen ?
416  - Ranking nach Wertigkeit (durch Bewilligungsstellen)
417  - Ranking nach Wertigkeit (externe Gutachten)
418  - Windhundverfahren
419  - Änderung der Fördersätze
420  - andere Verfahren. Bitte nennen:
421
422 Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Umsetzung des Programmbestandteiles V&V in Ihrem Bundesland?
423  - Zum Beispiel bei einer verstärkten Zentralisierung/Dezentralisierung,
424  - einer Verbesserung des Informationsaustausches in qualitativer/zeitlicher Hinsicht 
425  - mit anderen Dienststellen/Kammern etc.
426
427 Inwieweit flossen Ergebnisse von Evaluationen (etwa der Ex-post-Evaluation) in die Umsetzung ein?
428  
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429 Welche Kriterien spielen für die  Abwicklung des Förderprogrammes im Bereich V&V eine Rolle?
430 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
431  - Möglichst alle Unternehmen mit formeller Förderwürdigkeit sollten gefördert werden
432  - Die Projekte sollten möglichst schnell umgesetzt werden
433  - Die Förderung soll den Strukturwandel hin zu größeren Unternehmen unterstützen
434  - Die Förderung soll in finanzielle Schwierigkeiten geratene Unternehmen auffangen
435  - Die Fördergelder sollen möglichst komplett eingesetzt werden
436  - Ein fester Mitarbeiterstab und Kontinuität in den politischen Zielsetzungen tragen zur Fördereffizienz bei
437  - Rückforderungen von Fördermitteln und gescheiterte Projekte werden negativ bewertet
438
439 BEGLEITUNG
440
441 Wie ist das 'Begleitsystem' für den Teil V&V gestaltet und welche Personen/Positionen sind darin involviert?
442 a) Anzahl Personen und deren Aufgaben (wenn möglich schematische Darstellung)
443 b) Wie organisieren Sie die Datenerfassung für das 'Monitoring'?
444 c) Laut Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002 umfasst die Begleitung, dass " ... Vorkehrungen zur Sicherung der Qualität und
445      der Effizienz der Durchführung ... " getroffen werden. Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
446
447 Wer hat die im Programm erwähnten Indikatoren erstellt / ausgearbeitet / konzipiert ?
448
449 Es folgen nun einige Fragen zu den innerhalb Ihres Planes erwähnten Indikatoren (Indikatorenliste siehe Anhang Tabelle XXX):
450 1. Ist Ihrer Meinung nach die von uns erstellte Indikatorenliste für Ihr EPPD/ OP vollständig (oder fehlen welche)?
451 2. Werden die Indikatoren auch tatsächlich erhoben und ausgewertet?
452 3. Bitte stellen Sie uns die Ergebnisse dieser Erhebung zur Verfügung.
453
454 Empfinden sie die Belastung durch Meldepflichten (Jahresberichte und sonstige) im Rahmen dieses Förderprogrammes
455 als zu hoch
456 als akzeptabel
457 als keine Belastung
458
459 FINANZABWICKLUNG
460
461 Hat sich der AK-Aufwand für die finanztechnische Bearbeitung der Fördermaßnahmen / des -programmes erhöht?
462 ( ja / nein ) können Sie den ungefähren Umfang AK angeben?
463 Ist die Ak-Ausstattung diesbezüglich  ausreichend ? ( ja / nein ) Wie hoch ist der Fehlbedarf?
464
465 Beschreiben Sie bitte möglichst detailliert (auch zeitl. Abfolge) wie die Finanzmittel zwischen  EU, Bund, Bundesland und 
466  Bewilligungsstelle im Rahmen des Programmes transferiert werden (Gemeint sind nicht die Zahlungen im Rahmen eines Projektes):
467
468 Für die Finanzplanung sowohl des Planes als auch des Landeshaushaltes sind voraussehbare Finanzströme vorteilhaft.
469 Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?
470  - Findet teilweise eine Auswahl der Projekte nach Ihrer finanztechnischen Vorteilhaftigkeit statt (z.B. schneller Abfluss der Fördermittel möglich)?
471
472 Treten im Rahmen der Abbuchung der Finanzmittel durch die Vergabe-/Bewilligungsstellen finanzielle Engpässe auf?
473 ( ja / nein ) Begründung, Häufigkeit, typische Zeitpunkte
474
475 Bitte stellen Sie uns den bisherigen Abfluss von Fördergeldern des Bereiches V&V in zeitlicher Hinsicht dar.
476 Inwieweit stimmt dieser mit den Planwerten überein?
477 Welche Folgen haben Abweichungen von den Planwerten?
478
479 Hat der Wechsel zur Abt. Garantie und die damit verbundenen Änderungen der Abwicklung und Kontrolle 
480 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |
481  - zu einem deutlichen Mehraufwand geführt?  
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482  - die administrative Abwicklung erleichtert?
483  - die Qualität der Förderung verändert (Planbarkeit, Geschwindigkeit)?
484  - zu einer präziseren Auswahl förderungswürdiger Unternehmen geführt?
485  - den Entscheidungsspielraum der Bewilligungsstellen eingeengt?
486  - den Druck auf die begünstigten Unternehmen, erfolgreich zu sein, erhöht?

487  - insgesamt zu einer effizienteren Förderung geführt?
488
489 An welchen Stellen in der finanziellen Abwicklung des Förderprogramms sehen sie Möglichkeiten der Verbesserung ?
490 Angabe in Prosa wo / wie ?
491
492 F Inhaltliche Konzeption und praktische Einführung sowie Umsetzung der Evaluation 
493
494 Inwieweit wurde der Bereich V&V in die Evaluationskonzeption ausreichend eingebunden?

495
496 Welche Effekte versprechen Sie sich von der Evaluation?
497
498 Wie wurden die Bewilligungsstellen auf die Evaluation vorbereitet (außerhalb der Aktivitäten der Evaluatoren selbst)?
499
500 G Sonstige Bemerkungen
501
502 Welche Folgen hätte ein Wegfall der Förderung im Bereich V&V?
503  - bzgl. der Landwirtschaft in Ihrem Bundesland
504  - bzgl. V & V in Ihrem Bundesland
505  - bzgl. internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des bereiches V & V in Ihrem Bundesland
506
507 Sehen Sie im Bereich V & V den Charakter einer Anschubfinanzierung zur Förderung einer eigenständigen Entwicklung 
508 der Unternehmen als zweckmäßig an?
509 Ist er bei Ihnen gewährleistet?
510
511 Die größte Kompetenz zur bedarfsgerechten Förderung im Bereich Landwirtschaft und V&V liegt in den Regionen (Bundesländern).
512 Sind diesbzgl. die Einflussmöglichkeiten auf die Förderung zwischen den Partnern ... angemessen verteilt?
513  Bewilligungsstelle, ( ja / nein ), Begründung
514 Bundesland, ( ja / nein ), Begründung
515 Bund, ( ja / nein ), Begründung
516 EU ( ja / nein ), Begründung
517
518 Haben die Regionen diesbezüglich ausreichend Freiräume in der Gestaltung der Förderung?

519 ( ja / nein ), Begründung
520
521 Evaluation ist eine  wichtige Möglichkeit, politische Vorgaben und Ziele zu messen und gegebenenfalls zu korrigieren.
522 | trifft zu  |  | trifft vorwiegend zu  |  | trifft vorwiegend nicht zu  |  | trifft nicht zu  |

Werden die politischen Entscheidungsprozesse den Bedürfnissen des Bereiches V&V gerecht?
Und welche Möglichkeiten der Einflussnahme sehen Sie?

526
527
528
529 Begleitunterlagen zur Unterstützung der Beantwortung des Fragebogens (teilweise vorausgesandt)
530 (im Ordner: Interviewunterlagen\Begleitunterlagen_Besuche):

531 a  ~ für Zeile 43 [Bundeslandkürzel ]_Verlauf_EPPD_fuer_2000_06.xls
532 b  ~ für Zeile 265 Alternative_Foerderprogramme_2000_2006.xls
533 c  ~ für Zeile 307 Zielbeziehung_Sektor_Plan.xls
534 d  ~ für Zeile 304 Ergaenz_Interventionslogik.xls
535 e  ~ für Zeile 379 - 381 Ablaufschema_Projektebene_00_06.xls
536 f  ~ für Zeile 393 [Bundeslandkürzel]_94_99_Ablauf_Projektebene.xls
537
538

Besten Dank für Ihre Unterstützung
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Anhang 2: 

Version:
 EB_Aug02_2000-2006

Code gesamt Posteingang

Sektor bewilligt am

Angaben zur Fördermaßnahme

Bezeichnung 
des Vorhabens

Angaben zum Begünstigten (Antragsteller)

Name
Telefon
Telefax
email

Ort, Datum Unterschrift

! Eingabe erfolgt (durch die Bewilligungsstelle) im Hauptbogen !

PLZ und Ort
Name (der Betriebsstätte)
Ansprechpartner vor Ort
Telefon
Telefax
email

Ort der Investition / des Projektes

Name/Unternehmen 
PLZ und Ort
Bundesland, Land
Strasse, Hausnummer oder Postfach
Telefon

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

                             VORBOGEN auszufüllen bei Antragstellung 

Angaben des Antragstellers (weißer Bereich) und Angaben der Bewilligungsstelle (blauer Bereich)
Keine Angaben sind in den dunkelgelben Feldern erforderlich, sie werden aus anderen Eingaben übernommen.

Deutschland

!!! Eingaben in diesem Bereich erfolgen von der Bewilligungstelle im Hauptbogen; werden hier nur angezeigt  !!!

Unterschrift des/der Antragsteller(s)/-in bzw. des/der Vertretungsberechtigten für den Vor- und Hauptbogen

Ansprechpartner bei Rückfragen zum Antrag / Investition
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Name der Behörde
Bundesland
Abteilung / Referat
Adresse (PLZ, Ort)
Strasse, Hausnummer oder Postfach

Ansprechpartner / zuständiger Sachbearbeiter (gegebenenfalls mehrere)

Name
Telefon
Telefax
email

Angaben zur durchführenden Behörde 
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Anhang 3: 

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

A

1 Ja/Nein/NEUgründung Ja / Nein

2
%
%
%
%
%
%
%

    HAUPTBOGEN  zur Antragstellung
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Umsatzes Wert

Vollzeit

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

Gebietskategorie der Betriebsstätte

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Ziel 2 - Gebiet

Sektor

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: GAK plus landesspezifische Regelungen

Fördersätze in % laut 1. Bewilligungsbescheid

Code Projekt

Code für Sektor

( 3 Zeichen )

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der

Code (frei verfügbar) ( 3 Zeichen )

Berggebiet

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

Code gesamt

Hellblauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

Posteingang

bewilligt  am

Wert

Saison
Beschäftigte

Azubis

Teilzeit

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

genehmigt am

Rohwareneinsatzes Menge
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert? Ja / Nein

wenn ja, in Periode: vor 1994 Ja / Nein 1994 - 1999 Ja / Nein Ja / Nein

2

3

4 Rechts-/Betriebsform des Begünstigten

-
-
-
- davon - regional - ökologisch

C

1 entfällt

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / Sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste)

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Auswahlliste

Erfassungsdimension "Investitionen"

Gesamtinvestitionskosten (entsprechend Antrag)

Erzeugerzusammenschluss,

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Erzeugerorganisation nach GMO

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Bezeichnung des Vorhabens 
(gegebenenfalls Ergänzungen durch 
die Bewilligungsstelle)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Unternehmen

2000 - 2006

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes  
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D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Wert

Anzahl

Wert
Menge

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Einheit

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Menge
Anzahl

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahrenin Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

% Anteil mit Aufschlag

I

II

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs
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Menge
Wert

Menge
Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

in Jahren in Jahren

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Auszahlungspreise

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis

Wert
Menge
Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)

in JahrenDurchschnittliche Laufzeit der Verträge 

% Anteil mit fixem Preis

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Wert
Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl

Wert

Anzahl
Menge

% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart
Ja / Nein

III

IV

Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein
Ja / Nein

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3

Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge
Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Wert

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Einheit

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...
Energieverbrauch insgesamt

Strom

Gas

Verpackungsmaterial

 Öl

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Menge

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen   
 oder -organisationen

Anzahl
Menge
Wert

Anzahl

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anzahl Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

im Jahr vor der Antragstellung geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

nachwachsenden Rohstoffen
Produkt: 

V

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

wertmäßiger Anteil Drittlandsware
davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Jahreskap. (Vollausnutz.)
Tageskap. (Vollausnutz.)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Einheit im Jahr vor der Antragstellung

 stark saisonale Lagerhaltung
Kapazität

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

realisierte Auslastung auf Jahresbasis
 stark saisonale Produktion

Abwasser m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

t

Wert

Einsatz von Brauchwasser m3

Einsatz von Trinkwasser m3

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

%

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

%

%

%

Wert

Wert
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3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Teilzeit - Beschäftigte
Vollzeit - saisonal Beschäftigte
Vollzeit - Beschäftigte

von gesamt neu entwickelt

wertmäßiger Anteil

Ökoprodukte
Nachwachsende Rohstoffe

Endverbraucher

davon geringfügig Beschäftigte

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

EU - Gütezeichen Menge
Wert

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Güte- Güte- 

Marken-

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter

Kontrolle: Summe Beschäftigte

Materialaufwand

Einheit
Marken- Herkunfts-

unternehmenseigen Menge
Wert

regional / national

Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

%
%

Auszubildende

Herkunfts-
und

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

im Jahr vor der Antragstellung

Umsatz

zeichenzeichen

Menge
Wert

Menge
Wert

Ökoprodukten

Wert

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Mehrwegsystemen

und

zeichenzeichen

%

%

Menge

Erzeugnisse gesamt
Produzierte
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge
Wert

4 Anzahl

5

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Anmerkungen zum Vorhaben

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfällt

Kontrollen durch Behörden, gesamt

im Jahr vor der Antragstellung

H

Eingabe entfällt

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Qualitätsbedingt verwor-fene 
Produktion pro Jahr 

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Eingabe entfällt

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen

 

 



Kapitel 7 Materialband – Kapitel VII – Anhang 4: Erfassung von Kennzahlen ... 20 

 

Anhang 4: 

Hellblauer Bereich wird von Bewilligungstelle ausgefüllt !

Code gesamt

Sektor

Marktstrukturverbesserung (GAK)

Marktstrukturgesetz (GAK)

Ökologische Herkunft (GAK)

Regionale Herkunft (GAK)

sonstigen landesspezifischen Richtlinien:

EU GAK Bundesland außerh.GAK

Ziel 2 - Gebiet

A

1 Ja / Nein Ja / Nein

2
Wert %

Menge %
Wert %

%
%
%
%

GAK plus landesspezifische Regelungen

Gebietskategorie der Betriebsstätte

Fördersätze lt. gültigem Bewilligungsbescheid

Angaben zur Beziehung Betriebsstätte zum Unternehmen 

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

wenn ja, welchen :

Förderung nach Grundsätzen / Richtlinien: 

bewilligt  am

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn

Posteingang  des Abschlussberichtes des Begünstigten am

Die Angaben sollten nach Möglichkeit für die Betriebsstätte erfolgen, für die Investitionsförderung  
beantragt wird. Nur im Abschnitt C sind Angaben mit ausschließlichem Bezug zur Investition 

erforderlich. 

Erfassung von Kennzahlen im Rahmen von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Förderperiode 2000 - 2006

HAUPTBOGEN zum Projektabschluss
Version:

 EB_Aug02_2000-2006

Posteingang  des Erfassungsbogen "Projektabschluss" am

Projektabschluss der Behörde am

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Angaben erfolgen auf Betriebsstättenebene

Relativer Anteil der Betriebsstätte am Unternehmen (auch Schätzungen zulässig) bezüglich des / der
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe

Vollzeit Antrag ohne Eingabe
Teilzeit Antrag ohne Eingabe
Saison

Beschäftigte

Umsatzes

Rohwareneinsatzes

Berggebiet

Gebiet mit Umwelteinschränkungen / auflagen

Gebiet mit speziellen Benachteiligungen

sonstiges benachteiligtes Gebiet

Azubis
Antrag ohne Eingabe
Antrag ohne Eingabe
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B

1 Wurden bereits Investitionen in dieser Betriebsstätte im Rahmen der Marktstrukturverb. gefördert?

wenn ja, in Periode: vor 1994 1994 - 1999

2

3

4

davon regional ökologisch

C

1 Ja / Nein

2

3 Erfolgt die Investition aufgrund einer Verlagerung oder Schließung einer anderen Produktionsstätte Ja / Nein

wenn ja aus dem gleichen / aus einem anderen Bundesland / sonstiges

4

1 Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung
2 Förderung der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten
3 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege
4 Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren
5 Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse
6 Bessere Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle
7 Anwendung neuer Techniken
8 Förderung innovativer Investitionen
9 Verbesserung und Überwachung der Qualität

10 Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen
11 Umweltschutz (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung)
12 Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene)

Hauptinvestitionsziel (Auswahlliste),

5 Anteilige Zuordnung der Investition (einschliesslich Kapazitätserweiterungen) zum Unternehmensbereich 

Produktionsorientiert (Be- und Verarbeitung, Abfüllung, Abpackung)
Lagerungsorientiert (vor oder nach der Verarbeitung, incl. Kühlung etc.) 
Produktionslogistik (Erfassen, Anliefern, Ausliefern)
Vermarktung, Absatz (Vermarktungeinrichtungen, - halle, - raum)
Sonstiges

6

Allgemeine Angaben

Datum der Antragstellung

Rechts- / Betriebsform des Begünstigten

Unternehmen

Erfassungsdimension "Investitionen"

Erzeugerorganisation nach GMO

Erzeugerzusammenschluss,

Erzeugergemeinschaft nach Marktstrukturgesetz

Erfolgten Änderungen der Zuord. zu Haupt- und Nebenzielen gegenüber dem Antrag (Frage 3ff)

Gesamtinvestitionskosten (nach Projektabschluss)

Haupt- und Nebenziele der Investition als Relativangaben in % entsprechend VO (EG) 1257/1999

Anteil in % an der Gesamtinvestition mit dem Ziel der

Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes

Auswahlliste

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

SUMME muss 100 % ergeben (wird automatisch aufsummiert)

Bezeichnung des Vorhabens

2000 - 2006
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Blauer Bereich wird von der Bewilligungstelle ausgefüllt !

7

8

9 Maßnahme gemäß Artikel 52 (top - up) Ja / Nein

D

1 Rohwareneinsatz auf Jahresbasis (Angaben für die bis zu 5 bedeutendsten Rohwaren) der Betriebsstätte

Menge
Wert

Menge
Wert

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Rohwaren / Abnahme- und Lieferverträge"

nach Projektabschluss ermittelte zuwendungsf. Investitionskosten

förderfähige Investitionskosten (nach Projektabschluss)

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Rohwaren 
landwirtschaftlichen Ursprungs

Anzahl

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge
Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen Wert
(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl
Menge
Wert

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis % Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl
Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern Wert

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

I

II
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Menge
Wert

Menge
Wert

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Ja / Nein

Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Menge

Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

Vertragsstrafen vorgesehen

Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Menge

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

Anzahl

in Jahren

% Anteil mit Aufschlag

Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. PreisAuszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

% Anteil mit Aufschlag

Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein

Ja / Nein Ja / Nein

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Anzahl

Wert

(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge in Jahren

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis
% Anteil mit Aufschlag % Anteil mit Aufschlag

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise
% Anteil mit fixem Preis

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen Ja / Nein Ja / Nein

in Jahren

III

IV

% Anteil mit Aufschlag

Wert

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe

% Anteil mit Aufschlag
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Menge
Wert

2 Gesamtrohwareneinsatz landwirtschaftlichen Ursprungs auf Jahresbasis (der Betriebsstätte)
Menge

Wert

3 Handelswarenbezug (gesamt) Wert

E

1

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

2 Wert

3
Wind, Solar, Wasser, Biogas Menge

Menge

Wärmerückgewinnung Menge

4 Verpackungsmaterial Wert

Produkt: 
nachwachsenden Rohstoffen

Menge

%-Anteil aus Ökoproduktion / Nachw. Rohstoffe
Vertragliche Bindungen für Rohware mit 

Erzeugergemeinschaften,  
-zusammenschlüssen  
 oder -organisationen

Anzahl

Wert
Menge

Wert

Anzahl(Einzel-) Erzeugern oder 
sonst. Zusammenschlüssen 
von Erzeugern

in Jahren

Differenz in % zum Durchschnittsmarktpreis

Auszahlungspreise

Indexierung der Abnahmepreise vereinbart

% Anteil mit Aufschlag

mengenmäßiger Anteil aus Ökoproduktio

Strom

Gas

Energieverbrauch insgesamt

 Öl

% Anteil mit Aufschlag

% Anteil mit fixem Preis

in Jahren
Zahlungsziel (Hauptrechnungsbetrag, Anz. Wochen nach Lieferung)
Durchschnittliche Laufzeit der Verträge 

wertmäßiger Anteil Nachw. Rohstoffe

Ja / Nein

Rohwareneinsatz gesamt

% Anteil mit fixem Preis
% Anteil mit markt. Preis % Anteil mit markt. Preis

Ja / Nein

Ja / Nein
Qualitätszu- oder -abschlag vereinbart Ja / Nein
Vertragsstrafen vorgesehen

Ja / Nein
Ja / Nein

wertmäßiger Anteil Drittlandsware

Erfassungsdimension "Faktoreinsatz Ressourcen: Energie, Wasser, Verpackung"

Verbrauch / Einsatz  an Energie 
der Betriebsstätte

Einheit geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

V

Vom Gesamtverbrauch an Energie entfällt auf selbsterzeugte Energie aus ...

davon 
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5 Menge

Menge

6 Menge

Menge

F

1

Menge
Menge

Ja / Nein Ja / Nein
 %

b) Lagerkapazität
Menge

Ja / Nein Ja / Nein

c) Anmerkungen zu den Kapazitätsangaben

2 Produzierte Erzeugnisse der Betriebsstätte (des Unternehmens)     (Daten für bis zu 5 Hauptprodukte)
Menge

Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Menge
Wert

Einheit

Tageskap. (Vollausnutz.)
Jahreskap. (Vollausnutz.)

%

a) Produktions- und 
Bearbeitungskapazität

Kapazität

%

%

 stark saisonale Produktion
realisierte Auslastung auf Jahresbasis

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Durch die Investition beeinflußte Kapazität der Betriebsstätte 

m3

Erfassungsdimension "Produktion / Absatz / Finanzwirtschaftliche Zahlen"

Entsorgung von Neben-
und Abfallprodukten

Abwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR %

Einsatz von Trinkwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Einsatz von Brauchwasser

wertmäßiger Anteil Ökoprodukte / NR

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

 stark saisonale Lagerhaltung

m3

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

t
Wert

Wert

Wert

m3
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3 Anzahl
Menge

Wert i.S.von Umsatz

Menge
Wert

Anzahl neu entwickelter Produkte

4 Umsatz mit Handelswaren Wert

5
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Anzahl

Personalaufwand Kosten

6 Umsatz / Materialaufwand 
Wert
Wert

7

Güte-, Marken-, Herkunftszeichen

%
%
%
%
%
%

8
%
%

9
%
%

Kontrolle: Summe Beschäftigte
Auszubildende

Menge

EU - Gütezeichen Menge

Wert

Menge
Wert

und

Wert

Produzierte

Vollzeit - saisonal Beschäftigte

Ökoprodukte %
%

Erzeugnisse gesamt

von gesamt neu entwickelt

Vollzeit - Beschäftigte
Beschäftigte auf Jahresbasis auf Betriebsstättenebene

davon geringfügig Beschäftigte

Teilzeit - Beschäftigte

Materialaufwand
Umsatz

zeichen zeichen
Marken- Herkunfts-

Güte- 
und

Herkunfts-

regional / national
Wert

zeichen
Marken-

zeichen

Spezifische Umsatzzahlen (relative Menge und Umsatz mit Produkten mit ... Güte-, Marken- oder Herkunftszeichen)

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Einheit

Güte- 

Menge

unternehmenseigen

Endverbraucher

Spezifische Umsatzzahlen mit Ökoprodukten

Ökoprodukten

Spezifische Umsatzzahlen mit Mehrwegsystemen

Wert

dav. Anteil weiblicher Beschäftigter %

wertmäßiger Anteil

Nachwachsende Rohstoffe %

Mehrwegsystemen Menge
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1

ISO 9000 ff Ja / Nein Ja / Nein
TQM (Total Quality Management) Ja / Nein Ja / Nein
GMP (Good Manufacturing Practice) Ja / Nein Ja / Nein
HACCP gemäß EG - Hygienerichtlinie Ja / Nein Ja / Nein
Vertragl. Regelungen mit Qualitätsvorgaben Ja / Nein Ja / Nein

2 Anzahl
Anzahl

3 Menge

Wert

4 Anzahl

5

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt

Anzahl

dabei Kontrollen mit Beanstandungen

Qualitätsbedingt verworfene 
Produktion
pro Jahr 

H Anmerkungen zum Vorhaben

 Meldepflichtige Betriebsunfälle pro Jahr

Rechtskräftige Urteile wegen Verstoßes gegen 
das Tierschutzgesetz 
(letztes Geschäftsjahr)

Eingabe entfälltKontrollen durch Behörden, gesamt

G Erfassungsdimension "Qualitätssicherungssysteme / Qualitätskontrolle"

Überwachung / Monitoring des 
Produktionsprozesses nach / durch ...

geplant nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

realisiert nach Abschluss der 
Investitionsmaßnahme

Bitte tragen Sie hier erläuternde Angaben zum Vorhaben ein, die zur besseren Einordnung und zum 
besseren Verständnis des Vorhabens notwendig sind. Die Anmerkungen können sowohl von den 
Begünstigten erfolgen, aber auch durch die Bewilligungsstelle ergänzt werden.

Bei Antragstellung erfolgten keine Anmerkungen

Eingabe entfällt

Ergänzungen zu Projektabschluss (sofern abweichend zu denen bei Projektantrag)

Eingabe entfällt

Eingabe entfällt
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Inhalt und Aufbau von Endbericht und Materialband

Im Textband des Endberichts erfolgt eine zusammenfassende Darstellung aller Maß-
nahmen des Bremer Entwicklungsplans Kapitel IX „Maßnahmen zur Förderung der An-
passung von ländlichen Gebieten“. Im Textband ist es aufgrund des hierfür erforderlichen
hohen Aggregationsniveaus nur sehr eingeschränkt möglich, Aussagen und Inhalte zu
einzelnen Maßnahmen darzustellen. Der Textband gibt somit einen Überblick über den
Gesamtumsetzungsstand des Kapitels. Um die Besonderheiten von Maßnahmen darstellen
zu können und die Bewertungsfragen ausführlich beantworten zu können, haben wir uns
daher entschlossen, dem Endbericht einen umfangreichen Materialband beizufügen.

Der Materialband enthält:
• Texte zu jeder Maßnahme bei der Projekte umgesetzt wurden und
• Texte zu jeder EU-Bewertungsfrage mit den Ergebnissen aller Maßnahmen.

Jeder Text zu einer Maßnahme hat grundsätzlich den gleichen Aufbau. Dabei werden
nicht bei jeder Maßnahme zu allen Gliederungspunkten Aussagen gemacht, die Numme-
rierung und Struktur ist jedoch in den Texten zu allen Maßnahmen identisch. In den ein-
zelnen Maßnahmentexten ist jeweils das Maßnahmenkürzel den Nummerierungen voran-
gestellt um eine bessere Unterscheidung der Texte untereinander zu gewährleisten.

9.1 Ausgestaltung der Maßnahme
9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme
9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten
9.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext
9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen
9.3 Vollzugskontrolle
9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs
9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-

nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme
9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich Inan-

spruchnahme und erzielten Wirkungen
9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Bewertungsfragen werden im Anschluss an die Texte zu den Maßnahmen in der von
der EU-Kommission vorgegebenen Reihenfolge mit den Ergebnissen der einzelnen Maß-
nahmen dargestellt. Analog zu ihrer Nummerierung im Textband beginnt ihre Nummerie-
rung im Materialband mit 9.6.



2 Kapitel 9       Materialband – Kapitel IX – Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

B1 Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Land-
wirtschaft verbundenen Infrastruktur

B1 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

B1 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie

Das Planungsinstrument der AEP (Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung) gab es be-
reits in der vorherigen Förderperiode als Fördermaßnahme. Die AEP war in der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ verankert. Sie
löste für den Zeitraum 1996 bis 1999 die bisherige Agrarstrukturelle Vorplanung (AVP)
als Fachplanung für den ländlichen Raum ab.

B1 9.2 Untersuchungsdesign

Zur Evaluation der AEP waren folgende Arbeitsschritte vorgesehen:
• Teilnahme bzw. Beobachtung von Sitzungen und Informationsveranstaltungen

der AEP-Gremien (Arbeitskreise, Forum);
• Auswertung von Protokollen der AEP-Gremien und weiterer Unterlagen zur

AEP.

Die Teilname an den Veranstaltungen war rein beobachtender Natur und diente insbeson-
dere dazu, einen Eindruck zu gewinnen, welche Akteure am Verfahren beteiligt sind, wie
sie zusammenarbeiten und welche Ergebnisse erarbeitet werden. Als wichtige Quellen
dienten die Protokolle der GfL/LWK zu Sitzungen und Treffen, eigene Protokolle zu
AEP-Terminen sowie der Abschlußbericht zur AEP.

B1 9.3 (Finanzielle Ausgestaltung und) Vollzugskontrolle

In der Haushaltslinie r sind zwei Maßnahmen vorhanden, der Wegebau und AEP-
Verfahren. Der Gesamtansatz bei Plangenehmigung für die Jahre 2000 bis 2006 sah 1,566
Millionen Euro öffentliche Mittel und 0,621 Millionen Euro EU-Mittel vor. Im Wegebau
sind bisher keine Mittel in Anspruch genommen worden. Die abgeflossene Summe der
öffentlichen Mittel zur AEP zum Rechnungsabschluss 2000 bis 2002 beträgt 3,7 % der
gesamten Haushaltslinie r bzw. 2,7 % der EU-Mittel.

Fördergegenstand ist ein Projekt und zwar das Planungsverfahren zur Agrarstrukturellen
Entwicklungsplanung der Weser- und Ochtumniederung (AEP WON). Die Öffentlichen
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Kosten betragen für den Förderzeitraum 2000 bis 2002 rund 58.000 Euro, die Höhe der
EU-Mittel liegen bei 23.100 Euro.

B1 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

B1 9.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahme und Darstellung des er-
zielten Outputs

Fördergegenstand ist die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung Weser- und Ochtumnie-
derung (AEP WON), ein Projekt der länderübergreifenden kooperativen Planung zwi-
schen den Ländern Bremen und Niedersachsen. Die Freie Hansestadt Bremen und das
Land Niedersachsen beauftragten im Sommer 2001 die GfL Planungs- und Ingenieurge-
sellschaft GmbH in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Weser-Ems eine
AEP für den Untersuchungsraum „Weser- und Ochtumniederung“ zu erstellen. Der Un-
tersuchungsraum überspannt die bremisch-niedersächsische Landesgrenze und umfasst
ländliche Räume der Stadt Delmenhorst, der Gemeinde Lemwerder und das bremische
Niedervieland. Die Größe beträgt insgesamt 8.900 ha. Das AEP-Verfahren wurde im Ja-
nuar 2003 nach rund 20 Monaten abgeschlossen und die Berichtsendfassung der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Gemäß den Grundsätzen für die Förderung der AEP hat diese Konfliktbereiche, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Entscheidungsbedarf in der Agrarstruktur sowie in ländli-
chen Räumen aufzuzeigen, gebietsspezifische Leitbilder bzw. Landnutzungskonzeptionen
für den Planungsraum zu entwickeln sowie Vorschläge für Handlungskonzepte zu unter-
breiten. Zur Durchführung einer AEP besteht keine gesetzliche bzw. normierte Pflicht.
Die AEP WON fand anlässlich der Planung verschiedener Vorhaben statt, die zur Um-
strukturierung von Teilgebieten im Untersuchungsgebiet führen. Die Erarbeitung und die
Aussagen der AEP beschränken sich dabei auf räumliche und thematische Schwerpunkte.

Die AEP WON war als informeller und transparenter Planungsprozess angelegt. Die Ver-
ständigung der beteiligten Akteure über räumliche und fachliche Grenzen hinweg war ein
wesentliches Ziel dieser AEP. Voraussetzung dazu war eine intensive Beteiligung der
regionalen und lokalen Experten aus unterschiedlichen Bereichen (Landwirtschaft, Kom-
munalverwaltung, Fachbehörden, Naturschutzverbände u.a.).

Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept

Das integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept ist Hauptbestandteil des Ab-
schlussberichtes zur AEP WON. Es wird hier kurz skizziert:
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In den AEP-Gremien wurden zu verschiedenen Themenbereichen konsensfähige Ent-
wicklungsziele erarbeitet und abgestimmt, aus denen anschließend Lösungswege, Maß-
nahmen, Projektideen und Handlungsempfehlungen abgeleitet wurden. Im Abschlussbe-
richt zur AEP sind diese Empfehlungen, Maßnahmen und Vorschläge textlich und raum-
bezogen zeichnerisch zu folgenden Themen dargestellt:

• Landwirtschaft,
• Siedlung und Verkehr (Siedlungsentwicklung / Bauleitplanung und Verkehr),
• Natur und Landschaft,
• Sonstiges (Tourismus und Erholung).

Aus diesen Themenfeldern sind insbesondere folgende Lösungsansätze hervorzuheben:

– favorisierte Trassenführung für die B 212n aus Sicht der Landwirtschaft;

– Suchräume für Kompensationsflächenpools in Abstimmung mit der Landwirtschaft,
(vor allem als Ausgleich für größere Planungsvorhaben auf Bremer Gebiet und bei
Verkehrsprojekten);

– Empfehlungen zu der Siedlungsentwicklung (mit Hinweisen aus Sicht der Landwirt-
schaft);

– Infrastruktur für Naherholung und Tourismus (Wege, Attraktionen);

– Bereich für Flurneuordnungsverfahren und Wegeverbesserungen.

Die Ergebnisse zur geplanten B212n haben der Diskussion neue Impulse gegeben. Dabei
sind die landwirtschaftlichen Belange in künftigen Planungen zu berücksichtigen (z.B.
Raumordnungsverfahren oder Planfeststellungsverfahren).

Es wurde herausgearbeitet, in welchen Bereichen die zukünftigen Flächen- und Nut-
zungsansprüche aufgrund von Kompensationserfordernissen und naturschutzfachlichen
Planungen „landwirtschaftsverträglich“ geeignet sein können. Dazu wurden Suchräume
für Bereiche zur Durchführung von Maßnahmen des Naturschutzes und von Kompensati-
onsmaßnahmen abgegrenzt.

In den Gesprächsrunden und Arbeitskreisen haben die Landwirte ihre grundsätzliche Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert und es begrüßt in die Planungen eingebunden zu werden.
Aus dem Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern von Naturschutz (Behörde und Um-
weltverbände), Landwirtschaft und Unterhaltungsverbänden zu den bisherigen Maßnah-
men im Untersuchungsgebiet konnten die Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nut-
zung und für den Naturschutz kritisch diskutiert und Verbesserungsvorschläge entwickelt
werden.

Für die Tourismusförderung wurde deutlich, dass eine Kooperation über die Verwal-
tungsgrenzen hinweg die zukünftigen Chancen für die Region zur Realisierung der neu-
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en Projektideen, der Verknüpfung bestehender Angebote und die Vermarktung erheblich
steigern würden.

Vorgehensweise

Die Dauer der AEP betrug rund 20 Monate (Juni 2001 bis Januar 2003). Dazu wurden 20
Gesprächsrunden (sektorale Arbeitskreise, Workshops zu Spezialthemen und integrative
AEP-Foren) über die Verwaltungsgrenzen und fachlichen Standpunkte hinweg geführt. In
den verschiedenen AEP-Gremien wurden im Verlauf der AEP deutlich, dass gerade ge-
meinsame Sitzungen der verschiedenen Interessengruppen und Behördenvertreter zu kon-
sensfähigen Ergebnissen führen. Die Abbildungen B1.1 und B1.2 zeigen die Funktions-
und Arbeitssystematik der Gremien sowie die Ablauf- und Zeitplanung zur AEP. (GfL &
LWK et al., 2003)

Abbildung B1.1: AEP „Weser- und Ochtumniederung“ – Funktions- und Arbeitssyste-
matik
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Quelle: GfL & LWK et al., 2003.
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Abbildung B1.2: AEP „Weser- und Ochtumniederung“ – Ablauf- und Zeitplanung
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Nach der sektoralen Bestandsanalyse folgte die Formulierung von sektoralen Zielen.
In der anschließenden Konfliktanalyse konnten die Konfliktpotentiale identifiziert wer-
den. Auf der Grundlage der Analyse wurden ein alle Handlungsfelder umfassendes Leit-
bild sowie ein integriertes Entwicklungskonzept mit Handlungsempfehlungen entwi-
ckelt.

Ausgangslage und Aufgabenstellung zur AEP Weser- und Ochtumniederung

Die Landwirtschaft im Bereich der Weser- und Ochtumniederung unterliegt im suburba-
nen Verdichtungsraum im Westen von Bremen zwischen mehreren Zentren (Oberzentrum
Bremen, Mittelzentrum Delmenhorst und dem Grundzentrum Lemwerder) zunehmend
typischen Flächenansprüchen außerlandwirtschaftlicher Planungen und Nutzungen:

– Neben der Siedlungs- und Gewerbegebietsentwicklung stehen insbesondere durch
zwei geplante Straßenverkehrsprojekte, die die Landes- und Verwaltungsgrenzen ü-
berschreiten (Bau der A 281 und Neubau der B 212), erhebliche Einwirkungen in die
Flächenstruktur der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bevor.

– Mit der Flächeninanspruchnahme dieser Projekte sind naturschutzfachliche Kompen-
sationsmaßnahmen verbunden, die zu weiteren Flächenverlusten der Landwirtschaft
oder zu besonderen Bewirtschaftungsauflagen führen.

– Weitere Konfliktpotentiale ergeben sich aus den Anforderungen anderer räumlicher
Belange (Naherholung; Ressourcenschutz von Trinkwasser sowie Natur und Land-
schaft).

Mit der AEP sollen die Landwirte, die größten Flächennutzer im Untersuchungsgebiet,
aktiv in die Entwicklung des Raumes eingebunden werden. In der Diskussion mit Ver-
waltung und Behörden waren gemeinsam getragene Handlungsempfehlungen zu entwi-
ckeln. Die wichtigsten Aufgaben waren zusammengefasst:

– Einbindung der Vor-Ort-Beteiligten in die Planungsprozesse;

– Abstimmung der außerlandwirtschaftlichen Planungen mit der Landwirtschaft z.B.:
Neubau von größeren Straßen (A 281; B 212n), Ausweisung von Siedlungsflächen,
Maßnahmen zum Natur- und Hochwasserschutz, Förderung von Naherholung und
Tourismus;

– Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Lösung oder Vermeidung von Flä-
chennutzungskonflikten, Verbesserung der Agrarstruktur, Stärkung des ländlichen
Raumes;

– Diskussion von Einkommenskombinationen für die Landwirte.
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B1 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die AEP WON hat zu den verschiedenen Themenfeldern gute Ergebnisse für das Unter-
suchungsgebiet erzielt. In diesem informellen und transparenten Planungsprozess war die
Verständigung der beteiligten Akteure über räumliche und fachliche Grenzen hinweg ein
wesentliches Ziel. Die ländergrenzenübergreifende Beteiligung der regionalen und loka-
len Experten aus unterschiedlichen Bereichen (Landwirtschaft, Kommunalverwaltung,
Fachbehörden, Naturschutzverbände u.a.) war eine Besonderheit, die auch in anderen
Untersuchungsgebieten bzw. Bundesländern sehr hilfreich sein kann. Die AEP ist ein
wichtiges Instrument, um die Positionen der landwirtschaftlichen Belange im Planungs-
vorhaben zu stärken und sie mit den Interessen anderer Fachbereiche abzustimmen.
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B3 Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des
ländlichen Kulturerbes

B3 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

B3 9.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förder-
historie

In der Stadt Bremen erfolgt die Dorferneuerungsförderung auf Grundlage der Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes'
(GAK). Das Land hat die Festsetzungen der GAK mit einer eigenen Richtlinie konkreti-
siert. In den 'Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Dorf-
erneuerung' werden als Fördergegenstände festgelegt (z.T. gekürzt):

– im Rahmen der Dorferneuerung
(1) Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen),
(2) die Dorferneuerungsplanung,
(3) die Betreuung der Zuwendungsempfänger (von anderen als öffentlichen Stellen),
(4) die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse,
(5) die Abwehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich und die Sanierung in-

nerörtlicher Gewässer,
(6) kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des

dörflichen Charakters (exklusive Wasserversorgungs- und Kanalisationsarbeiten
in neuen oder geplanten Siedlungs- und Industriegebieten),

(7) die Erhaltung und Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter
Bausubstanz mit ortsbildprägendem Charakter einschließlich der dazugehörigen
Hof-, Garten- und Grünflächen,

(8) Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forstwirtschaftliche Bausubstanz ein-
schließlich Hofräume und Nebengebäude (a) an die Erfordernisse zeitgemäßen
Wohnens und Arbeitens anzupassen, (b) vor Einwirkungen von außen zu schüt-
zen oder (c) in das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden,

(9) der Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschafts-
anlagen,

(10) der Erwerb von Grundstücken und Abbruchmaßnahmen sowie

– im Rahmen der Umnutzung
(11) investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung

ihrer Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleis-
tungs-, kulturelle, öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke, die dazu dienen,
Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder Zusatzeinkommen
zu erschließen,
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(12) Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Betreuern in Verbindung mit dem
zuvor genannten Punkt sowie

(13) in begründeten Einzelfällen der Landankauf in Verbindung mit Punkt (11).
(DorfRL, S. 11f.).

Es gelten die Fördervoraussetzungen der GAK.

Dorferneuerung wurde in Bremen in der Förderperiode 1994 bis 1999 im Rahmen der
GAK gefördert. Insgesamt wurden 33 Privatmaßnahmen mit förderfähigen Kosten von
insgesamt rund 1 Mio. Euro gefördert. Inhalt der geförderten Maßnahmen war die umfas-
sende Instandsetzung landwirtschaftlicher und ehemals landwirtschaftlich genutzter Bau-
substanz (WuH, 2000, S.92).

B3 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Ziele der Maßnahme Dorferneuerung sind im Bremer Entwicklungsplan beschrieben
(S. 35, S. 93):

• Verbesserung des dörflichen Umfeldes,
• Schaffung von Dorfgemeinschaftseinrichtungen in historischer Bausubstanz für

die ländliche Bevölkerung,
• Erhaltung regionstypischer landwirtschaftlicher Gebäude durch Umnutzung und

dabei Erzielung von Zusatzeinkommen für landwirtschaftliche Familien,
• Information und Aktivierung der ländlichen Bevölkerung für die Dorferneuerung,
• Ausrichtung landwirtschaftlicher Bausubstanz auf moderne und Produktions- Ar-

beitsbedingungen sowie auf zeitgemäße Wohnverhältnisse der bäuerlichen Fami-
lien und

• Erhaltung und Vitalisierung des ländlichen Kulturerbes einschließlich Natur und
Landschaft.

Diese Ziele stehen im Bremer Entwicklungsplan ungewichtet nebeneinander, eine Priori-
tätensetzung erfolgt auf dieser Ebene nicht.

Zusätzlich wurden operationelle Ziele formuliert:
• Realisierung von etwa zehn öffentlichen Maßnahmen,
• Förderung von rund 60 Privatmaßnahmen und
• Durchführung von vier Dorferneuerungsplanungen (WuH, 2000,S.35)
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B3 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Eine mit der Dorferneuerung vergleichbare Fördermaßnahme gibt es innerhalb des Planes
zur Entwicklung des ländlichen Raumes nicht. Auch durch andere EU-Programme findet
keine Förderung in ähnlicher Richtung statt.

Innerhalb des Entwicklungsplanes sind jedoch Synergien mit anderen Maßnahmen mög-
lich. Solche Synergien sind vor allem die Maßnahmen des Förderschwerpunktes B zu
erwarten. Erste Hinweise auf Synergien sind bereits zu verzeichnen. Im Rahmen der ge-
förderten AEP Weser- und Ochtrumniederung wurden konkrete Hinweise und Empfeh-
lungen für die Dorferneuerung im Planungsgebiet erarbeitet. Dazu gehört z.B. die Ent-
wicklung einer konkreten Projektidee für ein „Dorfhus“ im Ortsamt Strom. Darüber hin-
aus sollen die Ergebnisse der AEP in einer Nachmoderationsphase der Bevölkerung näher
gebracht werden und daraus eine Dorferneuerungsplanung in einem länderübergreifenden
Verbund erstellt werden. Hieraus können neue abgestimmte Projektideen für die Maß-
nahme Dorferneuerung in Bremen entstehen.

B3 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Die Maßnahme Dorferneuerung ist aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung eher als kleine
Maßnahme anzusehen. In den für eine Untersuchung geeigneten Jahren 2000 und 2001
wurden nur wenige Projekte abgeschlossen. Eine Bewertung auf der Grundlage von fer-
tiggestellten Projekten, die bereits erste Wirkungen entfalten, wäre nur anhand von dieser
Einzelprojekten möglich gewesen und erschien daher nicht sinnvoll. Zudem können gera-
de die wirtschaftlichen Wirkungen solcher Projekte noch nicht so kurz nach Ende der
Förderung belastbar festgestellt werden. Die Bewertung stützt sich daher auf die Aus-
wertung der zur Verfügung gestellten Projektlisten in Verbindung mit Ergebnissen aus
der Literatur und Untersuchungen in vergleichbarer Maßnahmen in anderen Bundeslän-
dern.

Datenquelle

Vom Senator für Inneres, Kultur und Sport wurden Datensätze mit Informationen zu je-
dem mit EAGFL-Mitteln kofinanzierten Projekt dieser Maßnahme zusammengestellt. In
diesen Datensätzen sind Angaben zum Zuwendungsempfänger (Name, Anschrift), zur
geographischen Lage des Projektes, zum Antragsdatum des Projektes, eine kurze Projekt-
beschreibung und Finanzdaten enthalten.
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B3 9.3 Vollzugskontrolle

Tabelle B3.1 gibt einen Überblick über die verfügbaren und tatsächlich ausgezahlten öf-
fentlichen Mittel.

Tabelle B3.1: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 4.10.00 endg. 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 1,44
Plan: Änderung 2003 geplant 0,00 0,02 0,02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,77
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,02 0,05

Plan: EPLR K (2000) 4.10.00 endg. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,57
Plan: Änderung 2003 geplant 0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,08 0,08 0,30
Ist: Auszahlungen (1) 0,00 0,01 0,02

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000

Quelle: (WuH, 2000; WuH, 2003)

Im Jahr 2000 wurden noch keine Auszahlungen getätigt. Ab 2001 kam es dann zu Aus-
zahlungen, allerdings auf einem wesentlich niedrigerem Niveau, als dies geplant war (ca.
10 % der geplanten Mittel). Der Mittelansatz für den Gesamtzeitraum wurde um rund
50 % gesenkt.

B3 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

In den Jahren 2001 und 2000 wurden insgesamt 14 Projekte mit einem förderfähigen Ge-
samtvolumen von rund 170.000 Euro umgesetzt. Der Anteil der Förderung (nationale und
EU-Mittel) an den Gesamtkosten betrug regelmäßig 30 %.

Von diesen 14 Projekten handelte es sich bis auf einen Fall um private gestalterische
Maßnahmen an Gebäuden, vor allem um Reetdach- und Heidefirstsanierungen an Wohn-
häusern und Wirtschaftsgebäuden. Die Projekte sind vor allem im Ortsamt Blockland
angesiedelt. In diesem ländlichen Bremer Ortsamt liegen noch weitgehend geschlossene
historische Dorfstrukturen vor, deren charakteristische bäuerliche Bausubstanz durch die
Förderung instandgesetzt wird.

Darüber hinaus wurde im Ortsamt Borgfeld eine Dorfplanung mit einem förderfähigen
Gesamtvolumen von 30.000 Euro gefördert.
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Zielerreichung

Die für die Maßnahme benannten operationellen Ziele wurden bisher nur teilweise umge-
setzt:

• Realisierung von etwa zehn öffentlichen Maßnahmen: Bei den bisher umgesetz-
ten Maßnahmen war keine öffentliche Maßnahme (außer der Dorfplanung) ent-
halten. Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation in Bremen erscheint es auch
fraglich, in wie fern sich bis zum Ende des Förderzeitraumes überhaupt noch öf-
fentliche Maßnahmen realisieren lassen.

• Förderung von rund 60 Privatmaßnahmen: In den Jahren 2000 und 2001 wurden
13 Privatmaßnahmen umgesetzt. Aufgrund des verringerten Finanzvolumens
scheint es fraglich, ob tatsächlich noch 60 Projekte bis zum Ende des Förderzeit-
raumes umgesetzt werden können. Allerdings bieten die Dorfplanung im Ortsamt
Borgfeld und die Ergebnisse der AEP für die Weser- und Ochtrumniederung gute
Ansatzpunkte, verstärkt Privatmaßnahmen umzusetzen.

• Durchführung von vier Dorferneuerungsplanungen: Eine Dorfplanung wurde im
Ortsamt Borgfeld bereits angestoßen. Die Dorfplanung für die Dörfer Strom und
Seehausen wird im Rahmen der AEP kurzfristig empfohlen, da dort erhaltens-
werte Bausubstanz zu finden ist, bei der ein hoher Handlungsbedarf besteht (GfL
& LWK et al., 2003, S.147). Werden auch hier noch Dorfplanungen durchge-
führt, kann sowohl dieses operationelle Ziel erreicht, als auch die Grundlagen für
die weitere Erreichung der vorgenannten Ziele geschaffen werden.

Von den unter B3 9.1.2 genannten übergeordneten Zielen der Maßnahme Dorferneuerung
werden durch die bisherigen gestalterischen Maßnahmen vor allem die Ziele Verbesse-
rung des dörflichen Umfeldes, sowie Erhaltung und Vitalisierung des ländlichen Kultur-
erbes erreicht.

B3 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Abbildung B3.1 gibt einen Überblick über den Verwaltungsablauf eines Förderantrages
bei der Maßnahme Dorferneuerung.
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Abbildung B3.1: Verwaltungsablauf eines Förderantrages
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Quelle: (WuH, 2000)

Der Verwaltungsablauf eines Förderantrages in Bremen ist durch das Vorhandensein nur
weniger eingebundener Ebenen gekennzeichnet. Die Anträge werden im Ortsamt ange-
nommen und von dort an den Senator für Inneres, Kultur und Sport weitergeleitet, wo die
Verwaltungskontrolle und Bewilligung stattfindet.

Finanztechnische Abwicklung

Eine Besonderheit der Förderung der Dorferneuerung in Bremen stellt die nationale Kofi-
nanzierung dar. Da keine Finanzmittel aus dem Bremer Haushalt zur Verfügung stehen,
wird sie über die Stiftung „Wohnliche Stadt“ durchgeführt. Diese Stiftung finanziert sich
aus der Hälfte der staatlichen Spielbankabgabe der Bremer Spielbank. Die Stiftung hat
das Ziel, gemeinnützige Maßnahmen zu fördern, die geeignet sind, in den Stadtgemeinden
Bremen und Bremerhaven zugunsten der Allgemeinheit das Stadtbild und die kulturelle
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Wohnqualität zu erhalten und zu verbessern sowie die Landschaft zu sichern, zu erschlie-
ßen und zu entwickeln. Die Förderung der Stiftung ist sehr breit gefächert und reicht von
der Kulturförderung über bauliche Maßnahmen an Straßen, Plätzen, Freizeiteinrichtun-
gen, Kinderspielplätzen und Bürgerhäusern bis hin zur Baudenkmalpflege und Erhaltung
historischer Bausubstanz. Die Anträge auf Förderung durch die Stiftung werden vom Se-
nator für Inneres, Kultur und Sport an die Stiftung weitergereicht. Nur wenn eine Förde-
rung durch die Stiftung stattfindet, können EU-Mittel eingesetzt werden.

B3 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die bisher durchgeführten Projekte hatten vor allem gestalterische Maßnahmen zum In-
halt. Durch die hier schwerpunktmäßig geförderten Reetdachsanierungen, wird zum einen
die Wohnzufriedenheit der Bewohner der jeweiligen Gebäude durch die bessere Funktio-
nalität eines sanierten Daches erhöht (dies haben Befragungen bei gestalterischen Pro-
jekten an Gebäuden in anderen Bundesländern ergeben). Zum anderen werden mit Reet-
dächern ortstypische Bauformen erhalten, welche die Identität der dörflichen Siedlungs-
bereiche im Gegensatz zur ansonsten städtischen Prägung des Bremer Stadtgebietes be-
wahren. Durch die begonnene Dorfplanung kann im Ortsamt Borgfeld dieser Ansatz wei-
ter verstärkt und zusätzliche Ideen für das Fortbestehen eigenständiger dörflicher Struktu-
ren erarbeitet werden.

B3 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Der bisher nur in Teilbereichen umgesetzte Ansatz der Maßnahme Dorferneuerung sollte
ausgebaut werden. Dabei bieten die Dorfplanung im Ortsamt Borgfeld und die in der AEP
Weser- und Ochtrumniederung erarbeiteten Bedarfe und Handlungsansätze gute Möglich-
keiten.
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B6a Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasserressourcen, Anla-
ge von Gewässerrandstreifen, Naturnaher Gewässerausbau

B6a 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

B6a 9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre För-
derhistorie

Die Maßnahme B6 umfasst drei Fördergegenstände (WuH, 2000, S. 104):
(1) Anlage von Gewässerrandstreifen
(2) Naturnaher Gewässerausbau
(3) Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen in ländlichen Gebieten

Der nachfolgende Bericht bezieht sich ausschließlich auf die beiden zuerst genannten
Fördergegenstände. Der Fördergegenstand (3) wird im nachfolgenden Kapitel B6b darge-
stellt.

Die Höhe der Gemeinschaftsbeteiligung beträgt 40 % der öffentlichen Aufwendungen.
Zusammen mit den nationalen Aufwendungen sollen Gesamtaufwendungen von 1,065
Mio. Euro getätigt werden (WuH, 2000, S. 104).

Im vorangegangenen Planungszeitraum (1994-1999) wurden keine öffentlichen Aufwen-
dungen aus der Europäischen Gemeinschaft oder der Gemeinschaftsaufgabe in diesem
Bereich eingesetzt. Vergleichbare Maßnahmen wurden früher im Rahmen der Eingriffsre-
gelung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Unterhaltungsverbänden umgesetzt.

B6a 9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Im Rahmen des Bremer Entwicklungsplans werden die folgenden Zielsetzungen der Maß-
nahme genannt (WuH, 2000, S. 105):

• Sicherung und Verbesserung der für die Landbewirtschaftung erforderlichen
Wasserverhältnisse.

• Verbesserter Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen durch Minimie-
rung der Nährstoff- und Pestizideinträge aus der landwirtschaftlichen Produktion
und durch die Entwicklung des Gewässerlebensraumes für Fauna und Flora.

• Herstellung eindeutiger Flächenverhältnisse an den Gewässern und dadurch die
Erleichterung der landwirtschaftlichen Produktion.

• Nachhaltige Verbesserung der hygienischen Anforderungen, damit eine Steige-
rung der Lebensqualität der dortigen Bevölkerung und der Attraktivität der länd-
lichen Räume.
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Das zuletzt genannte Ziel bezieht sich in erster Linie auf den Fördergegenstand „Neubau
und Erweiterung von Abwasseranlagen“ und ist in diesem Zusammenhang nicht relevant.

Die Maßnahmen des naturnahen Gewässerausbaus und der Anlage von Gewässerrand-
streifen sollen prioritär im Wasserschutzgebiet Bremen-Nord umgesetzt werden.

B6a 9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Investive Maßnahmen des Naturschutzes wie Flächenkäufe und Erstinstandsetzungsmaß-
nahmen werden im Rahmen des Entwicklungsplanes allein über die genannte Maßnahme
abgewickelt.

Sonstige Maßnahmen an Gewässern können etwa im Rahmen des Vertragsnaturschutzes
(C.4, I: „Erweiterter Grünlandschutz, biotopgestaltende Maßnahmen und Änderung des
Wasserregimes“) umgesetzt werden. Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen werden aller-
dings in erster Linie in den Feuchtwiesengebieten umgesetzt, die sich nicht mit dem Was-
serschutzgebiet Bremen-Nord überschneiden.

B6a 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

B6a 9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Die Auswahl der zu beantwortenden gemeinsamen Bewertungsfragen erfolgte auf der
Grundlage der erwarteten Wirkungen. Hierfür wurde für den Bereich der Artikel-33-
Maßnahmen ein Ziel-Wirkungssystem erarbeitet. Dieses stellt sicher, dass alle potentiel-
len Maßnahmewirkungen in der Bewertung Berücksichtigung finden.

Die Umweltwirkungen der bisher durchgeführten Maßnahme können zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht direkt bewertet werden, da die Wirkungen erst in einem längeren Ent-
wicklungsprozess zum Tragen kommen. Langfristig zu erwartende Wirkungen wurden
daher auf der Grundlage von Literaturdaten abgeleitet.

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Maßnahmen wurden Unterlagen zum
Verwaltungsablauf systematisiert und ein Expertengespräch mit Mitarbeitern des Senats
für Bau und Umwelt sowie der Hanseatischen Naturentwicklung GmbH durchgeführt.
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B6a 9.2.2 Datenquellen

Die Evaluierung stützt sich im wesentlichen auf die folgenden Informationsquellen:
• Angaben des Senats für Bau und Umwelt,
• ergänzende Daten der Hanseatischen Naturentwicklung GmbH (haneg),
• Expertengespräche auf verschiedenen Ebenen (Senat, haneg),
• Literatur und Fachgutachten.

B6a 9.3 Vollzugskontrolle

Der Senator für Bau und Umwelt stellte mit Schreiben vom 23.02.2001 einen Antrag auf
Bewilligung der Mittel für eine Teilmaßnahme „Anlage von Gewässerrandstreifen und
naturnaher Gewässerausbau in Bremen-Nord im ländlichen Raum“. Insgesamt wurden
vom Senator für Wirtschaft und Häfen für den Zeitraum 2001 bis 2006 Finanzmittel in
Höhe von 0,477 Mio. für diese Teilmaßnahme bewilligt.

Der für diese Teilmaßnahme vorgesehene Finanzplan sieht folgende Mittelverteilung vor
(Stand 2002):

Tabelle B6.1: Finanzplan und bisheriger Mittelabfluss

Öffentliche Ausgaben, in Tausend Euro
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Stand 2002 Gesamt - 57 57 157 157 108 108 642
Anteil EU (40 %) - 23 23 63 63 43 43 257

Bisheriger Mittelabfluss - 42 11

Quelle: (haneg, Anlage zum Projektvertrag 2003)

In 2000 konnten keine eingeplanten Mittel verausgabt werden, da die Programmgenehmi-
gung erst wenige Monate vor Ende des Haushaltsjahres erfolgte. Im Jahr 2001 fielen nur
Planungskosten für die Erstellung der Rahmenkonzeption an. Die vorgesehenen Mittel
wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Im Jahr 2002 wurden deutlich weniger Gelder als
vorgesehen verausgabt.

B6a 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Im Rahmen der B6-Maßnahme wurden für den Zeitraum 2000 bis 2002 insgesamt 0,053
Mio. Euro tatsächlich eingesetzt. Hiervon wurden in 2001 für Planungskosten 0,041 Mio.
Euro verausgabt, in 2002 wurde eine wasserbauliche Maßnahme mit einem Finanzvolu-
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men von 0,011 Mio. Euro umgesetzt (Wiederherstellung des ehemaligen Gewässerver-
laufs an der Beckedorfer Beeke).

Das vorgesehene Mittelvolumen von 0,114 Mio. Euro wurde zu weniger als 50% ausge-
schöpft.

Im Bereich des Naturschutzgebietes „Hammersbecker Wiesen“ wurde die Beckedorfer
Beeke wieder in ihr ehemaliges mäandrierendes Bachbett rückverlegt. Sie verläuft nun
quer über eine extensiv grünlandwirtschaftlich genutzte Fläche. Zur Erschließung der ge-
samten Fläche wurde eine Furt angelegt. Zum Schutz vor Stoffeinträgen wurde ein 15 m
breiter Randstreifen aus der Nutzung genommen, der zukünftig der natürlichen Sukzessi-
on überlassen bleibt.

B6a 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Der Senator für Bau und Umwelt beauftragte die Hanseatische Naturentwicklung GmbH
(haneg) ab dem Jahr 2001 mit der Projektsteuerung, der Durchführung der Vorarbeiten,
der Koordination des Grunderwerbs sowie der Umsetzung der Maßnahmen. Eine spezielle
Richtlinie liegt nicht vor, es gelten aber die notifizierten „Grundsätze für die Förderung
wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen im Rahmenplan Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in der jeweils geltenden Fassung.

Die Anträge sind direkt beim Senat für Wirtschaft und Häfen zu stellen, die Auszahlung
der Mittel erfolgt über die dortige Zahlstelle.

Insbesondere das Prinzip der Jährlichkeit und das Ende des EU-Haushaltsjahres am
15.10. führt zu Problemen bei der Umsetzung von Maßnahmen, da nur wenige Sommer-
und Herbstmonate für die Baumaßnahmen am Gewässer genutzt werden können. Bei un-
vorhergesehenen Witterungsbedingungen können zukünftig möglicherweise bestimmte
Baumaßnahmen nicht vor Ende des EU-Haushaltsjahres umgesetzt werden, die einge-
planten Finanzmittel würden verfallen. Hier sollten seitens der EU Möglichkeiten zur
Übertragung von Finanzmitteln in das nächste EU-Haushaltsjahr geschaffen werden. Die
früheren Regelungen der Abteilung Ausrichtung sind diesbezüglich umsetzungsfreundli-
cher und praxisnäher (Interview: Senat für Bau und Umwelt).

Das Erstattungsprinzip bringt es mit sich, dass der Vorhabensträger die Baukosten über
einen Zeitraum von mehreren Wochen vorfinanzieren muss. Durch die Beauftragung der
haneg verursacht dies keine Probleme bei der Umsetzung der Maßnahmen, bei Einbezie-
hung weniger finanzkräftiger Unterhaltungsverbände wären damit aber kostspielige Kre-
ditaufnahmen verbunden.
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B6a 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich
Inanspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die B6-Maßnahme hat für die naturnahe Gestaltung der Fließgewässer im Stadtgebiet von
Bremen eine erhebliche Bedeutung und ist insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie bedeutsam.

Die Auswahl der Einzelmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage eine Rahmenkonzeption
für die drei Geestbäche in Bremen-Nord. Sie erfolgt daher systematisch und zielgerichtet
vor dem Hintergrund eines Leitbildes, dass unter naturschutzfachlichen Aspekten erstellt
wurde.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern
kann auf fundierte Erfahrungen der haneg wie auch des mit der Rahmenplanung beauf-
tragten Ingenieurbüros zurückgegriffen werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der zukünftig umzusetzenden Maßnahmen wird die Wieder-
herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer sein. Die ökologischen Wirkungen solcher
Baumaßnahmen auf die Fließgewässerzöonosen sind in der Literatur hinreichend belegt
(DVWK, 1996), (Bio-Consult, 2002).

Zum jetzigen Zeitpunkt können zu den Wirkungen der bereits durchgeführten Maßnah-
men keine Aussagen gemacht werden, da es sich überwiegend um Planungsarbeiten han-
delte. Bei Umsetzung der gesamten vorliegenden Rahmenkonzeption ist mit deutlich po-
sitiven Effekten für Arten und Lebensgemeinschaften in den Talräumen der drei Geestbä-
che zu rechnen.

B6a 9.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In Bezug auf die Jährlichkeit sollten seitens der Kommission Möglichkeiten zur Übertra-
gung von Finanzmitteln in das nächste EU-Haushaltsjahr geschaffen werden. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass bevorzugt Maßnahmen umgesetzt werden, die kein Risiko be-
züglich des Verfalls von Fördermitteln beinhalten.

Das bisherige Begleitungs- und Bewertungssystem erscheint angemessen. Spezielle Be-
gleituntersuchungen und Effizienzkontrollen sind nicht erforderlich, da es sich bei den
geplanten Maßnahmen um Standardmaßnahmen handelt, deren ökologische Wirkung in
der Literatur hinreichend belegt ist.
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B6b Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Wasserressourcen, Neu-
bau und Erweiterung von Abwasseranlagen in ländlichen Gebieten.

B6b 9.1 Ausgestaltung der Maßnahme

Die Maßnahme B6 umfasst drei Fördergegenstände (WuH, 2000, S. 104):
(1) Anlage von Gewässerrandstreifen
(2) Naturnaher Gewässerausbau
(3) Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen in ländlichen Gebieten

Der nachfolgende Bericht bezieht sich ausschließlich auf den zuletzt genannten Förderge-
genstand. Die Fördergegenstände (1) und (2) werden im Kapitel B6a dargestellt.

Rechtsgrundlage: Das Land gewährt auf der Grundlage der jeweiligen Fassung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raumes durch den EAGFL .

Ziel: Weiterer Anschluss von Grundstücken an eine zentrale Kläranlage. Im Entwick-
lungsplan für den ländlichen Raum wurde für diese Maßnahme folgendes Ziel genannt:
„eine nachhaltige Verbesserung der hygienischen Anforderungen, damit eine Steigerung
der Lebensqualität der dortigen Bevölkerung und der Attraktivität der ländlichen Räume.“
Die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen sollen im ländlichen Raum die Si-
cherung und Verbesserung der Wasserverhältnisse bewirken. Zusätzlich eine Minimie-
rung der Nährstoffeinträge und eine nachhaltige Verbesserung der hygienischen Anforde-
rungen zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung erreichen. Diese Maßnahmen
werden für sinnvoll und nützlich betrachtet, weil die Anwohner in zweifacher Hinsicht
Vorteile vom Anschluss an eine Kanalisation haben. Zum Einen ist die Entsorgung be-
quemer und zum anderen ist die zentrale Entsorgung oft billiger. Der Umweltgedanke
kann nicht pro Haushalt bewertet sondern muss eher volkswirtschaftlich gesehen werden.

B6b 9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Für die Informationssammlung wurde ein Fragebogen entwickelt und dem Senator für
Bau und Umwelt der Freien Hansestadt Bremen vorgelegt. Sie dienen als Grundlage der
Bewertung. Untersucht wurde der Zeitraum vom 01.01.2000 bis 31.12.2002. In dieser
Zeit wurden lediglich zwei Vorhaben bearbeitet.
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B6b 9.3 Vollzugskontrolle

Bewilligte und ausgezahlte Summen decken sich nach Angabe des Landes für das Vorha-
ben „Lehester Deich“. Das Vorhaben „Wiedbrokstraße“ wird 2003 fertiggestellt und ab-
gerechnet.

Die Zusammensetzung der Förderkosten sind in der Tabelle B6.2 aufgeführt.

Tabelle B6.2: Gesamtkosten, förderfähige Kosten, Kostenanteil EAGFL, Kostenan-
teil des Landes und Kostenanteil des Bundes

A 193/01
Wiedbrokstraße

A 196/01
Lehester Deich 3.BA

Gesamtkosten der Maßnahme 137.026 € 72.348 €
Eigenanteil der Gemeinde 30 % 41.108 € 21.704 €
Förderfähige Kosten 70 % 95.918 € 50.643 €
Kostenanteil EAGFL 40 % 38.367 € 20.257 €
Kostenanteil des Bundes 36 % 34.531 € 18.232 €
Kostenanteil des Landes 24 % 23.020 € 12.154 €
Förderungssumme 95.918 € 50.643 €

Weitere Maßnahmen sind beantragt:
Druckentwässerung Am Hexenberg
– Baubeginn: 2003
– Bauende: 2003
Druckentwässerung Lesumbroker Landstraße
– Baubeginn: 2002
– Bauende: 2004
Druckentwässerung Hamfhofsweg
– Baubeginn: 2003
– Bauende: 2004
Druckentwässerung Am Steending
– Baubeginn: 2003
– Bauende: 2003

Nach Auskunft des Landes wird sich der Bau weiterer Anlagen weitgehend im angegebe-
nen Zeitplan befinden.

B6b 9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Es handelt sich um zwei Schmutzwasserdruckentwässerungsanlagen, die das Wasser von
den einzelnen Grundstücken sammeln und zum Klärwerk transportieren. Von den einzel-
nen Grundstücken wird das Abwasser erst in Leitungen mit freiem Gefälle gesammelt und
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Pumpstationen zugeleitet. Von den Pumpstationen wird das Abwasser zur Kläranlage
geführt. Die Wasserversorgung des Landes Bremen in den hier infrage kommenden Räu-
men wird aus Grundwasservorkommen im niedersächsischen Raum sichergestellt. Inso-
weit gibt es in Bezug auf die Frage evtl. Wasseraufbereitungskosten durch Verunreini-
gungen durch Abwasser keine Betroffenheit auf Bremer Stadtgebiet. Trotzdem wird das
Abwasser nach den Regeln der Technik aufbereitet und in die Weser abgeleitet. Diese
Vorgehensweise ist in Großstädten üblich.

Durch die geförderten Maßnahmen wurde die Kanalisierung in Bremen weiter vervoll-
ständigt. Der Anschlussgrad in der Stadtgemeinde beträgt 99,6 %. Am 01.10.2001 wird
eine Einwohnerzahl von 540.516 Personen genannt. Somit werden nur noch vereinzelte
(2163 Personen) Randlagen (landwirtschaftliche Gebiete mit Höfen und teilweiser Wohn-
bebauung) an die zentrale Kläranlage angeschlossen. Je Baumaßnahme erfolgt der An-
schluss von ca. 400 bis 500 EW an eine vorhandene Zentralkläranlage. Folgende Einlei-
tungserlaubnisse liegen für die zwei Bremer Kläranlagen vor (siehe Tabelle B6.3).

Tabelle B6.3: Einleitungserlaubnis der Kläranlagen im Land Bremen

Anlage Einleitungs-
erlaubnis

Ausbaugröße
EWB60

Angeschlossene
Einwohner E

Angeschlossene
EGWB60

Jahresabwasser-
menge
m³/a

Kläranlage
Seehausen

I/39/1996 1.000.000 550.000 270.000 53.829.000

Kläranlage
Farge

II/14/2000 160.000 100.000 28.000 5.245.913

In den genannten Gebieten (sowohl bei den laufenden Fördermaßnahmen als auch den
noch geplanten Maßnahmen) sind dezentrale Anlagen vorhanden, die als Kleinkläranla-
gen mit Untergrundverrieselung betrieben, oder als feste Gruben angelegt sind, die regel-
mäßig und bei zusätzlichem Bedarf abgefahren werden.

Bei den heute vorhandenen Kleinkläranlagen bzw. festen Gruben sind je Anlage maximal
vier Personen angeschlossen. Ausgedrückt in EW (E+EGW) bedeutet das maximal 4 EW.

Die Maßnahmen sind so einzuordnen, dass sie zum Erhalt und zur Verbesserung der
Umwelt beitragen. Die Maßnahmen dienen eindeutig einer nachhaltigen Verbesserung der
hygienischen Anforderungen und damit einer Steigerung der Lebensqualität der dortigen
Bevölkerung. Somit wird das Ziel der Maßnahmen erreicht.
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B6b 9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

Bewilligungsbehörde ist der Senator für Bau und Umwelt der Freien Hansestadt Bremen.

Die Bremer Entsorgungsbetriebe (Zuwendungsempfänger) haben den Antrag an den Se-
nator für Bau und Umwelt der Freien Hansestadt Bremen gestellt. Der Senator für Bau
und Umwelt hat mit dem Zuwendungsbescheid A 193/01 vom 12. September 2001 die
Schmutzwasserdruckentwässerung Wiedbrokstraße und mit dem Zuwendungsbescheid A
196/01 vom 12. September 2001 die Schmutzwasserdruckentwässerung am Lehester
Deich 3. BA genehmigt.

Die Freie Hansestadt Bremen hat keine Richtlinien bezüglich der Abwasserbeseitigung im
ländlichen Raum eingeführt. Generell wird die Abwasserbeseitigung im Lande Bremen
gemäß den geltenden Regeln der Technik durchgeführt.

B6b 9.6 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen

Mit den Vorhaben werden ländliche Gebiete der Stadtgemeinde Bremen an die vorhande-
nen Zentralkläranlagen angeschlossen. Messwerte sind in diesem Zusammenhang nicht
vorhanden. Generell sind die Maßnahmen geeignet, im ländlichen Raum die hygienischen
Verhältnisse zu verbessern und den vorsorgenden Gewässerschutz insbesondere im Hin-
blick auf das Grundwasser besser als vorher sicherzustellen, weil das geklärte Abwasser
nicht dem Grundwasser sondern der Weser zugeleitet wird. Hier findet eine weitere bio-
logische Reinigung statt.
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9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen

Die EU-Kommission hat für die Bewertung der Artikel-33-Maßnahmen einen Katalog
von Bewertungsfragen, -kriterien und -indikatoren vorgegeben, anhand dem die Bewer-
tung stattfinden soll. Dieser Katalog wird in den folgenden Kapiteln abgearbeitet. Im
Materialband erfolgt dabei keine zusammenfassende Darstellung über alle Maßnahmen –
dies geschieht ausschließlich im Textband des Endberichts – stattdessen werden in die-
sem Materialband die Ergebnisse der jeweiligen Maßnahmen den Indikatoren zugeordnet
und jeweils nacheinander dargestellt.

Dabei findet sich nicht jede Maßnahme unter jedem Indikator; Aussagen zu den Maß-
nahmen sind stattdessen nur bei den Indikatoren dargestellt, auf welche die Maßnahme
abzielt bzw. bei denen die Maßnahme eine entsprechende Wirkung entfaltet.

In dem hier abgearbeiteten Katalog von Bewertungsfragen zu Kapitel IX finden sich Aus-
sagen zu allen EU-Bewertungsfragen in ihrer Originalfassung. Die ProgrammbewerterIn-
nen haben einen Teil der Kriterien und Indikatoren im Rahmen des Bewertungsprozesses
verändert oder ergänzt. Die Begründungen hierfür finden sich jeweils bei den veränderten
Bewertungskriterien und -indikatoren.
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9.6.1 Frage IX.1 – In welchem Umfang ist das Einkommens der
ländlichen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?

❍ ❍

B1 B2 B3 B4 B6 B5 B7

 - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung des Einkom-
mens aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-1.1. Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkom-
mens der landwirtschaftlichen Bevölkerung

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe (das auf Grund von Ver-
besserungen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten oder auf Grund von Transaktionen
erzielt wurde, die wiederum auf Beihilfen im nichtlandwirtschaftlichen Sektor zu-
rückzuführen sind) (in % und Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator wurde teilweise modifiziert, da eine Quantifizierung der Einkommenswir-
kungen in Euro/Betrieb nur bei den Maßnahmen B2 und B5 abgeschätzt werden konnte.
Die weiteren Maßnahmen wirken sich langfristig auf die Einkommen aus, so dass Zahlen-
angaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich sind. In diesen Fällen erfolgt eine Be-
schreibung.

Flurbereinigung, Diversifizierung, Wegebau

Da bisher bei keiner relevanten Maßnahme Projekte umgesetzt wurden, gibt es keine Ein-
kommenswirkungen im Sinne dieses Indikators.

b) Anzahl/Anteil von Projekten mit positiven Einkommenseffekten an allen Dorferneue-
rungsprojekten.
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Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator hieß ursprünglich: „Davon Einkommen aus Mehrfachtätigkeiten, die auf
Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen Sektoren verrichtet wurden (in %)“.
Wirkungen hierzu sind nur bei der Maßnahme B3 zu erwarten. Aufgrund der Langfristig-
keit der Wirkungen können Einkommenseffekte bisher nicht quantifiziert werden, statt-
dessen schätzen wir anhand der Beschreibungen der Projekte und der Befragungsergeb-
nisse aus anderen Bundesländern die Zahl der Projekte ab, die solche Effekte erwarten
lassen.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher gab es im Rahmen der Dorferneuerung keine Projekte, die zu größeren Einkom-
menseffekten geführt haben. Die bisher in Bremen geförderten Dorferneuerungsprojekte
hatten schwerpunktmäßig gestalterische Maßnahmen an Dächern und sonstigen Elemen-
ten von Gebäuden zum Inhalt. Untersuchungen in anderen Bundesländern haben ergeben,
dass solche Projekte nur in sehr wenigen Fällen zu Einkommenseffekten führen.

Indikator IX.1-1.2. Verhältnis von {Kosten} zu {Umsatzerlösen} der geförderten, mit
den landwirtschaftlichen Betrieben in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

Dieser Indikator wurde gestrichen, weil die Förderung von „Tätigkeiten“ im gesamten
Bereich des Artikels 33 eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Die meisten Maßnahmen
zielen auf eine Förderung von Infrastruktur und Ausstattung, die sich nicht auf bestimm-
te, abgrenzbare Tätigkeiten bezieht. Um die Frage zu beantworten, hätten die Umsatzerlö-
se ganzer Betriebe ermittelt oder hergeleitet sowie die Auswirkungen der Förderung auf
die Umsatzerlöse von allen sonstigen Einflüssen abgrenzt werden müssen. Diese Abgren-
zung ist nicht möglich. Sofern wir Zahlen zu Einkommen darstellen, argumentieren wir
ausschließlich von der Kostenseite her.

Indikator IX.1-1.3. Erhalt/Verbesserung des Einkommens der landwirtschaftlichen
Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen in ländliche Infrastruktur (Be-
schreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔
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Der Indikator wurde neu eingeführt, weil viele der betrachteten Maßnahmen eine Steige-
rung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge haben. Diese kann zu erhöhten Be-
sucherzahlen oder sogar einem Zuwachs an Einwohnern führen, die sich wiederum in
steigenden Umsatzerlösen der direkt vermarktenden oder Übernachtungen anbietenden
Betriebe niederschlagen. Diese indirekte Wirkung ist zu trennen von den direkten Wir-
kungen der vorgegebenen Indikatoren.

Flurbereinigung, Dorferneuerung, Wegebau

Da bisher bei keiner relevanten Maßnahme Projekte (im Hinblick auf ländliche Infra-
struktur) umgesetzt wurden, gibt es keine Einkommenswirkungen im Sinne dieses Indi-
kators.

9.6.1.2 Kriterium IX.1-2. Erhalt/Verbesserung des Einkommens
aus nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-2.1. Anteil des auf Grund der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens von
nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätigen Begünstigten (Anzahl/Anteil und Be-
schreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Die Unterteilung des Indikators in a) (Fremdenverkehr) und b) (Handwerkstätigkeiten)
wurde aufgehoben, auf eine Quantifizierung der Einkommenswirkungen wird – aus den
bei Indikator IX.1-1.1. genannten Gründen - verzichtet. Es erfolgt eine Beschreibung.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher gab es im Rahmen der Dorferneuerung keine Projekte, die zu größeren Einkom-
menseffekten geführt haben. Die bisher in Bremen geförderten Dorferneuerungsprojekt
hatten schwerpunktmäßig gestalterische Maßnahmen an Reetdächern zum Inhalt. Unter-
suchungen in anderen Bundesländern haben ergeben, dass solche gestalterischen Projekte
nur in sehr wenigen Fällen zu Einkommenseffekten führen.
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Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung, die
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf
Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bzw. ent-
standen sind (Anteil und Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher gab es im Rahmen der Dorferneuerung keine Projekte, die zu größeren Einkom-
menseffekten geführt haben.

Indikator IX.1-2.3. Erhalt/Verbesserung des Einkommens der nicht-
landwirtschaftlichen Bevölkerung als indirekte Wirkung von Investitionen in ländliche
Infrastruktur (Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Der Indikator wurde neu eingeführt, weil viele der betrachteten Maßnahmen eine Steige-
rung der Attraktivität des ländlichen Raums zur Folge haben. Diese kann zu erhöhten Be-
sucherzahlen oder sogar einem Zuwachs an Einwohnern führen, die sich wiederum in
steigenden Umsatzerlösen der nichtlandwirtschaftlichen Betriebe niederschlagen. Diese
indirekte Wirkung ist zu trennen von den direkten Wirkungen der vorgegebenen Indikato-
ren.

Flurbereinigung, Dorferneuerung, Wegebau

Da bisher bei keiner relevanten Maßnahme Projekte (ländliche Infrastruktur) umgesetzt
wurden, gibt es keine Einkommenswirkungen im Sinne dieses Indikators.
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9.6.2 Frage IX.2 – In welchem Umfang sind die Lebensbedingun-
gen und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als
Ergebnis der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch
bessere Freizeitangebote oder durch die Verringerung der
Abgelegenheit erhalten worden?

❍

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

 - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Das Kriterium ist in Bremen nicht relevant, da Bremen ein Stadtstaat mit einer hohen Be-
siedelungsdichte und einem hohen verkehrlichen Erschließungsgrad ist. Der Aspekt der
Verringerung der Abgelegenheit, wie ihn die EU-Kommission in diesem Kriterium ver-
steht, ist daher in Bremen nicht relevant.

9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt/Verbesserung der sozialen und
kulturellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche
und junge Familien

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozia-
len/kulturellen/sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten
Einrichtungen abhängen (in %).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

✔ 4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.1. wurde um sportliche und freizeitbezo-
gene Aktivitäten bzw. Einrichtungen erweitert. Die ursprünglich in den Bewertungsfragen
vorgesehen Aufgliederung wurde in (a) Anteil Landwirte, die aufgrund geförderter Ver-
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tretungsdienste Urlaub nehmen und (b) Anteil Jugendliche und Jungfamilien aufgelöst, da
Vertretungsdienste in Bremen nicht angeboten werden und die Berücksichtigung der Ju-
gendlichen und jungen Familien im neuen, ergänzten Indikator IX.2-2.3 erfolgt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bei der Maßnahme wurden bisher keine Projekte durchgeführt, die eine Wirkung im Sin-
ne dieses Indikators haben. Projektbeispiele für solche Wirkungen wären Dorfgemein-
schaftshäuser, Jugendeinrichtungen usw..

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen (Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-2.3. wurde in Abhängigkeit der Änderung
von Indikator IX.2-2.1. ebenfalls neu aufgenommen, da er die Bedürfnisse junger Bevöl-
kerungsschichten umfassender abfragt, als dies ursprünglich mit Indikator IX.2-2.1. b)
möglich gewesen wäre. Zudem erfasst er eine weitere Zielgruppe, deren Bedeutung in
Anbetracht des demographischen Wandels weiter zunehmen wird: Die älteren Bevölke-
rungsschichten.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Im Rahmen der Maßnahme Dorferneuerung wird aktuell die Erstellung einer Dorfplanung
im Ortsamt Borgfeld gefördert. Die Erstellung einer solchen Planung bietet immer die
Möglichkeit, auf die besonderen Belange einzelner Bevölkerungsgruppen einzugehen.
Inwieweit dies bei der angesprochenen Dorfplanung erfolgt, ist nicht bekannt.

Maßnahme B1 - AEP

Die AEP WON sollte insgesamt und allgemein zur Stärkung des ländlichen Raumes bei-
tragen. Die entwickelten Empfehlungen und Projektideen zu den Bereichen Dorferneue-
rung, Natur / Landschaft sowie Freizeit und Naherholung verbessern tendenziell die
Wohn- und Lebensqualität aller Bevölkerungsgruppen in der Region. Die Zielsetzung
„Verbesserung der Infrastruktureinrichtungen und der Grundausstattungen, Förderung des
Dorfgemeinschaftslebens (z.B. Dorfgemeinschaftshaus in Strom)“ ist dazu ein Bespiel.
Viele Ziele zu den Handlungsfeldern weisen Verknüpfungen auf, die der öffentlichen Inf-
rastruktur zu gute kommen.
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9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentli-
chen Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Er-
haltung/Verbesserung der Wohnbedingungen

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor. ✔

3. Das Kriterium wurde modifiziert. ✔ 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der
Freizeitaktivitäten leisten (km, %).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.1. wurde geändert, da sein ursprüngli-
cher Inhalt aus Sicht der Programmbewerter zu wenig konkret war. Ursprünglich hieß es:
'Anteil der ländlichen Bevölkerung, die auf Grund von Fördermaßnahmen Zugang zu öf-
fentlichen Flächen / natürlichen Gebieten oder Gebieten mit zu erhaltenden Merkmalen /
Standorten des ländlichen Erbes hat (in %)'. Dabei war unklar, was sowohl unter Zugang
als auch unter bspw. Gebieten mit zu erhaltenden Merkmalen zu verstehen ist bzw. wie
diese einheitlich abzugrenzen sind. Da der Indikator so von den Programmbewertern ver-
standen wurde, dass damit in erster Linie auf Elemente der (Nah-) Erholung abgestellt
wird, wurde der Indikator entsprechend konkretisiert und die Länge der geförderten We-
ge, die als Zugang zu den Erholungsflächen dienen, als zugrundeliegenden Indikator ein-
gesetzt.

Flurbereinigung/Wegebau

Bisher wurden noch keine Projekte gefördert.

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben (Anzahl und %)

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. wurde um den Zusatz „geschaffen
wurden“ ergänzt, da das Förderprogramm nicht nur die Möglichkeit bietet, bereits vor-
handene Unterbringungsmöglichkeiten zu verbessern, sondern auch neue Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zu schaffen.
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a) davon ländlicher Tourismus (Anzahl)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt..
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Projekte mit einem relevanten Inhalt wurden bisher nicht gefördert.

b) davon zur Wohnraumnutzung (Anzahl)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.2. b) lautete ursprünglich 'Unterbrin-
gungsmöglichkeiten, die einen Anreiz zum Verweilen/zur Ansiedlung in dem Gebiet bie-
ten' und wurde geändert, um seine Formulierung präziser auf den Umstand auszurichten,
dass neu geschaffener Wohnraum („Unterbringungsmöglichkeiten“) nicht nur für den
Tourismus (wechselnde Belegung) von Bedeutung sein kann (vgl. IX.2-3.2. a)), sondern
auch für eine dauerhafte Nutzung durch nur eine unveränderliche Personengruppe.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Projekte mit einem relevanten Inhalt wurden bisher nicht gefördert.

Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität (Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Erläuterung zum Indikator: Der Indikator IX.2-3.3. wurde vom Programmbewerter hinzu-
gefügt, um damit diejenigen Aktivitäten abzudecken, mit denen die Nutzung des ländli-
chen Raums zu Zwecken der Freizeitgestaltung gefördert werden soll.
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Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bei die bisher im Rahmen der Maßnahme Dorferneuerung geförderten Projekten handelt
es sich vor allem um Reetdachsanierungen.

Maßnahme B6 - Abwasserbeseitigungsanlagen

In den Gebieten in denen sich die laufenden Fördermaßnahmen als auch die noch geplan-
ten Projekte befinden, sind dezentrale Anlagen vorhanden, die als Kleinkläranlagen mit
Untergrundverrieselung betrieben, oder als feste Gruben installiert sind, die regelmäßig
und bei zusätzlichem Bedarf abgefahren werden. Die Projekte sind so einzuordnen, dass
sie zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt beitragen. Die Projekte dienen eindeu-
tig einer nachhaltigen Verbesserung der hygienischen Anforderungen und damit einer
Steigerung der Lebensqualität der dortigen Bevölkerung.
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9.6.3 Frage IX.3 – In welchem Umfang sind die Beschäftigungs-
möglichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?

❍

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

 - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung/ Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch
Fördermaßnahmen geschaffen/ erhalten wurden (vollzeitäquivalente Beschäftigungs-
möglichkeiten [FTE], Anzahl der betreffenden Betriebe)

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tätigkei-
ten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geförderter
nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Der Indikator wurde in Beschreibung geändert, da bei der Maßnahme k (die für diesen
Indikator relevant ist) keine Angaben in Vollzeitäquivalenten möglich sind. Der Teil d)
des Indikators, der die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen betrifft wird nicht eigen-
ständig dargestellt, sondern im Rahmen dieses Indikators mit bearbeitet und ausgeführt.

Diversifizierung

Bisher wurden keine Projekte gefördert.



36 Kapitel 9       Materialband – Kapitel IX – Beschäftigung

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die
wiederum das Ergebnis geförderter nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten sind (voll-
zeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher wurden vor allem gestalterische Projekte gefördert, die wie Untersuchungen in
anderen Bundesländern gezeigt haben, nur in Ausnahmefällen zu Beschäftigungseffekten
führen.

c) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung, die jün-
ger als 30 Jahre ist.

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, da die Ausweisung von Beschäftigungsmöglich-
keiten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt und nur sehr einge-
schränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzierung der Ergebnisse
verzichtet.

d) davon Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen

Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern
jeweils bei den vorhergehenden Indikatoren (wo dies möglich) ist mit dargestellt.

Indikator IX. 3-1.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die landwirtschaftliche Bevölke-
rung erhalten/ geschaffen wurde (EUR/FTE)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Da bisher keine Arbeitsplätze geschaffen wurden, können auch keine Kosten angegeben
werden.
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Indikator IX.3-1.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Förderung ländlicher Inf-
rastruktur (vollzeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten, Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Dieser Indikator wurde neu eingeführt. Der Grund liegt darin, dass Beschäftigungseffekte
auch indirekt als Folge verbesserter ländlicher Infrastruktur und gestalterischer Projekte
auftreten können. Da solche Projekte einen großen Teil der Maßnahmen Dorferneuerung
und Tourismus darstellen, werden die Wirkungen hier aufgezeigt. Dabei wird die Anzahl
der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze dargestellt, soweit dies methodisch möglich
ist. Allerdings ist dies oftmals sehr schwierig da indirekte Effekte nur eingeschränkt
messbar sind. Daher erfolgt eine Beschreibung, wenn keine Angabe in Vollzeitäquiva-
lenten möglich ist.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher wurde durch die Dorferneuerung oder andere Maßnahmen keine ländliche Infra-
struktur gefördert.

9.6.3.2 Kriterium IX. 3- 2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der
Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-2.1. Arbeitnehmer, die auf Grund der Beihilfe während der Zeiträume
mit geringer landwirtschaftlicher Aktivität eine Beschäftigung fanden

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, die Schaffung von Beschäftigung während der
Zeiträume geringer landwirtschaftlicher Aktivitäten in keiner im EPLR genannten Maß-
nahme als Ziel aufgeführt ist. Darüber hinaus hat keine der angebotenen Maßnahmen
Wirkungen, die auf diesen Indikator abzielen.

Indikator IX.3-2.2. Verlängerung der Fremdenverkehrssaison

Dieser Indikator wird nicht bearbeitet, die Verlängerung der Fremdenverkehrssaison ist in
für keine im Bremer Entwicklungsplan genannten Maßnahme als Ziel aufgeführt ist. Dar-
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über hinaus hat keine der angebotenen Maßnahmen Wirkungen, die auf diesen Indikator
abzielen.

9.6.3.3 Kriterium IX. 3- 3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten
trägt zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten
für die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung bei.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/ geschaffene Beschäftigungs-
möglichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind (FTE, Anzahl
der betreffenden Personen)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert. ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs)-indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Die Teilindikatoren a) bis d) werden nicht bearbeitet, da die Ausweisung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten eine Vielzahl von methodischen Problemen mit sich bringt und nur
sehr eingeschränkt möglich ist. Daher wurde auf die noch stärkere Differenzierung dieser
Beschäftigungsmöglichkeiten verzichtet. Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen (Teil-
indikator e) ) werden nicht gesondert ausgewiesen, sondern jeweils beim Hauptindikato-
ren, wo dies möglich ist, mit dargestellt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher wurden vor allem gestalterische Projekte gefördert, die wie Untersuchungen in
anderen Bundesländern gezeigt haben, nur in Ausnahmefällen zu Beschäftigungseffekten
führen.

Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft
tätigen Personen erhalten/ geschaffen wurde (EUR/FTE)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.
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Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher wurde durch die Dorferneuerung oder andere Maßnahmen keine ländliche Infra-
struktur gefördert.

Indikator IX.3-3.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Förderung ländlicher
Infrastruktur (vollzeitäquivalente Beschäftigungsmöglichkeiten, Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Dieser Indikator wurde neu eingeführt. Der Grund für die Einführung ist, dass Beschäfti-
gungseffekte auch indirekt als Folge verbesserter ländlicher Infrastruktur und gestalteri-
scher Projekte auftreten können. Da solche Projekte einen großen Teil der Maßnahmen
Dorferneuerung und Tourismus darstellen, werden die Wirkungen hier aufgezeigt. Dabei
wird die Anzahl der geschaffenen/gesicherten Arbeitsplätze dargestellt, soweit dies mög-
lich ist. Allerdings ist dies oftmals sehr schwierig da indirekte Effekte nur eingeschränkt
messbar sind. Daher erfolgt eine Beschreibung, wenn keine Angabe in Vollzeitäquiva-
lenten möglich ist.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Bisher wurde durch die Dorferneuerung oder andere Maßnahmen keine ländliche Infra-
struktur gefördert.

Indikator IX.3-3.4 Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungspha-
se von Projekten (in Beschäftigtenjahren).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Die Darstellung von Beschäftigungseffekten in der Planungs- und Realisierungsphase
erfolgt auch bei den kapitelübergreifenden Fragen. Da sie aber auch bei der Argumentati-
on der Projekte und in der politischen Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle
spielen, werden sie auch an dieser Stelle für die finanziell umfangreichen Maßnahmen
dargestellt.
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Alle Maßnahmen

Da bisher nur eine sehr überschaubare Zahl an Projekten gefördert wurde, wurden keine
konjunkturellen Beschäftigungseffekte berechnet. Nichtsdestotrotz wird es sie als Ergeb-
nis der durchgeführten Arbeiten in geringem Umfang gegeben haben.
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9.6.4 Frage IX.4 – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden?

❍❍❍❍ ❍❍❍❍

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

 - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.4.1 Kriterium IX.4-1. Erhalt/Verbesserung der mit der Land-
wirtschaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstruk-
turen

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Dieses Kriterium mit seinen Indikatoren ist in Bremen zur Zwischenbewertung nicht rele-
vant, da keine Projekte mit entsprechenden Wirkungen oder Zielen durchgeführt wurden.

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktions-
potenzial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach
Schädigung hierdurch wieder aufgebaut worden.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-2.1 Anteil bedrohter Flächen, die auf Grund von Fördermaßnahmen
geschützt werden konnten (in Hektar und %).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
✔ 4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Küstenschutz

Bisher wurden keine Projekte durchgeführt.

Indikator IX.4-2.2. Anteil geschädigter Fläche, die auf Grund von Fördermaßnahmen
wieder regeneriert werden können.

Dieser Indikator ist in Bremen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden
Wirkungen oder Zielen angeboten werden.
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9.6.4.3 Kriterium IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer
im ländlichen Raum ist gefördert und das Potenzial für ei-
ne endogene Entwicklung im ländlichen Raum ist aktiviert
worden.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-3.1 Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial auf
Grund der Fördermaßnahmen (Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B1 - AEP

Die AEP Weser- und Ochtumniederung hat als informelles Konzept zwar keine rechts-
verbindliche Wirkung. Die Ergebnisse der AEP sollen jedoch bei weiteren Planungen im
Rahmen der Abwägungsprozesse herangezogen werden. Gleichzeitig sollen die Empfeh-
lungen und ihre Handlungsansätze den Entscheidungsträgern im Planungsraum näher ge-
bracht werden.

Das Besondere dieser AEP ist der ländergrenzen- und verwaltungsübergreifende Dialog-
und auch der Diskussionsprozess mit den Hauptbetroffenen vor Ort, den Landwirten. In
den verschiedenen AEP-Gremien (Lenkungsgruppe, Forum, Arbeitskreise) waren zahlrei-
che Akteure vertreten, die sonst nicht direkt zusammenarbeiten. Beteiligt waren z.B. drei
Kommunen, untere und obere Naturschutzbehörden, gemeinsame Landesplanung Bremen/
Niedersachsen, Landwirtschaftskammer, Amt für Agrarstruktur, weitere Fachämter, Was-
serverbände und Naturschutzverbände.

Die AEP hat sich dabei als ein dynamisches Planungsinstrument bewährt, mit dem es
möglich war, flexibel auf die Wünsche und Anforderungen der Beteiligten einzugehen.
Dies gilt gleichermaßen für Themen und Veranstaltungsformen. Die angestoßene Dyna-
mik im Untersuchungsraum und konstruktive Zusammenarbeit der beteiligten Akteure
sollte auch nach Abschluss und Übergabe des AEP-Berichtes zur Umsetzung der Maß-
nahmen und Empfehlungen genutzt werden. Nur so kann nach der Planungsphase der Be-
richt „mit Leben gefüllt werden“.

Im Rahmen der AEP war es möglich, die Belange und Interessen der Landwirte zu erfas-
sen, zu bündeln und abzustimmen. Dieses gemeinsame Vorgehen, die AEP-Erfahrungen
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und -ergebnisse sind wichtige Voraussetzungen um bei künftigen Planungsvorhaben den
Wünschen und Zielen der Landwirtschaft ein stärkeres Gewicht geben zu können. Die
einzelbetriebliche Situation konnte abgestimmt und den beteiligten Betrieben eine höhere
Planungssicherheit vermittelt werden. Planungszeiten bei neuen Vorhaben können sich
verkürzen, weil bereits konkrete Ergebnisse und Dialogerfahrungen vorliegen.

Das Zusammenbringen und die Beauftragung der Ingenieurgesellschaft GfL und der
Landwirtschaftskammer Weser-Ems zur Durchführung der AEP war für den Prozessver-
lauf sehr förderlich. Die LWK genoss bei den Landwirten einen guten Vertrauensvor-
schuss und eine hohe Akzeptanz.

Die eingebundenen regionalen und lokalen Akteure werteten auf den Abschlussveran-
staltungen der AEP insbesondere ihre Beteiligung, die gute Zusammenarbeit und die ge-
meinsame Verständigung als positives Ergebnis, darüber hinaus wurde folgende Aspekte
hervorgehoben:

– Die Landwirte nutzten die AEP, um ihre Konsensfähigkeit bei Planungsvorhaben zu
beweisen.

– Die AEP war insbesondere für die künftige grenz- und kreisübergreifende Zusam-
menarbeit im Naturschutz sehr hilfreich. Austausch und Zusammenarbeit hätte es
sonst nicht gegeben.

– Der AEP-Bericht wird als konkreter Baustein für das bremische städtische Entwick-
lungskonzept genutzt.

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Grundsätzlich bietet die geförderte Dorfplanung im Ortsamt Borgfeld die Möglichkeit,
dynamische Prozesse im Plangebiet der Dorfplanung anzustoßen. Untersuchungen in an-
deren Bundesländern haben gezeigt, dass durch Dorfplanungen die Eigeninitiative der
Dorfbevölkerung gestärkt werden kann und auch über den Planungszeitraum hinaus Akti-
vitäten entstehen. In wie weit dies durch die geförderte Dorfplanung stattfinden wird,
kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erhoben werden.

9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt/Verbesserung der Standortfakto-
ren in ländlichen Gebieten.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔
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Dieses Kriterium wurde neu eingeführt. Der Grund für die Einführung dieses Kriteriums
ist in der Vielzahl von Maßnahmen und Projekten zu finden, deren Förderung die Verbes-
serung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten zum Inhalt hat. Dies sind z.B. Pro-
jekte wie

• gestalterische Maßnahmen an Gebäuden, die das Ortsbild ländlicher Siedlungen
verbessern,

• die Verbesserung der Verkehrssituation in Dörfern durch gestalterische Maß-
nahmen an Straßen und außerhalb von Dörfern durch Verbesserung des Wege-
netzes und des Ausbaus der Wege,

• durch die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für Dörfer durch die Flur-
bereinigung (z.B. wenn in Folge der Flurbereinigung Gewerbegebiete geschaffen
werden),

und somit zu einer Attraktivitätssteigerung für Unternehmensansiedlungen und Touris-
mus führen. Da dieser Zusammenhang in keinem anderen Kriterium dargestellt wird,
wurde dieses Kriterium neu eingeführt. Die Darstellung des zugehörigen Indikators er-
folgt als Beschreibung eindeutiger Hinweise, da dies die beste Form der Darstellung von
so vielfältigen und komplexen Wirkungen ist.

Indikator IX.4-4.1 Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten (Beschreibung).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B3 - Dorferneuerung

Durch die Dorferneuerung wurden bisher vor allem Projekte gefördert, die gestalterische
Maßnahmen an Gebäuden zum Inhalt hatten. Dies betraf Reetdach- und Heidefirstsanie-
rungen. Der Erhalt solcher ortstypischer Gebäude stärkt die regionaltypischen Elemente
in den jeweiligen Ortschaften. Dadurch werden regionale Besonderheiten erhalten und
einer Uniformisierung und Verstädterung von Dörfern entgegengewirkt. Dies ist als posi-
tive Wirkung im Hinblick auf die sogenannten weichen Standortfaktoren zu sehen. Zu-
dem wird durch den Erhalt von ortstypischer Bausubstanz auch der Naherholungs- und
Tourismuswert der Dörfer gesichert.
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9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländli-
chen Raum erhalten oder verbessert worden?

❍

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

 - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft
haben Umweltvorteile bewirkt.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde,
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung
der Bodenerosion (in Hektar und %).

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
✔ 4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Ergänzt wird der Indikator um die Ermittlung der tatsächlich durchgeführten strukturellen
Erosionsschutzmaßnahmen, um diese beschreibend aufzeigen und interpretieren zu kön-
nen. Die Abfrage der Einordnung der Lage dieser von den Maßnahmen betroffenen Ge-
samtflächen in Gebiete mit unterschiedlich hohen Erosionsempfindlichkeiten lässt diffe-
renzierte Rückschlüsse über die Effizienz der Bodenerosionsschutzmaßnahmen zu. Die
Einschätzung der Bedeutung erfolgt für die ermittelten Teilflächen analog der Empfind-
lichkeitsstufen der Erosionsempfindlichkeit.

Flurbereinigung

Bisher wurden keine Projekte umgesetzt.

Indikator IX.5-1.2. Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf
Grund der Beihilfe (in Hektar, denen diese Beihilfe zugute kommt und in m3/Tonnen
pflanzlicher Erzeugnisse).

Dieser Indikator ist in Bremen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt die hierauf
abzielen.
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Indikator IX.5-1.3. Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit
den Bewirtschaftungsmethoden und –praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur
oder der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen zurück-
zuführen sind (Beschreibung).

Dieser Indikator ist in Bremen nicht relevant, da die hierauf abzielenden Wirkungen bei
den folgenden Indikatoren dargestellt werden.

9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzungen / E-
missionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürlichen /
nicht erneuerbaren Ressourcen.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-2.1. Abfälle/Abwasser, die auf Grund von Fördermaßnahmen gesam-
melt/behandelt wurden (in % der Abfälle/Abwasser und in % der teilnehmenden land-
wirtschaftlichen Betriebe/Haushalte)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maßnahme B6 - Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen in ländlichen Gebie-
ten

In Bremen werden 99,6 % des Abwassers über die Kläranlagen geleitet und behandelt.
Der Anteil landwirtschaftlicher Betriebe, die am Kanalnetz angeschlossen sind, ist nicht
genau zu ermitteln. Nach Aussage von hanseWasser sind in der Wiedbroker Str. und Am
Lehester Deich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit einer Abwassereinleitung ange-
schlossen. Bei den übrigen Grundstücken, insbesondere im Bereich Wiedbrokstraße ist
seitens hanseWasser bisher keine genauere Prüfung erfolgt, inwieweit es sich um land-
wirtschaftliche Betriebe handelt. Bei diesen Grundstücken wird z.T. noch Kleinvieh
gehalten, jedoch ist von landwirtschaftlicher Produktion eher nicht auszugehen.

Der Indikator IX.5-2.1 der angeschlossenen Bewohner macht Sinn. Denn bei schon beste-
henden Kläranlagen, an denen lediglich nur noch wenige Zehntel Prozent Bewohner an-
geschlossen werden, gibt es keinen anderen Indikator. Die wenigen Kubikmeter „neues“
Abwasser verarbeiten die Kläranlagen problemlos, ohne das sich die Reinigungswerte
verändern. Es werden auch zukünftig beim Anschluss der weiteren Baugebiete keine qua-
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litativen Veränderungen der Abwasserreinigung ergeben, weil die Wassermengen sehr
gering sind.

Indikator IX.5-2.2. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe/Haushalte, die auf Grund
von Fördermaßnahmen Zugang zu erneuerbaren Energien haben (in %).

Dieser Indikator ist in Bremen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt die hierauf
abzielen.

Indikator IX.5-2.3. Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen (Anzahl und Art
der Projekte, die hierzu beigetragen).

Dieser Indikator ist in Bremen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt die hierauf
abzielen.

9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung / Verbesserung nicht- land-
wirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Viel-
falt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Das Kriterium ist geeignet, allerdings wurde es wie folgt aufgegliedert. Die für die neuen
Indikatoren vorgenommene Gliederung orientiert sich an den Schutzgütern Arten- und
Lebensgemeinschaften, Landschaften, Boden. Wasser, Klima/Luft, die die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes bestimmen.

Für Arten– und Lebensgemeinschaften und Landschaften werden – wo möglich – exakte
ha-Angaben sowie Prozentanteile an den Verfahrenflächen ermittelt. Falls dies metho-
disch nicht möglich ist, werden Tendenzen auf Grund von Stichprobenergebnissen darge-
stellt.

Die Wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/Luft werden beschreibend
ermittelt.

Grundsätzlich führt die für die Frage 5 vorgegebene Unterscheidung zwischen landwirt-
schaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Nutzflächen zu Bewertungsproblemen, da
eine solche Trennung in diesem Zusammenhang nicht sauber zu vollziehen ist. Es erfolgt
eine neue Definition:
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Nicht landwirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzte Flächen, die nicht primär der
Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen, sondern deren Nutzung das Errei-
chen anderer Ziele, wie z.B. Naturschutzziele, maßgeblich verfolgt. Beispielhaft sollen
hier extensive Beweidungskonzepte genannt werden, die das Ziel der Offenhaltung der
Landschaft verfolgen.

Für den Indikator Landschaften wird diese Definition nicht angewendet, da die Wirkun-
gen auf Landschaften von beiden Flächennutzungen bestimmt werden und somit das Ge-
biet ganzheitlich betrachtet werden muss. Ausnahmen können kleinflächige Maßnahmen
sein, denen kein Wirkbereich zugeordnet werden kann.

Indikator IX.5-3.1. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Artenvielfalt (ha)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B6 - Gewässerrandstreifen/Gewässerausbau

Ein Bach wird auf einer Länge von 180 m verlegt und naturnah gestaltet. Mit den beglei-
tenden Uferstreifen und der extensiven Nutzung der angrenzenden Grünlandfläche wird
ein Bereich von 1 ha in seiner Lebensraumfunktion aufgewertet. Bei Umsetzung der ge-
samten bewilligten Maßnahmenkonzeption sind deutliche positive Effekte für die Fließ-
gewässerbiozöonosen durch die Wiederherstellung der Durchgängigkeit und die Festle-
gung von Uferstreifen zu erwarten.

Indikator IX.5-3.2. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Landschaften (ha)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B6 - Gewässerrandstreifen/Gewässerausbau

Der gesamte Talabschnitt in Bereich der des geförderten Baches wird vom Landschafts-
bild her positiv beeinflusst (ca. 10 ha). Der Bach verlief in einem stark begradigten Bach-
bett mit Regelprofil. Durch die Rückverlegung des Baches und die Ausweisung von Ufer-
streifen entsteht ein Eindruck von mehr Naturnähe und Vielfalt. Aufgrund der land-
schaftsbildprägenden Funktion der Fließgewässer kommt dieser Maßnahme damit eine
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große Bedeutung für das betroffene Naturschutzgebiet „Hammersbecker Wiesen“ zu,
welches eine hohe Bedeutung als Naherholungsgebiet hat.

Indikator IX.5-3.3. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Wasser (Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B6 - Gewässerrandstreifen/Gewässerausbau

Die bisher durchgeführte Einzelmaßnahme hat keinen Effekt auf das Schutzgut Wasser.
Bei Umsetzung der gesamten Rahmenkonzeption sind deutliche positive Effekte zu er-
warten.

Indikator IX.5-3.4. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Boden (Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B6 - Gewässerrandstreifen/Gewässerausbau

Die bisher durchgeführte Einzelmaßnahme hat keinen Effekt auf das Schutzgut Boden.
Bei Umsetzung der gesamten Rahmenkonzeption sind möglicherweise geringe positive
Effekte zu erwarten.

Indikator IX.5-3.5. Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Klima/Luft (Beschreibung)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B6 - Gewässerrandstreifen/Gewässerausbau

Die bisher durchgeführte Einzelmaßnahme hat keinen Effekt auf das Schutzgut Luft.
Auch bei Umsetzung der gesamten Rahmenkonzeption sind keine signifikanten Wirkun-
gen zu erwarten.
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9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umwelt-
probleme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größe-
res Bewusstsein hierfür.

Checkliste
1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Infor-
mationsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätig-
keiten auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können (Anzahl, %)

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert.
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs)-indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme B1 - AEP

Die abgeschlossene AEP WON hat zu einem Erfahrungsaustausch zwischen Vertretern
von Naturschutz, Landwirtschaft und Unterhaltungsverbänden geführt. Hierdurch konnten
die bisherigen Entwicklungen kritisch diskutiert und Verbesserungsvorschläge entwickelt
werden. Zentrale Themen im Sinne dieses Indikators waren dabei die Lösung oder Ver-
meidung von Flächennutzungskonflikten sowie die Abstimmung von umweltrelevanten
Planungen mit der Landwirtschaft.

Flurbereinigung, Dorferneuerung

Bisher wurden keine Projekte umgesetzt, die eine Wirkung im Hinblick auf diesen Indi-
kator haben.
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Anhang 1 - Methodisches zur Programmbewertung

MB-X-Text 1.1 - Synergieeffekte

Die Erzielung von Synergien ist Sinn und Zweck integrierter Programmansätze (seit
1988). Dabei geht es zum einen um eine größere Komplementarität zwischen den Pro-
jekten (Mitteleffizienz) und zum anderen um die Verstärkung gleichgerichteter Maßnah-
men (Wirkungsmaximierung).

Folgende Effekte können Synergiewirkungen erzeugen (Toepel, 2000):
(1) Effekt der kritischen Masse: ein Projekt allein würde nicht diese zusätzliche Wir-

kung erzielen;
(2) Skaleneffekt: sinkende Kosten aufgrund verschiedener Projekte in räumlicher Nähe;
(3) Beispiel und Vorbildwirkung: Duplizierung von Projekten nach einem Vorbild;
(4) Koordinierungseffekt: verbesserte Koordinierung zwischen verschiedenen öffentli-

chen Akteuren;
(5) Produktivitätseffekt: Lernkurveneffekte innerhalb der öffentlichen Maßnahmen er-

höhen die Produktivität des öffentlichen Sektors;
(6) Befreiungseffekt: die Implementation eines Projektes beseitigt Hemmnisse anderer

Projekte;
(7) Impulseffekt: Stimulation der Entwicklung anderer Projekte.

Synergien werden erst mittel- bis langfristig sichtbar; zum Zeitpunkt der Halbzeitbewer-
tung können daher nur erste Hinweise gegeben werden. Welche Synergiewirkungen ent-
stehen und ob der Programmplanungsansatz tatsächlich dazu beiträgt, mehr Synergiewir-
kungen zu erzeugen als in isolierten Teilprogrammen umgesetzte Maßnahmen, bleibt der
Ex-post-Bewertung überlassen.

Im Rahmen von Programmplanungsansätzen können Synergieeffekte erreicht werden
durch (Toepel, 2000):

– die Bündelung von Mitteln (Kofinanzierung);

– die Entwicklung und Umsetzung sich ergänzender (komplementärer) Projekte und
Maßnahmen in einem (begrenzten) Gebiet bzw. für ein gemeinsames Ziel;

– verschiedene Fördermaßnahmen für dieselben Adressaten;

– Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren (Verwaltungen, Pro-
jektträgern).

Zu unterscheiden sind externe Synergien (z.B. mit dem Ziel-2-Programm) und interne
Synergien zwischen den Maßnahmen des EPLR Bremen.
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Für Synergie ist interne Kohärenz notwendig, die aus drei Elementen besteht:

– gegenseitige Abhängigkeit der Programmziele (die Ziele sind miteinander verbun-
den);

– Komplementarität von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Ziele (verschiedene Maßnah-
men haben das gleiche Ziel bzw. mehrere gleiche Ziele);

– zeitliche und räumliche Koordinierung von Maßnahmen.

Matrix der Synergieeffekte

Synergieeffekte lassen sich mit Hilfe einer Matrix darstellen. Diese Methode ist in den
MEANS-Handbüchern beschrieben (EU-KOM, 1999b). Dabei sind drei Schritte erforder-
lich (siehe auch Toepel, 2000):
(1) Identifikation potentieller Synergieeffekte anhand der Programmdokumente und der

Förderrichtlinien;
(2) Analyse und Systematisierung der Synergieeffekte;
(3) Empirische Untersuchung der hauptsächlichen Effekte anhand von Fallstudien.

Die Analyseebene können Projekte, Maßnahmen oder Förderschwerpunkte sein. Für unse-
re Synergiematrix wurde eine Mischung von Haushaltslinien und Maßnahmen genutzt.

Die Herausarbeitung potentieller Synergieeffekte (siehe MB-X-Tabelle 1.1) erfolgte auf
der Grundlage des Bremer EPLR und der Förderrichtlinien. Auch in den Expertengesprä-
chen und den Befragungen wurden z.T. mögliche Synergien abgefragt. Diese können aber
zunächst nur als erste Hinweise gewertet werden. Wie schon gesagt, bleibt die systemati-
sche Untersuchung möglicher Synergieeffekte der Ex-post-Bewertung vorbehalten.
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MB-X-Tabelle 1.1: Erwartbare Synergiewirkungen des Bremer EPLR

a c g r1 k o p r2 q1 q2 u h i

A1, A3 A4, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6 B7 C1 C2 C3 C4
A2 A5

a A1, A2

c A3 2 1 2 1

g A4, A5 1 0

r1 B1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1

k B2 1 0 0 0 2 1 1

o B3 1 0 0 0 1

p B4 1 1 0 0 0 2

r2 B5 1 0 0 0 2 1 0

q1 B6 0 0 0 0 0 0 0 0

q2 B6 0 0 0 0 0 1 0 0 0

u B7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

C3 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

C4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2

h 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

i 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Kursiv:  asymmetrische Synergie.
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B: Ländliche Entwicklung

Quelle: Eigene Darstellung.

MB-X-Tabelle 1.2 zeigt für das Bremer EPLR in Teilbereichen Synergieeffekte. Dabei
wurden nur die Haushaltslinien/Maßnahmen berücksichtigt, in denen schon Projekte um-
gesetzt wurden.

Bisherige Synergieeffekte werden anhand folgender Skala bewertet:

2 große positive Synergieeffekte,
1 positive Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,
0 keine Synergie,

-1 negative Synergieeffekte vorhanden, aber von geringer Bedeutung,
-2 negative Synergieeffekte, die Anlass zur Besorgnis geben.
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MB-X-Tabelle 1.2: Tatsächlich darstellbare Synergiewirkungen des Bremer EPLR

a c g r1 k o p r2 q1 q2 u h i

A1, A3 A4, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B6 B7 C1 C2 C3 C4
A2 A5

a A1, A2

c A3

g A4, A5

r1 B1 1 1 1 1 1

k B2

o B3 0 0

p B4

r2 B5

q1 B6 0 0 0

q2 B6 0 0 1 0

u B7

C1 1 0 0 0 0

C2 0 0 0 0 0 1

C3 0 0 0 2 0 1 0

C4 0 0 0 2 0 1 2 2

h 

i
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B
: L

än
dl

ic
he

 E
nt

w
ic

kl
un

g
C

: A
gr

ar
-, 

U
m

w
el

t- 
un

d 
A

us
gl

ei
ch

s-
 

m
aß

na
hm

en
 so

w
ie

 F
or

st
w

ir
ts

ch
af

t

C5

f

e

C: Agrar-, Umwelt- und Ausgleichs-
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Quelle: Eigene Darstellung.

Die anhand der vorgestellten Skala vorgenommene Bewertung der möglichen Synergieef-
fekte hat einen qualitativen Charakter und spiegelt auch die subjektive Einschätzung der
Evaluatoren wider. In der Matrix (siehe MB-X-Tabellen 1.1 und 1.2) entsprechen sich die
Werte auf beiden Seiten der Diagonalen mit Ausnahme von asymmetrischen Synergien.
So muss nur die Hälfte der Matrix ausgefüllt werden, da die (grau unterlegte) andere
Hälfte die gleichen Werte liefert. Asymmetrische Synergien werden in der oberen Hälfte
der Diagonalen abgebildet (in kursiv). Beispiel für eine asymmetrische Synergie ist der
Zusammenhang zwischen einzelbetrieblicher Investitionsförderung und beruflichen Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Die Qualifizierung von LandwirtInnen z.B. in verbesserten Ma-
nagementtechniken hat einen positiven Effekt auf die Effizienz von betrieblichen Investi-
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tionen. Auf der anderen Seite hat die einzelbetriebliche Investitionsförderung einen zu ver-
nachlässigenden Einfluss auf den Qualifizierungsstand der LandwirtInnen.

Synergieeffekte durch einen landschaftsbezogenen Ansatz

Wie Synergieeffekte aussehen könnten, soll im Folgenden am Beispiel eines landschafts-
bezogenen Ansatzes beschrieben werden.

Das Beispiel beschreibt die Kombination von naturnahen Flächen mit Maßnahmen des
Ökologischen Landbaus (Pfiffner et al., 2002). In einer Untersuchung von Low-Input-
Betriebsflächen wurden die Auswirkungen auf Laufkäfer und Spinnenfauna ermittelt. Da-
bei wurde festgestellt, dass naturnahe Flächen in Kombination mit biologischem Anbau
wesentlich zur Erhaltung von artenreichen Laufkäfer- und Spinnengemeinschaften beitra-
gen. Landschaftsmanagement kann demnach zu einer Systemoptimierung führen. Zur
Verbesserung der Bioanbausysteme, insbesondere zur Effizienzsteigerung der natürlichen
Schädlingskontrolle, muss der Landschaftsausstattung eine höhere Bedeutung zugemes-
sen werden. Neuere Untersuchungen zeigen, dass in Landschaften, die reich an naturna-
hen Flächen sind, Schlüsselschädlinge durch die natürliche Regulation unter der Schaden-
schwelle gehalten werden können (Thies und Tscharntke 1999 in Pfiffner et al., 2002, S.
29).

Schwedische Untersuchungen ergaben, dass eine reichhaltige Landschaftsausstattung
kombiniert mit Biolandbau die Fruchtbarkeit von Nutzinsekten erhöhen kann. Die in
landschaftlich vielfältigen und biologisch bewirtschafteten Gebieten deutliche erhöhte
Abundanz der Nützlinge kann zu einer verbesserten Schädlingsregulation führen.

Daher sollte die optimierte Einbindung von naturnahen Flächen auf dem Betrieb, ihre
sachgemäße Anlage und Pflege als notwendiger Bestandteil des ökologischen Landbaus
im Sinne des vorbeugenden Pflanzenschutzes begriffen werden.

Regional ausgerichtete Agrarumweltprogramme müssten zudem so ausgerichtet sein, dass
nicht nur punktuell auf Betriebsebene, sondern vermehrt auf der Landschaftsebene unter
Berücksichtigung der Anbauintensitäten die Kulturlandschaft aufgewertet wird.
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MB-X-Text 1.2 - Strukturierung der Bewertung auf Programmebene
(Arbeitspapier)

A Zielanalyse – Tabelle 1 - Methode und Vorgehen

In den Programmen sind Ziele für das Gesamtprogramm zwar genannt, sie stehen aber un-
gewichtet nebeneinander und werden nicht mit Zielgrößen oder Indikatoren hinterlegt.
Quantifizierte Zielvorgaben sind, wenn überhaupt, nur auf der Maßnahmenebene vorge-
nommen worden. Insofern kann in diesem Zusammenhang nur von der Mikroevaluierung
bzw. den spezifischen Zielen auf die Makroebene geschlossen werden (EU-KOM, 1999b).

Zur Strukturierung der Bewertung auf dieser Ebene dienen die Bewertungsfragen der EU-
Kommission, die als globale Ziele für Entwicklung des ländlichen Raumes in der EU zu
verstehen sind.

Die spezifischen Ziele der Maßnahmen auf der Ebene der Maßnahmengliederung der VO
(EG) Nr. 1750/1999 sollen diesen globalen Zielen zugeordnet werden. Ziele der Maßnah-
menebene, die nicht von den genannten Zielbereichen der Kommissionsfragen auf Pro-
grammebene abgebildet werden, sind zu ergänzen, wenn sie für das jeweilige Bundesland
relevant sind.

Ziel ist es, auf Programmebene zu verdeutlichen:
(1) wie relevant sind diese Programmziele der EU für das jeweilige Landesprogramm,
(2) wie relevant sind einige Fragen und Kriterien des Bewertungsrahmens,
(3) um welche programmspezifischen Ziele und somit Bewertungsfragen muss die

Evaluierung vor allen Dingen für die Ex-Post-Bewertung ergänzt werden.

Quellen hierfür sollen sein:
(1) Auswertung der Programmplanungsdokumente, Förderrichtlinien, Literatur,
(2) Einschätzungen der Evaluierer,
(3) Abstimmung mit den Landesverwaltungen.

Unterschieden werden soll nach:

Hauptziele: hierbei handelt es sich um Ziele der Maßnahmengruppe, die für die Mehrzahl
der durchgeführten Fördermaßnahmen ausschlaggebend sind.

Nebenziele: diese Ziele werden in den verschiedenen Quellen genannt, sind jedoch für die
Mehrzahl der Fördermaßnahmen nur ein unter anderem zu erreichendes Nebenprodukt, das
für das Angebot der Maßnahmen jedoch nicht ausschlaggebend war. Hiervon zu unter-
scheiden sind jedoch die reinen Nebenprodukte auf der Wirkungsebene, die zum Teil nur
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Mittel zum Zweck sind, um andere Wirkungen im Bereich der Zielsetzungen zu erreichen
(z.B. Einkommenswirkungen im Bereich der Agrarumweltprogramme).

Wichtig ist, dass alle Ziele, die mit Fördermaßnahmen verbunden sind, in dieser Tabelle
„untergebracht“ werden müssen. Dies geschieht, wenn nötig, durch die Spezifizierung der
„Ventilrubrik“ „Sonstige Ziele“.

Ziel ist die Auswertung der Zieltabelle nach Häufigkeiten zur graphischen Darstellung der
Zielstruktur des Programms. Eventuell wird eine Wichtung der Ziele mit dem eingesetzten
Finanzvolumen für die Maßnahmen vorgenommen.

Diese Zieldarstellung dient auch als Meßlatte oder Maßstab für die Relevanzprüfung der
Programmwirkungen.

B Analyse der Wirkungsströme – Tabelle 2 (a und b) - Methode und Vorgehen

Für die Analyse der Wirkungsströme des Programms werden die 5 themenbezogenen
Querschnittsfragen als Entwicklungspfade oder Wirkbereiche aufgefasst. Diesen sollen
jeweils die Wirkungen auf Ebene der Maßnahmengruppen (analog zu A) zugeordnet wer-
den.

Die Wirkungseinschätzung erfolgt auf der Grundlage des tatsächlichen Förderverlaufs und
des erzielten Outputs der einzelnen Maßnahmen bis zur Zwischenbewertung. Dargestellt
werden sollen die Nettowirkungen, die ggf. auch negativ sein können!

Wirkungsrichtungen und -stärken:

– positive Wirkungen: geringe (+), mittlere Wirkung (++), starke Wirkung (+++) vor
dem Hintergrund der tatsächlich eingetretenen Wirkung durch den Förderbereich

– zu vernachlässigende Wirkungen: 0

– Negative Wirkungen: geringe Wirkung (-), mittlere Wirkung (--) starke Wirkung (---)

Bezugsgröße für die Einschätzung der Nettowirkungen der Haushaltslinie sind

– die Fördergelder, die mit bestimmten Wirkungen verbunden sind im Bezug zum Ge-
samtmittelvolumen des Maßnahmebereiches (= wirksame Fördersumme), Vorschlag
für eine Vereinheitlichung der Einschätzungen: 0 bis 5 % des Mitteleinsatzes ver-
nachlässigbar, 5 bis 30 % gering, 30 bis 60 % mittel, größer 60 % stark wirksamer
Mitteleinsatz)

– die Einschätzung des Wirkungsgrades (zugrunde liegen die eigenen Methoden und
Parameter der kapitelspezifischen Bewertung, wie z.B. Treffsicherheit der Maßnahme,
Zielerreichung, Wirkungsanalysen etc.).
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In der folgenden Tabelle sind Verknüpfungsregeln für die beiden Teilaspekte der Wir-
kungsintensität (in Anlehnung an ökologische Risikoanalyse...) dargestellt. Diese sind
auch analog für negative Wirkungen anzuwenden:

Wirksame
Förder-
summe

Wirkungsgrad

Vernachlässigbar Gering Mittel Stark

Vernachlässigbar 0 0 0 0
Gering 0 + + ++
Mittel 0 + ++ +++
Stark 0 ++ +++ +++

Wirkungseigenschaften:

Unterschieden werden drei Wirkungsfelder:

Ort der Wirkung: direkte Wirkung: Wirkung tritt bei den direkt Begünstigten ein.

indirekte Wirkung: Wirkung tritt jenseits des direkten Adressaten-
kreises auf.

Beginn der Wirkung: kurzfristige Wirkung: Wirkung stellt sich in einem unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang mit der Maßnahme ein (innerhalb von 2
Jahren).

Langfristige Wirkung: die Wirkung stellt sich erst Jahre nach der
Maßnahme ein.

Dauer der Wirkung: befristete Wirkung: Wirkung ist nur vorübergehend bzw. tritt nur so
lange auf, wie Gelder für eine Maßnahme fließen.

dauerhafte Wirkung: Effekt, der über die Dauer der Maßnahme hin-
aus wirkt.

(Definitionen in Anlehnung an EU-KOM, 1999c).

Tabelle 2 a

In dieser Tabelle sollen den Maßnahmen die Wirkungsintensitäten aufgeteilt nach den je-
weiligen Wirkungseigenschaften zugeordnet werden.

Bei der Wirkungsdarstellung auf Programmebene sollen jedoch nur die dauerhaften,
strukturwirksamen Effekte dargestellt werden. Befristete Wirkungen, wie z.B. konjunktu-
relle Beschäftigungseffekte werden gesondert dargestellt.
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Tabelle 2b

Hier geht es um die Gesamteinschätzung der überwiegenden, relevanten Wirkung der
Maßnahme. Zur (stark vereinfachten) Illustration der Wirkungsschwerpunkte des Pro-
gramms, soll eine Gewichtung der Wirkungen durch die Verknüpfung mit der finanziellen
Ausstattung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Förderbereiche vorgenommen werden. Ge-
plant ist die folgende Darstellungsart: Eingesetzte Programmmittel mit (+++) bis (---)
Wirkungen auf die Beschäftigungssituation, Einkommen, Umwelt etc.. Berücksichtigt
werden die einzelnen Kriterien.

MB-X-Abbildung 1.1: Beschäftigungswirksame Programmmittel (Beispiel)

��������������������
��������������������

0 20 40 60 80 100 120 140

in der Landwirtschaft
außerhalb der Landwirtschaft�

Mio. Euro

Positive 
Wirkungen

Negative
Wirkungen

Wirkungen 
zu vernach- 
lässigen

+++

++

+

0

- -

- - -

-

Quelle: Eigene Darstellung.

Erläuterung

Das Ganze dient der Darstellung von Wirkungsbeiträgen aufgrund der sich bis zur Zwi-
schenbewertung eingestellten Förderrealität! Das heißt, bei der Analyse des Förderbe-
reichs Dorferneuerung z.B. konnte man ex-ante feststellen, welche Wirkungen aufgrund
der vorgesehenen Fördergegenstände möglich sind. Aufgrund der tatsächlich 2000 bis
2002 bedienten Fördergegenstände (tatsächlich ausgezahlte Mittelanteile für bestimmte
Fördergegenstände) ist es möglich, die Wirkungsbeiträge an den jeweiligen Bereichen
„genauer“ einzuschätzen. Anders ausgedrückt, die Einschätzung, ob z.B. Dorferneue-
rung mit strukturellen Beschäftigungseffekten verbunden ist, hängt davon ab, wie viele
Gestaltungsprojekte und wie viele Umnutzungsprojekte verwirklicht wurden.

Bei Maßnahmen, bei denen die Wirkungsintensität auch vom Ort der Wirkung (be-
stimmte Flächen, Agrarumweltmaßnahmen) oder bestimmten Zielgruppen abhängt, sind
Ort der Inanspruchnahme und Art der Letztempfänger ebenfalls mit einzubeziehen.
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Sonderfall Umweltwirkungen

Für die Darstellung der Umweltwirkungen auf Programmebene wird es eine Besonderheit
geben. Während es sich bei den anderen Wirkungsbereichen um Nettoeffekte, auch im
Sinne von Verrechnungen beispielsweise von positiven und negativen Beschäftigungsef-
fekten handelt, werden die eventuell negativen Auswirkungen von Vorhaben, v.a. Dingen
von Bauvorhaben getrennt dargestellt (EU-KOM, 1999d). Grund hierfür ist, dass eine Ver-
rechnung von eventuell positiven Auswirkungen eines neuen Stallbaus (Tierschutz, Klima)
mit negativen Auswirkungen auf andere Schutzgüter (Bodenversiegelung, Landschaftsbild)
nicht möglich oder sinnvoll ist.

Erfassen des Indikators 5-1.3 Anteil der Fördermaßnahmen, die negative Umweltwirkun-
gen mit sich gebracht haben:

– Dieser Indikator wird analog zur ECOTEC-Methode zur Beurteilung der Nachhaltig-
keit von Förderprogrammen (MWMTV, 1999) umgeändert. Hierunter sollen alle Vor-
haben fallen, deren Realisierung mit negativen Effekten verbunden ist, deren Auswir-
kungen nicht über das gesetzliche Mindestmaß hinaus reduziert werden (sogenannte
business as usual Kategorie). Bei diesen Maßnahmen findet die Aushandlung, gerade
im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, über Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen und damit über den tatsächlichen Grad an Umweltneutralität im Ge-
nehmigungsverfahren statt. Hierfür werden gesonderte Abfragen ausgewertet.

– Da durch die Eingriffsregelung nur eine in der Summe ausgeglichene Bilanz für den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erreichen ist, finden hinsichtlich der Inan-
spruchnahme verschiedener Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima Luft, Tiere und Pflan-
zen) Verschiebungen statt. Dies gilt insbesondere für das Schutzgut Boden, dessen er-
hebliche Beeinträchtigung durch Versiegelung in den überwiegenden Fällen durch
Aufwertungen anderer Schutzgüter (Pflanzungen etc.) ersetzt, nicht aber durch Entsie-
gelungen ausgeglichen wird.

– Die Flächeninanspruchnahme gehört jedoch zum Indikatorenset der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung (2001), und deren Reduzierung gehört zu den sieben
prioritären Handlungsfeldern. Aufgrund dieser gegebenen Messlatte für die Auswir-
kung öffentlich geförderter Maßnahmen, wird die Problematik der Bodenversiegelung
durch gezielte Abfragen und Auswertungen exemplarisch dargestellt.

Begründung der Vorgehensweise
(1) Durch die finanzielle Gewichtung wird die Relevanz der Wirkungen hinsichtlich der

Bewertungsfragen der EU-Kommission dargestellt und für jedes Land um spezifische
Bewertungsfragen/Zieldimensionen ergänzt. Aus Zielanalyse und finanziell gewich-
teter Wirkungsanalyse lässt sich der weitere Umgang mit den gemeinsamen Bewer-
tungsfragen ableiten.
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(2) Die Relevanz der Wirkungen wird durch den qualitativen Vergleich der postulierten
Ziele zunächst grob eingeschätzt. Die erzielten Wirkintensitäten werden anhand der
tatsächlich realisierten Mittelabflüsse und Fördergegenstände bewertet.

(3) Folgende Aussagen sind möglich:
• Welche Maßnahmen sind auf welche Ziele ausgerichtet?
• Wie groß sind die Anteile am Gesamtbudget, mit denen bestimmte Wirkungen

verbunden sind?
• Mit welchen Maßnahmearten werden welche Wirkungen erreicht?
• Welche Ziele und Handlungsfelder finden keine oder zu wenig Berücksichtigung?
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Anhang 3 - Querschnittsfrage 2: Beitrag des EPLR Bremen zur
Sicherung der Beschäftigungslage sowohl in den landwirt-

schaftlichen Betrieben als auch außerhalb derselben

MB-X-Text 3.1 - Arbeitspapier: Bemessung des Arbeitsplatzzuwachses
(kapitelübergreifende Bewertungsfrage 2)

Es werden für die Bewertung drei Beschäftigungseffekte unterschieden:

1. Entstehung von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten gemessen
in Vollzeitäquivalenten ausgelöst durch Fördergelder, die für die Erstellung oder
die Nachfrage einer Leistung eingesetzt werden

Hierunter fallen alle Förderungen, die eine Erhöhung der Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen bewirken und deren Wirkungen in dieser Hinsicht an die Dauer der
Zahlungen/Förderung gebunden sind.

Nach dieser Definition sind auch die Beschäftigungseffekte der Agrarumweltmaßnahmen
hierunter zu fassen, wobei im Bereich der Ökolandbauförderung unter bestimmten An-
nahmen und Bedingungen ein Teil in dauerhafte Beschäftigungseffekte münden kann.

Auslösendes Moment des Effektes ist die durch die Förderung zusätzlich generierte Nach-
frage nach Gütern/Leistungen, der am Ende einer Wirkungskette eine zusätzliche Be-
schäftigung zugeordnet werden kann.

Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst die notwendigen Arbeitsschritte für die Erfas-
sung des Erstrundeneffektes zusammen, die mit KB gekennzeichneten Arbeitsschritte
sind durch die Kapitelbewerter zu erfüllen, die mit CC gekennzeichneten Schritte von der
Arbeitsgruppe Cross-Cutting.

Grenzen dieser Methode:

– Linearitätsannahme (keine Berücksichtigung der economies of scale), d.h. keine stei-
gende Arbeitsproduktivität bei Mehrproduktion.

– Keine Berücksichtigung einer jeweiligen Unterauslastung.
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Effekte
Definition und Erfassung der zusätzlichen
Endnachfrage/ der induzierten Produktion

Erfassung/Berechnung der induzierten
Beschäftigung

Direkter Effekt
Erfassung der bewilligten Fördermittel durch
Abfrage bei den Bewilligungsstellen (KB)

Erfassung der bereits abgeschlossenen Förder-
fälle

Erfassen des förderfähigen Investitionsvolu-
mens (Aufgeteilt nach Finanzquellen)

Um die Hebelwirkungen von Maßnahmen (Le-
verage effect

1
) darstellen zu können, ist in diesem

Schritt auch das Gesamtinvestitionsvolumen zu
erfragen (KB). Entweder bei den Bewilligungs-
stellen oder bei den Zuwendungsempfängern
selbst. Für den nicht kofinanzierten Anteil wird
es jedoch nicht möglich sein, die Finanzströme
zu ermitteln. Ihr konjunktureller Beschäftigungs-
effekt wird über Annahmen (CC) abgebildet.

1. Aufgliederung dieser Investitions-
volumina nach bestimmten Güter-
gruppen, bzw. Sektoren (Gliederung
entsprechend der Gliederungen der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung bzw. der Input-Outputtabellen)
(KB nach Vorgabe CC)

2. Zuordnung von statistisch bekannten
Produktivitätskoeffizienten (CC)

3. Erfassung der regionalen Inzidenz
(Auftragsvergabe an im Land ansäs-
sige Unternehmen) (KB)

Indirekter Effekt
(insgesamt CC oder
nach Vorgaben von
CC)

Hierunter ist die Vorleistungsnachfrage für die
Summe der direkten Effekte und der hiermit
verbundene Beschäftigungseffekt zu verstehen
(supplier effect).

2
 Die Ermittlung erfolgt anhand

von Koeffizienten.

Diese Effekte werden nicht direkt erfasst,
sondern wiederum durch Koeffizienten
umgerechnet.

Sekundäreffekt Hierunter sind in diesem Zusammenhang vor
allem Bündelungseffekte zu verstehen, die in
zusätzlich ausgelösten Investitionen, die mit der
Fördermaßnahme in Zusammenhang gebracht
werden können, bestehen. Abfrage nur bei den
Empfängern (KB) möglich..

Arbeitsschritte wie oben sind nicht oder
nur in wenigen exemplarischen Einzel-
maßnahmen möglich. Zusätzliche Be-
schäftigungseffekte können nur über
Faustzahlen / Koeffizienten abgebildet
werden

2. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE), als Folge direkter betrieblicher
Investitionen

– Sicherung von Arbeitsplätzen durch Erhöhung des Kapitalstocks in einem Betrieb
und damit Sicherung dessen wirtschaftlicher Lage.

Von den Kapitelbewertern vorzunehmen: Definition von bedrohten Arbeitsplätzen,
die durch die Förderung erhalten bleiben.

– Schaffung neuer Arbeitsplätze über die folgende Wirkungskette: Reduzierung der
Kapitalnutzungskosten, Stimulierung des Kapitaleinsatzes und damit der Produktion
und der Beschäftigung.

                                                
1

Propensity for public intervention to induce private spending among direct addressees. In cases where
public intervention subsidises private investments, leverage effects are proportional to the amount of
private spending induced by the subsidy (EU-KOM, 1999c, S. 86). Nach den Ausführungen der
Kommission handelt es sich um das Verhältnis der Gesamtausgaben der direkt Begünstigten für För-
dermaßnahmen zu Kofinanzierung der öffentlichen Hand.

2
Secondary effect on companies supplying goods and services to business which are the direct ad-
dressees of a public intervention. Input-output analysis is used to estimate all supplier effects in a
given territory (EU-KOM, 1999c, S. 87).
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Problem bei der reinen Kapitalinvestition liegt darin, dass Beschäftigungseffekte nur ent-
stehen können, wenn der damit aufgrund der angestrebten Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit auftretende Substitutionseffekt von Arbeit geringer ist, als der zusätzli-
che Produktionseffekt. Es gilt nach GRW-Evaluierern die Annahme, dass der Substitu-
tionseffekt kurzfristig eher immer überwiegt, dass dieser aber langfristig durch den Pro-
duktionseffekt überkompensiert wird.

Ermittelbar sind diese langfristigen Effekte nur auf dem Wege der einzelbetrieblichen
Wirkungsanalyse3.

3. Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in FTE) als indirekte Folge von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität / des Humankapitals

Diese Wirkung äußert sich in nicht direkt beschäftigungsbezogenen Indikatoren, sondern
indirekt über bestimmte die Produktivität, Auslastung oder Qualifikation beeinflussenden
Größen (kürzere Wegstrecken, zunehmende Gästezahlen etc.).

Wie können diese gemessen werden? - Hier bitte Input aus den entsprechenden Bereichen
(Dorferneuerung, Qualifizierung) für die Vorbereitung einer entsprechenden Ex-post Be-
wertung dieser Effekte!

Bereinigung der Bruttoeffekte

Die drei verschiedenen Beschäftigungswirkungen werden unterschiedlich stark von ein-
zelnen, das Nettoergebnis verzerrenden Effekten überlagert. Diese gilt es nach Maßgabe
der EU-Kommission zu identifizieren und wenn möglich zu quantifizieren.

Verlagerungseffekt: Beschäftigungseffekte einer Fördermaßnahme verlagern Arbeits-
plätze aus anderen Teilen des Programmgebietes (Arbeitsplätzen eines geförderten Be-
triebes steht der hierauf zurückzuführende Abbau in einem anderen Unterneh-
men/Unternehmenszweig gegenüber. Es handelt sich hier um einen eher räumlichen Pro-
zess (interregional), aber auch um Verzerrungen in unterschiedlichen Sektoren (Expansi-
on in geförderte Gebiete oder Förderbereiche, Rückzug aus nicht geförderten Gebieten
oder Produktionsbereichen).

Problem: über die nicht geförderten Betriebe oder Gebiete liegen keine Daten vor. Hier
sind Rückschlüsse nur aufgrund der konjunkturellen Lage einer Branche möglich.

                                                
3

Eventuelle Quelle: Matching Ansatz der GRW Förderung.
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Substitutions-/Verdrängungseffekte: die EU versteht hierunter die Beschäftigung för-
derfähiger Personen zulasten nicht förderfähiger Personen. Dies ist eher ein Problem di-
rekter Lohnsubventionierungen bestimmter förderfähiger Personengruppen und kommt im
Bereich der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum nicht vor. Andere Studien
(BAW) verstehen hierunter den Effekt der Verdrängung von nicht geförderten Konkur-
renzunternehmen im gleichen Wirtschaftsraum/Fördergebiet (intraregionaler Prozess). In
diesem Sinne sollten wir diesen Begriff auch verwenden.

Für die einzelnen Maßnahmen sind diese Effekte zu beschreiben und eventuell an Einzel-
fällen zu quantifizieren.

Mitnahmeeffekte: Allgemein wird hierunter die Förderung einer Maßnahme verstanden,
die auch ohne die Fördergelder durchgeführt worden wäre, d.h. der Zahlung steht keine
politisch gewollte/beabsichtigte Verhaltensänderung des Empfängers gegenüber.

Nach den Ausführungen der EU-Kommission (MEANS), DIW etc. gibt es keine allge-
meingültige/anerkannte Methode zur Ermittlung dieser Effekte.
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MB-X-Tabelle 4.5: Bedeutungsfelder des Erhaltes und der Verbesserung von Land-
schaften

Kriterium Erläuterung, Bedeutungsfeld Indikator Maßnahmenbeispiele
Angemessenheit der vorge-
fundenen Nutzungen (inkl.
Nullnutzung!): Spiegeln sich
in den Flächennutzungen die
ökologischen Bedingungen
wider (paust der Standort
durch?)

- Flächen mit standortangepassten
Nutzungen

- Flächen mit Schutzmaßnahmen für
den Landschaftswasserhaushalt

- Förderung des Laubwal-
des

- Feuchtgrünlandförderung
- Wiedervernässungsmaß-

nahmen

Erhalt und
Verbesse-
rung der
Land-
schaftsko-
härenz:

Verbesserung / Erhalt der
Natürlichkeit der Wirkung
von Landschaft durch den
Eindruck von Ungestörtheit
und Fehlen eines menschlichen
Einflusses

- Flächen, auf denen Alterungspro-
zesse / Selbstorganisiertheit der
Natur /Dynamik stattfinden

- Flächen /Projekte, mit denen Re-
naturierungsziele verbunden sind

- Flächen /Projekte, mit denen natur-
nahe Bewirtschaftung verbunden ist

- Erhöhung des Altholz-/
Totholzanteils

- Erhöhung des Anteils
schützwürdiger Biotope

- Erhöhung der Sukzessi-
ons-/ Naturverjüngungs-
flächen

- Gewässerrenaturierungen
Erhalt und
Verbesse-
rung der
Unter-
schiedlich-
keit der
Landschaft

Im Vordergrund steht hier die
landschaftliche Vielfalt:
- Vielfalt der Flächennut-

zungen und deren Gliede-
rung und Verteilung

- Vielfalt der unterscheidba-
ren Elemente und Struktu-
ren in einer Landschaft.

- Vielfalt der vorkommenden
Arten und Lebensräume

- Landschaft soll vor einer
Vereinheitlichung und Ver-
armung geschützt werden.

- Zunahme / Erhalt der Vielfalt von
Arten

- Zunahme der Kulturarten/Ausbau
der Fruchtfolge

- Flächenanteil/Fördermittel für die
Verbesserung Schaffung von natur-
naher Elemente in der Kulturland-
schaft

- Erhalt der Vielfalt der natürlichen
Standorte

- Erlebbarkeit des jahreszeitlichen
Wechsels

- Anlage von Blänken,
Hecken etc.

- Blühstreifen
- Förderung des Ökoland-

baus

Erhalt und
Verbesse-
rung der
kulturellen
Eigen-
art/historis
che Konti-
nui-
tät/Harmo
nie

Das Erscheinungsbild der
Landschaft ist durch die Er-
kennbarkeit historischer Kul-
turlandschaftselemente im
Einklang mit kulturellen, his-
torischen Traditionen geprägt.
Die Landschaftsgestalt ist in
ihrer historischen Dimension
und ihrer Maßstäblichkeit
ungestört und das Land-
schaftsbild wirkt harmonisch.
Landschaft soll vor Überprä-
gung geschützt werden. Erhalt
regionaler Landschaften im
Gegensatz zu universellen
Landschaften
Kontinuität als Gleichgewicht
zwischen Innovation und Tra-
dition und nicht als Konservie-
ren

- Erhalt kulturhistorischer Land-
schaftselemente

- Entwicklung der Verteilungsmuster
von Nutzungen

- Entwicklung der landwirtschaftli-
chen Nutzungsfläche (Flächenauf-
gabe, Aufforstung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen, Verteilungsmus-
ter Grünland-Acker, Verwandlung
landwirtschaftlicher Nutzfläche in
Siedlungsfläche)

Erhalt landwirtschaftlicher
Nutzungen in von Aufgabe
bedrohten Gebieten

Erhalt nutzungsgebundener
Lebensräume

Verbesse-
rung des
Erlebnis-
wertes der
Landschaft

Hier geht es um die tatsächli-
che Nutzbarmachung bzw.
Zugänglichkeit von Landschaft
für ruhige Erholung und damit
die Verbesserung ihres Frei-
zeitwertes.

- Verbesserung der Zugänglichkeit /
Erlebbarkeit der Landschaft

- Erhalt und Verbesserung von Land-
schaften für Erholungszwecke

- Erschließungsmaßnahmen
- Lenkungskonzepte
- Lernpfade
- Edutainment Angebote

Quelle: Eigene Darstellung nach Wascher, 2000; EU-KOM, 2000; Peters, 2001; Köhler et al., 2000.
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MB-X-Text 4.1 - Landwirtschaft und Klimarelevanz

Im Nationalen Klimaschutzprogramm der Bundesregierung (Bundesregierung, 2000)
werden die Rolle und Ansatzpunkte der Landwirtschaft für den Klimaschutz beleuchtet.
Die Interessenlage ist für diesen Bereich vielschichtig, da die Landwirtschaft zum einen
selber zu den Emittenten klimarelevanter Gase zu rechnen ist und zum anderen vom Kli-
mawandel empfindlich betroffen sein wird. Darüber hinaus können landwirtschaftlich
genutzte Flächen sowohl Senken als auch Quellen für Treibhausgasemissionen sein.

Die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungen (IPCC) hat Leitli-
nien für nationale Treibhausgasinventare erstellt. Diese Leitlinien (IPCC, 1997) unter-
scheiden „Landwirtschaft“ sowie „Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft“ wie
folgt:

– „Landwirtschaft“ bezieht sich auf die eigentlichen Tätigkeiten der landwirtschaftli-
chen Produktion, z.B. CH4-Emissionen aus Viehwirtschaft und Reisanbau sowie
N2O-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden.

– „Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft“ beinhaltet:
• Emissionen und Entzug von CO2 als Folge forstwirtschaftlicher Maßnahmen,
• Emissionen verschiedener Treibhausgase aufgrund der Umwandlung vorhandener

Wälder und natürlichen Graslandes für andere Arten der Bodennutzung,
• Entzug von CO2 aufgrund der Aufgabe zuvor bewirtschafteter Flächen sowie
• CO2-Emissionen aus dem Boden und Aufnahme in den Boden und in pflanzliche

Biomasse in Verbindung mit Änderungen der Landnutzung und der Bewirt-
schaftung.

Darüber hinaus verbraucht die Landwirtschaft auch Primärenergie im Rahmen der Pro-
duktion. Diese CO2-Emissionen werden jedoch nicht gesondert für die Landwirtschaft
ausgewiesen, sondern entsprechend internationalen Regeln unter anderen Rubriken er-
fasst:

– Treibstoffverbrauch der Traktoren: Verkehrssektor,

– Energieverbrauch zur Herstellung von Düngemitteln, PSM und anderen Produkti-
onsmitteln im Industriesektor.

MB-X-Tabelle 4.6 verdeutlicht den Anteil der einzelnen Treibhausgase an der Klima-
problematik und den Anteil der Landwirtschaft am Ausstoß dieser Gase. Insgesamt ist die
Landwirtschaft mit 5,8 %, ohne energiebedingte Emissionen, an den Gesamtemissionen
beteiligt. Nach Geier liegt der Gesamtanteil der Landwirtschaft am Treibhauseffekt bei
8,5 % (Köpke, 2002).
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MB-X-Tabelle 4.6: Anteile einzelner Gase an Treibhausgasemissionen und Beitrag
der Landwirtschaft

Anteil der ... CO2 CH4 N2O
Gase an Treibhausgasemissionen insgesamt
(1998), berechnet nach CO2 Äquivalenten 87 %* 7,2 %* 4,9 %*

Anteil der Landwirtschaft an den Emissio-
nen

Anteil an den energiebeding-
ten Emissionen ca. 3 %* 48 %** 52  %**

*Zahlen nach Bundesregierung, 2000, ** Zahlen nach Sensi, 2003.

Quelle: Eigene Darstellung.

MB-X-Tabelle 4.7 fasst die Reduktionsziele der Bundesrepublik für die landwirtschafts-
relevanten Kyotogase zusammen.

MB-X-Tabelle 4.7: Reduktionsziele der Bundesrepublik Deutschland der für die
Landwirtschaft relevanten Kyotogase

Klimagase Zeithorizont zur Erreichung des Zieles Reduktionsziel gegenüber 1990 in  %
CO2 2008 - 2012

2005*
21 %
25 %

CH4 2008 - 2012 21 %
N2O 2008 - 2012 21 %

* nationales Ziel

Quelle: Eigene Darstellung.

CO2-Äquivalente oder auch Global-warming-potential

Die verschiedenen Gase sind mit unterschiedlichen Wirkungen pro Erfassungseinheit
verbunden. Als Umrechnungseinheit zur Aufsummierung verschiedener klimarelevanter
Gase wurden CO2–Äquivalente festgesetzt, die dem Treibhauspotential von CO2 bezogen
auf 1.000 Jahre entsprechen. MB-X-Tabelle 4.8 gibt die Umrechnungseinheiten wieder,
die auch der Zwischenbewertung zugrunde gelegt wurden.

MB-X-Tabelle 4.8: Umrechnungsfaktoren für CO2–Äquivalente

Treibhausgas Umrechnungsfaktor für CO2 Äquivalent nach
Bundesregierung (2000)*

Methan CH4 21
Lachgas N2O (Distickstoffmonoxid) 310

* Andere Autoren legen zum Teil andere Faktoren zu Grunde, so Köpke (2002) 11 für Methan und 270 für
Lachgas.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Senkenfunktion von Land- und Forstwirtschaft

Wald ist in Deutschland eine Kohlenstoffsenke, da mehr nachwächst, als verbraucht wird.
Dadurch erfolgt eine Bindung von ca. 4 % der CO2-Emissionen. Landwirtschaftliche Bö-
den können je nach Art der Bewirtschaftung zu Senken oder zu Quellen werden. Zur Er-
fassung der Senkenfunktion besteht noch kein allgemein anerkanntes Instrumentarium.
Zusätzlich kann von einer Bindung von CO2 in Holzprodukten ausgegangen werden. Im
Rahmen der Halbzeitbewertung spielen für die Senkenfunktion vor allen Dingen land-
wirtschaftliche Maßnahmen eine Rolle.

Quellen und Handlungsansätze für die verschiedenen Gase

CO2-Quellen und Einsparpotentiale

– Abhängig von der Intensität des Vorleistungseinsatzes führt die Reduzierung des Ein-
satzes von Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel, Kraftfutter etc. in extensiven Bewirt-
schaftungsformen zu CO2-Einparungen.

– Bereitstellung von Biomasse und nachwachsenden Rohstoffen für den Energiesektor.
Hierbei ist die Gewinnung von Biogas doppelt wirksam, da sie zum einen andere fos-
sile Energieträger substituiert und zum anderen die Emission von Methan reduziert.

– Flächenbewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft zur Besserung der Speicher-
fähigkeit, Erhöhung der Vorräte (d.h. humusanreichernde Produktionsverfahren).

N2O-Quellen

– Direkte Emissionen aus landwirtschaftlichen Böden (94 %) (Sensi, 2003) und aus der
Nutztierhaltung (6 %).

– Indirekte Emissionen als Umwandlungsprodukt der flüchtigen Ammoniak-, Nitrat-
und NOx-Verbindungen, Umrechnungen nicht möglich. Laut Köpke (2002, S. 9) be-
steht aber eine enge Korrelation zwischen emittiertem N2O und Gesamt N-Input.

– Emissionen infolge der Verbrennung landwirtschaftlicher Rückstände.

Methanquellen

– 17 % der Methanemissionen stammen in Westeuropa aus tierischen Exkrementen
(Köpke, 2002, S. 9).

– 60 % aus Nährstoffumsetzung im Pansen von Wiederkäuern, enterische Fermentati-
on. Berechnung erfolgt nach Emissionsfaktoren je Tier, da Emissionsraten vom je-
weiligen Verdauungssystem und der Futteraufnahme abhängen.

– Aus der Düngewirtschaft im Rahmen des mikrobiellen Abbaus von Exkrementen.
Berechnung erfolgt nach erzeugter Menge Dung (Art und Anzahl der Tiere) und An-
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teil, der anaerob abgebaut (Klima, Verfahren der Mistlagerung und –behandlung)
wird.

– Größtes Potential zur Reduzierung liegt neben der Lagerungstechnik in der Auswei-
tung der Biogasgewinnung.

Ammoniakquellen

Ammoniak (NH3) ist zwar kein direkt klimarelevantes Produkt, aber es entfaltet Wirkun-
gen auf Ökosysteme und die Umwandlungsprodukte. Wirkungspfade sind folgende:

– Eutrophierung und Versauerung führen zu Beeinträchtigung der für den Klimaschutz
relevanten Wälder,

– Indirekt klimawirksames Spurengas, da es im Boden zu N2O umgewandelt wird, Kor-
relation von NH3 und N2O nicht möglich (s.o.),

– 93 % der Gesamtemissionen aus der Landwirtschaft, dabei 70 % aus der Rinderhal-
tung, Schweinhaltung und Mineraldüngeranwendung.

Ausschlaggebende Einflussgrößen sind die Ausbringungstechnik und Lagerungstechnik
organischer Dünger sowie die Größe der Tierbestände.

Laut Genfer Luftreinhalteabkommen zur Bekämpfung der Versauerung, Eutrophierung
und des bodennahen Ozons (Multikomponentenprotokoll) vom 01.12.1999 ist für das Jahr
2010 eine Minderung um 16 % gegenüber dem Stand von 1996 vorgesehen.

Beiträge der Forstwirtschaft zum Klimaschutz

Schutz bestehender und Ausweisung neuer Waldflächen durch

– Erstaufforstung,

– Verbesserung der Vitalität und Anpassungsfähigkeit der Wälder als Mischbestände
als Voraussetzung zum Erhalt der Anpassungsfähigkeit an die Klimaveränderungen,

– Waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Speicherfunktion der Wälder:
• Zuwachsstarke Baumarten versus langfristige Stabilität, alte Bestände versus

Marktlage (Nachfrage nach Schwachholz),
• zentrale Bedeutung hat hier der Bodenschutz, da mindestens 50 % der Kohlen-

stoffvorräte im Mineralboden, Humus und Streu gespeichert sind,
• Naturverjüngung, Verzicht auf Kahlschlag,
• bodenschonende Walderschließung und Holzernteverfahren,
• vermehrte Verwendung von Holz als Rohstoff und Energieträger im Sinne der

Nutzung der Produktspeicherung,
• Materialsubstitution,
• Energiesubstitution.
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Hierbei gibt die Bundesregierung (2000, S. 25) zu bedenken, dass „an die sich aus der
Erstaufforstung in Deutschland ergebenden Beiträge zum Klimaschutz keine zu hohen
Erwartungen gestellt werden dürfen. Das Potential der CO2-Einbindung, das sich aus der
Erstaufforstung für den Zeitraum 1990 bis 2005 ergibt, beträgt bei einer Fläche von ca.
6.000 bis 7.000 ha je Jahr weniger als 0,1 % der jährlichen CO2-Emissionen.“ Verluste,
die ca. bei 2.000 bis 3.000 ha pro Jahr liegen, können diese Effekte kompensieren, v.a.,
wenn der Abbau organischer Kohlenstoffverbindungen aus dem Waldboden einbezogen
wird.

Im Rahmen der Zwischenbewertung spielen nur die Effekte durch die Erstaufforstung und
den Abbau der forstlichen Ressourcen eine Rolle.

Beitrag des Ökologischen Landbaus

Die flächenbezogenen CO2-Emissionen sind, bei systemüblichen Flächenanteilen einzel-
ner Fruchtarten und Futtermittelzukäufen, beim Ökologischen Landbau um ca. 65 % ge-
ringer (Köpke, 2002, S.8). Im Vergleich zu konventionellen Systemen, ist dies auf den
geringen Anteil indirekter Energieträger (zugekaufter Betriebsmittel) zurückzuführen.
Der Maschinenanteil sowie Treib- und Schmierstoffe sind im Ökolandbau wiederum we-
sentlich höher, so dass insgesamt mit einem Umrechnungsschlüssel von 60 % Energiere-
duzierung gegenüber der konventionellen Landwirtschaft gerechnet werden kann. Dieser
Umrechnungswert wird auch den Berechnungen der Zwischenbewertung zu Grunde ge-
legt. In ökologischen Systemen wird aufgrund geringerer Erträge als im konventionellen
Landbau weniger Kohlenstoff im Erntegut, dafür jedoch mehr Kohlenstoff in Form orga-
nischer Bodensubstanz gebunden.

Das vergleichsweise geringe Düngungsniveau auf ökologisch bewirtschafteten Flächen
führt vermutlich zu geringeren Lachgas- und Ammoniakemissionen. Allerdings können
Lachgasemissionen infolge des intensiveren Anbaus von Leguminosen im Ökologischen
Landbau steigen (Haas et al., 1995).

Maßnahmen im Rahmen der einzelnen Förderstränge

MB-X-Tabelle 4.9 gibt einen Überblick über die Handlungsmöglichkeiten im Rahmen
eines EPLR zur Reduzierung klimarelevanter Gase.
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Anhang 5 - Umsetzung

MB-X-Text 5.1 - Ergebnisse der Expertengespräche auf Programmko-
ordinierungsebene und in der GD-Agri bezüglich der
Rolle des Begleitausschusses

Einschätzungen zum aktuellen Status

Der Begleitausschuss ist völlig überflüssig. Er beschränkt sich auf rein formale Aspekte
und ist daher eher hinderlich als dass er zweckdienlich ist.

EU-KOM hat auf der ersten Begleitausschusssitzung selbst die Existenz des Begleitaus-
schusses in Frage gestellt. Allerdings werden auf dieser Ebene die Wirtschafts- und Sozi-
alpartner einbezogen.

Die Bund-Länder-Referentenbesprechungen würden eigentlich den gleichen Zweck er-
füllen wie der Begleitausschuss. Das Einspeisen der Änderungsanträge in diesen Begleit-
ausschuss ist eher hinderlich, da kein Bundesland sich tatsächlich mit den Änderungsan-
trägen der anderen Bundesländer auseinandersetzen will, mit Ausnahme von Änderungs-
anträgen, die zu Lasten des eigenen Bundeslandes gehen.

Der Begleitausschuss hat keine Entscheidungskompetenz.

Die Position der EU-KOM in den Begleitausschüssen hat sich gegenüber der Ziel-5b-
Politik deutlich geändert. In den Anfängen hatten die Vertreter der EU-KOM eine größere
Entscheidungskompetenz, was sich in den letzten zwei Jahren dieser Politikphase deut-
lich geändert hat. Allerdings haben die EU-KOM-Vertreter zumindest eine Position
kundgetan, so dass man die Richtung der letztendlichen EU-KOM-Entscheidung ungefähr
bestimmen konnte.

In der Ziel-5b-Verordnung waren die Vertreter der EU-KOM Mitglieder des Begleitaus-
schusses; nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 sind sie nur noch Beobachter, und dement-
sprechend ist auch ihr Verhalten im Begleitausschuss. Bezogen auf die kritische Ein-
schätzung des Begleitausschusses durch die befragten Programmkoordinatoren stellte die
EU-KOM heraus, dass der Begleitausschuss keine obligatorische Einrichtung ist, sondern
auf Wunsch der Bundesländer eingerichtet wurde.

Aus Sicht der EU-KOM hat der Begleitausschuss in der jetzigen Form einen geringen
Mehrwert. Er verkommt zu einem rein technischen Gremium, in dem nur Durchführungs-
details besprochen und abgesichert werden sollen. Dafür sind die Vertreter der Unité
nicht die richtigen Ansprechpartner.
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Änderungsmöglichkeiten

Es wurde um eine Einschätzung der im Rahmen der Vereinfachungsdiskussion der
Strukturfonds diskutierten Vorschläge zur Verbesserung der Rolle der EU-Kommission in
den Sitzungen der Begleitausschüsse gebeten (EU-KOM, 2002a): Vorabinformation der
Kommission über zur Entscheidung stehende Themen soll durch vorherige interne Koor-
dination in der Kommission zu verbindlichen Stellungnahmen der Vertreter in dem Aus-
schuss führen bei rechtzeitiger Übermittlung der notwendigen Instrumente.

Dies wurde im Rahmen des Expertengesprächs als nicht praktikabel bezeichnet. Nach
Einschätzung der Programmkoordination kommt die EU-Kommission nicht so vorbereitet
in die Sitzungen, als dass sie Entscheidungen treffen könnte. Die Bearbeitung der Ände-
rungsanträge dauert z.Z. ca. ein halbes Jahr. Der Vorschlag aus dem Strukturfondsbereich
ist auch deshalb nicht praktikabel, weil man die Änderungsanträge dann noch viel früher
stellen müsste. Im Bereich des Ziel-2-Programms wird dies auch schon so gehandhabt.
Dort wird die Einladung mit den erforderlichen Unterlagen mit ca. vier Wochen Vorlauf
verschickt. Trotzdem trifft der EU-KOM-Vertreter in den Sitzungen keine Entscheidung.
Es wird vom Bundesland auch gar nicht erwartet, dass die EU-KOM im Begleitausschuss
endgültige Entscheidungen trifft. Die EU-KOM nimmt aus Sicht des Bundeslandes aber
gar keine Stellung und gibt noch nicht einmal Hinweise zu den anstehenden Fragen.

Der Begleitausschuss und die Arbeitsgruppe der Programmkoordinierungsreferenten sind
gedoppelt in ihrer Funktion. Die Abstimmung, die im Begleitausschuss erfolgt, könnte
auch rein national erfolgen.

Statt technischer Detailfragen sollte der Begleitausschuss aus Sicht der EU-KOM viel
stärker für inhaltlich-strategische Diskussionen genutzt werden, auch in Form von the-
menbezogenen Seminaren. Das Problem dabei ist nur, dass sich alle Beteiligten ungern
selbst „in die Karten gucken lassen“, so dass die Frage ist, ob solche inhaltlich-
strategischen Fragen überhaupt offen diskutiert werden können.
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MB-X-Tabelle 5.1: Übersicht über die veränderten Regelungen zu Programmände-
rungen

VO (EG) Nr. 1750/1999 VO( EG) Nr. 445/2002 VO (EG) Nr. 963/2003
Anzugeben sind ...
die Gründe und etwa auftretende
Schwierigkeiten bei der Durchführung,
die eine Anpassung des Programmpla-
nungsdokuments rechtfertigen

gleich gleich

die voraussichtlichen Auswirkungen
der Änderung;

gleich gleich

die Auswirkungen auf die Finanzierung
und die Kontrollen der Verpflichtun-
gen

gleich gleich

zu genehmigen sind Änderungen, die
Schwerpunkte betreffen, gleich gleich
zu einer Veränderung der wesentlichen
Merkmale von Fördermaßnahmen ge-
mäß dem Anhang einschließlich einer
Veränderung des Satzes der Gemein-
schaftsbeteiligung führen,

gleich zu einer Veränderung der wesent-
lichen Merkmale von Fördermaß-
nahmen im Sinne von Anhang II
führen
Anmerkung:
Die KOM hat viele wesentliche
Merkmale (A-Punkte) zu anderen
Informationen (B-Punkte) verän-
dert, die keine Genehmigung
mehr erfordern
neuer A-Punkt: die allgemeines
Ziel einer Maßnahme

den Gesamtbetrag der Gemeinschafts-
unterstützung ändern,

gleich den Gesamtbetrag der Gemein-
schaftsunterstützung sowie den
Gesamtbetrag der zuschussfähi-
gen Kosten oder der zuschussfä-
higen öffentlichen Ausgaben, die
in der Entscheidung zur Geneh-
migung des Programmplanungs-
dokuments festgelegt sind, än-
dern;

die Mittelzuweisung für eine Maßnah-
me ändern, um mehr als entweder 25 %
im Vergleich zu dem für das betreffen-
de Jahr vorgesehenen Betrag für die
entsprechende Maßnahme, oder 5 %
im Vergleich zu dem Gesamtbetrag,
der für das betreffende Jahr vorgese-
hen ist, was immer welcher größer ist,
wobei die Berechnung auf der Grund-
lage des EPLR erfolgt, das von der
KOM genehmigt wurde

die Mittelzuteilung für eine
Maßnahme um mehr als
10 % des für diese Maßnah-
me für den gesamten Pla-
nungszeitraum vorgesehenen
Betrags ändern, wobei die
Berechnung auf der Grund-
lage des von der Kommissi-
on genehmigten Programm-
planungsdokuments erfolgt

die Aufteilung der Mittel zwi-
schen den Maßnahmen des EPLR
um mehr als 15% des für das
fragliche Programm für den ge-
samten Zeitraum vorgesehenen
Gesamtbetrags der zuschussfähi-
gen Kosten ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
zuschussfähigen Gesamtkosten
beruht, 20 % des für das fragliche
Programm für den gesamten Zeit-
raum vorgesehenen Gesamtbe-
trags der zuschussfähigen öffent-
lichen Ausgaben ändern, wenn die
Gemeinschaftsbeteiligung auf den
zuschussfähigen öffentlichen
Ausgaben beruht, wobei die Be-
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rechnung auf der Grundlage des
Finanzierungsplans im Anhang
zur Kommissionsentscheidung zur
Genehmigung des EPLR in ihrer
zuletzt geänderten Fassung er-
folgt.

die in Form von staatlichen Beihilfen
zusätzlich gewährten Mittel für eine
Maßnahme ändern, um mehr als ent-
weder 25 % im Vergleich zu dem für
das betreffende Jahr vorgesehenen
Betrag für die entsprechende Maßnah-
me, oder 5 % im Vergleich zu dem
Gesamtbetrag, der für das betreffende
Jahr vorgesehen ist, was immer wel-
cher größer ist, wobei die Berechnung
auf der Grundlage des EPLR erfolgt,
das von der KOM genehmigt wurde

die in Form von staatlichen
Beihilfen zusätzlich ge-
währten Mittel für eine
Maßnahme um mehr als
10 % des für diese Maßnah-
me für den gesamten Pla-
nungszeitraum vorgesehenen
Betrags ändern, wobei die
Berechnung auf der Grund-
lage des von der Kommissi-
on genehmigten Programm-
planungsdokuments erfolgt

gestrichen

Maßnahmen mit einer Mit-
telausstattung von weniger
als 5 % des Gesamtbetrags
des Programms für den ge-
samten Planungszeitraum
sind ausgenommen

gestrichen

Zeitrahmen
Änderungen sind der KOM in einem
einzigen Vorschlag für das jeweilige
Programm pro Jahr zu übermitteln
außer, es handelt sich um Änderungen
von Gemeinschaftsregelungen

gleich weiterer Zusatz:
gilt nicht bei Änderungen, die
aufgrund von Naturkatastrophen
oder anderen außergewöhnlichen
Ereignissen mit größeren Auswir-
kungen auf die Programmplanung
des betreffenden Mitgliedstaates
erforderlich sind

die Kommission wird recht-
zeitig über die finanziellen
Änderungen unterrichtet, die
genehmigungspflichtig sind

die finanziellen Änderungen, die
keiner Genehmigung bedürfen,
sowie Änderungen des Satzes der
Gemeinschaftsbeteiligung werden
der KOM gemeinsam mit dem
indikativen Finanzplan mitgeteilt.
Sie treten zum Zeitpunkt ihres
Eingangs bei den KOM in Kraft.
Die innerhalb eines Kalenderjahrs
kumulierten Änderungen dürfen
die 15 %- oder 20 %-Grenze nicht
überschreiten.

sonstige Änderungen
werden der KOM mindestens zwei
Monate vor in Kraft treten mitgeteilt

gleich drei Monate
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MB-X-Text 5.2 - Verbesserungsvorschläge für künftige Programm-
erstellungen

Folgende Auflistung stellt eine Zusammenfassung der Verbesserungsvorschläge dar, die
die Programmkoordinatoren der sechs evaluierten Bundesländer im Rahmen der Exper-
tengespräche gemacht haben.

Zeitfahrplan

– Es sollte gemeinsame Fahrpläne Bund/KOM - Mitgliedstaat für die Programmpla-
nungsphase geben.

– Frühere Genehmigung der Rechtstexte und Durchführungsverordnungen.

– Frühere Genehmigung der Programme, damit nicht über einen so langen Zeitraum
Rechtsunsicherheit besteht.

– Strikter Zeitplan: Ende 2005 Vorlage der Verordnungstexte mit eindeutigen Inter-
pretationshilfen und Angeboten von EU-KOM und Bund mit entsprechendem in sich
stimmigem Begleitungs- und Bewertungssystem, bis spätestens September 2006 Ge-
nehmigung der Programme.

– Für Programmaufstellung und Diskussion mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern ist
nach der Vorlage bereits interpretierter Verordnungen mindestens ein Jahr Zeit not-
wendig. D.h., bereits im Sommer 2005 müssen ausgearbeitete und vollziehbare Ver-
ordnungen vorliegen.

Rahmenregelungen

– KOM soll ausschließlich den Rahmen festlegen und das Ausfüllen des Rahmens den
Mitgliedstaaten überlassen (stärkere Verantwortung der Mitgliedstaaten).

– Bei wettbewerbsrechtlichen Fragen Beschränkung auf eine Rahmenregelung, in deren
Grenzen sich die Mitgliedstaaten bewegen können. Es sollten Schwellenwerte einge-
zogen werden, unterhalb derer es aufgrund der Erfahrungen nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen kommen kann.

– In der VO sollten Maßnahmen weniger detailliert beschrieben und stärker zusam-
mengefasst werden.

– Höhere Konkretisierung von Vorgaben zur Durchführung.

– Weniger konkrete Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen.

– Begrenzung der Legislativvorgaben: Ausschlaggebend müssten eigentlich nur der
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen und die Grundverordnungen sein.
Ständig neue Leitlinien und Interpretationsvermerke führen dazu, dass man ständig
nachbessern muss.
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Organisation

– In der EU-KOM sollte es einen Verantwortlichen für das EPLR geben, der das „Pro-
dukt“ gegenüber den anderen GD vertritt und nicht nur deren Anmerkungen und Fra-
gen ungefiltert an die Länder durchreicht.
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Anhang 6 - Fragebögen und Interviewleitfäden

MB-X-Text 6.1 - Leitfaden für Gespräch mit EU-Kommission, DG Agri

Gesprächteilnehmerinnen: Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche
Räume der FAL, Regina Grajewski, Barbara Fährmann, Tel: 0531/596-5217, -5179,
regina.grajewski@fal.de, barbara.faehrmann@fal.de

zuständig für die Halbzeitbewertung der EPLR der Bundesländer Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg

1. Phase der Programmerstellung

Beschreibung der Zusammenarbeit mit den Bundesländern aus Sicht der Kommission

Unterschied zwischen föderalen Ländern und Zentralstaaten, Unterschied zwischen Öster-
reich und BRD

Wünsche an den Bund in der Phase der Programmerstellung

Bei der Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission und Länder Verwal-
tungen fühlten sich die Länder bei akuten Problemen zwar häufig gut unterstützt

Aber bei der Informationsweitergabe werden Defizite gesehen

Größtes Manko Rechtsunsicherheit durch individuelle Auslegungen von unbestimmten
Rechtsbegriffen durch die einzelnen Vertreter der Kommission

Gibt es Prozesse der Qualitätssicherung der Stellungnahmen der KOM?

Auch bei den Fragekatalogen große Unterschiede zwischen den Bundesländern, warum?

Anforderungen an die Aufgliederung von Maßnahmen auf den indikativen Finanzplan
Gliederung wurde ganz unterschiedlich gehandhabt (Haushaltslinien unterschiedlich hart
durchgesetzt)? Wie stellt KOM Kohärenz zwischen Programmen her?

Gibt es ein klares Prüfraster, nachvollziehbare Prüfkriterien für die einzelnen KOM-
Mitarbeiter

Eindruck des Learning by doing, Herausbilden von Rechtspositionen im Laufe der Ge-
nehmigungsphase, aber nicht vorab. In Umkehrung des Sprichwortes, wer zu früh kommt,
den bestraft das Leben (NRW)

Definition des Artikel 33 (sektoral oder auf ländlichen Raum bezogen)

Enge Auslegung des Artikel 33, der nach VO und Fischler Direktiven weit gefasst ist.

Definition, was ist eine Agrarumweltmaßnahme (nordische Gastvögel)



Kapitel 10 Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 6 43

War das Personal, das Ziel 5b umgesetzt hat bei der Erstellung der VO 1257/99 und der
1750/99 beteiligt?

Kurze Beschreibung des Konsultationsprozesses: wer kriegt wie lange, welche Unterla-
gen? Von Bundesländern wurde Beschleunigung der Konsultationsprozesse angemahnt.

Wettbewerbsrecht versus Maßnahmenvarianz und Ausgestaltung (Muss alles wettbe-
werbsrechtlich geprüft werden oder gibt es die Möglichkeit von Negativlisten)

Problematik der zahlreichen Handreichungen: wer entscheidet zu welchem Themen Leit-
linien, Arbeitsblätter etc,. erstellt werden??

2. Programminhalte

Die häufigsten Schwächen

Diskrepanz zwischen akademischem Anspruch und Wirklichkeit (z.B. bezogen auf Stra-
tegie oder Zielbeschreibung im EPLR)

Regionalerer Ansatz, Gebietskulissen möglich?

Sektorübergreifender Ansatz erforderlich zur Behebung der Strukturschwäche im ländli-
chen Raum, Ziel 2 kann dies nicht leisten

Förderlücken zwischen den Programmen (Kleinstgewerbeförderung)

3. Umsetzungsphase:

Personalwechsel in der Kommission , wie oft? Wird als hinderlich empfunden

gewisse Kontinuität bei den BearbeiterInnen wird als sinnvoll gesehen.

Berechenbarkeit und Transparenz (was ist die Rechtsgrundlage von Kommissionsent-
scheidungen)

Jährlichkeit:

Zeitdruck Mittel loszuwerden, führt zu Verschiebungen der Maßnahmenverhältnisse

Bevorteilt finanzstarke Länder mit finanzieller Manövriermasse, weniger von Mittelver-
fall betroffen

Bei investiven Maßnahmen Steuerungsprobleme

Lösungsansätze (HO und 445 Änderungen)

Wo liegen aus Sicht der KOM Vor- und Nachteile der Jährlichkeitsregelung?

Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre: wie ist das in anderen Ländern, gäbe es eine
Möglichkeit dies an das Kalenderjahr anzupassen?
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4. Verwaltungsvereinfachung

Welche Probleme hinsichtlich Umsetzung sind aus Sicht der KOM hausgemacht? Welche
Probleme lassen sich auf Vorschriften und Praktiken der Bundesländer zurückführen?

Wo werden Verwaltungsvereinfachungen aus Sicht der KOM ansetzen?

Regelungen der des neuen Entwurfs der EU-Haushaltsordnung in der die Kommission im
Bedarfsfall die Möglichkeit eingeräumt wird, bis zu 3 % der jährlich für die ländliche
Entwicklung stehenden Mittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen

Bedingungen??

Modulationsmittel können entsprechend Art 50 (445) über einen Zeitraum von drei Jahren
ausgegeben werden

Wäre es aus Sicht der Kommission möglich im EPLR die gesamte Förderstrategie für den
ländlichen Raum festzulegen und dann nur die (finanziell) gewichtigsten in die EU-
Kofinanzierung hineinzunehmen (Fördereffizienz)

5. Sanktionsproblematik

Klärung der unbestimmten Rechtsbegriffe: wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein (Artikel 64) drei Jahre nach Programmgenehmigung.

Sanktionen können aus Sicht der Bundesländer nur auf der Grundlage nationaler Recht-
setzungen verhängt werden (Vorbehalt des Gesetzes bei Eingriffen in Rechtspositionen).
Kein Lex EU-Förderung möglich.

Wie wird von Seiten der Kommission das Problem der Sanktionen bei Investitionen gese-
hen?

Interpretationen von Rechtstexten durch die Kommission über den Star-Ausschuss Mög-
lichkeit der Prüfung der Auswirkungen, gleicher Informationsstand

Kontrollierbarkeit versus Experimentierfreude,

Kontrolle durch die Kommission, Selbstverständnis der KOM im Sinne der Partnerschaft

Nur Kontrolle der Umsetzungsvorschriften und der Organisation der Kontrollsysteme in
den Ländern oder Kontrolle bis ins letzte Detail? Interner Revisionsdienst, Bescheinigen-
de Stelle und Revisionsdienst der Kommission

Da in einigen Programmen (NRW) nur 25 % EU Mittel enthalten sind, sollte nicht mehr
auf die Zuständigkeit der Länder gebaut werden
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6. Programmänderungen

Konsultationsverfahren bei Änderungen beschreiben

Verfahren, doppelte Konsultationen in gesamter Bandbreite oder inhaltlich begrenzt

Neuerungen durch die 445-Änderung, kommt der Entwurf so durch??

Warum müssen Änderungen in einem gesonderten Verfahren angezeigt werden? Wäre
Erhalt einer konsolidierten Planfassung nicht ausreichend?

Kompliziertes Gliederungsraster - Lähmt sich die Kommission nicht selber mit aufge-
blähten Antragsunterklagen

Öffnung zu Änderungen einmal pro Jahr, aber zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt
möglich?

Warum zwei Prüfungen für GA und Bundesland, obwohl die gleichen Fördergegenstän-
de?

7. Finanzmanagement

Wie soll mit den Mehr- und Minderbedarfen umgegangen werden und was heißt Finanz-
änderungen werden nicht mehr ex-post genehmigt?

Bedeutung der CIRCA-Tabelle

Darstellung der Mittelverwendung anderer EU-Mitgliedstaaten im indikativen Finanz-
plan, Konsistenz der verschiedenen Zahlwerke (Tab. 104, CIRCA-Tabelle, indikativer
Finanzplan)

Definition der Artikel 52 Maßnahmen, Bedeutung.

Verwendung Vorschuss 2000

Verbesserungen: Reduzierung der Haushaltslinien – Informationen über Förderstatistiken
weiterhin gegeben

Wenn Maßnahmen aus der Kofinanzierung (aus verwaltungstechnischen Gründen) he-
rausgenommen werden ansonsten aber inhaltsgleich als Landesmaßnahme bestehen blei-
ben, bedarf es in diesem Fall neben der Programmänderung einer weiteren Notifizierung?

Unterschied zu sonstigen staatlichen Beihilfen. Wie läuft das Konsultationsverfahren bei
rein wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen?

Wenn Maßnahmen auch aus inhaltlichen Gründen aus EPLR herausgenommen werden
(z.B. bedrohte Haustierrassen, wo 5-jähriger Verpflichtungszeitraum und Begrenzung auf
Landwirte als Zuwendungsempfänger ein Problem ist, das Inanspruchnahme vermindert,
warum werden im anschließenden wettbewerbsrechtlichen Genehmigungsverfahren genau
diese Auflagen wieder gefordert?)
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8. Partnerschaft

Begleitausschuss: Warum immer weniger belastbare Aussagen der Kommissionsvertreter,
keine Entscheidungskompetenz? Überflüssiges Gremium, wo sehen Sie den Mehrwert des
Begleitausschusses Oft gar nicht vertreten

Bei Ziel 5b wurde dies anders empfunden

Wird von den Ländern als reine Partnerschafts-Formalität empfunden, weder Stellung-
nahmen noch Hinweise

Konsultationen: Atmosphäre wird als wenig partnerschaftlich empfunden? Wie könnte
mehr Gleichheit entstehen

Bedeutung der WISO-Beteiligung auf Programmebene aus Sicht der KOM

9. Monitoring

Kein Mehrwert, nur Mehrarbeit

Andere Bezugspunkte (Zeitraum, Bewilligungen) für Steuerung nicht zu verwenden und
auch nicht als bloße Förderstatistik

Keine Verwendbarkeit für Evaluierung

Gründe und Sinn und Zweck aus Sicht der Kommission

10. Evaluation

Bedeutung aus Sicht der KOM für Umsetzung

Ex-ante hat im tatsächlichen Genehmigungsverfahren nur eine formale aber keine inhalt-
liche Rolle gespielt. Warum?

11. Allgemeine Strategische Fragen

2. Säule viel zu stark sektoral bezogen, ländlicher Raum steht zu wenig im Fokus.

Warum bleibt zweite Säule in der Garantie? Was bringt die Aufteilung zwischen den bei-
den Töpfen noch?

12. Vorstellungen für die nächste Programmplanungsphase

Großes Anliegen klarer zeitlicher Fahrplan

Rechtliche Sicherheit von Anfang an (sämtliche VO auch Durchführungsbestimmungen
und Leitlinien)
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Maßnahmenspezifische Fragen

Agrarumweltmaßnahmen

Prämienkalkulation: nach (EG) VO 1257/92 ist eine Kalkulation der Prämien mit dem
Referenzsystem „Nutzungsaufgabe“ zulässig. Dies Referenzsystem führt dem Prinzip
nach zu einer höheren Prämie als das Referenzsystem „Produktion“. In einigen Fällen
wurde das Referenzsystem nicht zugelassen. Warum?

Prämienkalkulation: für die Agrarumweltmaßnahmen müssen Prämien kalkuliert werden.
Damit ist ein Ausschreibungsverfahren nicht möglich. (Ausschreibungsverfahren sind
sowohl für den handlungs- als auch ergebnisorientierten Ansatz möglich). Warum ist dies
so? (Anmerkung: indikativer Finanzplan wäre dann nicht möglich)

Ergebnisorientierter Ansatz: in einigen Bereichen wird ein ergebnisorientierter Ansatz als
Ergänzung zu dem handlungsorientierten Ansatz, wie ihn die VO (EG) 1257/99 implizit
für die AUM vorsieht, von den Bundesländern gewünscht. Ist dies möglich?

Verwaltungsaufwendungen als Bestandteil der Prämienkalkulation: die Prämie darf lt.
KOM nur für den Nutzenentgang plus 20 Anreiz kalkuliert werden. Antragskosten dürfen
nicht in die Prämienkalkulation mit einfließen. Bes. bei naturschutzfachlich ausgerichte-
ten Maßnahmen ist die potentielle Antragsfläche je Zuwendungsempfänger i.d.R. klein
und somit die rel. Antragskosten/ha AUM hoch. Dies führt dazu, dass die rel. Vorzüg-
lichkeit von naturschutzfachlichen Maßnahmen oder von Maßnahmen mit Gebietskulisse
sinkt. Ist dies von der KOM so gewollt?

Sanktionen: Die Sanktionierung bei Verstoß gegen die AUM-Auflagen erfolgt entspre-
chend der VO (EG) 445/2002, also entsprechend des InVeKoS. Das InVeKoS und der
damit verbundene Sanktionsmechanismus ist eigentlich für die 1 Säule entwickelt wor-
den. Das Risiko eines Verstoßes bei den AUM ist ein ungleich höheres, da a) eine Viel-
zahl von zusätzlichen Auflage einzuhalten sind und b) eine 5-jährige Bindungsfrist be-
steht. Damit wird ein ungleiches Behandeln zwischen 1. Säule und AUM erreicht. Ist dies
der KOM bewusst? Gibt es Überlegungen, den Sanktionsmechanismus für AUM abzu-
mildern. Wurde über Bagatellegrenzen nachgedacht?

Ordnungsgemäße Landwirtschaft (Einhaltung von Umweltstandards): Die Einhaltung der
ordnungsgemäßen Landwirtschaft wird überprüft. Bei Verstoß ist a) ggf. ein Bußgeld zu
zahlen b) zieht der Sanktionsmechanismus nach VO (EG) 445/2002. Solange Cross
Compliance noch nicht obligat sind, (nach MTR ab 2007) setzen sich somit Betriebe, die
an AUM teilnehmen ( und damit einem Beitrag zum Umweltschutz leisten) einem höhe-
rem Sanktionsrisiko aus als Betriebe, die ausschließlich Zahlungen über die 1. Säule er-
halten. Ist dies so gewollt?



48 Kapitel 10     Materialband – Kapitelübergreifende Fragestellungen: Anhang 6

MB-X-Text 6.2 - Interviewleitfaden für das Gespräch mit Programm-
koordinatoren

Wo _____________________________________________________________________

Wann ___________________________________________________________________

GesprächspartnerInnen______________________________________________________

weitere AnsprechpartnerInnen ________________________________________________

Anschrift_________________________________________________________________

Tel.: ____________________________________________________________________

Fax:_____________________________________________________________________

E-Mail __________________________________________________________________

EvaluatorInnen ____________________________________________________________

Programmerstellung (Grajewski)

Halten Sie die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/99 bzw. der Durchführungsverordnung
hinsichtlich des Erstellungsprozedere sowie der formalen und inhaltlichen Gliede-
rungsstruktur für sinnvoll?

– Flexibilität gegenüber beispielsweise Ziel 5b-OP-Erstellung

– Aufwand für die Erstellung

– Was hätten Sie weggelassen bzw. anders gestaltet?

– Notifizierung gleich mit Programmgenehmigung erledigt (Vor- und Nachteile)

Abstimmung zwischen Fachreferaten und anderen beteiligten Ministerien über

– strategische Ausrichtung des Programms

– Maßnahmen

– finanzielle Mittelaufteilung

– In welcher Form fand die Abstimmung statt (Gremien, Teilnehmer, Besprechungs-
rhythmus)
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Zuständigkeiten für Programmerstellung

– Gab es eine spezielle Projektgruppe?

– Wurden Sie von anderen Aufgaben entlastet für die Phase der Programmerstellung?

– Beauftragung externer mit der Programmerstellung (Vor- und Nachteile)

Rolle des Bundes bei der Programmerstellung

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Rolle der EU-KOM

(trifft zu / trifft vorwiegend zu / trifft vorwiegend nicht zu / trifft überhaupt nicht zu)

– rechtzeitige Information

– eindeutige Information

– lückenlose Information

– einheitliche Vorgaben (d. h. keine individuelle Auslegung von unbestimmten Rechts-
begriffen durch Mitarbeiter)

– ausreichende Unterstützung bei Problemen

– ausreichend kompetente Ansprechpartner (Wer?)

Wenn Defizite bestehen, wie haben diese sich ausgewirkt?

– Kam es zu signifikanter Mehrarbeit?

– Belege (z. B. wesentliche Kapitel mussten neu geschrieben werden, Fragenkataloge
der KOM sehr umfangreich)

Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für zukünftige Programmerstellungen?

– hinsichtlich der Konkretisierung der Kommissionsvorgaben

– der Koordinierungsfunktion des Bundes

– organisatorisch
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Wo liegen die Vorteile einer Programmplanung gegenüber maßnahmebezogenen An-
sätzen? Wo sehen Sie Nachteile?

Besteht ein Defizit an geplanter strategischer (mittel- bis längerfristiger) Ausrichtung?

– Wenn ja, welche Gründe sind dafür ursächlich?
• zu wenig Zeit
• zu wechselhafte Entwicklungen im Bereich Agrarwirtschaft
• politische Ebene lässt sich nicht auf verbindliche Strategien ein
• Kirchturmdenken der Fachreferate
• sonstiges ?

Programmgenehmigung (Grajewski)

Verfahrensablauf zur Genehmigung

– Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf zur Programmgenehmigung (zeitlich, in-
haltlich, organisatorisch)?

– Wie fand der Abstimmungsprozess innerhalb des Hauses oder zwischen den Ministe-
rien statt?

– In welchem Gremium wurde die Letztentscheidung sowohl über Maßnahmen wie
auch Finanzen getroffen?

War insgesamt gesehen die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Überarbeitung des
Programms bis zur Genehmigungsreife

(Benotung von 1 – 6))
• bundeslandintern

(Gab es hier deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Fachrefera-
ten/Ministerien und wenn ja, worauf ist dies zurückzuführen?)

• mit anderen Bundesländern
• in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
• mit dem BMVEL
• mit der EU-Kommission
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Umsetzung des EPLR (inhaltlich, finanziell) (Fährmann)

Aufgabenverteilung innerhalb der Dienststelle

– Wo organisatorisch verankert?
• Stabsstellenfunktion
• zusätzliche Befugnisse gegenüber den Fachreferaten

– zusätzliche fachliche Zuständigkeiten
• oder wurden sie von fachlichen Aufgaben entbunden?

– personelle Ausstattung (zusätzliches Personal?)

– Gründe für die gewählte organisatorische Lösung

Gibt es eine systematische Koordination/Koordination auf Ministeriumsebene?

– mit Zahlstelle (warum wurde diese verlagert?)

– mit Fachreferaten

– mit anderen beteiligten Ministerien

( Unterlagen: gemeinsamer Verteiler, regelmäßige Dienstbesprechungen, ad hoc Besprechungen, ....)

Welche Bedeutung haben folgende Gremien bei der Umsetzung des EPLR

(Bedeutung bezogen auf Informationsweitergabe, inhaltlich/strategische Änderungen,
finanzielle Anpassungen)

– Begleitausschusses

– Bund-Länder-Arbeitsgruppe

– Bund

– EU-Kommission

– informelle Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern

Einschätzung der Wichtigkeit der Gremien/Ebenen für die Arbeit und Abwicklung der
EPLR

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit der formalisierten Gremien, wie könnte diese verbes-
sert werden?

(⌦ Stichworte Rolle der Kommission im Begleitausschuss: Lösungsvorschlag: Vorabinformation der Kommission
über zur entscheidungsstehende Themen soll durch vorherige interne Koordination in der Kommission zu verbindli-
chen Stellungnahmen der Vertreter in dem Ausschuss führen bei rechtzeitige Übermittlung der notwendigen Doku-
mente)
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Wo liegen die größten Schwierigkeiten bei der Abwicklung des EPLR? Wo sehen Sie
die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorgängerprogrammen? (v.a. Ziel 5a
oder Ziel 5b) - Konkrete wesentliche Änderungen gegenüber vorher
Verwaltungsaufwand
Kontrollwesen
Was sind hausgemachte Probleme?

Für die Finanzplanung sowohl des Programms als auch des Landeshaushaltes sind
voraussehbare Finanzströme vorteilhaft. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang
die Planbarkeit der Zahlungsströme im bisherigen Verlauf der Förderperiode?

– Erstattungsverfahren – Verbesserung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel

– Jährlichkeit

(⌦ Stellungnahme des BMF sparsame Haushaltsführung, Risikominimierung, Finanzkontrolle) Bund plädiert gegen

einen erneuten Wechsel)

Im Zusammenhang mit der EU-Förderung wird häufig eine Verwaltungsvereinfa-
chung gefordert. Wo soll diese ansetzen und wie könnte sie konkret ausgestaltet sein?

– Verwaltungs- und Kontrollverfahren vereinfachen

– Förderbedingungen den Maßnahmentypen anpassen
• Jährlichkeitsprinzip
• Vor- und Zwischenfinanzierung als Problem (Frage nach Artikel 52 der VO

445/2002 zur Vorschussgewährung unter bestimmten Umständen)
• Flexibilität bei langjährigen Verpflichtungszeiträumen (AUM)

– Rückverlagerung von Durchführungskompetenzen an die Länder – Forderungen nach
Politikentflechtung, was heißt dies genau? Keine Kofinanzierung mehr? Einschrän-
kung durch GA nicht größer?

– Genehmigungsentscheidungen der Kommission beschleunigen – momentan 6 Monate

⌦ Stichwortzettel, VO Text

Einige Bundesländer wurden schon von der EU kontrolliert. Was waren die wesentli-
chen Ergebnisse der Kontrollen und werden diese auch Auswirkungen auf die Ver-
waltungspraxis Ihres Landes haben?

Auswirkungen des Anlastungsrisikos

Spielt das Anlastungsrisiko die "Schere im Kopf" und beeinflusst die inhaltliche Gestal-
tung von Programmen?
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Regelungen zu Änderungsnotifizierungen (Art. 44)

– Beschreibung des Verfahrensablaufs

– Ist das Verfahren sachgerecht?

– Sind die Vorschriften eindeutig geregelt?

– Wer entscheidet, was eine Änderung ist?

– Wo liegen die größten Schwierigkeiten?

– Wie könnte das Verfahren aus Ihrer Sicht sachgerechter und flexibler ausgestaltet
werden?

Auf Bundesebene gibt es ein Verfahren der Mittelumschichtung zwischen Bundeslän-
dern? Wie funktioniert dies? Halten Sie dies für sachgerecht und praktikabel?

– Zeitpunkt der Mittelumschichtung

– Hauptströme (Quellen)

Wenn Sie Mittel aus anderen Ländern aufnehmen können, nach welchen Kriterien
entscheiden Sie, in welche Maßnahmenbereiche diese fließen?

Gibt es ein ähnliches Verfahren auch auf Landesebene?

Sind die Mittel dann für die betroffenen Maßnahmenbereiche unwiderruflich verloren
oder bekommen diese im Laufe des Programms auch etwas zurück, d.h. werden die ein-
mal fixierten Haushaltslinien eingehalten? Oder kommt im letzten Jahr die große Ände-
rungsnotifizierung?

Vollzug des Programms (Grajewski)

Gründe für Änderungen in den indikativen Finanzplänen

Gründe für den unterschiedlichen Mittelabfluss

Was gehört Ihrer Meinung nach nicht in das Programm? (inhaltlich, verwaltungs-
technisch)

⌦Eventuell Stichworte der Regierungskommission: ... wesentliche Teile der betriebenen Maßnahmen sinnvoller
Weise in alleiniger Zuständigkeit von Niedersachsen angesiedelt sein sollten, ohne den komplexen Abstimmungsbe-
darf zwischen Hannover, Berlin und Brüssel allerdings auch ohne Mitfinanzierung. ...Mittelzuweisungen von oben
dominieren die sachgerechte Überlegung zur Ausgestaltung
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Rahmenbedingungen für die Umsetzung des EPLR (Fährmann)

Finanzielle Rahmenbedingungen

– Haushaltssperre

– generelle Mittelkürzungen
• Sind Maßnahmen mit EU-Kofinanzierung generell von Kürzungen ausgenom-

men?
• Spielt das Argument in der Diskussion um Kürzungen überhaupt eine Rolle?
• Wurden aufgrund dessen die Kofinanzierungssätze angehoben?
• Wie wird bei generellen Mittelkürzungen verfahren? Rasenmäher oder Schwer-

punktsetzungen?

Politische Rahmenbedingungen -  Wie wirken sich die folgenden Punkte auf die Um-
setzung des EPLR aus und wie reagiert das ML strategisch mit seinem Instrument
EPLR?

– Agrarwende: Regierungskommission Zukunft der Landwirtschaft (⌦ Stichworte)

– GAK-Änderungen: Handhabbarkeit der Programme, Arbeitsaufwand, Beeinflussung
der Programmkonsistenz

– Mid-term Bewertung der Agenda 2000: Was ist Ihrer Meinung nach wesentlich? Was
fehlt?

Wie kann ein auf einen langen Zeitraum ausgerichtetes Förderprogramm auf „schnelllebi-
ge“ politische Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen reagieren?

Modulation 2003

– Welche Maßnahmen bieten Sie an?

– Beschreiben Sie aus Ihrer Sicht die Auswirkungen auf die Verwaltung (Einziehen der
Mittel, gesonderte Mittelverwaltung aufgrund anderer Kofinanzierungssätze der GA)

– Warum hat der Bundesrat jetzt nachdem das Gesetz auf dem Tisch liegt ein Gegenge-
setz auf den Weg gebracht? Hauptgründe, Verhalten Niedersachsens

Begleitsystem - Zeitlicher Umfang zur Erstellung im Verhältnis zur Aus-
sagekraft (Grajewski)

Das Begleitsystem soll der Steuerung des Programms dienen. Halten Sie das EU-
Monitoring für diesen Zweck geeignet?

– Wenn nein, warum nicht?
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Nutzen Sie die Zahlstellendaten für die Programmsteuerung?

– Wenn nein, warum nicht?

Wie steuern Sie aus finanzieller Sicht das Programm?

Was würden Sie sich wünschen für eine Programmsteuerung?

Gibt es Überlegungen, ein einheitliches Berichtssystem aufzubauen, das verschiedenen
Berichtserfordernissen genügt (EU, GAK, Landtagsanfragen, ...)?

Bewertung (Grajewski)

Was heißt für Sie Evaluierung?

Gründe zur Durchführung einer Evaluation

– Verbesserung des Managements

– Rechenschaftspflicht

– Unterstützung bei der Zuweisung von Haushaltsmitteln

Wo würden Sie den Hauptnutzen sehen? Welche Effekte versprechen Sie sich von der
Evaluation?

Was Evaluierungskultur betrifft, wo befindet sich Ihre Verwaltung z.Z.?

– Beispiele guter/brauchbarer Evaluierungen

– Maßnahmen des Landes zur Verankerung des Evaluierungsgedankens in der Verwal-
tung

Kohärenz, Synergie (Fährmann)

Interne Synergie: Mehrwert des Programmansatzes

Was ist Ihrer Meinung nach der Mehrwert der Programmerstellung und Umsetzung ge-
genüber getrennter Maßnahmenerstellung und Umsetzung?

Einschätzungsfrage
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Lassen die Abstimmungsprozesse zwischen verschiedenen Fachreferaten während der
Programmerstellung und –umsetzung (s.o.) darauf schließen, dass

– inhaltliche Ausrichtungen /Zielausrichtungen/komplementäre Projekte

– räumlich und zeitliche Ausrichtungen

– besser aufeinander abgestimmt wurden als vorher?

Sind Ihnen Beispiele für solche Synergien bekannt?

Zum großen Teil handelt es sich um bereits vorher angebotene Fördermaßnahme. Sind
aus Gründen einer „administrativen Bündelung“ andere administrative Einbindungen oder
Zuständigkeiten für die einzelnen Programmbestandteile als vorher gewählt worden?

Hat der Programmansatz insgesamt zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Fachverwaltungen durch Informationsaustausch etc. geführt?

Externe Synergie: Abstimmung mit Ziel-2-Programm, LEADER +

– Austausch bei der Programmerstellung

– Wie erfolgt in der Umsetzung des Programms die Abstimmung mit anderen EU-
Programmen?

– Gibt es Regelungen, dass Anträge aus LEADER +-Regionen vorrangig bedient wer-
den, das Mainstreamprogramm also flankierend zum Einsatz kommt? Vereinheitli-
chung der Vorgaben oder jeder nach seinem Gusto?

– Wo sehen Sie überhaupt die Synergien zum Ziel 2-Programm?

Aktivitäten des Programmkoordinators

Sehen Sie Defizite und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft?

Prinzip der Partnerschaft

Was heißt dieses 2000 verstärkte Prinzip für Sie?

(Zusammenarbeit mit Bund und Kommission s.o.)

Wer sind die Wirtschafts- und Sozialpartner?
Wer kommt auf den Verteiler?
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Beschreibung des Beteiligungsverfahrens bei
• Programmerstellung
• Umsetzung
• Evaluierung
• Änderungen

(Wann, wie oft, wie, auf welcher Ebene???)

Wie schätzen Sie die Befähigung der Verbände für eine qualifizierte Beteiligung ein?

Sind Sie mit dem bisherigen Verfahren zufrieden oder könnte es aus Ihrer Sicht besser
laufen?
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